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V O R W  O R T  

Der Titel Ethik und Pluralísmus deutet auf eine Thematik hin, die zu- 
nehmend aktueller wird. Dabei ist hier bei Pluralismus neben den ver- 
schiedenen Vorstellungen von Ethik in den einzelnen Kulturen auch 
an die unterschiedlichen fachlichen und sachlichen Betrachtungen 
von Ethik gedacht. 

Nach der grundsätzlich gehaltenen Einführung von Josef Römelt 
bietet Franz Strunz aus geschichtlicher Perspektive eine Darlegung 
der Vorstellungen Voltaires, wie der Gang der Geschichte eigentlich 
sein sollte, um das Wohl des Menschen zu verwirklichen. 

An diese übergreifende Betrachtung schließt sich die Ausführung 
einzelner Themen an. Hans-Eberhard Heyke forınuliert unter Hinweis 
auf das Verständnis von Ethik in der griechischen und asiatischen Gei- 
stesgeschichte den Begriff „Chemische Ethik". Frieder Keller und Jür- 
gen Paßfall weisen am Beispiel der Häınodialysebehandlung auf die 
derzeitigen Dilemmata in der medizinischen Ethik hin. Mit der oft 
sehr marktorientierten Unternehmensethik setzt sich Pantaleon Fass- 
bender auseinander, um den Versuch einer Standortbestimmung zu 
wagen. Giovanni Maio versucht nach einer kritischen Würdigung des 
Prinzips Verantwortung bei Hans Jonas am Problem der Sterbehilfe 
den metaphysischen und anthropologischen Hintergrund der Jonas'- 
schen Ethik zu beleuchten. Peter Rippe behandelt das sehr aktuelle 
Thema der ınoralischen Meinungsunterschiede und der Politik. 

An die Darbietung dieser Einzeltheınen reihen sich drei Beiträge zu 
übergreifenden Themen der Ethik. So geht es nach den Ausführungen 
von Josef Römelt darum, moralisches Urteilen in das größere Ganze 
einer Gesamtwirklichkeit einzuordnen, wozu es auch der metaphysi- 
schen Reflexion bedarf. Gleichfalls iıı diesem Zusammenhang steht 
das von Dieter Witschen vertretene Prinzip der Teilhabe am gemeinsa- 
men Menschheitserbe als regulative Idee, das jedoch nicht als Men- 
schenrecht, sondern als Völkerrecht zu bezeichnen sei. Schließlich 
stellt sich, wie Röınelt daraufhin aıısführt, im Kontext des kulturellen 

Konflikts zwischen enıpirischer Rationalität und personaler Identität 
die Frage der religiösen Verantwortung. 

Diese Vielschichtigkeit ethischer Betrachtung möge dazu beitragen, 
in den nıannigfachen Außerungsfornıen von Mensch und Natur die 



VI Vorwort 

Freiheit, Gemeinschaft, Individualität und das Wohlbefinden in einer 
abgewogenen Sachorientierung über alle Denkforınen hinweg zu för- 
dern und zu sichern. 

So bleibt mir am Schluß noch die angenehme Aufgabe, den Autoren 
für ihre Beiträge zu danken und dem Leser eine bereichernde Lektüre 
zu wünschen. 

Innsbruck, am 20. Mai 1997 Andreas Resch 
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E I N F Ü H R U N G  

Die ethischen Fragen gegenwärtiger technologischer Zivilisation haben 
Klärungsbedarf auf allen Ebenen. Sehr bewußt wird das immer dann, 
wenn - wie zum Beispiel angesichts der französischen Haltung zu den 
Atomversuchen - ganz konkrete praktische Probleme zu einer ethi- 
schen Diskussion über die moralische Erlaubtheit herausfordern. Ob 
es nun die komplizierten Ökologischen Zusammenhänge sind, welche 
die nukleare, chemische, biochemische und genetische Technik vor 
immense Schwierigkeiten stellen, ob die sozialen Auswirkungen eines 
durch die Möglichkeiten der Transport- und Kommunikationstechnik 
ins Globale gewachsenen Marktwirtschaft reflektiert werden oder ob 
psychologische und soziologische Analysen das zerbrechliche Verhält- 
nis zwischen Mensch und Lebenswelt beschreiben: die Zeiten eines 
selbstbewußten Fortschrittsdenkens mit seinen gradlinigen Projekten 
weltweiter technischer Entwicklung, demokratischer Humanisierung 
und persönlicher glücksverheißender Emanzipation sind vorbei. Ein 
neues Bewußtsein um die Komplexität des Daseins hat die Gesellschaft 
erfaßt und drückt sich vor allem in der Suehe nach tragfähigen ethi- 
schen Orientierungsmaßstäben aus. 

Es ist aber alles andere als einfach, die vielen Einsichten aus den 
Teilbereichen der Wissenschaften, die als dringlich erfahrenen Anlie- 
gen von Natur- und Menschenschutz in komplizierter moderner Wirk- 
lichkeit, die konkurrierenden Interessen gesellschaftlicher Gruppie- 
rungen und Organisationseinheiten innerhalb hochentwickelten Kultur 
sinnvoll zu vermitteln. Der ethische Diskurs gleicht heute eher einem 
strategischen Schlachtfeld denn einer offenen Gesprächsrunde, in der 
die Teilnehmer in überschaubarer und offener Kommunikation eine 
Lösung für die sie gemeinsam herausfordenıde Situation finden wiir- 
den. Zu komplex sind wohl die wirtschaftlichen, politischen und ideo- 
logischen Interessen, die im Hintergrund der notwendigen Auseinan- 
dersetzungen stehen und die Diskussion beeinflussen. 

Demgegenüber ist die mühevolle Detailarbeit notwendig, die die fak- 
tischen Grundlagen einer verantworteten ethischen Urteilsbildung zur 
Lösung gegenwärtiger Konflikte technischer Zivilisation wissenschaft- 
lich genau zu analysieren versucht, die die daraus abgeleiteten Konse- 

I I I I I 



XII Einführung 

quenzen für eine sinnvolle und sachgerechte Strukturierung gesell- 
schaftlichen und individuellen Handelns heute argumentativ begrün- 
det, ja, die sogar Rechenschaft darüber ablegen will, wie die aktuelle 
Situation kulturgeschichtlieh zu deuten sein könnte, um einer geisti- 
gen Orientierung als Horizont moralischer Entscheidung den Weg zu 
bahnen. In solcher Arbeit hat der ethische Diskurs - auch wenn er 
nicht auf einen Schlag für alle anstehenden Schwierigkeiten eine ferti- 
ge Lösung hat - eine feste Basis, einen Anhaltspunkt, um für die le- 
bensweltlichen Fragen fruchtbar zu werden. „Der Glaube, auf dem 
das Wertwissen mit all seinen Ansprüchen vielleicht doch letztlich 
ruht, muß ein wohldurchdachten Glaube sein", sagt Hans JONAS (Das 
Prinzip Verantwortung, Frankfurt, 1984, S. 61). Und er meint damit die 
Notwendigkeit, ethische Entscheidung im letzten tatsächlich erst aus 
einem Sinnwissen, aus einer grundlegende geistigen Orientierung 
heraus treffen zu können. Aber diese Entscheidung „darf nicht ein- 
fach dem Gefühl überlassen bleiben", sie muß begründet und mit den 
Tatsachen des Lebens konfrontiert sein. Diesem Anliegen wollen die 
vorliegenden Aufsätze dieses dritten Bandes der Reihe „Wissenschaft 
und Verantwortung" dienen. 

Erfurt, am 15. Mai 1997 Josef Römelt 



FRANZ STRUNZ 

„WIE DER WELTLAUF GEHEN MÜSSTE" 
Voltaires ,Philosophie de l'histoire', die Geschichtsschreibung 

und der Gang der Geschichte 

1. Einleitung 

VOLTAIREs Philosophie de I 'histoire erschien 1765 inmitten seines mit 
voller Heftigkeit entbrannten Kampfes gegen I'infâme, die institutiona- 
lisierte Kirche. Diese Institution interpretierte für die Untertanen des 
französischen Königs nicht nur die Welt, sondern warf bei Fehlinter- 
pretationen ihre ganze Macht in die Waagschale, uran ihre Deutung mit 
der Schärfe der Ketzerjustiz durchzusetzen. Ein Teil des Kampfes 
VOLTAIREs zielt auf die Weltdeutung durch (lie religiöse Geschichts- 
schreibung. So kann des Autors Philosophie de l'histoirel einmal als 
aufklärerische Propagandaschriftz, ein anderınal als historiographi- 
sches Methodikkapitel verstanden werden, das in späteren Ausgaben 
dem Essaí sur les moeurs vorangestellt wurde, um klarzustellen, wie 
Geschichte nicht zu schreiben sei, wie sich vielınehr die Methode zu 
ändern habe, um die Geschichtssehreibung auf verläßliche Füße zu 
stellen. 

VOLTAIREs Ziel war „ein neues, philosophisch bestimmtes Verhält- 
nis zur Geschiehte"3. Seine „philosophische" Methode bestand in der 
kritischen Sichtung des überlieferten Ereignismaterials und der be- 
schreibenden Herstellung der Sachverhalte, wie sie sich wahrscheinli- 
cherweise abgespielt haben. Nach O. DANN* vollzieht VOLTAIRE da- 
mit „einen epochalen Paradigmaweehsel in der Geschichtswissen- 

r 

l 

1 VOLTAIRES Philosophie de l ' lı istoire wird nach der kritischen Ausgabe VOII J. H. 
BRUMFITT (1963) zitiert, alle übrigen Schriften VOLTAIREs nach den Oeuvres com- 
plètes (1817/20), 43 Bde.; alle freındspraclıigen Ubersetzııngen durch den Verfasser. 

2 J. H. BRUMFITT: Introduction (1963), S. 12. 
3 O. DANN: Voltaire und die Gesclıichtsschreibııng in Deutschland (1979), S. 464. 
4 Ders., ebd., S. 463; J. H. BRIJMFITT: Voltaire Historízın (1958), S. 165, spricht gar 

von einer „kopernikanischen Revolution in der Ilistoriograplıie". 
I 



2 Franz Strunz 

Schaft", der nicht zu verwechseln ist mit der Bedeutung, die VOLTAIREs 
Begriff „Geschichtsphilosophie" in der späteren, vor allem der deut- 
schen Geschichtsforschung erhielt, nämlich den einer „systematischen 
Ausdeutung der Weltgeschichte am Leitfaden eines Prinzips, durch 
das historische Geschehnisse und Folgen in Zusammenhang gebracht 
und auf einen letzten Sinn bezogen werden"5. In VOLTAIREs Begriff 
der Geschíchtsphilosophíe ist die spätere Bedeutung keimhaft angelegt 
und zum Teil, von VOLTAIRE indes eher unintendiert, auch verwirk- 
licht. 

Im folgenden ist zunächst darzulegen, was VOLTAIRE an der bishe- 
rigen Geschichtsschreibung unzulänglich erscheint, sodann, wie sich 
ihm selbst bedeutungsvolle Geschichtsdarstellung, sein Sinn von Ge- 
schichte, gedanklich vergegenwärtigt, und drittens, ob Geschichtsphi- 
losophie, wie von K. LÖWITH definiert, nach VOLTAIRE überhaupt 
noch als vorstellbare Möglichkeit besteht. 

2. Die Geschichtsschreibung zur Zeit Voltaires 

Eine kritische Geschichtsschreibung, wie sie schon die Antike mit 
THUKYDIDES, POLYBIOS oder TACITUS entwickelt hatte, existierte im 
17. und 18. Jahrhundert kaum. Die sogenannten Weltgeschichten (von 
C. ROLLIN, G. DANIEL u. a.) waren Kompilate aus allen vorherigen 
Geschichtsbüchern. Ungeprüft wurden Berichte über Wundersames, 
Anekdoten und vor allem Erzählungen aus den Höfen und über wich- 
tige politische Personen übernommen. Die eigentliche Geschichtser- 
zählung bestand aus Reihungen von res g e s t e ,  Schlachten zumal und 
Gebietsgewinnen oder -Verlusten, ohne tiefergehende Diskussionen 
über reale Hintergründe der aufgeführten Ereignisse. 

Zeitgenössische Geschichte ist für VOLTAIRE „ein Chaos, eine An- 
häufung unnützer Fakten, von denen die meisten falsch und schlecht 
verdaut sind". Das meiste sind „barbarische Taten" und „läppische Ro- 
mane". Es findet sich in ihnen „keine Kenntnis der Sitten noch der Re- 
gierungsform, noch der Gesetze noch der Meinungen"6. Der Histori- 

5 K. LÖWITII: Weltgeschichte und Heilsgeschehen (1983), S. 11. 
6 VOLTAIRE: Remarques p u r  servil de sııpplément à ,L'Essai sur les moeurs t 

l'esprit des nations' (1763), S. 451. e 



„Wie der Weltlauf gehen müßte" 3 

ker G. DANIEL beispielsweise reiht „ununterbrochene Schlachtenbe- 
richte", ohne auch nur eine ansatzweise Darstellung „der Stände, der 
Gerichte, der kommunalen Gesetze, des Rittertums, aller Gebräuche 
und vor allem der vorher wilden und heute zivilisierten Gesellschaft"7 
zu versuchen. 

Die in der Bibel erzählte Geschichte wird als Gottes Wort in jede 
Weltgeschichte ohne Wahrscheinlichkeitsprüfung, genau wie die Ta- 
ten der übrigen Geschichtsträger der Christenheit, übernommen. Also 
galt es für den Philosophen der Aufklärung, den Wahrheitsgehalt der 
biblischen Geschichtsbücher in Zweifel zu ziehen oder womöglich 
ganz zu zerstören. Die in den Moses- und Königsbüchern berichteten 
Morde und Massaker durch die Führer Israels können nicht des güti- 
gen Gottes Wille gewesen sein. Seine Herrscher waren gewalttätig, 
grausam und unmoralisch (z. B. in der Urias-Bethsabee-Geschichte). 
Die Unwahrscheinlichkeiten in den biblischen Geschichtsbüchern sind 
Legion und werden in detaillierter Kritik als solche aufgewiesen. 
Wenn Gott beispielsweise sein Volk in ein reiches Land führen wollte, 
warum gab er ihm nicht Ägypten anstatt des - S0 VOLTAIRE - steini- 
gen Palästina?8 Warum sind überhaupt drei Viertel der sogenannten 
Weltgeschichten mit den Ereignissen Israels befaßt, eines unbedeuten- 
den Volkes am Rande der zivilisierten Welt, und warum enthalten sie 
kaum etwas über die Araber, die durch ihre Taten die Welt verändert 
haben, und die Inder und Chinesen, die ältesten zivilisierten Nationen 
der Erde?9 

VOLTAIRE nimmt die häufig im Titel der Geschichtsautoren geführ- 
te Weltgeschichte wörtlich, indem er sie aus der Europa- und Chri- 
stenheitszentriertheit herauszuholen sucht. Besonders J.-B. BOSSUET 
wird Gegenstand seiner Kritik, dessen Discours sur I 'hístoire universel- 
le von 1681 sic li auf klassischer, bewundernswerter und darum ver- 
führerischer Stilhöhe bewegt. Aber eben darum „verschönert er den 
Thron des Irrtums, anstatt ihn zu stürzen" und er wird so zu einem 
Autor, „der ununterbrochen falsche Edelsteine mit goldener Einfas- 
sung umgibt"10. BOSSUETs Geschichte ist Heilsgeschichte. Sie ist auf 

7 Ders., ebd., S. 452. 
8 VOLTAIRE: La Philosophie de l'histoire (1765), S. 209. 
9 Ders., ebd., passim und besonders S. 135. 

10 VOLTAIRE: Le Pyrrhonisme de 1'histoíı'e (1768). S. 5. 

I 
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ein Letztes (eschaton) ausgerichtet, zu denn hin sie Gott weit voraus- 
schauend und planend angelegt hat. 

„Was ich am meisten an unseren modernen Kompilatoren bewunde- 
re", schreibt VOLTAIRE", „ist die Weisheit und Naivität, mit der sie 
uns beweisen, daß alles, was früher in den großen Weltreichen ge- 
schah, nur zu dem Zweck geschah, uran die Bewohner Palästinas zu be- 
lehren." In der Tat waren für BOSSUET sowohl NABUCHODONOSOR 
als auch TITUS Gesandte Gottes.2 Da Gottes Vorsehung die intendier- 
ten Wirkungen iıı den fernstliegenden Ursachen vorbereitet, waren die 
geschichtlichen Großreiche Werkzeuge in seiner Hand. 

„Diese Reiche stehen zumeist in notwendigem Zusammenhang mit dem 
Gottesvolk. Gott bediente sic li der Assyrer und Babylonier, uran dieses 
Volk zu züchtigen; der Perser, um es wiederaufzurichten; Alexanders 
und seiner nächsten Nachfolger, um es zu beschützen; des Antiochos 
Epiphanes und seiner Nachfolger, um es zu prüfen, der Römer, um sei- 
ne Freiheit gegen die syrischen Könige, die es nur zu vernichten trach- 
teten, zu bewahren." 13 

15 

Auch die nachfolgende römische Herrschaft diente Gott alleine zur 
Ausbreitung der Lelıre des Messias unter den vielen Völkern des Im- 
periums. 

Gott ist der Herr der Geschichte. Ohne seine Absicht geschieht nicht 
das Geringste. Alle Regierenden vollziehen seinen Willen. 

„Gott hält vorn höchsten Himmel aus die Zügel aller Reiche; er hat al- 
ler Herzen in seiner IIaııd: dann und wann lockert er die Zügel und 
bringt daıııit das ganze Menschengeschlecht in Bewegung... Gott allein 
weiß alles seinem Willen Untertan zu machen...Alles geschieht in gere- 
gelter Folge. 

Die Frage, ob bei solcher Gängelung der freie Wille als Gestalter der 
Geschichte überhaupt zum Zuge kommen kann, erhält die alte augusti- 
nische Antwort in ihrer traditionellen Uneindeutigkeit: 

„Man kann nicht leugnen, daß Gott sich in der Fülle seines Wissens 
und seiner Macht durch die Erschaffung der vernünftigen Kreatur si- 

..ı4 

11 VOLTAIRE: Dictioııııaíre phílosophiqııe (1764), S. 64. 
12 J.-B. BOSSUET: Discoıırs sıır l'hísloire ııııiverselle (1681), S. 477. 
13 Deus., ebd.. S. 514 
14 Ders., ebd., S. 550. 
15 AUGUSTINIIS: De civitate der. V, 9 - 11. 
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chere Mittel vorbehalten hat, um sie zu den Zielen zu führen, die er 
vorausbestimmt hat, ohne ihr die Freiheit, die er ihr zugestanden hat, 
zu I18hlTlBI1."16 

Dieser aus der christlichen Antike herüberreichenden Geschichtstheo- 
logie stellt VOLTAIRE seine Profangeschíchte entgegen. Sie besteht in 
der innerweltlichen Prüfung der überlieferten Fakten auf ihre Beglau- 
bigung. Sie bemüht sich ferner um Vollständigkeit, nicht im faktischen 
Detail, sondern in dem Aufweis der spezifischen Realitätsverankerung 
der jeweiligen geschichtlichen Akte. 

3. Voltaires Gesehiehtssclıreibung 

Zuallererst gilt es für einen Historiker, mit kritischem Geist an die 
überlieferten Fakten heranzutreten und die Tatsachen aufzufinden, 
die am ehesten den Ereignissen der Vergangenheit entsprochen haben. 
Das ist bereits schwierig genug. Versuchen wir nämlich, eine histori- 
sche Persönlichkeit von innen heraus zu verstehen, so treffen wir auf 
ihre seelischen Undurchdringlichkeit. 

„Was die Schriftsteller betrifft, die nach ihren eigenen Gedanken dieje- 
nigen der vergangenen Zeiten erraten wollen und die sich aus einigen 
wenig bekannten Ereignissen das Recht herausnehmen, die geheimsten 
Winkel des Herzens, die noch weniger bekannt sind, zu entziffern, so 
überziehen sie die Geschichte mit den Farben des Romans... Die Seele 
ist nur eine ununterbrochene Abfolge von Gedanken und Gefühlen, die 
sich jagen und zerstören; die Regungen, die am häufigsten wiederkeh- 
ren, machen das aus, was man den Charakter nennt... Der Charakter 
eines jeden Mensehen ist ein Chaos und der Autor, der nach Jahrhun- 
derten dieses Chaos entwirren will, macht daraus ein weiteres Chaos. 
Der Historiker, der nur  nach seiner Phantasie schildern möchte, der 
nur geistvoll sein will, verdient den Nagen Historiker nicht."17 

Anstatt aber von da aus überhaupt an der Rekonstruierbarkeit von Ge- 
schichte zu verzweifeln, weist VOLTAIRE einen Mittelweg. 

„Ich will keinen übertriebenen Pyrrhonismus noch eine lächerliche 
Leichtgläubigkeit." 18 

16 J.-B. BOSSUET: Traité du libre arbitre (1731), S. 188. 
17 VOLTAIRE: Sııpplénıeııt au ,Siècle de Louis XIV' (1753), S. 85. 
18 VOLTAIRE: Le Pyrrhonísıııe de Vhístoire, S. 4. 
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Naturwissenschaftliche Exaktheit ist in der Geschichtswissenschaft oh- 
nehin nicht herstellbar. 

„Jede Gewißheit, die keine mathematische Beweisführung ist, hat ledig- 
lich eine hohe Wahrscheinlichkeit: eine andere historische Gewißheit 
gibt es nicht. 

Was den Geschichtskonıpilatoren üblicherweise abgeht, ist der „philo- 
sophische Geist"20, der alleine Wahrscheinlichkeiten zu sichten und zu 
orten vermag. 

THUKYDIDES2' bereits ist, mit seiner Unterscheidung von Ursache 
und Anlaß zu wichtigen Ereignissen, der Wahrheit/Wahrscheinlich- 
keit sehr nahe gekommen. Freilich genügt das noch nicht. Das ganze 
Umfeld des Handelnden ist für das Begreifen seines Handelns einzu- 
beziehen. Wenn QUINTUS CURTIUS beispielsweise Alexanders Erobe- 
rungstaten erzählt, erfahren wir über die Mittel dazu nahezu nichts. 
BOSSUET hat zumindest den Vorteil, eine Erklärung für den Erfolg 
von Eroberern aus seiner Geschichtsphilosophie beizustellen, wenn er 
schreibt, daß Gott, wenn er sie siegen lassen will, „die Furcht vor ih- 
nen überschreiten läßt und ihnen und ihren Soldaten unüberwindliche 
Kühnheit einflößt"22. Worum es VOLTAIRE hinsichtlich eines größe- 
ren Wahrscheinlichkeitsgrades geschichtlicher Rekonstruktion geht, 
möge aus der folgenden Passage deutlich werden. 

„Man kennt die Anzahl der Bewohner im Verhältnis zur Zahl der Ge- 
burten. Das ist schon einer der Gegenstände der Neugier desjenigen, 
der die Geschichte als Bürger und Philosoph lesen will. Er ist weit ent- 
fernt, bei dieser Kenntnis stehenzubleiben; er wird sich kundig ma- 
chen, was der grundsätzliche Fehler und was die dominante Tugend ei- 
ner Nation war; warum sie auf dem Wasser mächtig oder schwach 
war; warum und wieweit sie seit einem Jahrhundert reich geworden 
ist: die Exportregister können darüber Auskunft geben. Er wird wissen 
wollen, wie die Handwerkskünste und Manufakturen entstanden sind; 
er wird ihren Gang und ihren Rückweg von einem Land ins andere 
verfolgen. Endlich werden die Veränderungen in den Sitten und den 
Gesetzen seine besondere Aufmerksamkeit haben. Man erfährt auf sol- 
che Weise die Geschichte der Menschen, anstatt einen kleiden Teil der 

'19 VOLTAIRE: Dictionııaíre philosophiqııe, S. 65. 
20 VOLTAIRE: Fragnıeııts Slll` l'lıistoiı°e, S. 281. 
21 THUKYDIDES: Der pelopomıesísche Krieg, I, 23. 
22 J.-B. BOSSIIET: Discoıırs SllI` l'histoiı'e uııiverselle, S. 550. 
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Geschichte der Könige und der Höfe zu kennen. Vergeblieh lese ich die 
Annalen Frankreichs; unsere Geschichtsschreiber schweigen sich über 
diese Details aus."23 

VOLTAIRE erklärt die geschichtliche Faktenerzählung für unzurei- 
chend und frägt nach, in heutiger Vorstellung selbstverständlichen, 
Determinanten in Demographie, Wirtschafts-, Zivilisations-, Sozial-, 
Institutions- und Kulturgeschichte und bringt diese Hilfswissenschaf- 
ten entsprechend seinen Möglichkeiten und dem dazumal noch mage- 
ren Entwicklungsstand in seinen eigenen Monographien (z. B. zu Peter 
dem Großen oder Ludwig XIV.) zum Tragen. 

Wenn J. H. BRUMFITTZ* betont, daß es VOLTAIRE vorbehalten ge- 
wesen sei, eine durchgehende Interpretation der Geschichte vom Ge- 
sichtspunkt der Aufklärung her zu tätigen, ist noch auf den Bereich 
einzugehen, der dem Philosophen Herzensangelegenheit war. Er 
nennt ihn gelegentlich Opinion und bezeichnet damit das Denken, die 
Ideologie, die religiösen Lehren und Dogmen, die in einer Nation Gel- 
tung haben und das Handeln eines Volkes und seiner Führer mitbe- 
stimmen. 

„Es galt also, die Geschichte der Meinung zu schreiben... Eben diese 
Meinung war es, die die verhängnisvollen Kreuzzüge der Christen ge- 
gen die Mohammedaner und sogar gegen die Christen selbst hervor- 
brachte."25 

Es ist das kultisch-religiöse Ideologiegespinst (préjugés, fanatisme), 
dem VOLTAIREs Kampf gilt, weil er dessen gewalttätige Auswirkungen 
aus der Geschichte und noch aus der Erfahrung seiner Zeit wohl 
kannte. VOLTAIREs Geschichtsschreibung zielt in ihrer Stoßrichtung 
auf I ' infame, den Träger und Vollzieher der zu seiner Zeit dominanten 
Meinung. 

4. Der Sinn der Geschichte 

Damit sind wir bei dem Sinn angelangt, der in VOLTAIREs Nachden- 
ken der Geschichte inhärent bzw. zu entnehmen ist. Wir sind bei VOL- 

23 VOLTAIRE: Fragments sur l'histoire, S. 284. 
24 J. H. BRUMFITT: Voltaire Hístoriaıı, S. 4. 
25 VOLTAIRE: Remarques, S. 456. 
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TAIREs Geschichtsphilosophie, die bei dem Philosophen der Auf- 
klärung aus einer Vorwärtsbewegung hin zur Aufhebung unhaltbarer 
Machtzustände in Richtung menschlicherer Verhältnisse besteht. VOL- 
TAIRE wird vom Erforscher der Geschichte zu ihrem Beurteiler, vom 
passiven Rezipienten der Ereignisse zu ihrem aktiven Gestalter. Daß 
diese Worte nicht zu hoch gegriffen sind, erhellt aus dem Gang der ei- 
genen lebensgeschichtlichen Geschehnisse wie dem seiner posthumen 
Wirkung. 

Sein Kampf gilt zunächst der Herstellung einer religion purezß mit 
Gott als höchstem Wesen, dessen Domäne ausnahmslos die Moral ist. I 

„Die Kenntnis eines Schöpfergottes, der lohnt und bestraft, ist das Re- 
sultat der kultivierten Vernunft."7 

Diese Religion sieht er in Indien, Persien, China, ja sogar im Islam, 
nicht jedoch im Christentum verwirklicht. 

„Der göttliche Lehrer des Christentums, der selbst in Demut und Frie- 
den lebte, predigte (lie Vergebung von Kränkungen; und seine heilige 
und sanfte Religion wurde durch unsere Raserei die intoleranteste und 
barbarischste von allen."28 

Warum geschah SO viel Blutvergießen im Namen Christi? 
„Diese Geißel hat nur deswegen so lange gedauert, weil stets die Moral 

.. • u20) zugunsten des Dogınas vernachlassıgt wurde. 

Denn wenn „die Religion sich mit Krieg verbindet, wird diese Mi- 
schung zur furchtbarsten aller Plagen"30, wie aus den Reformations- 
kriegen und -massakern hervorgeht, jedoch auch aus der zeitgenössi- 
schen religiösen Blutjustiz (Fälle Calas, Sirven u. a.), gegen die sich 
VOLTAIRE mit der i h n  verfügbaren Kraft und mit Erfolg einsetzt. 

VOLTAIRE zählt sich zu dem „Dutzend denkender Menschen"3] in 
Frankreich, (lie die Arbeit der Aufklärung zugunsten einer Änderung 
des geschichtlichen Verlaufs durch eine Vermenschlichung der ldrch- 
lichen Institutionen zu vollführen im Begriff sind. Der Gott der natür- 

26 VOLTAIRE: Phílosoplıie, S. 206. 
27 I)ers., ebd., S. 96 
28 VOLTAIRE: Essai Slll` les moeurs el I'vsprit des nations (1756), O.c. 8, S. 270. 
29 I)ers.. ebd., O.c. 10, S. 442. 
30 I)eı's., ebd., S. 448. 
31 VOLTAIRE: Brief an J.-L. D'ALEMBERT vom 1. Mai 1763, O.c. 42, S. 172. 
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liehen Religion greift nicht in die einmal von ihm eingerichtete Ord- 
nung ein. Seine Gesetze sind ewig und unveränderlich.32 Der Gott der 
Deísten bleibt den Menschen fern und überläßt ihnen selbst den Gang 
der Ereignisse, für welche sie freilich selbst verantwortlich werden. 
Geschichte wird irdisch, terrestrisch, imnıanent. Der strafende und 
lohnende Gott ist aus der unmittelbar geschehenden Geschichte ausge- 
treten und höchstens noch ein undeutlicher Schemen am Horizont. 
Der Mensch ist zum Akteur der Geschichte geworden. 

Mit seinem aktiven Kampf für eine bessere Gesellschaft offenbart 
VOLTAIRE eine Vision der Geschichte auf Zukunft hin, eine Bewegung 
aus der Statik in den Fortschritt. Denn ein Teilfortschritt ist seit dem 
Auftreten des Dutzends an Denkern bereits verwirklicht. 

„Es scheint, daß sich seit etwa fünfzig Jahren die Vernunft allmählich 
Geltung verschafft und mit der Vernichtung dieses Pestkeims beginnt, 
der so lange die Erde infiziert hat. Die theologischen Dispute trifft die 
Verachtung; man bettet das Dogma zur Ruhe, nur die Moral wird ver- 
kündet_"33 

Nun wird der Terminus eingeführt, in dessen Namen der Menschheit 
die Chance auf Verbesserung ihrer Verhältnisse winkt. 

„Die einzige Waffe gegen dieses Ungeheuer (sc. le fanatisme) ist die 
Venıunft. Die einzige Möglichkeit, die Menschen an ihrem Irrsinn und 
ihrer Bosheit zu hindern, ist, sie aufzuklären. Um den Fanatismus ver- 
abscheuenswert zu machen, muß man ihn schildern."34 

VOLTAIRE nimmt die Gesellschaft, in der die Vernunft inthronisiert 
ist, leidenschaftlich vorweg, wenn er an J.-L. D'ALEMBERT schreibt: 

„Wir nähern uns der Zeit, in der die Menschen beginnen, vernünftig 
zu Sein."35 

Schon wenn man den Menschen durch die Geschichte „das Bild ihres 
Unglücks und ihrer Torheiten" vor Augen führt, fangen sie an, ihre 
Gedanken zu korrigieren. „Die Menschen lernen denken."36 

Dem scheint VOLTAIREs Ansicht von der Menschennatur entgegen- 
zustehen, da er dem Satz: Natura semper sibí consona, also ihrer Un- 

32 Vgl. VOLTAIRE: La Philosophie (le l'histoir<>, S. 189/90. 
33 VOLTAIRE: Remarques, S. 462. 
34 Ders., ebd., S. 480/1. 
35 VOLTAIRE: Brief an J.-L. D'ALEMBERT voııı 13. Dezeııılıer 1763, O.c. 42, S. 181. 
36 VOLTAIRE: Remarqııes, S. 457. 
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abänderlichkeit und damit ihrer Verbesserungsunfähigkeit, anzuhän- 
gen scheint, wie aus der Formulierung: „Mehr als die Vernunft leitet 
das Menschengesehlecht der Instinkt"37 ersichtlich ist. Das durchaus 
angebrachte Mißtrauen gegen die Menschennatur ist jedoch dann zu 
relativieren, wenn man die dispositionell vorhandene, jedoch unentfal- 
tete Vernunftbegabung in Rechnung stellt. Die Vernunftanlage ist als 
Keim in jedem Menschen entwickelbar. Die Menschheit ist perfektibel. 
Zu vollbringen ist eine „große Revolution im menschlichen Geist"38, 
die die Epiphanie der Vernunft heraufführt, sie in der praktischen Ein- 
pirie greif- und sichtbar macht. Damit wird VOLTAIRE in der Tat der 
Begründer einer „philosophischen Menschenkunde", einer „Anthropo- 
logie"39, deren durch die Philosophen initiierte Generalausprägung im 
Menschen der Geschichte eine veränderte Richtung zu geben ver- 
möchte. 

Denn VOLTAIRE besaß zwei Persönlichkeiten, seine geschichtsphilo- 
sophisch optimistisch-aktivistische und seine pessimistisch-resignative, 
der er in seiner Erzählung Candide Ausdruck verlieh. Dieser, von 
zahllosen grausamen Menschen und Naturkatastrophen gebeutelt, ver- 
läßt am Ende gleichsam die unwirtliche Geschichte, um auf seinem 
Meierhof an der Propontis seinen Garten zu pflegen und das Denken 
und Fragen einzustellen. Der private VOLTAIRE hat seine liebe Mühe, 
an der Geschichte und ihren Akteuren nicht zu verzweifeln. „Wir 
sind", schreibt er an RICHELIEU, „Ballons, die die Hand des Schick- 
sals blind und unwiderstehlich antreibt. Wir machen zwei oder drei 
Sprünge, die einen auf Marmor, die anderen auf Mist, und dann sind 
wir auf ewig vernichtet."4° 

Freilich setzt er sich bis an sein Lebensende hartnäckig für die Ab- 
schaffung der Leibeigenschaft und der Schollenbindung in der Region 
Jura, für die Abschaffung der Folter, der Todesjustiz gegen Häretiker, 
sowie für die Unterhöhlung ihm unlegitimiert scheinender Autoritäten 
(Parlements, Kirche, Adelsrechte) mit letztendlichem Erfolg ein, wie 
das keiner der zeitgenössischen Philosophenkollegen getan hat. Er ist 

37 VOLTAIRE: Philosophie, S. 122; vgl. hierzu auch den Artikel Homme im Dictionnai- 
re philosophique, S. 80 - 95. 
38 VOLTAIRE: Essai sur les nıoeurs, O.c. 9, S. 457. 
39 E. CASSIRER: Die Philosophie ( e r  Aufklširııng (1932), S. 301. 
40 VOLTAlRE: Brief an L.-F.-A. de RICIIELIEU vom 10. Juni 1752, 0.0. 33, S. 330. 
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zu seiner Zeit zur Inkarnation vernunftgeleiteten Handelns geworden, 
der auf die Nachricht von der Abschaffung der Inquisition in Spanien 
triumphierend an D. AUDIBERT schreibt: 

„Wir sind endlich, von Petersburg bis Cadix, im Zeitalter der Vernunft 
angelangt... Alle ehrbaren Menschen beginnen von einem Ende Euro- 
pas zum andern zu denken."" 

5. Philosophie der Geschichte heute 

Wie hat VOLTAIREs Schlagwort von der „Philosophie der Geschichte" 
weitergewirkt und wie ist sein gegenwärtiger Stand? Was hat VOLTAI- 
RES tatsächliche Entthronung herkömmlichen Geschichtssinns und 
dessen Verlegung in die irdische Immanenz, die den Göttern die ge- 
schichtlichen Geschehnisse aus der Hand und in eigene Verfügung 
nahm, für Resultate gezeitigt? 

Trotz vieler und gegen Ende seines Jahrhunderts zahlreicher wer- 
denden Stimmen der Affirmation gegenüber VOLTAIREs Geschichts- 
und Geschichtsschreibungzielen42 bleibt sein Werk zunächst seltsa- 
merweise episodisch und es ist J. DEPRUNs 3 Bemerkung zuzustim- 
men, daß die augustinische Erklärungstradition für den geschichtli- 
chen Gang auf beiden Abhängen des Aufklärungszeitalters ihre Gültig- 
keit behält. Es ist, als ob die Geschichtsforschung Furcht davor gehabt 
hätte, sich mit eigenständiger Geschichtsauslegung und -gestaltung all- 
zu schwer zu tragende Verantwortung aufzubürden. Wenn wir mit K. 
LOW1TH** noch einmal die Geschichtsphilosophie „als systematische 
Ausdeutung der Weltgeschichte auf einen letzten Sinn" hin bestim- 
men, so gewinnt VOLTAIREs Begriffsprägung voıı der ,.Philosophie 
der Geschichte", unter der er ausschließlich die philosophische, das 
heißt kritische Prüfung der bishin berichteten Ereignisse verstanden 

41 VOLTAIRE: Brief an D. AUDIBERT vom 9. März 1770, O.e. 38, S. 189. 

42 C. M. WIELAND: Voltaire (1773), S. 175, Voltaire gegení'ıl›cr im übrigen kritisch, 
schreibt beispielsweise: „Es ist allerdings unleugbar, daß er viel. sehr viel zu der bes- 
gern Denkart beigetragen hat, die man in der großen Welt täglich mehr Platz gewinnen 

sieht. Er hat dem Reiche des Aberglaııbens Abbruch getan, die Rechte ( e r  Menschheit 

verfochten und den Königen freinıütige Wahrheiten gesagt." 

43 J. DEPRUN: Aspects de Vaugnstinisnıe (1980), S. 339. 
44 K. LÖWITII: Weltgeschichte und Heilsgeschehen (1983), S. 'l l .  
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hat, eine von ihm nicht intendierte, vielmehr erst nach ihm mit Sinn- 
fülle geschwängerte und geblähte Hochkonjunktur. 

I. KANT, der zeitlebens im Dilemma war zwischen seinen Wün- 
schen, die Menschenart zu sittigen, und seiner Hoffnungslosigkeit, die- 
ses Ziel aufgrund der Triebgestaltung des Menschens auf einen Nen- 
ner zu bringen, greift als Ausweg zu einem merkwürdigen, eigentlich 
unkantischen Kunstgriff. Da die Menschen aufgrund ihrer „ungeselli- 
gen Geseııigkeifi" dazu kaum imstande sind, vollzieht sich die Gesit- 
tung der Menschen „in weltbürgerlicher Absicht" vielleicht - KANT 
begnügt sich sinngemäß mit diesem „vielleicht" - durch einen „Plan 
der Natur", die sich diese Ungeselligkeit (Ehr-, Herrsch-, Habsucht) 
zunutze macht, indem sie ihn antreibt, „sich einen Rang unter seinen 
Mitgenossen zu verschaffen, die er nicht wohl leiden, von denen er 
aber auch nicht lassen kann"47. 

Ihre Ehrsuchtbefriedigung führt die Menschen zu einer „Zusam- 
menstiınmung zu einer Gesellschaft iii ein moralisches Ganze"48. 
Die Natur nutzt des Menschen Zwietracht zu für  ihn nützlichem 
Zweck, ohne daß dies (und hier ist der Bruch Unit VOLTAIREs Ge- 
schichtsauffassung mehr als deutlich) den geschichtlich Handelnden 
bewußt wäre. BOSSUET ist mit der Ersetzung Gottes durch die Natur 
reinstalliert. KANT ist zwar hellsichtig genug, seine Konstruktion als 
solche zu erkennen, rät aber, die Geschichtsschreibung an diesem 
„Leitfaden a priori"9 schon einmal zu versuchen. 

„Es ist zwar ein befremdlicher uııd dem Anscheine nach ungereimter 
Anschlag, nach einer Idee, wie der Weltlauf gehen müßte, wenn er ge- 
wissermaßen vernünftigen Zwecken angemessen sein sollte, eine Ge- 
schichte abfassen zu wollen; es scheint, in einer solchen Absicht könne 
nur eine Roman zustande kommen Ob wir gleich zu kurzsichtig 
sind, den geheimen Mechanisnı ihrer (sc. der Natur) Veranstaltung 
durchzuschauen, so dürfte diese Idee uns doch zum Leitfaden dienen, 
ein sonst planloses Aggregat menschlicher Handlungen wenigstens im 
Großen als ein System darzustellen. 66 50 

45 „Aus so kruınmeın Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Ge- 
rades gezímınert werden." (I. KANT: Idee (1784), S. 23). 
46 Ebd., s. 20. 
47 Ebd., S. 21. 
48 Ebıl. 
49 Ebd.. s. 30. 
50 Eb(l., 2(). 
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Die Folgen einer solchen dem Geschichtsverlauf implantierten Philo- 
sophie dürften Historiker, die mit Ideologiegeschichte befaßt sind, 
wohl ahnen. 

F. SCHILLER hat in seiner Jenaer Antrittsvorlesung, wie in allen 
philosophischen Äußerungen KANT eng folgend, den Geschichtsver- 
lauf ganz ähnlich, jedoch weimarklassisch optimistischer, Vernunft 
mit der von ihm angenommenen ästhetisch-moralischen Befähigung 
der Menschen verbindendsi dargestellt und aus der Geschichte eine 
Teleologie bis hin zu seinem Jahrhundert gelesen: 

„Unser menschliches Jahrhundert herbeizuführen, haben sich - ohne 
es zu wissen oder zu erzielen - alle vorhergehenden Zeitalter ange- 
strengt."52 

Damit sind wir G. W. F. HEGELs überpersönlichem Weltgeist, der sic li 
als List der Vernunft großer Persönlichkeiten zur Verwirklichung sei- 
ner Zwecke bedient, nicht mehr fern. Auch diese, von G. MANN53 „an 
Narretei streifende allwissende Konstruktion" genannte, Geschichts- 
philosophie raubt dem Geschichtsagenten jede Verantwortlichkeit für 
sein Tun. Der noch bis in die neueste Zeit wirkende letzte Rest dieses 
als unausweichlich apostrophierten Geschichtsgangs, bei d e n  sich der 
Weltgeist auf die Seite einer Klasse geschlagen hatte, zerstob erst vor 
ganz kurzer Zeit, ebenso wie jene mythenverhaftete Kraft, die nahezu 
alle europäischen Nationen ergriffen hatte, nämlich die „einer natio- 
nalen Berufung, die in dem religiösen Glauben wurzelt, von Gott für 
eine besondere Aufgabe von universaler Bedeutung ausersehen zu 
sein"5`*. Diese Hoffnungen sind seit 1945 verflogen und mit ihnen 
manch andere Unheilvolle geschichtsphilosophische Konstruktion. O. 
KÖHLER55 beklagt, daß „der Weg der Menschheit zu sich selbst" nicht 
gefunden sei. Aber so wenig und so selten das Individuum ihn in sei- 
11er begrenzten Lebenszeit findet, findet ihn eine Großgruppe. Alle ste- 
hen im Zwang des ununterbrochenen Lebens, Subsistenzsicherns, 

I 

51 Vgl. F. STRUNZ: Kant und Schiller zu Pflicht und Neigung (1994), S. 317 - 326. 
52 F. SCHILLER: Was heißt und Zll welchem Ende studiert man Universalgeschichte? 

(1789), s. 34. 
53 G. MANN: Geschichtswissenschaft gestern und heute (1974), S. 195. 
54 K. LÖWITI-I: Weltgeschichte und Heilsgeschehen (1983), S. 15. 
55 O. KÖHLER: Geschichte in Gegeııwart (1975), S. 502. 
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Sterbens und Werdens. Niemand, der kein Demagoge ist, wüßte zu sa- 
gen, wohin dieser Weg führt. 
Da vorgeformter Sinn nicht auffindbar ist, kamen Schlagworte wie 
„Verlust der Geschichte", „Ende der Geschichte", „Nachgeschichte", 
ja „Geschichtslosigkeit" als feile Münzen der Enttäuschung über den 
gegenwärtigen Stand des Nachdenkens zum Geschichtsprozeß in Um- 
lauf. Gottfried BENN scheint hierfür besonders bezeichnend, wenn er 
das kantische „planlose Aggregat menschlicher Handlungen" der fol- 
genden Darstellung unterzieht: 

„Um mich zu belehren, schlage ich ein altes Schulbuch auf, den soge- 
nannten kleinen Ploetz Ich schlage eine beliebige Seite auf, es ist 
Seite 337, sie handelt vom Jahre 1805. Da findet sich: einınal Seesieg, 
zweiınal Waffenstillstand, dreimal Bündnis, zweimal Koalition, einer 
marschiert, einer verbündet sich, einer vereinigt seine Truppen, einer 
verstärkt etwas, einer rückt heran, einer nimmt ein, einer zieht sich 
zurück, einer erobert ein Lager, einer tritt ab,... einer marschiert auf 
den Rhein zu, einer durch ansbachisches Gebiet, einer auf Wien, einer 
wird zurückgedrängt, einer wird hingerichtet, einer tötet sich - alles 
dies auf einer einzigen Seite, das Ganze ist zweifellos die Krankenge- 
schichte von Irren Man kann sich überhaupt keine Tierart vorstel- 
len, in der soviel Unordnung und Widersinn möglich wäre, die Art wä- 
re längst aus der Fauna ausgeschieden. Der Ploetz hat aber vierhun- 
dert Seiten Vermutlich hat aber jeder einzelne der Handelnden sich 
als geschichtlich einmalig empfunden."56 

Da Rettung von außen nicht kommt (BENN schreibt in der inneren 
Emigration 1943), bietet sich immer die Möglichkeit an, geschichtli- 
chen Sinn als inexistent zu verwerfen und Geschelıensabläufe als Irr- 
sinn zu entwerten. In der Tat gibt die Geschichte von Kollektiven wie 
von Individuen, „wenn die Irrtümer verbraucht sind"57, in den Wor- 
ten LÖWITHs, „nicht den mindesten Hinweis auf einen umfassenden, 
letzten Sinn. Die Geschichte hat kein letztes Ergebnis Die menschli- 
che Geschichtserfahrung ist eine Erfahrung dauernden Scheiterns"58. 

Der pragmatische Geschichtswissenschaftler wird freilich BENNs ge- 
schichtslose Darstellung als für seine Arbeit belanglos beiseite schie- 
ben. „Ohne Sinnzusammenhang gibt es ihn Grundsatz nur Annalen 

56 G. BENN: Zum Thema Geschichte (1943), S. 945/6. 
57 B. BRECHT: Die Gedichte (1981), S. 99. 
58 K. LÖWITII: Weltgeschichte und lleilsgcschehen, S. 205. 
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oder ,Vergangenheit", aber keine ,Geschichtel."59 Er bescheidet sich 
zurecht mit der weltimmanenten, irdischen Wissenschaftsprinzipien 
verpflichteten Darstellung der geschehenen Ungeheuerlichkeiten eben- 
so wie der unauffälligeren, aber nicht minder zahlreichen konstrukti- 
ven Verwirklichungen. Vernunft existiert nicht über dem Menschen, 
in Himmeln und durch Welten schweifend, sondern in ihın - oder sie 
ist nicht. Die einzige noch mögliche geschichtsphilosophische Hoff- 
nung für die Gestaltung von Geschichte bleibt VOLTAIREs sich immer- 
zu erneuernde und allzeit neu zu wagende Utopie selbstverantworteter 
Vernunft. Anderswoher ist kein Heil. 
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HANS-EBERHARD HEYKE 

ÜBERLEGUNGEN ZUR BESTIMMUNG DES 
BEGRIFFES ,CHEMISCHE ETHIK' 

r 

Wenn ein neuer Begriff - ,Chemische Ethik' - geprägt wird, ist man ver- 
pflichtet, diesen nicht nur zu begründen, sondern auch in das bisherige 
Lehrgebäude der Wissenschaften einzuordnen oder zu zeigen, wieso 
und wo er einen eigenständigen Platz einzunehmen hat. Zu Beginn wird 
man nicht fähig sein, alle sich aus der neuen Lage ergebenden Folge- 
rungen zu übersehen oder gar lückenlos zu erörtern, wie es gleichfalls 
ausgeschlossen ist, alle Konfliktherde zu beschreiben, die sich auftun 
werden. 

Dies erfordert zunächst, auf den Begriff ,Ethik' selbst einzugehen. Da- 
bei soll nicht die historische Entwicklung, also die Konstanz, wie aber 
auch der Wandel und die Ergänzung des Begriffes ,Ethik" abgehandelt, 
sondern anhand von Zitaten einiger der frühesten Philosophen, von 
denen wir Aufzeichnungen und Berichte besitzen, aufgezeigt werden, 
welche Fülle und welche Vielfalt an Einsichten und Ansichten über die 
Ethik schon vor zweieinhalb Jahrtausenden bestanden hat und bis heu- 
te fortwirkt. Es wird späteren Arbeiten vorbehalten bleiben, ob nicht 
Spuren der hier zu erörternden Grundlagen der ,Chemischen Ethik' 
weit zurückreichen. 

Nach dem Blick auf das uralte Lehrgebäude der ,Ethik' wendet sich 
dieser der ,Cheınie' zu. Dabei soll auf die Geschichte der Chemie, die 
weit in die Gesehiehte der Menschheit zurückgeht und auch schon in 
den ersten Aufzeichnungen zu finden ist, gänzlich verzichtet werden. 
Es genügen hier einige knappe grundlegende Erörterungen, denen je- 
doch einige Vorbemerkungen vorausgeschickt werden sollen. 

Die Chemie steht aus bisher zwei Gründen ihn Mittelpunkt der Natur- 
wissenschaften. Zum einen ist sie unerläßlich für alle anderen Natur- 
wissenschaften, ob Physik, Biologie, Geologie oder Medizin, um nur ei- 
nige der wichtigsten zu nennen. Zum anderen ist Technik ohne Chemie 

I 

I . 
I 
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nicht möglich, ja nicht einmal vorstellbar. Sie ist also auch das Funda- 
ment für die Arbeit des Ingenieurs. 

Bei dieser fundamentalen Bedeutung der Chemie erhebt sich zwangs- 
läufig die Frage, ob nicht die Chemie ebenfalls eine bedeutende Wir- 
kung in die Philosophie hinein hat. Ist dann nicht als einer der wichtig- 
sten Bereiche der Philosophie die Ethik aufgerufen, sich der Chemie zu 
stellen? Ist nicht die ,Chemische Ethik" ein ganz dringend zu erfor- 
schendes Feld im Lehrgebäude unserer Wissenschaften? Bejaht man 
diese Aufgabe, was hier gefordert wird, dann stehen wir vor dem drit- 
ten Einflußbereich der Chemie. 

1. ETHIK 

Beginnen wir zunächst mit der Ethik bei den frühesten großen Meistern 
der Geistesgeschichte. 

1. Sokrates und Platon 

„Daß dieses alles, was wir jetzt erörtern, das ist, was man gewöhnlich 
ungeschriebene Gesetze nennt; auch die sogenannten herkömmlichen 
Gesetze sind nichts anderes als dieses insgesamt. So hat es auch mit der 
Äußerung, die sich uns vorhin aufdrängte, man dürfe sie weder Gesetze 
nennen noch sie unerwähnt lassen, seine Richtigkeit; denn sie sind das 
die gesamte Staatsverfassung Zusammenhaltende, indem sie zwischen 
den schriftlich aufgezeichneten und niedergelegten und den noch auf- 
zuzeichnenden Gesetzen insgesamt rnitteninne liegen, durchaus wie 
herkömmliche und uralte Satzungen, welche richtig festgestellt und zur 
Gewohnheit geworden die später niedergeschriebenen mit aller Sicher- 
heit umhüllen und ihnen Halt verleihen; wenn sie aber sich vergehend 
die rechten Schranken überschreiten, dann bewirken sie, wie die in der 
Mitte zusammensinkenden Stützen eines von Baumeistern aufgeführten 
Baues, daß alles in sich selbst zusammenfällt und, durch das Verfallen 
des Alten, das eine über dem anderen, die Satzungen selbst uiid das 
später richtig darüber Aufgebaute, zu liegen kommen. Indem wir, Klei- 
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nias, das erwägen, müssen wir Deinem Staate, als einem neu entstehen- 
den, dadurch von allen Seiten Halt verleihen, daß wir, so gut wir es 
vermögen, weder Großes noch Kleines von allem, was man Gesetze 
oder Gewohnheiten oder Einrichtungen nennt, übergehen; denn alles 
Derartige verleiht dem Staate halt, und keines von beiden ist ohne das 
andere von Dauer; so daß man sich nicht verwundern darf, wenn uns 
zuströmende Satzungen oder auch Herköınmlichkeiten, die uns sehr 
zahlreich und dabei geringfügig vorkommen, den Gesetzen eine größere 
Ausführlichkeit verleihen." 1 

In diesen Worten des Atheners an den Kreter KLEINIAS und den La- 
kedaimonier MEGILLOS in den Nomoi PLATONs lassen sich Aussagen 
erkennen, die wesentlich für das philosophische Gebiet der Ethik, der 
Lehre von den Sitten, sind. Die ungeschriebenen Gesetze, die uralten 
Satzungen, Einrichtungen und Gewohnheiten, die Sitten also, werden 
als die tragenden Fundamente des Staates bezeichnet, auf denen erst 
die geschriebenen Gesetze aufbauen und inneren Halt gewinnen kön- 
nen. Brechen die Sitten, stürzt auch der Staat zusammen. 

Doch was sind die „rechten Schranken", von denen PLATON spricht, 
die Sitten überschreiten und Unheil im Staatswesen bewirken, die gute 
zu schlechten Sitten verkommen lassen? Welcher Art sind überhaupt 
die Sitten, und wie kommen sie zustande? 

Es ist eine schlichte oder eine grundlegende Aussage, daß die Sitten 
aus dem Verhalten der Menschen untereinander und zu ihrer Umwelt 
erwachsen und daß sie infolgedessen mit dem Wesen des Menschen 
selbst zu tun haben müssen. Damit ist die Ethik nicht nur eine Lehre 
von den Sitten des Gemeinwesens in seinem Lebensraum, sondern auch 
eine Lehre vom Sittlichen des einzelnen Menschen. 

Zwist entsteht, so hebt PLATON2 hervor, wenn Herrschaftsverhältnis- 
se wie die der Eltern über die Kinder, die der Waekeren über die Nicht- 
wackeren, die der Älteren über die Jüngeren, die der Sklavenbesitzer 
über die Sklaven, die der Stärkeren über die Schwächeren, die der Ver- 
ständigeren über die Unkundigen mißbraucht oder - als siebente und 
folgenreichste von ihm genannte Gattung der Herrschaft - vom Glück 
und den Göttern begünstigt der beim Losen Gewinnende die Herrschaft 

1 PLATON, Bd. 6: Nonıoi (1960), S. 163. 
2 Deus., ebd., S. 72f. 
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übernimmt, wobei eine Art Glücksspiel als das Rechtınäßige erklärt 
wird. Und wenn dieser durch das Los bestimmte Gesetzgeber beginnt, 
neue Gesetze zu schaffen, wobei vielleicht weniger alte Übel beseitigt 
als neue geschaffen werden, was hält die Fahrt des Staatsschiffes in die 
falsche Richtung auf? Es ist die Frage nach der Gerechtigkeit und der 
Ordnung bei den menschlichen Einrichtungen.3 

Vielfach sind diese im Alltagsleben gefährdet durch das Verhalten der 
Menschen innerhalb der Familie und des Gemeinwesens, weshalb 
schon nach PLATON*~ 5 , 6  auf die Erziehung der Kinder und Jugendli- 
chen nicht verzichtet werden kann. Gesetze, die aus Sitten oder, wie 
man wohl sagen muß, aus Unsitten abgeleitet werden, wie beispielswei- 
se Reichtum höher als Gesundheit und Besonnensein einzuschätzend, 
dürften irgendwann im Streit enden. 

Welches ist die sittliche Natur des einzelnen Menschen, die zu einer 
allgemeinen Struktur der Sitten führt, so daß ein wohlgeordnetes Zu- 
sammenleben der Menschen in einem Gemeinwesen möglich wird? 

Bestimmt das Wohlbefinden, die Lust und das Vergnügen, wie PHILE- 
BOS meint, oder das Vernünftigsein, wie SOKRATES ihm entgegenhält, 
aus der die richtige Meinung und die geeigneten Folgerungen zu er- 
schließen seiend? Oder ist es die Tugend, zu der auf den fragenden ME- 
NON SOKRATES zunächst antwortet, „ ...daß ich nicht einmal dieses, 
was die Tugend überhaupt ist, ordentlich weiß"9? Sodann beginnt je- 
doch SOKRATES eine längere Zwiesprache über die Tugend, die nicht 
nur im Kratylos mit Begriffen wie ,Gesinnung", ,Einsicht", ,Besonnen- 
heit", ,Siehselbsterkennen', ,Weisheit', ,Gerechtigkeit', ,Tapferkeit"10 
sondern auch im Protagoras", im Charmideslz, im Lachesw, im Gor- 
gias" weiter eingehend erörtert wird. PLATON nimmt dann in den No- 

3 PLATON, Bd. 3: Políteia, s. 159f., 192, 214; Bd. 1: G • • • 

lítíkos, S. 70ff.; Bd. 1: Kríton, S. 45f., Bd. 2: Merton, S. 102 gıas, S. 260f., 263f., Bd. 5: Po- 
4 PLATON, Bd. 3: Politeia, S. 152. • 

5 PLATON, Bd. 6: Noınoi, S. 290f. 
6 Ders., ebd., S. 106ff. 
7 Deus., ebd., S. 121. 
8 PLATON, Bd. 5: Philebos, S. 76. 
9 PLATON, Bd. 2: Merton, S. 10. 

10 PLATON, Bd. 2: Kratylos, S. 153ff. 
11 PLATON, Bd. 1: Protagoras, S. 69ff., 85ff., 96. 
12 PLATON, Bd. 1: Charmídes, S. 133ff., 138ff., 148f. 
13 PLATON, Bd. 1: Laches, S. 172. 
14 PI.ATON. Bd. 1: Gorgias, S. 283. 
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moi eine Wertung der Tugenden vor, indem er die Weisheit an die Spit- 
ze setzt und dann die Vernunft, die Gerechtigkeit und als vierte die Tap- 
ferkeit folgen läßt." Der Weg der Schlechtigkeit sei eben und ließe sich 
ohne Anstrengungen zurücklegen, während vor die Tugend aber, SO 

PLATON weiter HESIOD zitierende, 
„setzten den Schweiß die unsterblichen Götter, 
lang aufwindet und steil die Bahn zur Tugend sich aufwärts 
und sehr rauh im Beginn; doch w e m  du zur Höhe gelangt bist, 
leicht dann wird sie hinfort und bequem, wie schwer sie zuvor war. so 

2. Aristoteles 

Ein Staat oder ein Hauswesen oder ein sonstiges organisatorisches 
Gebilde wie beispielsweise auch ein neuzeitliches Wirtschaftsunterneh~ 
men läßt sich nur gut verwalten, wenn sie gerecht und besonnen, also 
mit Tugend geführt werden, wie so KRATı8s" erklärt. Eingehend hat 
dann ARISTOTELES das menschliche Handeln erörtert. In seiner Niko- 
machischen Ethik werden zum einen die einzelnen Charaktereigen- 
schaften des Menschen, vor allem die Charaktertugenden, erläutert, 
zum andern nimmt ARISTOTELES Wertungen vor, indem er nicht nur 
die Extreme beschreibt, sondern auch die mittleren Positionen für das 
menschliche Zusammenleben befürwortet. Das schließt nicht aus, daß 
er bei einzelnen Charaktereigenschaften eine günstige Bewertung in 
Richtung des einen Extrems vornimmt. 

In der Eudemischen Ethik" führt ARISTOTELES eine Tabelle mit 
vierzehn Arten ethischer Tugenden, die des Charakters, auf, welche er 
von einem zweiten Bereich der Tugend, der des Verstandes, der dianoe- 
tischen19, unterscheidet. 

Aus der Tüchtigkeit des Charakters würden die Grundprinzipien der 
sittlichen Einsicht erwachsen, aber sie hingen auch mit den Regungen 
des Irrationalen zusammen, da der Mensch von zusammengesetzter Na- 

15 PLATON, Bd. 6: Nomoi, S. 16; s. a. S. 70f., 78, 319ff. 
16 Ders., ebd., S. 99. 
17 PLATON, Bd. 2: Merton, S. 12. 
18 ARISTOTELES: Eudemísche Ethik (1984) , S. 24; s. a. der . :  Über die Tugend (1986)° 

ders.: Magna Moralist (1983). ' 
19 ARISTOTELES: Eudemische Ethik, S. 21. 
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tun sei.20 Nun hatte sich ARISTOTELES jener Ansicht21 angeschlossen, 
welche die Seele in ein rationales und in ein irrationales Element teilt, 
wobei er die Frage - ob diese beiden Elemente sich wie Körperteile von- 
einander trennen ließen oder nur definitorische Bedeutung hätten - of- 
fenläßt. Bei der weitergehenden Zweiteilung des irrationalen Elements 
richte sich der eine Teil als Wirkkraft auf das vegetative System, auf 
Ernährung und Wachstum, wie es allem Lebenden gemeinsam sei. Der 
zweite Teil des Irrationalen, ein Aufbegehren, ein Strebevermögen, 
kämpft gegen oder wirkt auf das rationale Element der Seele ein. Die 
Unterteilung des rationalen Elements führe zu einem Teil, der Seins- 
veränderungen nicht zulasse, und einem zweiten, der veränderliches 
Sein erlaube. 

Wenn ARISTOTELES22 ferner der Seele drei Fähigkeiten zuspricht, 
die das Handeln und die Erkenntnis des Richtigen steuern, nämlich die 
Sinneswahrnehınung, der Verstand und das Streben, dann sind diese 
wie die eben erwähnten Einteilungen der Seele Ausdruck dafür, daß die 
Seele wichtigste Funktionen des Gehirns sichtbar oder wahrnehmbar 
werden läßt. ARISTOTELES erwähnt, daß zu seiner Zeit allgemein die 
Anschauung herrschte, „daß jede Charakteranlage in gewissem Sinn 
von Natur vorhanden" sei23. Der Charakter - Athos -, durch die Gewöh- 
nung - Athos - herausgebildet, sei, so in der Eudemischen Ethik", eine 
Beschaffenheit des irrationalen Seelenelements, das in der Lage sei, 
nach Maßgabe des befehlenden Rationalen dem Rationalen zu folgen. 

Da auch heute erst eiii Teil der physiologischen Vorgänge des mensch- 
lichen Organismus bekannt ist, die Erforschung der biochemischen 
Strukturen des Gehirns jedoch noch ganz in den Anfängen steckt, sind 
die Erörterungen der alten Philosophen über die Phänomene der Ethik 
noch keineswegs venıachlässigbar. 

Besondere Beachtung verdient die These von ARISTOTELES25, wie die 
Seele zur Erkenntnis des Richtigen gelange. Fünf Grundformen seien 
hierfür erforderlich: praktisches Können, wissenschaftliche Erkennt- 

20 ARISTOTELES¦ Nikomachische Ethik (1991), S. 207. 
21 Ders., ebd., s. 40f., 122f. 
22 Deus., ebd., S. 123. 
23 Deus., ebd., S. 135. 
24 ARISTOTELES: Eııdemische Ethik, S. 22. 
25 ARISTOTELES: Nikomachische Ethik, S. 125ff. 
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nis, sittliche Einsicht, philosophische Weisheit und intuitiver Verstand. 
Ohne den Erläuterungen ARISTOTELES' im einzelnen nachzugehen, 
soll nur eine einzige Stelle hervorgehoben werden, weil sie später noch 
einmal wichtig werden wird, wenn über die ethischen Probleme bei der 
anthropogenen Produktion von Stoffen und ihre Bedeutung für Mensch 
und Umwelt gesprochen werden soll. Das praktische Können sei ein auf 
das Hervorbringen abzielendes Verhalten, das von richtigem Planen ge- 
leitet werde.26 Damit verknüpft zu sein hat sittliche Einsicht, ein auf Ge- 
rechtigkeit und Besonnensein fußendes Handeln zum Nutzen der Men- 
schen, für das Verantwortlichkeit zu übernehmen ist.27 

3. I Ging - das Buch der Wandlungen 

Wenn also im Abendland spätestens seit SOKRATES, PLATON und ARI- 
STOTELES das Handeln des Menschen zum wesentlichen Gebiet der 
Ethik gehört, kann das I Ging, das Buch der Wandlungen, nicht außer 
Betracht bleiben. Ein erstes Beispiel: 

„Bescheidenheit schafft Gelingen. 
Der Edle bringt zu Ende."28 

Umfangreiche Erläuterungen zeigen, daß die Bescheidenheit als Hand- 
habe des guten Charakters gilt und sie auch dazu dient, die Sitte zu ord- 
nen. Für den Edlen bedeutet das ,Zu-Ende-bringen' auch ein Lösen der 
sozialen Gegensätze, die die Regeln der Sitten sichern helfen. Der Hin- 
weis auf die „Arbeit am Verdorbenen"29 - durch Arbeit von Menschen 
kann durch menschliche Schuld Verdorbenes wiedergutgemacht wer- 
den - , auf die „Entschlossenheit"30, auf die „Beschränkung"31 und auf 
die „innere Wahrheit"32 soll hier genügen. Nur das erste Zeichen des I 
Ging, das „Schöpferische", soll noch erwähnt werden: 

26 Deus., ebd., S. 126, s. a. S. 48. 
27 Deus., ebd., s. 55ff., 63ff., 126ff., 130ff. 
28 I Ging (1970), S. 75ff., 4l9ff.; S. a. Hellmut WILHELM: S' d ' 

29 1 Ging, s. ssff., 431ff. mn es 1 Gıng (1972). 
30 Ebd., s. 162ff., 536ff. 
31 Ebd., s. 218ff., 6 ızff.  
32 Ebd., s. 221ff., 615ff. 
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„Das Schöpferísche wirkt erhabenes Gelingen, 
fördernd durch Beharrlichkeit."33 

Dazu heißt es in dem Kommentar von WEN YEN: 
„Die Erhabenheit ist von allem Guten das Höchste. Das Gelingen ist das 
Zusammentreffen von allem Schönen. Das Fördernde ist die Überein- 
stimmung von allem Rechten. Die Beharrlichkeit ist die Grundlinie von 
allen Handlungen."3`* 

Schon aus diesen vier Grundeigenschaften des Schöpferischen lassen 
sich die weitverzweigten Untersuchungsfelder der Ethik herauslesen, 
wie sie dann auch von weiteren Kommentatoren des I Ging in Angriff 
genommen wurden. Man wird wohl nicht fehlgehen, die Ethik nicht nur 
als Lehre, sondern auch als Wissenschaft vom Handeln des Menschen - 
so ARISTOTELES - zu bezeichnen, wobei dieses Handeln einem Werten 
zu unterziehen ist, dessen Maßstäbe untersucht werden müssen. Füh- 
ren diese zu einem Katalog von Sitten, so unterliegen diese auch gleich 
wieder dem Wandel der Zeiten, der Frage also, inwieweit Sitten über 
die Zeiten fortdauern können oder in sich Anpassungsregulatoren auf- 
weisen müssen, um nicht von guten in schlechte Sitten langsam überzu- 
gehen oder schnell umzuschlagen. Insofern tragen schon das I Ging, 
das Buch der Wandlungen, und seine Kommentierungen mannigfaltige 
Ansätze hierzu. 

So wird beispielweise bei der Erörterung des Charakters35 das Zei- 
chen „Auftreten" als Fundament des Charakters genannt, das einen 
harmonischen Wandel bewirken kann. Das Zeichen „Bescheidenheit" 
wirkt als Handhabe des Charakters. Das Zeichen „Wiederkehr" dient 
zur Selbsterkenntnis und ist als Stamm des Charakters anzusehen. Die 
Festigkeit und Einheit des Charakters werden durch das Zeichen „Dau- 
er" bewirkt, die Pflege des Charakters durch das Zeichen „Minderung", 
das zudem Schaden fernhält. Das Zeichen „Mehrung" zeigt Fülle des 
Charakters und schafft Förderung des Nützlichen. Das Zeichen „Be- 
drängnis" führt zur Prüfung des Charakters. Während das Zeichen 
„Brunnen" als Feld des Charakters bewirkt, das Rechte zu unterschei- 
den, ist das Zeichen „das Sanfte" die Betätigung des Charakters, die 

33 Ebd., s. 25ff., 34ıff. 
34 Ebd., s. 346ff. 
35 Ebd., s. 31()_ 



Überlegungen zur Bestimmung des Begriffes ,Chemische Ethik' 25 

Dinge zu wägen, besondere Umstände zu berücksichtigen. Diese Zei- 
chen stellten schon die heiligen Weisen, wie insbesondere der König 
Wen und der Herzog von Dschou, sein Sohn, genannt wurden, auf, um 
die Erscheinungen erkennen zu können, und fügten Urteile hinzu, um 
Heil und Unheil aufzuzeigen." Sinn und Leben, Naturgesetz und Sit- 
tengesetz, in Übereinstimmung gebracht und damit eine Ordnung des 
Rechten dargelegt zu haben, führte die heiligen Weisen bis zum Ver- 
ständnis des Schicksals.37 

4. Laotse 

Wenn ARISTOTELES38 zu Beginn seiner Nikomachischen Ethik zur Er- 
reichung eines Endziels, eines obersten Gutes, verschiedene Arten des 
Handelns herausstellt, so bedarf die allgemeine Ethik nicht nur der 
Erörterung über das Tätig-Sein des Menschen in all seinen Formen, 
sondern auch des Gesprächs über das Nicht-Tun, wie es mit dem Tao-te- 
king (Dau-dö-ging) des LAOTSE begann. Im Tao-te-ldng, für Richard 
WILHELM „Das Buch des Alten vom Sinn und Leben"39, für DEBON 
„Das Heilige Buch vom Weg und von der Tugend"l*°, ist das ,Tao' der 
Weg des rechten Verhaltens, der Weg zum ewigen Leben, die Richtung 
des Universums, der Gang der Natur, der Urgrund des Seins, der Sinn, 
die Vernunft, die Wahrheit und das ,Te' die Tucht, die sich richtig ver- 
haltende Kraft, das Wesen, die Tugend, das Leben, die Natur, der Geist. 
Der Sinn, der Weg führt zum Nicht-Tun, der eine dauerhafte Ordnung 
im Menschenreich möglich macht`": 

In der Übersetzung von R. WILHELM: 
„Wer das Lernen übt, vermehrt täglich. 
Wer den SINN übt, vermindert täglich. 
Er vermindert und vermindert, 
bis er schließlich ankommt beim Nichtsmachen. 

36 Ebd., s. 266. 
37 Ebd., s. 244ff. 
38 ARISTOTELES: Nikomachische Ethik, S. 25ff. 
39 LAOTSE: Tao te King (1957), insbes. S. 25. 
40 LAO-TSB: Tao-t'ê-king (1961), insbes. S. 4. 
41 LAOTSE: Tao te King (1957), S. 91; s. a. S. 43; Tao-tê-king (1961), S. 79, S. a. S. 29; 

s. a. KUNGFUTSE: Gespräche (1967), S. 154 - 4. 
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Beim Nichtsmachen bleibt nichts ungemacht. 
Das Reich erlangen kann man nur, 
wenn man immer frei bleibt von Geschäftigkeit. 
Die Vielbeschäftigten sind nicht geschickt, 
das Reich zu erlangen." 

In der Übersetzung von DEBON: 
„Betreibe das Lernen: 
So mehrst du dich täglich. 
Betreibe den Weg: 
So minderst du dich täglich. 
Mindern und abermals mindern 
Führt dich zum Ohne-Tun. 
Bleib ohne Tun - 
Nichts, das dann umgetan bliebe. 
Nimmst du das Reich, sei ständig ohne Geschäft! 
Denn wer beschäftigt ist, 
Ist unzulänglich, das Reich zu nehmen." 

Ob aber wirklich das Nicht-Tun zu einem sittlich guten Zustand in der 
Gesellschaft führtl*2, ist die Frage, auch wenn pädagogisch nützliche Ef- 
fekte nicht abzusprechen sein werden. Im Nicht-Tun sind wohl mehr er- 
zieherische Vorbildfunktionen enthalten, wie sich auch aus folgender 
Stelle des Tao-te-king herauslesen läßtl*3: 

In der Übersetzung von R. WILHELM: 
„Wessen Regierung still und unaufdringlich ist, 
dessen Volk ist aufrichtig und ehrlich. 
Wessen Regierung scharfsinnig und stramm ist, 
dessen Volk ist hinterlistig und unzuverlässig. 
Das Unglück ist's, worauf das Glück beruht; 
das Glück ist es, worauf das Unglück lauert. 
Wer erkennt aber, daß es das Höchste ist, 
wenn nicht geordnet wird? 
Denn sonst verkehrt die Ordnung sich in Wunderlichkeiten, 
und das Gute verkehrt sich in Aberglaube. 
Und die Tage der Verblendung des Volkes 
dauern wahrlich lange... " 

42 LAOTSE: Tao te King (1957), S. 100; Tao-t'ê -King (1961), S. 88. 
43 LAOTSE: Tao te King (1957), S. 101; Tao-t'ê -King (1961), S. 89. 



Überlegungen zur Bestimmung des Begriffes ,Chemische Ethik' 27 

In der Übersetzung von DEBON: 
„Wes Herrschaft bang-befangen, 
Des Volk wird harmlos prangen; 
Wes Herrschaft streitig-straff, 
Des Volk wird arg und schlaff. 
Der Segen, ach! lehnt an das Urteil sich; 
Das Unheil, ach! es kauert vor dem Segen. 
Wer weiß, wo beider First gelegen? 
Da Rechtes nicht noch Ketzerei vorhanden, 
Verkehrt das Rechte sich in Widrigkeit 
Und muß das Gute sich in Dämonie verkehren. 
Daß blind der Menschen Blick, 
Des Tage werden ewig währen'... " 

Sind das die erforderlichen Tugenden, um sagen zu können, wenn alle 
Menschen das Gute als gut erkennen, dann sei dadurch schon das 
Nichtgute bestimmt?l*`* Doch wie lautet die Antwort auf die Frage, wel- 
ches der Unterschied zwischen ,Gut' und ,Böse' sei.*5 Vielleicht werden 
aber auch die ethischen Maßstäbe durch die politischen und sozialen 
Hierarchien verschoben, wenn wir im Tao-te-ldng lesenl*6: Von einem 
ganz großen Herrscher weiß das Volk nur, daß es ihn gibt. Die 
Nächsthöheren werden geliebt und gepriesen, während man sich vor 
den dann in der Rangstufe Niederen fürchtet. Und die Untersten wer- 
den verachtet. Und wie vorsichtig muß man mit seinen Worten sein! 
Nicht zu verachten ist daher LAOTSEs Rat": 

In der Übersetzung von R. WILHELM: 
„Wer andre kennt, ist klug. 
Wer sich selber kennt, ist weise. 
Wer andere besiegt, hat Kraft. 
Wer sich selber besiegt, ist stark. 
Wer sich durchsetzt, hat Willen. 
Wer sich genügen läßt, ist reich. 
Wer seinen Platz nicht verliert, hat Dauer. 
Wer auch im Tode nicht untergeht, der lebt." 

44 LAOTSE: Tao te King (1957), S. 42; Tao-tê-king (1961), S. 28. 
45 LAOTSE: Tao te King (1957), S. 60; Tao-tê-king (1961), S. 46. 
46 LAOTSE: Tao te King (1957), S. 57; Tao-tê-king (1961), S. 43. 
47 LAOTSE: Tao te King (1957), S. 73; Tao-t'ê-king (1961), S. 59. 
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In der Übersetzung von DEBON: 
„Wer die Menschen kennt, der ist klug; 
Wer sich selber kennt, ist erleuchtet. 
Wer andere Menschen besiegt, hat Gewalt; 
Wer sich selbst besiegt, der ist stark. 
Wer Genügen kennt, der ist reich; 
Wer vorgeht mit Gewalt, der hat Willen. 
Wer seinen Platz nicht verliert, der dauert; 
Wer stirbt, ohne zu vergelm, lebt immerdar. ıı 

5. Kung Tse 

Die Sittlichkeit nimmt im Denken von KUNGFUTSE, KUNG TSE (KUNG 
DSI), eine zentrale Rolle ein. Selbst für seine Schüler und Jünger war es 
trotz erwähnter Beispiele aus der chinesischen Geschichte"*8 schwierig 
zu verstehen, wie KUNG TSE Sittlichkeit definiert, auch wenn er in ei- 
nem Fall wie folgt antwortet: 

„Der Sittliche setzt die Schwierigkeit voran und den Lohn hinten: das 
mag man Sittlichkeit nennen."49 

Die innere Gesinnung, nicht allein das Unterlassen verschiedener egoi- 
stischer Triebe50, zeige sich in Verhaltensweisen wie Würde, Weither- 
zigkeit, Wahrhaftigkeit, Eifer und Gütigkeit und sei damit Ausdruck von 
Sittlichkeit.5' Doch gehöre zur Sittlichkeit auch das Sichselbstüberwin- 
den52, die Ernsthaftigkeit beim Alleinsein, die Ehrfürchtigkeit bei ge- 
schäftlichen Besorgungen und die Gewissenhaftigkeit im Verkehr mit 
anderen Menschen, auch bei den Barbaren, also den Nichtchinesen.53 
Die Menschenliebe sei das Wesen der Sittlichkeit, wie die Menschen- 
kenntnis das Wesen der Weisheit sei. 

Glatte Worte und einschnıeichelnde Mienen seien, so lehrt KUNG 
TSE55, selten mit Sittlichkeit vereint. Von uralten Erfahrungen zeugen 

48 KUNGFUTSE: Gespräche (1967), S. 69 
49 Ders.. ebd., S. 78 - 20. 
50 Deus., ebd., S. 140 - 2. 
51 Ders., ebd., s. 172 - ı ı  G. 

52 Ders., ebd., S. 121 - 1. 
53 Deus., ebd., S. 136 - 19. 
54 Ders., ebd., S. 128 - 22. 
55 Deus., ebd., S. 37 - 3 • 

18. 
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auch seine Worte, daß einerseits ohne Sittlichkeit weder dauernde Be- 
drängnis noch langer Wohlstand zu ertragen seien56, andererseits gute 
Menschen die Schönheit eines Platzes, also eine gute Nachbarschaft, 
bestimmen. 

„Was du selbst nicht wünschest, das tue nicht den Menschen an"58, 
eine schon von KUNG TSE und im Li Gi, dem Buch der Sitte, ausgespro- 
chene Devise für das ganze Leben und zur Nächstenliebe, zur Mensch- 
lichkeit, die bis auf heute ihre Spuren in der Philosophie hinterlassen 
hat. Das Sittliche erstreckt sich aber wohl noch darüber hinaus, wenn 
man an die Pietät59, an den Gehorsarn60, an die Zuneigung", an die De- 
mut62, an die Gerechtigkeit , an das Gewissens* denkt. 

Beachtenswert ist die Aussage, daß es eine Schande bedeute, wenn 
ein Land nicht auf rechter Bahn sei und dennoch ein amtliches Einkom- 
men genossen werde.65 An den Verfehlungen könne man einen Men- 
schen erkennen." So gibt KUNG TSE immer wieder Ratschläge für das 
Leben: 

„Weisheit macht frei von Zweifeln, Sittlichkeit macht frei von Leid, Ent- 
schlossenheit macht frei von Furcht."67 

ı 

I 

Und sicherlich eine der bedeutendsten Aussagen von Meister KUNG ist 
jene über die grundsätzliche Voraussetzung für eine gute Regierung - 
die Richtigstellung der Begriffe: 

„Wenn die Begriffe nicht richtig sind, so stimmen die Worte nicht; stim- 
men die Worte nicht, so kommen die Werke nicht zustande; kommen die 
Werke nicht zustande, so gedeilıt Moral und Kunst nicht; gedeiht Moral 
und Kunst nicht, so treffen die Strafen nicht; treffen die Strafen nicht, 
so weiß das Volk nicht, wohin Hand und Fuß setzen. Darum sorgt der 
Edle, daß er seine Begriffe unter allee Umständen zu Worte bringen 
kann und seine Worte unter allen Umständen zu Taten machen kann. 

56 Ders., ebd., S. 58 - 2. 
57 Deus., ebd., S. 58 - 1. 
58 Ders., ebd., S. 122 - 1; 159 - 23, 67 
59 KUNGFUTSE: Gespräche, S. 40 - 11. 
60 Deus., ebd., S. 37 - 2. 
61 Deus., ebd., S. 182 - 10. 
62 Ders., ebd., S. 92 - 5. 
63 Deus., ebd., S. 40 - 13. 
64 Deus., ebd., S. 42 - 3. 
65 Deus., ebd., S. 140 - 1. 
66 Ders., ebd., S. 60 . -  7. 
67 Deus., ebd., S. 104 - 28. 

11; Li Gi (1958), S. 30, 34f. 
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Der Edle duldet nicht, daß in seinen Worten irgend etwas in Unordnung 
ist. Das ist es, worauf alles ankomınt."68 

6. Mo Ti 

Verbergen falsche Worte nicht nur unrichtig gebildete Begriffe, son- 
dern dienen sie gar dazu, ganz andere, unlautere Absichten zu verstek- 
ken? Schon das ,Scheu Ling' stellte fest: 

„Ein Mund bringt Freundschaft mit sich oder löst einen Krieg aus. 

Verwirrung, die im Staat entstanden ist, muß man an ihren Ursachen 
erkennen, um die Ordnung zu erhalten oder wiederherzustellen. Für 
MO TI, MO TSE (MO DSI), ist es der Mangel an gegenseitiger Liebe, das 
Fehlen einer allgemeinen Menschenliebe.7° Allgemeine Verwirrung 
entstehe, wenn Untertanen und Söhne ihren Fürsten und Vätern keine 
Pietät erweisen würden. Der Sohn würde nur sich selbst und nicht sei- 
nen Vater lieben, so daß er seinen Vater schädige und nur sich selbst 
nütze. Vergleichbar sei ein solches Verhalten des jüngeren zum älteren 
Bruder oder des Untertans zu seinem Fürsten. Aber auch der Mangel 
an liebevoller Gesinnung des Vaters zum Sohn oder des älteren zum 
jüngeren Bruder oder des Fürsten zu seinem Untertan wie auch der 
Menschen untereinander führe zu einer Unordnung im Staate." Da die 
Menschen sich nicht gegenseitig lieben, folgt für MO TI72, daß die Star- 
ken die Schwachen überwältigen, die Reichen die Armen verhöhnen, 
die Vornehmen über die Einfachen lästern und die Schlauen die Dum- 
men betrügen. Nur die allgemeine Menschenliebe könne dem Einhalt 
gebieten. Dazu sei es notwendig, daß man andere Staaten wie den eige- 
nen, andere Familien wie die eigene und andere Menschen wie sich 
selbst betrachten müßte.73 Dem seinerzeit gegen MO TI erhobenen Ein- 
wand, daß diese allumfassende Liebe schon etwas Schönes, aber die 
schwierigste Angelegenheit der Welt sei, entgegnete dieser ruhig damit, 

„69 

68 Deus., ebd., S. 131 - 3. 
69 MO TI: Solidarität und allgemeine Mensche l' b 1975 S. 121 I 
70 Ders., ebd., S. 136ff., 139ff., 145ff. 11 18 8 ( )› ( )~ 
71 Deus., ebd., S. 136ff. 
72 Deus., ebd., S. 140, 146. 
73 Ders., ebd., S. 141. 
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daß die Gelehrten und Edlen nicht den Nutzen erkennen und nicht ver- 
stehen würden, worin die Schädigung bestünde. Die Parteilichkeit sei 
zu verurteilen, die Universalität sei das richtige Prinzip, das aber auch 
praktisch angewendet werden müsse." 

So wie alle einen Dieb von Obst, Hühnern und Schweinen oder gar ei- 
nen Mörder verurteilen und die Obrigkeit diese je nach Schwere der Tat 
bestraft, müsse auch bei verwerflichen Handlungen, die im großen 
Maßstab geschehen, verfahren werden. Doch hier verhalten sich die 
Regierenden ganz anders. Wenn sie beispielsweise einen anderen Staat 
angreifen, dann würden sie diese Verwerflichkeit noch loben und auch 
Berichte von ihren Kriegen niederschreiben, um sie späteren Genera- 
tionen zu überliefern. Was sollte man von einem Menschen halten, der, 
wenn er wenig Schwarz sehen würde, dieses als schwarz bezeichnet, 
aber dann, wenn er viel Schwarz zu Gesicht bekäme, das als weiß ange- 
ben würde?76 Das wäre ein Mensch, der zur Unterscheidung von weiß 
und schwarz, von Recht und Unrecht, unfähig ist. Doch MO TI bleibt 
nicht dabei, nur von Unfähigkeit zu sprechen, sondern fügt später hin- 
zu, daß die Gerechtigkeit verletzt und letztlich dem Staat Schaden zuge- 
fügt VVlIld.77 

7. Sitte 

Gerechtigkeit und Menschlichkeit zu vernachlässigen, führt zu einem 
Erschlaffen des Staates, beeinträchtigt die Ordnung der Regierung. Die 
hohen Beamten erlauben sich Übergriffe, die niederen Beamten steh- 
len. Werden die Gesetze willkürlich gehandhabt, so werden die Regeln 
der Sitte verschwommen, liest man im ,Li Yün", „Die Entwicklung der 
Sitte"78, einem der wichtigsten Bücher des Li Gi, des ,Buches der Sitte". 
Die Sitte und das Recht sind des Menschen große Anfänge, stellt das Li 
Yün fest.79 Ohne Sitte ist das Entstehen von Unordnung nicht einzu- 
dämmen.80 

74 Deus., ebd., S. 148ff. 
75 MO TI: Gegen den Krieg (1975), S. 26ff. (II). 
76 Deus., ebd., S. 27f. 
77 Deus., ebd., s. 3sff., 43ff. 
78 Li Gi, s. 62. 
79 Ebd., S. 67f., 228. 
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Die Sitte ermögliche die sieben Gefühle der Menschen - Freude, 
Zorn, Trauer, Furcht, Liebe, Haß und Lust - zu ordnen, die zehn Men- 
schenpflichten - der Vater gütig, der Sohn ehrfürchtig, der ältere Bru- 
der nachsichtig, der jüngere sich unterordnend, der Gatte pflichttreu, 
die Gattin gehorsam, das Alter freundlich, die Jugend fügsam, der Fürst 
milde und der Diener treu - zu pflegen, Wahrhaftigkeit zu fördern und 
die Eintracht zu hüten, Höflichkeit und Nachgiebigkeit zu betonen und 
Streit und Zank zu beseitigen.8' Und wenn ınan dann noch im ,Dschung 
Yung' - „Maß und Mitte" - des ,Buches der Sitte" ein Zitat aus dem 
,Buch der Lieder" liest: „Wenn du in deinem Hause bist, tu nichts, daß 
du dich vor den Wänden schämen mußt"82, dann überrascht folgende 
Aufzählung nicht. Nach dem Li Gi, dem ,Buch der Sitte", gibt es drei- 
hundert Hauptregeln und dreitausend Einzelbestimmungen der Sitte.83 

Ein weiteres Zitat aus dem ,Buch der Lieder", wiedergegeben im 
,Buch der Sitte", zeigt deutlich drastisch die Bedeutung der Sitte im 
Konfuzianismus auf: 

„Hat die Ratte ihre Glieder, 
hat der Mensch doch seine Sitte. 
Wer die Sitte hat verloren, 
besser wär er nie geboren."84 

Haben wir aber mit den dreihundert Hauptregeln und den dreitausend 
Einzelbestimmungen der Sitten ebensoviele Male Normen der Sittlich- 
keit kodifiziert? Stellen sie den Inhalt der Ethik dar? Sind diese Regeln 
der Sitten unumstritten und unabänderliclı? Müssen sie - zumindest 
teilweise - an die Gegenwart angepaßt werden? Wer darf das tun? 

Der kurze Blick auf einige wenige berühmte Philosophen des Alter- 
tums sollte die Schwierigkeiten aufzeigen, Ethik zu definieren. Ist sie 
die Wissenschaft, Lehre und Forschung von den Sitten der Menschen, 
vom Verhalten des Menschen und damit eine Teildisziplin der Biologie 
des Menschen? Oder ist sie nur ein Teil der Verhaltenskunde, von je- 
nem Teil, der das ,richtige" Verhalten, das ,gute' Verhalten, predigt und 
fordert? . . 

80 Ebd., s. 206. 
8 ]  Ebd., s. 63f. 
82 Ebd., s. 44. 
83 Ebd., s. 270, 303ff., S. zu. s. 58. 
84 Ebd., s. 58. 
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Ethik als ein Teil der Wissenschaft vom Staate, wie ARISTOTELES 
sagt85, Ethik als Lehre vom Sittlichen, Ethik als Lehre vom rechten Han 
dein, Ethik als Lehre von den guten Sitten! Doch wer setzt die Maßstä 
be? Die eine Gruppe von Menschen setzt andere Normen als eine ende 
re Gruppe. So bildete sich eine christliche Ethik, wobei zu fragen ist, 
welche Unterschiede zwischen einer protestantischen Ethik, einer ka- 
tholischen Ethik, einer altkatholischen Ethik, einer anglikanischen 
Ethik und einer baptistischen Ethik bestehen. Wie ist eine übergeordne 
te islamische Ethik zu verstehen, wenn schiitische Ethik und sunniti- 
sche Ethik sich nicht gleichsetzen lassen wollen? Sind für Außenstehen 
de Unterschiede in der marxistischen Ethik, leninistischen Ethik, bol- 
schewistischen Ethik, sozialistischen Ethik, maoistischen Ethik und 
kommunistischen Ethik zu erkennen? Ist die buddhistische Ethik grund 
sätzlich höher zu bewerten als die islamische Ethik oder gar eine Christ 
lichte Ethik? 

In jüngerer Zeit wird die Ethik oder sagen wir genauer das Wort 
,Ethik' immer mehr zu einer Waffe im Kampf gegen den politischen 
Gegner benutzt, sie verkommt zu einer ,Totschlagsvokabelfi Hier zieht 
die Gefahr herauf, die für das ohnehin sehr schwierige Gebiet der Ethik 
nicht unterschätzt werden sollte. Daher sind klare Begriffsbestimmung 
gen, über die selbstverständlich möglichst schon vorher zu streiten ist, 
unerläßlich. Beginnen wir mit der Ethik selbst: 
Ethik ist die Wissenschaft, die f ü r  das Verhalten des Menschen zu sich 
selbst, für das Verhalten der Meııschen untereinander und f ü r  das Ver 
halten des Menschen - allein oder als Gruppe - zu seiner Umwelt Re 
geln, ethische Normen, aufstellt, begründet und ständig überprüft. 

Daraus erhebt sich als eine erste Frage: Kann es eine auf der Verhal 
tenskunde basierende Ethik schaffen, daß sie definierbare Regeln auf 
stellt, bei denen die Einflußnahrne von einzelnen oder Gruppen mit spe 
zifischen Interessen weitgehend zurückgedrängt wird? Gleichzeitig soll 
te sie aber in der Lage sein, Normen begründen zu können, die eine 
Werteskala für einzelne Normen beinhalten. Bieten sich hierfür An sät 
ze aus den Naturwissenschaften an? 

85 ARISTOTELES: Magna Moralist, S. 5. 
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Gilt das auch dann, wenn man der These von J. L. MACKIE86 beipflich- 
tet, daß es keine objektiven Werte gebe? MACKIE bestrebtet 

„die Existenz objektiver Werte in dem Sinn, daß sie unbedingt, das heißt 
unabhängig von den Wünschen und Neigungen des Handelnden, hand- 
lungsanleitend sein könnten".87 

Nicht Gegenstand der hier vorgelegten Überlegungen ist eine Betrach- 
tung der historischen Entwicklung des Begriffes ,Ethik"88, sondern al- 
lein der Versuch einer Bestimmung des Begriffes ,Chemische Ethik" 
auf dem Hintergrund der angeführten geistesgeschichtlichen Betrach- 
tung. 

11. CHEMISCHE ETHIK 

Trotz der für die meisten Zwecke ausreichenden klassischen Definition 
für die Chemie als Wissenschaft, Forschung und Lehre von den S t o f f e n  

die Lehre von den Zuständen und Zustandsänderungen" 

86 J. L. MACKIE: Ethik (1983), S. 11, 31, 14ff. 
87 Ders., ebd., S. 31. 
88 Siehe hierzu beispielsweise: J. RITTER (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philoso- 

phie (1972); H. J. SANDKÜI-ILER (Hg.): Euro fische Enz k o  "d' • • 

Wissenschaften (1990). P Y pa 18 ZU Phılosophıe und 
89 Zum Beispiel A. F. HOLLEMAN/E. WIBERG: Lehrbuch der Anorganischen Chemie 

(1976), S. 1: „Die Chemie ist die Lehre von den Stoffen und Stoffänderungen, die Physik - 
ihre Schwesterwissenschaft - 
Die Zahl der gegenwärtig registrierten Stoffe soll etwa zwölf Millionen betragen, darunter 
die zur Zeit bekannten 112 Elemente. Der ,Rest° sind Verbindungen, das sind Stoffe die 
sich aus zwei und mehr Elementen zusammensetzen. Die Zahl der denkbaren Verbindun- 
gen ist unendlich. 
R. LÖW schließt sich in seinem Aufsatz „Chemie und Leben. Kann die Chemie das Leben 
erklären?" (1992), S. 195, völlig einer Definition von R. CHRISTEN an: „Was ist Chemie? 
Wenn wir einer Autorität wie Rudolf Clıristen folgen wollten, und das sollten wir, dann 
ist sie die ,Wissenschaft, die sich mit den Ursachen und Wirkungen von 
be, -aufnahme und -verteilung zwisclıeıı Atomen und Molekülen befaßt'." Doch diese Be- 
sciıreibung umfaßt nur einen kleinen Teil der Chemie. Abgesehen davon, daß mit Elektro- 
nen vermutlich nur die Negatronen gemeint sind, fehlen alle Reaktionen mit anderen Ele- 
mentarteilchen. Die Kernchemie ist in dieser Definition überhaupt nicht enthalten. Und 
ob auch die Stoffe selbst in die Betrachtung eingeschlossen werden, ist zumindest zweifel- 
haft, da eigentlich nur  Stoffänderungeıı genannt werden. Außerdem verleitet die erwähn- 
te Definition zu einem verengten Denken in eng begrenzten Spezialdisziplinen, die bei der 
Forschung in gewissen Laboratorien zutun Teil notwendig sind, aber als alleiniges Postulat 
einer Weiterentwicklung zu Interdisziplinarität hinderlich im Wege steht. 

90 H.-E. IIEYKE: Grundlagen der Allgemeinen Chemie und Technischen Chemie (1972) 
S. 12f.; (1983), S. 11f.; s. a. ders.: Was ist Gott? (1993), S. 12ff. 9 

Elektronenabga- 

f I I . a d  
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und Stoffänderungenw habe ich vor längerer Zeit versuchtgo, einige in 
der Chemie enthaltenen Aufgabenbereiche deutlicher hervorzuheben: 

Die Chemie als eine der Grundwissenschaften ist die Wissenschaft 
von der Materie, ihrem Aufbau, ihren Eigenschaften und ihren Reaktio 
neu. 

Der hier verwendete Begriff ,Materie` soll als Oberbegriff gesehen 
werden, wobei fünf Merkmale dieser ,Materie' besonders charakter 
stisch sind: Raum, Masse, Energie, Information und Ordnung. Unge 
wohnt sind zunächst die beiden letzten Begriffe. Doch was ist es an 
deres als ,Information', wenn ein Molekül ,weiß', daß es mit einem be 
stimmten Molekül reagieren kann, aber mit einem anderen nicht? Auch 
der Begriff ,Ordnung' ist selbst dem mit der Chemie noch nicht so Ver- 
trauten einleuchtend: Man denke nur an das Periodensystem, das ist die 
Ordnung der Elemente, oder an die verschiedenen Ordnungen bei den 
Kohlenwasserstoffen, Alkoholen und den vielen anderen Stoffen. 

Die Materie wird hier in einem sehr erweiterten Begriff verstanden.91 
Aus diesem Verständnis von Chemie lassen sich für eine Chemische 
Ethik folgende Fragen ableiten: 

Stehen die ethischen Normen mit den Gesetzen der Chemie (und gege 
benenfalls auch anderen Naturgesetzen) in Widerspruch? Mit anderen 
Worten: Ethische Normen können keine chemischen Gesetze aushebeln 
oder verändern; sie müssen sich an diese anpassen oder sie berücksich 
tigen. Zu untersuchen ist dabei besonders die Rolle von Stoffen beim 
Verhalten des Menschen, sei es, daß es um die Einwirkung von Stoffen 
auf die Umwelt, auf andere Menschen, auch auf sich selbst geht. Diese 
Einwirkung der Stoffe bedeutet fast immer auch eine Stoffänderung, al- 
so chemische Reaktionen, nicht nur vielleicht unbeachtliche physikali 
sehe Vorgänge. Diese Stoffänderungen können kleine oder große Berei 
ehe betreffen, sie können eingeschränkte oder wesentliche und um fas 
sende Bedeutung erlangen. Als Folge können auch Veränderungen in 
biologischen Systemen auftreten. Neben kurzfristigen sind auch lang 
dauernde Einwirkungen und Veränderungen zu beobachten und ent 
sprechende Folgerungen zu ziehen. Weitere Aufgaben lassen sich aus 
den genannten Hauptbereíchen ableiten, ebenso wie sich Folgerungen 
für andere Gebiete wie Politik, Recht, Medizin und sonstige ergeben. 

91 Klaus MYLIUS: Wörterbuch Deutsch-Sanskrit (1988). 
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Nicht unerwähnt bleiben soll, daß letztlich als schwierigstes Gebiet die 
Frage bleibt, wie der Biochemismus des menschlichen Gehirns Ursache 
auch für das ist, was wir dann im ethischen Verhalten wahrnehmen. 
Doch hier stecken wir noch ganz in den Anfängen wissenschaftlicher 
Erkenntnisse. 

Für eine Begriffsbestimmung der Cheınischen Ethik läßt sich zusam- 
menfassen: 

Die Chemische Ethik untersucht Regeln, ob diese den Gesetzen der Che- 
mie widersprechen und damit unzulässig sind, und erörtert Einwirkun- 
gen von Stoffen auf Meııschen und Umwelt, die für die Aufstellung von 
ethischen Norınen von Bedeutung seíıı können. 

Es dürfte nicht nur für die Chemische Ethik nützlich sein, zunächst ein- 
mal die zu untersuchenden Phänomene zu klassifizieren, wobei dieser 
erste Katalog noch keineswegs als vollständig anzusehen ist. Auch eine 
Gewichtung wäre verfrüht. Um einen möglichst neutralen Ausdruck zu 
verwenden, wird die Bezeichnung ,Stoffsysteme' eingeführt. 

Mit dem Begriff ,Stoffsysteme" soll vermieden werden, daß zu Beginn 
der vorliegenden Erörterung Bezeiclmungen eingeführt werden, die in 
der Ethik möglicherweise schon mit bestimmten Inhalten belegt sind, 
auch unterschiedliche Interpretationen erfahren haben oder auf gewis- 
se Traditionen hinweisen. Eine sachliche Erörterung wiirde sonst zu 
sehr erschwert werden. Es bleibt dabei natürlich nicht aus, daß die Be- 
zeichnung ,Stoffsysteme' zunächst kalt und nüchtern wirkt, so aber die 
Neutralität am besten wahren k a m .  ,Lebendiger", wenn man so will, 
wird es vielleicht dann, sobald die ,Stoffsysteme' näher erläutert wer- 
den. Vielleicht findet man später für  einen neutralen Oberbegriff auch 
eine bessere Bezeichnung als ,Stoffsysteme 

Dieser mögliche Widerstreit zwischen ,Rationalem" und ,Emotiona- 
lem" (nicht ,Irrationalenl") beginnt schon beim ersten hier erörterten 
Stoffsysteme „Mensch". Das Stoffsysteın ,Mensch' ist ein lebendes Sy- 
stem aus einer Vielzahl Voll Stoffen mit zahlreichen Stoffwechselvor- 
gängen, das von mehreren Wissenschaften - nicht nur der Biochemie - 
untersucht wird. Dazu gehören außer Biologie, Medizin und Anthropo- 
logie auch verschiedene Geisteswissenschaften. Hier betrachten wir 
das Stoffsystem ,Mensch° als Untersuchungsgegenstand der Chemi- 
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sehen Ethik, das heißt, wir beginnen zunächst mit einer formalen Kata 
logisierung. 

1. Stoffsysteme ,Mensch' 

An den Anfang wird man die Einwirkung des Stoffsystems ,Menscll' auf 
sich selbst stellen. Bei dieser Eigeneinwirkung wird man zwei Unter 
gruppen zu unterscheiden haben. In der ersten (a) erfolgt die Einwir 
Lung des Menschen auf sich selbst in der Weise, daß keine anderen 
Stoffsysteme beteiligt sind. 

a) Stoffsysteme ,Mensch" 

In der zweiten Untergruppe (b) wirkt der Mensch auf sich selbst ein 
wobei ein oder mehrere andere Stoffsysteme (S„) beteiligt sind. 

b) Stoffsysteın ,Mensch' < Stoffsystenı S„ 

Bei den anderen Stoffsystemen, S„, sollen weitere Menschen, also weite 
re Stoffsysteme ,Mensch', ausgeschlossen bleiben, weil diese im nach 
steh Abschnitt gesondert abgehandelt werden. Bei den anderen Stoffsy 
sterben S„ kann es sich beispielsweise um lebende Stoffsysteme wie et 
wa Haustiere oder um nicht lebende Stoffsysteme wie auch einzelne 
Stoffe - zum Beispiel Alkohol, Tabakrauch, Drogen, Nahrungsmittel 
Wettereinflüsse, Innenraumklima (zum Beispiel in Büroräume) user. 
handeln. 

Wie schwierig es im Einzelfall sein kann zu entscheiden, ob bei der 
Einwirkung des Stoffsystems ,Mensch' auf sich selbst ein anderes Stoff 
System oder kein solches beteiligt ist, soll das folgende Beispiel zeigen 
Bei Depressionen, unter denen ein Mensch leidet, wird man manchmal 
an die Einflußnahme durch das Verhalten anderer Menschen oder an 
Begleiterscheinungen von Krankheiten denken, aber häufig vielleicht 
auch keine von außen kommende Einwirkung finden, also der Meinung 
sein, einen Fall nach der Verhaltenskategorie der Untergruppe (a) vor 
liegen zu haben. Nachdem nun auch in einem der Massenmedieng2 be 

92 Frankfurter Allgemeine Zeitung vorn 22. 3. 1095, S. N1: „Bornaviren bei Geınüts 
kranken". 
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richtet wird, daß bei Menschen, die an schweren Gemütserkrankungen 
leiden, Bornaviren entdeckt worden sind, die sich bei Haustieren wie 
Katzen u. a. finden, ergeben sich zunächst natürlich schwierige Aufga- 
ben für den Arzt. Für unsere Fragestellung bedeutet das, daß dieser 
Fall nicht zur Kategorie (a), sondern zur später zu besprechenden Kate- 
gorie 3 gehört, wo es um Einwirkungen der Umwelt auf den Menschen 
geht. Es gibt aber noch eine zweite Erkenntnis bei diesem Beispiel. 

Ist bei der Einwirkung des Stoffsystems ,Mensch` auf sich selbst ohne 
Einwirkung eines anderen Stoffsystems tatsächlich eine solche immer 
auszuschließen? Diese Untersuchungen können nicht sorgfältig genug 
vorgenommen werden. Schließlich bleibt noch die grundlegende Frage 
unbeantwortet: Gibt es wirklich eine Einwirkung des Menschen auf sich 
selbst ohne eine Einflußnahme von außen? Oder wo liegen die Gren- 
zen, daß von einer Einwirkung von außen nicht mehr gesprochen wer- 
den kann? Ist das der ,freie Wille"? 

Wenn ein anderes Stoffsysteme S„, von deren Unzahl einige angedeu- 
tet wurden, auf das Stoffsysteme ,Mensch" einwirken kann, wird seine 
,ethische Situation" nicht unbeeinflußt bleiben. Sollte sie jedoch unbe- 
einträchtigt bleiben, wird es interessant zu untersuchen sein, weshalb 
das so ist, wie andererseits erörterungswert ist, ob ein Wohlbefinden er- 
höht oder erniedrigt wird. Doch geht es hier zunächst um die Kategori- 
sierung der zu untersuchenden Gebiete. 

2. Stoffsysteme ,Mensch N1" < > Stoffsystenı ,Mensch N2' 

An dieser Stelle erscheint es sinnvoll, noch einmal an die chemische Si- 
tuation des Stoffsysteıns ,Mensch' zu erinnern. Die Biochemie des Men- 
schen, insbesondere die Biochemie des Gehirns, befindet sich noch völ- 
lig am Anfang. Trotz der Fülle der bisherigen biochemischen Erkennt- 
nisse darf man sich nicht darin täuschen, daß erst ein winziger Bruch- 
teil des ganzen Menschen erforscht worden ist. Schon die bisher ange- 
wendeten Untersuchungsmethoden zeigen nicht nur die Schwierigkei- 
ten auf, sondern mahnen auch gleichzeitig, ob diese dem Gegenstand 
angemessen sind. Trotz eindrucksvoller Ergebnisse der Genchemie wei- 
sen die geringen Erkenntnisse der Psychocheınie auf das insgesamt be- 
scheidene Wissen hin. 
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Bei dieser nüchternen Einschätzung der Kenntnisse über die Gesamt- 
tätigkeit des Gehirns muß betont werden, daß selbst die Erörterung der 
frühesten Philosophen über Ethik, von denen weniges im ersten Teil 
dieser Abhandlung zitiert wurde, nicht als überholt oder psychoche- 
misch geklärt angesehen werden kann. Davon sind wir noch weit ent- 
fernt. Wir können sogar noch nicht einmal sagen, ob wir jemals zu ei- 
ner exakten und vollständigen Aufklärung aller Fragen kommen wer- 
den oder ob uns diese grundsätzlich verwehrt ist. 

Daher kann an dieser Stelle nur in bescheidenem Maße eine Katalogi- 
sierung vorgenommen werden, in der nun fortgefahren werden soll. 
Die wechselseitigen Einwirkungen des Stoffsystems ,Mensch Na' und 
des Stoffsystems ,Mensch N2' werden zunächst auf Einzelmensehen be- 
zogen, müssen selbstverständlich dann auch auf mehrere Mensehen 
und Menschengruppen erweitert werden. Darauf soll hier verzichtet 
werden, weil ein umfangreiches Netzwerk zu entwickeln wäre, das sich 
aber aus den hier vorgeschlagenen Leitprinzipien Verhältnismäßig 
leicht aufstellen ließe. 

a) Die vielfältigen Möglichkeiten der gegenseitigen Einwirkung der bei- 
den Stoffsysteme ,Mensch N1' und ,Mensch N2" müssen in Einzelwir_ 
Lungen zerlegt werden. 

Stoffsysteme ,Mensch N1" › Stoffsystenı ,Mensch Na' 

Das Stoffsysteme ,Mensch N1' wirkt auf das Stoffsysteme ,Mensch N2' ein, 
wobei zwei Haupteinwirkungsfaktoren zu unterscheiden sind. In einem 
Fall (a.2) wird ein bestimmtes Stoffsysteme S„ zu Hilfe genommen, im 
anderen Fall (a.1) wird kein eigenständiges Stoffsysteme verwendet: 

Einwirkung ohne 
1) Stoffsysteme ,Mensch n1" Stoffsysteme ,Mensch N2° 

besonderes Stoffsystenı 

› 

Einwirkııııg mit 

2) Stoffsysteme ,Mensch na Stoffsysteın ,Mensch N2' 

besonderem Stoffsysteme Sn 

> 

l 

r 
.r .ø 
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Was man unter einem besonderen Stoffsysteme S„ zu verstehen hat, war 
schon im vorangegangenen Abschnitt angedeutet worden. Die Zahl der 
Möglichkeiten ist vielleicht noch höher als dort angegeben. 

b) Für die Einwirkung des Stoffsystems ,Mensch N2' auf das Stoffsysteme 
,Mensch N1' gelten die gleichen Überlegungen. Dasselbe gilt für die Un- 
terteilungen hinsichtlich der Verwendung eines besonderen Stoffsy- 
stems oder ohne ein solches: 

Stoffsysteme ,Mensch Na' > Stoffsysteme ,Mensch N1" 

Einwirkung ohne 
1) Stoffsystern ,Mensch N2' Stoffsysteın ,Mensch N1' 

besonderes Stoffsysteın 

› 

Einwirkung mit 

2) Stoffsysteme ,Mensch N2' Stoffsysteme ,Mensch N1' 

besondereııı Stoffsysteın S„ 

> 

Grundsätzlich wird man bei beiden einseitigen Einwirkungen (a) und 
(b) von einer formalen Gleichheit ausgehen können. Unter formaler 
Gleichheit soll hier verstanden werden, daß jede Seite - also sowohl 
,Mensch N1" als auch ,Mensch N2' - auf die andere Seite einwirken 
kann. Nicht bedeutet ,formale Gleichheit" jedoch, daß die jeweiligen 
Einwirkungen gleich groß sein müssen. 

c) Schwierig wird nun die Untersuchung der wechselseitigen Einwir- 
kungen: 

Stoffsysteme ,Mensch N1' < > Stoffsysteın ,Mensch N2' 

Es wird sicherlich von Bedeutung sein, von welcher Seite die erste Ein- 
wirkung erfolgt, denn die andere Seite muß darauf reagieren. Zunächst 
muß man von der Annahme ausgehen, daß ganz unterschiedliche Reak- 
tionen auftreten werden, die abhängig sind, von welcher Seite die erste 
Aktion eingeleitet wurde. Daß es auch Fälle geben kann, die zu einer 
Art eines wechselseitigen Dauerzustandes führen, bei dem es also 



Überlegungen ZllI` Bestimmung des Begriffes ,Chemische Ethik' 41 

gleichgültig ist, von welcher Seite die erste Einwirkung erfolgte, ist 
durchaus denkbar. 

Damit soll nur die Fülle der wechselseitigen Einwirkungen angedeu- 
tet werden, die mit Beginn der Einwirkungen von einer oder auch bei- 
den Seiten einsetzen und einen zeitlichen Verlauf aufweisen, der neben 
gleichförmigen auch völlig ungleichmäßige Züge zeigen wird. Stationä- 
re Zustände sind ebenso wie chaotische oder auch ein Ende der Einwir- 
kung zu erwartende Fälle. Doch kehren wir jetzt wieder zu der Katego- 
risierung den wechselseitigen Einwirkungen zurück. 

Natürlich müssen wir auch hier die Unterteilungen wie bei den ein- 
seitigen Einwirkungen vornehmen, so daß sich verschiedene Fälle erge- 
ben: 

< 1) Stoffsysteme ,Mensch N1' 
ohne besonderes Stoffsysteme 

ohne besonderes Stoffsysteın 

Stoffsysteme ,Mensch N2' › 

ohne besonderes Stoffsysteın 

2) Stoffsysteme ,Mensch N1° Stoffsysteme ,Mensch N2' < › 

< 3) Stoffsysteme ,Mensch N1' 

ohne besonderes Stoffsystem 

mit besonderem Stoffsystenı Sn 

Stoffsysteme ,Mensch Na' › 

4) Stoffsysteme ,Mensch N ı '  
mit besonderem Stoffsysteme S„ 

Stoffsysteme ,Mensch N2' › < 
mit besonderem Stoffsysteııı S„ 

Es besteht kein Zweifel darüber, daß das Verhalten der Menschen auf- 
grund ihrer wechselseitigen Einwirkungen schwieriger als die Einwir- 
kung eines einzelnen Stoffsystems ,Mensch" auf sich selbst zu durch- 
dringen ist. Auch das ist schon bei den frühesten Philosophen nachles- 
bar. Für die Psychochemie - und dann fiir die Chemische Ethik - wird 
es immer mühseliger. 

o 
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3. Stoffsysteme ,Mensch" < › Stoffsystem ,Uınwelt" 

Schwierigkeiten bereitet zunächst die Begriffsbestimmung des Wortes 
,Umwelt'. Nicht identisch ist ,Umwelt" mit ,Natur", was sich schon aus 
Ausdrücken wie ,natürliche' Umwelt und ,künstliche" Umwelt ergibt. 
Eber sowenig kann man ,Umwelt' mit ,Weltall" oder ,Sonnensystem" 
oder ,Erde" gleichsetzen. 

,Uınwelt' ist derzeit eines der verschwommensten und mißbrauch- 
testen Wörter, die es gibt. Da wird ein fragwürdiges Produkt als beson- 
ders umweltschonend angepriesen. Da stellt ein Mensch sein Verhalten 
als für die Umwelt besonders nützlich heraus, obwohl es sich um ein 
besonders egoistisches oder rücksiclıtsloses Benehmen handelt. 

Will man zu einer sachgerechten Aussage kommen, so ergibt sich aus 
dem Wort selbst, daß es eine Bezugsgröße geben muß, von der aus die 
umliegende Welt, die ,Umwelt', betrachtet wird. Diese Bezugsgröße 
kann ein einzelner Mensch oder eine Gruppe von Menschen oder die 
Menschheit sein. Oder gibt es noch andere Bezugsgrößen? Sind ein be- 
stimmtes einzelnes Tier oder eine bestimmte Tierart oder die gesamte 
Tierwelt oder eine einzelne Pflanze oder eine Pflanzenart oder alle 
Pflanzen auch eine solche ,Bezugsgröße'? Oder ein bestimmter Stein 
oder ein Gebirgszug oder ein Teich oder ein Meer? Oder ist ein ganz be- 
stimmtes Ökosystem - im Sinne der biologischen Ökologie - der Stand- 
punkt, von dem die ,Umwelt' zu beurteilen ist? Sicher wird ein Tier, 
beispielweise ein Fuchs, sich in seiner Umwelt, ob sie sich verändert 
oder nicht, einrichten müssen. Ähnliches gilt für  eine Pflanze. Tier wie 
Pflanze versuchen auch, ihre Umwelt in der Weise zu beeinflussen, daß 
sie den Naturgewalten am besten trotzen können. Der Kampf um das 
Dasein ist hart in einer Natur, wo einer den anderen frißt. J. S. MILL93 
hat das deutlich und drastisch gemıg beschrieben. 

Wie die bisherigen Bemerkungen zeigen, ist es schwierig, das schil- 
lernde Wort ,Umwelt' in den Griff Zll bekommen. Allerdings können 
wir es in der vorliegenden Abhandlung etwas eingrenzen, weil wir uns 
nıır mit den Wechselwirkungen zwischen dem Stoffsysteme ,Mensch" 
und dem Stoffsysteme ,Umwelt" beschäftigen wollen. 

93 John Stuart MILL: Drei Essays über Religion (1984) S. 30ff • H.-E EYK .. 
ist Gott. S. 227ff. ' " s. a. ' ıı E. Was 
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a) Bei der Einwirkung des Stoffsystems ,Mensch" auf das Stoffsysteme 
,Umwelt" 

Stoffsysteme ,Mensch' > Stoffsysteme ,Unıwelt' 

sind zwei Untergruppen zu unterscheiden, wobei die eine Einwirkung 
ohne, die andere mit einem besonderen Stoffsysteme S„ erfolgt: 

Einwirkung ohne 

1) Stoffsystem ,Mensclı' Stoffsystenı ,Umwelt' 

besonderes Stoffsysteme 

› 

Einwirkung mit 

2) Stoffsysteme ,Mensch' Stoffsysteme ,Umwelt' 

besonderem Stoffsysteme Sn 

> 

b) Für die Einwirkung des Stoffsystems ,Umwelt" auf das Stoffsysteme 
,Mensch' ist nur eine Kategorie zu unterscheiden: 

Stoffsysteme ,Umwelt' › Stoffsysteme ,Mensch" 

Nach diesen einseitigen Einwirkungen sind die wechselseitigen Einwir- 
kungen c) zu gliedern, wobei sich zwei Kategorien ergeben: 

< 

olme besonderes Stoffsysteme 

1) Stoffsystenı ,Mensch' Stoffsysteme ,Umwelt` > 

< 

mit besonderem Stoffsysteme S., 

2) Stoffsysteme ,Mensclı' > Stoffsysteın ,Uınwelt" 

Nach dieser einfachen Klassifizierung beginnen jedoch die Schwierig- 
keiten. Beim Stoffsysteme ,Mensch" geht es um die Frage, wer zur Auf- 
stellung ,ethischer Regeln" berechtigt ist. Bei der Einwirkung des Stoff- 
systems ,Mensch' auf das Stoffsysteme ,Umwelt' kann es ein einzelner 
Mensch, eine kleinere Menschengruppe, eine größere Gruppe von Men- 
schen oder die gesamte Menschheit sein. Also muß das ganze Wechsel- 
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geflecht, wie es in Abschnitt 2 - Stoffsysteme ,Mensch NA" < > Stoffsy- 
stem ,Mensch N2" - angedeutet wurde, nunmehr hinsichtlich seiner 
Einwirkung auf das Stoffsysteın ,Umwelt" untersucht werden. Dürfen 
das nur die Ethiker oder alle Philosophen oder die Journalisten oder die 
Kaufleute oder die Klimatologen oder die Theologen oder alle oder nur 
einer? Wenn es mehr als einer ist, entscheidet dann die Mehrheit oder 
die, die mehr Gewalt anwenden? Nun sind das altbekannte Fragen seit 
SOKRATES' Zeiten, so daß jedermann, solange er will und solange das 
Äußern einer freien Meinung möglich ist, dazu Stellung nehmen kann. 
Zwar wird es gegenwärtig schwieriger, seit fundamentalistische Öko- 
sekten Uni sich greifen, - aber Vernunft und Verstand hatten schon im- 
mer gegen fundamentalistische Strömungen einen schweren Stand. Der 
hier eingenommene Standpunkt ist also deutlich geworden. 

Zum Stoffsysteme ,Umwelt° müssen wir jetzt auch noch einmal zurück- 
kehren. Es erscheint zweckmäßig, alle Stoffsysteme auf der Erde außer 
den Menschen als zur ,Umwelt" gehörig zu betrachten. Das Stoffsysteme 
,Umwelt" kann daım in Teilsysteme gegliedert werden, für die sich meh- 
rere Klassifizierungsmöglichkeiten ergeben. Beispielsweise kann man 
biologische ,Umweltteilsysteme" (Tiere, Pflanzen), geologische ,Umwelt- 
teilsysteme" (Lithosphäre, Hydrosphäre, Erdinneres), meteorologische 
,Umweltteilsysteme" oder technische ,Urnweltteilsysteme' (Häuser, 
Städte, Straßen, weitere technische Produkte) unterscheiden. Oder man 
nimmt eine Gliederung nach räumlichen Klein- oder Großstrukturen 
vor. Zu berücksichtigen hat man ohnehin beides. 

Doch abgesehen Voll diesen Klassifizierungssehwierigkeiten sind eini- 
ge grundsätzliche Bemerkungen von Seiten der Chemie zu machen. Die 
Zahl der Atome eines (chemischen) Elements der Erde können wir weit- 
gehend als konstant ansehen. Daß es keine absolute Konstanz gibt, wei- 
sen die folgenden Bemerkungen nach. Von der äußersten Lufthülle ent- 
weichen immer wieder Atoıne in (las Weltall hinaus, - abgesehen von 
Raketenkörpern, die der Mensch auf Ninınıerwiedersehen ins Weltall 
schießt. Andererseits gelangen ständig Teilchen von der Sonne, 
ınanchnıal auch größere Brocken aus dem Universum (Meteore) auf die 
Erde. Auf die Gesanıtnıasse der Erde bezogen sind diese Veränderun- 
gen bisher nicht soııderlich bedeutend, so daß von weitgehender Kon- 
stanz der Atoınzahl gesprochen wurde. 
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Die auf die Erde einfallende Strahlung, insbesondere der Sonne, 
kann fernerhin Kernumwandlungen bewirken. Die Erde selbst enthält 
auch noch in der obersten Schicht radioaktive Elemente. Dennoch 
genügt es für die vorliegende Betrachtung anzunehmen, daß man mit ei- 
ner in gewissen Grenzen gleichbleibenden Zahl der Atome eines Ele- 
ments rechnen kann. 

Das hat weitgehende Folgerungen für die Stoffsysteme ,Mensch', 
,Tier" und ,Pflanze", (lie vor allem - neben dem Hauptbestandteil Was- 
ser - aus organischen Verbindungen aufgebaut sind, die neben Kohlen- 
stoff noch Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel und andere Elemente enthal- 
ten sowie bei einem Knochengerüst anorganische Verbindungen besit- 
zen. . 

Wenn man ferner berücksichtigt, daß die Erdoberfläche als konstant 
und die Verteilung von fester und mit Wasser bedeckter Erdoberfläche 
als praktisch unveränderlich anzusehen ist, bedeutet das, daß für die 
gesamte Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt nur eine ganz bestimmte 
Maximalzahl von Atomen der notwendigen Elemente zur Verfügung 
steht. Aus diesem Reservoir der verschiedenen Elementatome hat sich 
dann in Abhängigkeit von jeweils herrschenden Temperaturen im Laufe 
der Zeit in den verschiedeııen Bereichen der Erde die Pflanzen-, Tier- 
und Menschenwelt entwickelt. Für die Gegenwart bedeutet das, daß 
einzelne Stoffsysteme der Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt sich 
wechselseitig benötigen, aber auch verdrängen müssen, wenn sie wach- 
sen wollen. 

Völlig abgesehen von der - rein ethischen - Frage, wer darf wen ver- 
drängen, existiert eine völlig wertfreie Problematik. Wehr zum Beispiel 
ein lebendes Stoffsysteme $1 die lebenden Stoffsystenıe $2, $3 und 84 völ- 
lig verdrängt, so daß seiıı Lebensbereich wachsen kann, aber durch den 
Ausfall von Stoffsysteme $4 ein bis dahin durch $4 eingeschränktes Stoff- 
system $5 sich nunmehr ebenfalls vermehren kann, dieses aber $1 bis 
zum Verschwinden zurückdrängen kann, dann war dieses Wachstum 
von 81 fiir 81 nicht günstig, ja tödlich. Wenn Stoffsystenı S,  gegen das 
Wachstum nichts unternehmen konnte, weil die Wachstuınsursachen 
außerhalb seines Einflusses lagen, kann es gegen seinen Tod nichts tun. 

Mit anderen Worten: Nur wenn das Stoffsysteme $1 menschlicher Na- 
tur ist (Einzelmensch, Gruppe oder Menschheit), kann dieses Überle- 
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gungen anstellen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, sich vor einem 
Systemtod zu bewahren. 

Ein grundsätzliches Problem bleibt jedoch noch und darf nicht über- 
sehen werden. Sind im Gesamtsystem der lebenden Natur, wie sie sich 
gegenwärtig im Verlauf der sogenannten Evolution darstellt, Faktoren 
enthalten, die zum Ende (oder Tod) bestimmter lebender Stoffsysteme 
(Pflanzen-, Tierarten, Menschen) oder des ganzen lebenden Systemge- 
flechts führen müssen? Oder sind exogene, also von außen wirkende 
Faktoren schon vorhanden oder noch zu erwarten - wie zum Beispiel 
solche aus der sich ständig verändernden Sonne - , die dann zwangsläu- 
fig das Ende einiger oder aller lebenden Stoffsysteme verursachen wer- 
den? Spielen dabei einige Zeithorizonte eine Rolle (Veränderung der 
Sonne), die wir nicht zu beachten brauchen - oder, welche Faktoren 
müssen berücksichtigt werden? 

Nachdem dieser globale Rahmen abgesteckt worden ist, erscheint es 
sinnvoll, sich einigen Überlegungen zur Bewertung in der Chemischen 
Ethik zuzuwenden, wobei versucht wird, die grundsätzlichen Faktoren 
stärker zu beachten. 

111. ÜBERLEGUNGEN ZUR BEWERTUNG 
IN DER CHEMISCHEN ETHIK 

Da zur Zeit die Kategorie (a.2) - die Einwirkung des Stoffsystems 
,Mensch' mit besonderem Stoffsysteme Sn auf das Stoffsysteme ,Umwelt' 
- ganz im Rampenlicht politischer und öffentlicher Diskussionen steht, 
erscheint es notwendig, diesen auch hier nicht auszuweichen. Das welt- 
weit oder - muß man, der Gaia-Doktrin folgend, sagen - das erdweit 
auf Platz 1 geschobene Menetekel stellt das Dogma von der CO2-Klima- 
katastrophe dar (CO2 = Kohlendioxid). Nicht nur schon auf der Konfe- 
renz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 1992 in 
Rio de Janeiro stand es im Mittelpunkt, sondern noch mehr auf der Rio- 
Nachfolgekonferenz 1995 in Berlin. Selbst die bedeutendste Tageszei- 
tung der Bundesrepublik Deutschland, die Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung, ließ es sich nicht nehmen, eine ganze Beilage diesem Thema zu 
widmen, ganz abgesehen von zahlreichen weiteren Beiträgen zur Zeit 
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der Konferenz. Ähnliches geschah in anderen Massenmedien. Und die- 
se Massenmedien wurden nicht müde zu betonen, daß „die" Wissen- 
schaft keine Zweifel mehr an der verkündeten Doktrin habe, ließen sol- 
che Wissenschaftler auch immer wieder in diesem Sinne zu Wort kom- 
men. 

Was die breite Öffentlichkeit jedoch nicht erfuhr, daß es Wissen- 
schaftler gibt, die die Grundlagen der proklamierten CO2-Doktrin 
grundsätzlich in Frage stellen. Vor allem jene Wissenschaftlern, die 
grundlegende Fehler in den Ausgangs annahmen des herrschenden 
CO2-Dogmas nachgewiesen haben, wurden völlig verschwiegen, obwohl 
jedem wirklich Interessierten und Verantwortlichen der tatsächliche 
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse bekannt ist oder sein sollte. 
Zunehmend hört man auch davon, daß wissenschaftliche Beiträge, die 
Kritik am verkündeten CO2-Dogma üben, von den Fachpublikationen 
auf Druck der ,anderen' Seite zurückgewiesen werden oder daß Auto- 
ren selbst von den herrschenden ,Wissenschaftlern" ziemlich ultimativ 
aufgefordert werden, ihre wissenschaftliche Kritik zurückzuziehen. Fi- 
ne wissenschaftliche Diskussion über dieses Thema soll vollständig un- 
terbunden werden. 

Es ist hier nicht der Ort, ausführlicher auf die CO2-Problematik ein- 
zugehen (falsche oder fragwürdige CO2-Konzentrationsmeßwerte aus 
den Eisbohrkerngasblasen und vom Mauna Loa, Hawaii, fragwürdige 

94 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 28. 3. 1995. Verlagsbeilage „Kliınaschutz", 
Nr. 75. 

95 Z. JAWOROWSKI/T. V. SEGALSTAD/V. IIISDAL: Atmospheric COS a d  Global 
Warming (1992); Z. JAWOROWSKJ/T. V. SEGALSTAD/N. ONO: Do glacier teil a true at- 
mospheríc COS Story? (1992): H.-E. IIEYKE: Zu den CO2-Kliınakurven aus Eisbolırkernen 
(1992): ders.: CO2-Kurven der Erdatmosphäre (1993): ders.: Zur Lösliclıkeit voıı Kohlen- 
dioxid in festem Wasser (1993); ders.: Brüchige Grundlagen der CO2-Politik (1993); ders.: 
Stellungnahme zum Forum Klimaforschung (1993): ders.: Zur CO2-Kontroverse. Vortrag 
auf dem Symposiuın ,Treibhauseffekt - Kliınakatastrophe oder Hysterie?' der Burgenlíin- 
dischen Erdgasversorgungs-AG und des ORF-Landesstudios Burgenland ahn 21. 4. 1993 
iıı Eisenstadt, ders.: Diskussionsbemerkung auf dem Syınposium der Europäischen Aka- 
demie für Umweltfragen in Mannheim, 23. 6. 1993: Globale Erwärmung Tatsache oder 
Behauptung? (1993), S. 134; ders.: Gasblasen im Eis sind brüchiges Fundament für die 
Co2-Steuer (1992): ders.: CO2-Politik auf Abwegen (1993); ders.: Berichtigııng zu 
Co2-Politik auf Abwegen (1993): ders.: Fragwürdige Grundlagen ( e r  herrschenden glo- 
balen CO2-D0k1Fll1 (1994); ders.: Schutz der Erdatmosphäre (1994); ders.: Zur~CO3-Treib- 
haus-Problematik. Vortrag auf der ACHEMA 1994; s. a. Europäischa Akademie fiir Um- 
weltfragen: Treibhaus-Kontroverse und Ozon-Problem (1996): J. EMSLEY (Hg.): The Glo- 
bal Warming Debate (1996). 
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Meßmethodik, sachwidrige Vernachlässigung von Grundgesetzen der 
Chemie, zweifelhafter Einfluß der anthropogenen CO2-Produktion hin- 
sichtlich der gesamten Kohlenstoffmenge der Erde, Vermeidung der 
Diskussion über die grundsätzliche Bedeutung des Kohlendioxids für 
das Leben auf der Erde (CO2-Assimilation) und seine erdgeschichtli- 
chen Veränderungen (zum Beispiel C3/C4-Pflanzenproblematik). 

Das Beispiel des fragwürdigen CO2-Dogmas gibt jedoch Gelegenheit 
zu zeigen, wie man in der Chemischen Ethik methodisch vorzugehen 
hat. In der ersten Stufe müssen die erhaltenen naturwissenschaftlichen 
Ergebnisse überprüft werden, ob sie mit allen bisher bekannten Geset- 
zen der Chemie (und gegebenenfalls auch mit anderen gesicherten na- 
turwissenschaftlichen Gesetzen) in Übereinstimmung stehen. Tun sie 
das nicht, ist festzustellen, ob die erhaltenen Ergebnisse falsch sind 
oder ob man gar auf neue, bisher unbekannte Gesetze der Chemie ge- 
stoßen ist. Unterläßt man die Überprüfung, liegt ein grundsätzlicher 
Verstoß gegen die Chemische Ethik vor. 

Eine erste Grundnorm der Chemischen Ethik ist zu formulieren: 
Naturwissenschaftliche Ergebnisse, welche die Chemie be t re f f en  oder 
berühren, sind dahingehend zu überprüfen, ob sie mit den bekannten 
und gesicherten Gesetzen der Chemie übereinstimmen. 

Zur Begründung dieser ethischen Grundnorın der Chemischen Ethik 
dienen folgende Überlegungen: 
a) Das Unterlassen der Überprüfung erhaltener Ergebnisse ist eine 
Mißachtung des Wahrheitsgebotes, jenes Gebotes, erhaltene Ergebnisse 
auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. 
b) Ergebnisse, die nicht als ,ungeprüft' gekennzeichnet und damit höch- 
stens vorläufig, wenn nicht gar wertlos sind, werden normalerweise als 
,geprüft' angesehen, vor allem dann, wenn sie publiziert sind. Je größer 
der Bekanntheitsgrad wird, um so mehr sollten sie gesichert sein. Unge- 
prüfte Ergebnisse werden also die Öffentlichkeit - gewollt oder unge- 
wollt - irreführen. 
c) Die Mischung von überprüften und nicht überprüften, jedoch als sol- 
chen nicht gekennzeichneten Ergebnissen führt zu einer Verunsiche- 
rung auch von Fachleuten, weil selbst diese zwischen beiden Kategori- 
en nicht mehr unterscheiden können. 
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d) Mißachtuııg des Wahrheitsgebotes, Irreführung anderer Menschen 
wie zum Beispiel der Öffentlichkeit uncl Verwirrung der Fachleute kann 
in Abhängigkeit von der Schwere des Verstoßes zu einer unterschied- 
lich nachhaltigen Beeinträchtigung (les allgemeinen Ansehens der Che- 
mie und gleichfalls aller anderen Natur- und exakten Wissenschaften 
führen. 

ı ı . 

Die Gesetze der Clıeınie fordern vom Menschen bei seinem Verhalten 
gegenüber andereıı Menschen, gegenüber der Umwelt und auch gegen- 
über sich selbst Beachtung dieser Gesetze, wenn der Mensch nicht un- 
ter Umständen - auch ungewollt - Schaden verursachen will. Nutzen 
zu stiften ist nur  möglich, wenn man (lie Gesetze der Chemie und ihre 
jeweiligen Gültigkeitsgrenzen genau kennt. 

Was aber tun, wenn Gesetze der Chemie noch unbekannt sind? Will 
man die Vorgehensweisen, ohne auf diese jetzt im einzelnen einzuge- 
hen, zusammenfassen, dann kann man sie als vom Prinzip ,Vorsicht' 
abgeleitet keınızeichnen. 

Vielleicht ist es jedoch an dieser Stelle nützlich, etwas eingehender 
auf die wissenschaftliche Arbeit, insbesondere die Arbeit des Forschers 
einzugehen. Während bei der Routinearbeit im allgeıneinen alle Phasen 
des Arbeitsprozesses bekannt sind, möglichen Risiken vorgebeugt wer- 
den kann, steht die Forscluıngsarbeit häufig vor neu zu bewältigenden 
Problemen. Die vom - im engeren Sinne - Materiellen her verursach- 
ten sollen hier nicht behandelt werder, dagegen wollen wir uns be- 
stimmten im Stoffsysteme ,Mensch vorhandenen zuwenden. 

Auch bei jeder wissenschaftliclıen Arbeit geschehen Fehler. Absicht- 
liche brauchen hier nicht weiter erwähnt Zl l  werden, weil sie ohnehin 
gegen jegliche Normen verstoßen, ( l ie  für  das friedvolle Zusammenle- 
ben von Menschen unerläßliclı sind. Es gellt uran die unabsichtlichen 
Fehler. 

Gehen die kritisierten Wissenschaftler überhaupt nicht auf eine sach- 
liche Diskussion ein, sondern üben vielerlei Druck auf die Kritiker aus 
bis zur Gefährdung derer Berufsstellungeıı, kann die Ethik nur  noch 
schlechteste Noten verteilen. 

Das nunmehr geweckte Mißtrauen vcrsııelıt dann festzustellen, wann 
die Fehler geınacht worden sind. Um beim hier erwähnten Beispiel des 
herrschenden CO2-Dogmas zu bleiben, hätten verschiedene Fehler 
(zum Beispiel die Nichtbeachtung wichtiger Grundgesetze der Chemie) 



50 Hzıııs-Eberlızııwl Heyke 

von Anfang an nicht auftreten dürfen. Spätestens seit der ersten großen 
veröffentlichten Kritik 1991 von Z. JAWOROWSKI hätte eine sachliche 
Diskussion einsetzen müssen. Überdies lag seit 1991 von Gerd R. WE- 
BER96 eine leicht zugängliche Kritik aus der Sicht der Meteorologie vor. 
Statt dessen erfolgte Totschweigen und - nach Möglichkeit - Unter- 
drückung der Kritik. 

Das CO2-Problem, von dem die Kritiker an der herrschenden Doktrin 
sehr wohl betonen, daß viele Fragen noch ungelöst sind, ist globalöko- 
noınisch von größter Bedeutung. Ist ( e r  proklamierte und hierzulande 
eingeschlagene Weg falsch, so hätte das folgende Zitat recht: 

„Sollten die von Ihnen geäußerten Bedenken stimmen, so wären die jet- 
zigen Beınühungen, die um die Verminderung von COS stattfinden, si- 
cher eine der gewaltigsten Fehlinvestitionen, die sich die Menschheit 
in der letzten Zeit geleistet hat."97 

Hier abschließend ist festzustellen, daß das immer aufdringlichere 
Fordern von Sofortmaßnahmen fragwürdig ist, wenn man seit 1991 ei- 
ne sachliche Erörterung von Fehlern und ungeklärten Probleınen ver- 
weigert. Nicht nur die Chemische Ftlıik, sondern selbst die gesamte 
Ethik muß ein solches Verhalten scharf verurteilen, zumal es noch f i t  

der ethisch anspruchsvollsten Forderlıılg nach Vorsorgemaßnahmen 
für  zukünftige Generationen verbränıt wird, die möglicherweise das 
ganze Gegenteil wünschenswert erscheinen lassen. 

Eine zweite ethische Gr11ı1d norı11 der Chemischen Ethik fordert: 

Okologische, ökoııoıııisehe und politische Maßnahmen, die iıı die S t o f f -  
systeme ,Menseh' und ,Unıwelt' eingreifen, siııd vor dem Eingriff zu 
überprüfen, um abschätzen zu können, welche Folgen zu erwarten sind, 
da beijedeııı Eingriff eheınische Gesetze wirksam werder. 
Bei dieser Untersuchung der Eiııgrifllsfolgen treter verschiedene 
Haııptschwierigkeiten auf: 
a) Es ist nur ein kleiner Teil aller Gesetze ( e r  Chemie bekannt. 

b) Alle Stoffsysteıne befimlen sich iıı Waıullungsprozesscn, die Unit 1111- 

terschiedlichen, auch ungleielıförınígeıı (Geschwindigkeiten ablaufen. 
Ob manche Stoffsystcıııe. ( leren llıııwzındlllngsgeschwindigkeit 1111ter 

96 Gerd R. WEBER: 'l`ı'oilılızııısvffvkt ( I()()l). 
*)7 In eíııenı Bı'ivf vom ~› I .  '›_ 100)5 an dmı Vvı°ll:ıssvı'. 
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derzeitigen Bedingungen nicht feststellbar ist, grundsätzlich unverän- 
dert bleiben, ist auszuschließen. Es fehlen im derzeitigen Zeitabschnitt 
nur die geeigneten Reaktionspartner und Reaktionsbedingungen. 
c) Die Fülle der bekannten cheınischen Gesetze ist heute schon SO groß, 
daß solche leicht übersehen werden können. 
Aus diesen Hauptschwierigkeiten ergibt sich als Grundeinsicht, daß ei- 
ne vollständige Beschreibung aller Folgen unmöglich ist. Es ınuß eine 
bestmögliche Abschätzung vorgenommen werden, (lie alle bekannten 
Erkenntnisse verwertet. Der Ausschluß von Erkenntnissen, (lie weder 
sachlich erörtert noch wissenschaftlich widerlegt sind, wäre ein Ver- 
stoß gegen die beiden hier genannten Grundnorınen der Chemischen 
Ethik. 

Ein solcher Verstoß gegen die Chemische Ethik, ob aus Fahrlässigkeit 
oder aus ökologischen, ökonomischen, politischen oder ideologischen 
Motiven vorgenommen, läßt sich aııch nicht dadurch beheben, daß eine 
hehre Zielvorstellung - ,Vorsorge zutun Schutz zukünftiger Generationen 
in einer heilen Umwelt" - vorgeschoben wird. Notwendig ist die Über- 
prüfung aller Daten und Erkenntnisse, (lie vorliegen. Erst dann kann ei- 
ne korrekte Bewertung vorgenommen werden. ,Techııikfolgenabschät- 
zung" ist dabei ein Teil dieses Abschätzungsprozesses. 

Zum Schluß sollen noch einmal von einer allgemeinen Warte aus eini- 
ge vorläufige Gedanken dargelegt werden, die bei der Einwirkung des 
Menschen auf die Umwelt" ausführlicher zu erörtern wären. 

Durch den Menschen hervorgerufene Uınweltbeeinträchtigungen 
und Umweltzerstörungen der Vergangenheit lassen ihn wesentlichen 
drei Verursaclnıngsgruppen erkennen. Im ersten Fall wußte man ein- 
fach nicht, was geschah, welche Ursaehen verantwortlich waren. Diese 
Situation wird in Zukunft mit zunehmenden ııaturwissensehaftlicheıı 
Erkenntnissen zwar günstiger werden, aber es wird íııııııer wieder Feh- 
ler aus Unkenntnis geben, weil manche Folgen unerwartet sind. Das ist 
ein Restrisiko, das möglichst klein gehalten werden ınuß. Auf Null wird 
es nicht zu verringern sein. Die Hauptaufgabe der Chemischen Ethik 
besteht dariıı, Methoden zu eııtwíckelıı, wie (las Restrisiko oder Risiken 

*)8 ll.-E. IIEYKE: Einige Gedaııkeıı ZllI` (ÜIı<›ıııisclıf~ıı Ethik. V(›ı°1ı*:ıg auf dem 21. lııtı>ı*ııa- 
tionalen Synıposinın ,Iııgeııieıırpäclagogik `<)2° der Iım=ı¬ıı:ılio.ıızıleıı Gosellsclıaft für Inge- 
ııieıırpädagogik (IGIP) voııı 15. - 18. 9. 1992 in Klageııllııı'ı. ()sıı›ı°ı°eic'lı, S. a. in A. MELE- 
ZINFK (I-Ig.): Der lııgeııieıır iııı verviııleıı l~:ııı'opzı (1092). S. I 14 - 1 19; Fr=ı*ıı(*r: Über die 
Verııııtwoı'tııııg beiın Uıııgang Unit SlolTen (1993), S. 47 - 53. 



52 Hzıııs-Ebeı'lım'(l lloyke 

überhaupt zu bestimmen sind. Ist das Restrisiko nicht bestimmbar oder 
aus Gründen unbestrittener anderer ethischer Normen nicht annehm- 
bar, sind Eingriffe in die Umwelt zu unterlassen oder solange aufzu- 
schieben, bis das Restrisiko bestiınmbar geworden ist oder andere ethi- 
sche Normen neue Bedingungen für Eingriffe geschaffen haben. 

Der zweite Fall ist reiner Leichtsinn, Unerfahrenheit, Dummheit oder 
Irrtum. I-Iier wird gesteigertes Verantwortungsgefühl, durch verbesser- 
te Ausbildung und Kontrolle der Tätigkeit, eine günstigere Prognose zu 
stellen erlauben. Dieses menschliche Fehlverhalten ohııe böse Absicht 
wird durch mehrfache Kontrollmaßnahmen noch ahn ehesten gegen 
Null gebracht werden können. Bei bestiınınten Restrisiken, (lie gefährli- 
che Auswirkungen haben könnten, nüssen ebenso wie ihn ersten Fall 
jegliche Eingriffe unterbleiben. 

Hoffnungslos oder fast hoffnungslos sieht es im dritten Bereich aus. 
Sogenanntes kriminelles Verhalten, ob gegen seine Mitmenschen oder 
gegen die Uınwelt gerichtet, ist wohl grundsätzlich nicht auszuschalten. 
Wachsamkeit und Schadensbegrenzung, die von vornherein in die Ver- 
wendung von Stoffen eingeplant ist, sind wahrscheinlich die einzigen 
Möglichkeiten. Aber es bleibt ein mehr oder minder unkalkulierbares 
Risiko bestehen, kaum verhinderbare Verstöße gegen die Chemische 
Ethik. 

Vor kurzem wurden „Konzepte fiir noch ınehr Sicherheit" veröffent- 
licht.99 Dabei wird die Meinung vertreten, daß einer, wie es heißt, 
„Denaturierung (les Risikobegriffes„, worunter die Forderung nach ei- 
nem Nullrisiko, nach der Bewahrung vor jeglicher Gefahr, verstanden 
wird, ,mit Naehdruck engegengetreten werden" müsse. Es gebe auch in 
einer industriellen Wohlfahrtsgesellschaft kein Leben ohne Risiko. „An- 
dererseits - so heißt es ferner - müßten auch jene Ängste, die bei ratio- 
naler Betrachtung als weitgehend irrational erscheinen, als Faktor der 
Meinungsbildung in unserer Gesellschaft wahrgenommen und akzep- 
tiert werden". Doch genau letzteres - das Akzeptierenmüssen - ist die 
Frage. 

Zunächst wird ınan zu untersuchen haben, wieso Ängste entstanden 
sind. l laben diese eine reale Ursache oder sind sie von Menschen Unit 
Interessen der unterschiedlichsten Art geweckt, geschürt und bemıtzt 
worden, um ganz andere Ziele als (lie vorgegebenen zu erreichen? Die 

99 H. J. IIENNE: Konzepte für noch ıııvhr Si('lı(*ı'lıoít (1994). 
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notwendige Risikoanalyse gerät in ein Umfeld, das auch ein sehr feind- 
lich gesiımtes sein kann. 

Insbesondere ist die Einflußnahme aus allen möglichen ideologischen 
Richtungen kritisch zu beobachten, die aus Gründen (les Maehterwerbs 
oder der Machterhaltung berechtigte und unberechtigte Umweltschutz- 
probleme benutzen, um Ängste bei den Meııschen zu schüren.]°0 Das ist 
zwar kein neues Verfahren, wie wohl schon bei den alten griechischen 
Philosophen beschrieben, aber ein durchaus wirksames. Es gehört da- 
her nicht nur  zur Chemischen Ethik, sondern zur gesamten Ethik, sol- 
che Verhaltensweisen schon in den Ansätzen zu erkeımeıı und darzule- 
gen. Abwehrmaßnahmen zu ergreifen, wäre dann eine Aufgabe ( e r  Mo- 
ral und daraus sich ergebenden Handlungsweisen. 

Doch von dieser Seite abgesehen, erhebt sich hinsichtlich der wieder- 
gegebenen Risikomatrix sehr wohl die grundsätzliche Frage nach dem 
Nullrisiko: Der vollständige Verzicht auf (lie Teclmik ist die Rückkehr 
zu vormenschlichen Existenzweisen, schlimmsteııfalls sogar der Ver- 
zicht auf den Faustkeil. 

Nehmen wir uns abschließend einen besondes gefährlichen Stoff vor 
(wie zum Beispiel Methylfluorophosphonsäureisopropylester (Sarin) 
oder 2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-1,4-dioxin (,Dioxin")). Die Existenzınög- 
lichkeit eines solchen Stoffes ist durch die Gesetze der Materie, die wir 
nicht ändern können, gegeben. Die Herstellung des Stoffes kann verbo- 
ten werden oder verboten sein. Verstöße gegen juristische Verbote, 
auch völkerrechtliche, wie auch gegen Normen der Chemischen Ethik 
sind nicht vollständig auszuschließen. Das gelänge erst dann, wenn es 
kein Wissen mehr darüber gäbe. Also alle Meııscheıı mit diesem Wissen 
oder der Möglichkeit, ein solches Wisseıı zu erlernen, etwa beseitigen? 

Doch dürfte (las kaum die Lösung sein, weil (lie Giftproduzentin Na- 
tur, von den Naturgewalten noch gänzlich abgesehen, unbehelligt blie- 
be. In  der Natur entstehen beispielweise auch die Dioxine beim Ver- 
brennen (Gewitter, Brandrodung, häuslicher Kaıniıı ll. a.). 

Die Gesetze der Cheınie bestimmen das Geschehen in den Stoffsyste- 
men. Aber das gewisse Stoffsysteın ,Mensch" ist unter allen lebenden 
Stoffsysteınen, den sogenannten biologischen Systemen, in der Lage, 
mit Hilfe VOll Stoffsysteınen, die es selbst geschaffen hat, in andere 
Stoffsysteme in einer Weise einzugreifen, daß diese - wie beispielswei- 

I 

100 ll.-F. IIIZYKF: Coμ1›(*ı°ııí(':ıııisvhv Rí'ı('kw(>m1(> (1092), S. I I I .  
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se (las Stoffsysteın ,Umwelt" oder auch das eigene Stoffsysteın ,Mensch" 
- in nachhaltiger Weise geschädigt werden können. Ohne Hilfe anderer 
Stoffsysteme können das meist nur noch mikrobielle Stoffsysteme. 

Den Gesetzen der Chemie scheint das jedoch gleichgültig zu sein. 
Wenn also das Stoffsysteın ,Mensch', das Menschengeschlecht als sol- 
ches, sich erhalten will, wird es die hierfür notwendigen ethischen Nor- 
men aus der Chemischen Ethik entwickeln und diese auch durchsetzen 
müssen. Und wenn das Menschengeschleeht nicht nur existieren, da- 
hinvegetieren, sondern es sich auch noch Wohlergehen lassen will, wird 
es ein paar zusätzlicher ethischer Normen bedürfen. 

Natürlich stellen wir nicht vor einem vollendeten Lehrgebäude der 
Ethik, aber wir sind auch nicht mehr am Anfang. In vergleichbarer 
Weise ist das Verhältnis der Ethik als Theorie zur Moral als der dazu- 
gehörigen Praxis im Wissenschaftsgefüge noch nicht befriedigend erar- 
beitet. Daher seien die hier vorgetragenen Überlegungen zur Chemi- 
schen Ethik Unit einem zweieinhalbjahrtausendealten Wort Voll LAO- 
TSE im Tao-te-king, ohne damit Taoist zu sein oder zu werden, unter- 
brochen: 

„Ohne aus der Tür zu gehen, 
kennt man (lie Welt. 
Ohne aus denn Fenster Zll  schauen, 
sieht man den SINN des Ilimmels. 
Je weiter einer hinausgeht, 
desto geringer wird sein Wissen. 
Darum braucht der Berufene nicht zu gehen 
und weiß (Loch alles. 
Er braucht nicht zıı sehen 
und ist doch klar. 
Er braucht nichts zu machen 
und vollendet doch." mı 
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FRIEDER KELLER/ JÜRGEN PASSFALL 

MEDIZINETHISCHE DILEMMATA DER DIALYSEBEHANDLUNG 

1. Ausgangspunkt 

Die Medizin befindet sich in einer Vertrauenskrise. Der von Arnold S. 
RELMAN so benannte medizinisch-industrielle Komplex und die Appa- 
ratemedizin haben die Ärzte in Mißkredit gebracht. Die Ursachen 
dafür könnten in den ethischen Dilenımata liegen, die durch den Fort- 
schritt der Medizin entstanden sind. Sie sind ungelöst, weil sie sich 
bisher in dieser Form nicht gestellt haben. Die traditionelle Identität 
von Arzt und Ethos gilt nicht mehr. Nach C. F von WEIZSÄCKER fin- 
det derzeit ein Übergang vom vertrauten Ethos des Herrschens und 
Dienens zur neuzeitlichen Ethik der Freiheit und Gleichheit statt.2 Die 
hippokratischen Prinzipien werden den sich neu stellenden Problemen 
immer weniger gerecht. Im Umgang mit den entstandenen Dilemmata 
müssen Gesellschaft und Mediziner einen neuen Konsens finden. 

2. Triage und Benefizienz 

Am Beispiel der Hämodíalysebehandlung lassen sieh die derzeitigen 
medizinethischen Dilenımata exemplarisch aufzeigen. In den 60iger 
Jahren waren Dialyseplätze äußerst rar. Ethikkoınitees wurden einge- 
setzt, um darüber zu entscheiden, ob ein Patient in (las chronische Hä- 
modialyseprogranım übernommen werden konnte oder nicht.3 Das zu- 
grunde liegende ethische Problem war (las ( e r  Triage und der Not- 
standsethík. Das Problem bestand bis jüngst auch noch im Osten von 
Deutschland.4 Der Notstand kann nur aufgehoben werden, indem man 

1 A. S. RELMAN: The new medical-íıı(lııstı°iaI ı'0ıııpI(>x (1080). 

2 C. F. von WEIZSÄCKER: Walırııehıııııııg der Neuzeit (1985). 
3 W. FASSBINDER: Entwicklııııg der Alte>ı¬ssn°ııktııı° bei Patíeııten mit Niereııersatzthe- 

rapie (1990). 
4 H. TIIIELER/H. ACIIENBACH/J. BISCI ıoı=ı-'/w. KOALL /G. KRAATZ / B. OSTEN / H. 
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eine ausreichende Anzahl von Dialyseplätzen bereitstellt und die Ko- 
mitees überflüssig macht. 

Noch in den 60iger Jahren hatte der damals berühmte Berliner Me- 
dizin-Ordinarius H. Freiherr von KRESS gesagt, die chronische Hämo- 
dialyse sei eine Behandlung, (lie man einem Patienten eigentlich erspa- 
ren sollte. Aus heutiger Sicht hatte er damit natürlich unrecht. Wir 
werden im folgenden aber auch darstellen, daß seine Vorbehalte zu ei- 
nem gewissen Teil doch gerechtfertigt waren. 

3. Vorurteil und Prognose 

Ethische Konflikte werden auf Intensivstationen besonders deutlich. 
lntensivpflichtige Patienten mit einem akutem Nierenversagen haben 
nur eine 50prozentige Chance, dies zu überleben.5 Trotzdem werden 
diese Patienten natürlich alle mit Dialyse behandelt. Im Gegensatz da- 
zu wird eine Hämodialysebehandlung bei einem Hepatorenalen Syn- 
drom (HRS) in der Regel als sinnlos abgelehnt. Das HRS gilt als selbst- 
verschuldete Krankheit und ist eine spezielle Form des Nierenversa- 
gens bei Patienten mit Alkoholabusus und schwerem Leberschaden. 
Medizínethík gerade auch im Zeitalter der Immunschwächekrankheit 
AIDS verlangt, vorurteilsfrei jedem Patienten alle Therapieoptionen 
bereitzustellen (Nihil humanum alienum est). 

Wir selbst haben die Indikation zur Hämodialyse bei Patienten mit 
Hepatorenalem Syndrom (HRS) sehr großzügig gestellt.6 Dabei zeigte 
unsere rückblickende Untersuchung, daß von 38 HRS-Patienten im- 
merhin die Hälfte aus stationärer Behandlung entlassen werden konn- 
te und die 1-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit 30 Prozent betrug, 
während von 44 HRS-Patienten mit vergleichbarer Krankheitskonstel- 
lation, die nicht hämodialysiert wurden, nur 12 Prozent entlassen wer- 
den konnten und nur 1 Patient nach einem Jahr noch lebte (Abb. 1). 

SMIT: Evolution of reııal replaeeınent therapie in East Germany fror 1989 to 1992 
(19941 

5 J. H. SCUÄ1=ER/F. JOCHIMSEN/F. KELLER/K. WEGSCI-IEIDER/A. DISTLER: Out- 
come prediction of acute renal failure in medical intensive Care (1991). 

6 F. KELLER/H. IIEINZE/U. STÖLZEL/F. JOCHIMSEN/A. DISTLER: Outcome in 82 pa- 
tients with decompensated liver disease a d  renal failure (1990). 
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Es zeigte sich darüber hinaus, daß die Lebensverlängerung für die 
überlebenden Patienten - obgleich alkoholkrank - mit einer durchaus 
akzeptablen Lebensqualität einherging. 
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Abb. 1: Selbstversclnılclete Krankheit und Tlıvı':ıpivrestı'iklion. Bei 38 Pzıtíeııtcıı mit alkoholtoxi- 
scher Lebererkrankuııg und Nierenversngen ( I  lvpzuoreııaleııı Syndrom) beobzıclneten wir nach 
Dialyselıelızıııdlııııg (HD) eine geringere Sterblichkeit ııml eine bessere Lzıııgzvil-Progııose im 
Vergleich zıı 44 Patienten, die nach gelleııder Lvhrıııeiııınıg Zlllll llepatoreııaleıı Syndrom nirhl 
dizılysíert wurden (nach: F. KELLER u. n., 'I()$)0). Die mıfwvnılige l)ialyse-Belımııllung kann so- 
mit auch schwer Alkolıolkrzınken nicht mehr voreııthaltf>ıı werden. 

4. Ökonomie und Gerechtigkeit 

Die Hämodialyse ist ein sehr kostenintensives Therapieverfahren (ca. 
90 000 DM pro Jahr pro Patient). Es verwundert daher nicht, daß in 
verschiedenen Ländern die Anzahl der Dialysepatienten pro Million 
Einwohner linear vom Bruttosozialprodukt abhängt (Abb. 2). In armen 
Ländern ist das Nierenversagen keineswegs seltener, sondern reiche 
Gesellschaften können sich mehr Ilämodialyse leisten. Es hat sonıit 
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keinen Sinn, medizinethische Probleme zu diskutieren, ohne den öko- 
nomischen Rahmen zu berücksichtigen, der dem Gesundheitswesen 
vorgegeben ist. 

Das ethische Problem ist das der Gerechtigkeit und es ergibt sich die 
Frage, ob zukünftige Anstrengungen auf dem Gebiet der Hämodialyse 
mehr Dialysemöglichkeíten für Patienten in den reichen Ländern be- 
reitstellen sollen oder ob die bisher in den ärmeren Ländern an Urä- 
ınie sterbenden Patienten durch Hämodialyse eine Überlebenschance 
erhalten können.7 
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Abb. 2: Ökoııoıııie und Gerechtigkeit. Die Anzahl (ler Dialysepatienten in deıı verschiedenen 
Ländern hängt linear vom jeweiligen Bruttosozialpro(lnkt ab. (Nach: CAMERON, J. S., 1992; 
mit Abdruckgeııelııııigııng voıı Blackwell Scientific Pıılılications, Inc., Caınbridge/USA).) 

7 J. S. CAMERON: Tl e ff t u e  of › › '  • . . . 
mem ( 1()92). 
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5. Autonomie und Paternalismus 

Für einen 50jährigen Dialysepatienten in den USA beträgt die 5-Ja11- 
res-Überlebenswahrscheinlichkeit 50 Prozent, während sie für einen 
gleichaltrigen europäischen Patienten mit 60 Prozent deutlich besser 
ist (Abb. 3). Dieser Unterschied läßt sich nicht mir durch die bekann- 
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Abb. 3: Autonomie ııml Paterııalisıııııs. Die Mortalität der l)ialysı›pativııteıı in den USA ist 
deutlich höher als in Europa. (Nach: HELI), P. J. II. a., 1092. mit Ahılıwıvkgeııelııııigııııg vmı 
Blackwell Scíeııtific Pııhlicatioııs, lııc., Caıııbriılge/USA). Die mittlere Dialysezeit beträgt in den 
USA nicht mir aus Kostengríiıııleıı, somlern vor allem auch auf aııs<lı°i'ıekliclıeıı Wıııısclı der 
Patieııteıı nur 3, iıı Europa dagegen 4 Stııııdeıı. Ein miller Patvrııalisıııııs wäre hier vielleicht 
dem Prinıat der Autonomie vorzıızieheıı. 

ten ökonomischen Besonderheiten des amerikanischen Gesundheitssy- 
stenıs erklären. Eine Ursache für die kürzere Lebenserwartung der 
Dialyse-Patienten in den USA könnte sein, daß die Behandlungszeit an 
der Dialyse dort uran 23 Prozent kürzer ist. Statt der in Europa drei- 

8 

8 P. J. HELD/C. R. BLAGG/D. W. LISKA/F. K. PORT/R. IIAKIM/N. LEVIN: The dose 
of lıeıııodialysís :ıccordiııg lo (lizılysis pr(›scríptíoıı iıı Eııı'(›pv am the United States 
(1992). 
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mal pro Woche üblichen 4 Stunden werden Patienten in den USA nur 
3 Stunden hämodialysiert. - 

Hier zeigt sich neben dem Primat der Ökonomie noch ein zweites 
ethisches Dilemma: das der Autonomie. Die ıneisten Dialysepatienten 
wollen gegen alle medizinische Vernunft immer kürzer hämodialysiert 
werden. Längere Dialysezeiten vermag nur ein traditioneller ärztlicher 
Paternalismus gegenüber den subjektiven Interessen des Patienten zu 
vertreten. 

6. Hoehleistungsmedizin und Hospiz 

Die Ausweitung der Dialysekapazitäten hat nicht dazu geführt, daß im- 
mer jüngere, sondern daß immer ältere Patienten dialysiert werden. 
Die Häufigkeit des Nierenversagens nimmt im Alter zu, da mit dem 
natürlichen Alterungsprozeß ein progredienter Verlust der Nierenlei- 
stung einhergeht. Iınmer wieder stellt sich im klinischen Alltag die 
Frage, nach welchen Kriterien über die Aufnahme eines Patienten in 
ein chronisches Hämodialyseprogramm entschieden werden soll. Ist es 
das Alter, sind es sonstige Erkrankungen? Was tun, wenn der Patient 
blind ist, sich ohne Hilfe nicht versorgen kann, im Heim lebt, keine 
Bezugspersonen, keine Angehörigen hat? Das Durchschnittsalter chro- 
nischer Dialysepatienten beträgt inzwischen 65 Jahre. Chronische 
modialyse ist zu einer Form der Geriatrie geworden, (la eine Nieren- 
transplantation nur bei jüngeren Patienten durchgeführt werden kann. 
Häufig haben ältere Patienten nicht nur ein Nierenversagen, sondern 
zusätzlich viele andere Erkrankungen. Allein schon ein Drittel c e r  
über 85jährigen leidet an einer Demenz.9 Ein Dilemma der modernen 
Medizin ist eben, daß sie in der Regel nicht junge Menschen wieder 
gesund und aktiv macht, sondern daß sie dem Leben alter Menschen 
zwar Jahre hinzufügt, aber nicht - wie von John F. KENNEDY formu- 
lierte - den Jahren auch Leben hinzufügen kann. 

Die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung nehmen linear 
mit dem Alter zu. Die letzten Stunden des Lebens werden zu den teu- 

9 J. SKOOG/L. NILSSON/B. PALMERTZ/L. A. ANDREASSON/A. SVANBORG: A popula- 
lioıı-based Study of (lenıeııtía in 85-year-ol(ls (1993). 
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ersten.]0 Als Alternative zum „teuren Tod" auf einer hochtechnisier 
ten Intensivstation wird immer häufiger das Hospiz propagiert: Pallia 
tivmedizin und Sterbehilfe für die Hoffnungslosen.]ı Eine Versorgung 
der alten Menschen ist in der modernen Familie aufgrund der neuzeit 
liehen soziologischen Veränderungen nicht mehr zu gewährleisten. So 
erwartet die Alten oft nur noch der Platz im Hospital. Das ist es auch 
was die Gesellschaft zunehmend an der Medizin kritisiert: Es resultie 
ren immer mehr Pflegefälle, statt alte Menschen in Ruhe sterben zu 
lassen. 

7 .  Therapieabbruch und Euthanasie 

Am Widerspruch zwischen dem gesellschaftlichen Auftrag der Medi 
in und der trostlosen Realität in den geriatrischen Abteilungen und 

Pflegeheimen sind einige Pflegekräfte gescheitert; alte und pflegebe 
dürftige Patienten wurden getötet. Hier zeichnet sich möglicherweise 
eine bedrohliche Entwicklung hin zu einer Duldung der Euthanasie 
ab.12 Die Warnung allein, den Anfängen zu wehren, kann die öffentli 
ehe Diskussion um Therapieverzicht und Therapieabbruch nicht erset 
zen. Angesichts der umfangreichen Möglichkeiten der modernen Me 
dizin sind die Grenzen zwischen krimineller Tötung, aktiver Euthana 
sie, passiver Euthanasie, Therapieabbruch und Therapieverzicht 
fließend und oft noch nicht einmal mehr eine Frage der Dosis, Son 

der allein der Gesinnung. 

8. Kompetenz und Verantwortung 

Die aktive Beendigung einer einmal eingeleiteten chronischen Dialyse 
behandlung ist ein Phänomen, das erstmals 1986 beschrieben wur 
de.13 In den USA ist der Therapieabbruch bei etwa 10 Prozent der Hä 

10 E. J. EMANUEL/L. L. EMANUEL: The economics of dying (1994). 
11 K. RÖHR: Leben bis zum Schluß (1990). 
12 H. J. WAGNER: Konsuıngesellschaft und Tötungsdelikte an alten Menschen (1992). 
13 S. NEU/C. M. KJELLSTRAND: Stopping lang-term dialysis (1986). 
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modialysepatienten die Todesursache. Dieser Therapieabbruch erfolgt 
nicht zu Hause, sondern im Krankenhaus: die Gesellschaft delegiert 
den ethischen Konflikt an die Mediziner. 

Eine empirische Untersuchung zum Therapieabbruch bei 218 Dialy- 
sepatienten ergab, daß Nephrologen den Therapieverzicht dem Thera- 
pieabbruch vorziehen, weil dies offensichtlich den geringeren ethi- 
schen Streß verursacht. Die Hälfte der Patienten, bei denen ein The- 
rapieabbruch durchgeführt wird, ist nicht in ( e r  Lage, diese Entschei- 
dung selbst zu treffen, sie gelten als inkompetent. Während entschei- 
dungskompetente Patienten zu immerhin 59 Prozent primär von sich 
aus den Therapieabbruch initiieren, wird die Entscheidung bei inkom- 
petenten Patienten zu 47 Prozent durch die Familien angestoßen - die 
Ausführung verantworten in beiden Fällen die Mediziner. Hans JO- 
NAS hat betont, daß der Tod etwas Natürliches ist und daß es eine 
frugale „Ethik des Verzichts" geben muß. Der Verzicht auf etwas tech- 
nisch Mögliches, aber in seinen Langzeitwirkungen Bedenkliches ist 
nicht unethisch, sondern das ,Prinzip Verantwortung" kann gerade 
dies von uns fordern.15 

9.  Statistik und Einzelfall 

Die Entscheidung zum Verzicht auf eine Therapieoption beziehungs- 
weise zum Abbruch einer bereits durchgeführten Therapie darf nicht 
- wie das Beispiel des Hepatorenalen Syndroms zeigt - aufgrund der 
Ursache oder des Charakters einer Erkrankung getroffen werden, son- 
dern muß von ihrer Prognose bestimmt werden. Die Prognose könnte 
der Schlüssel zur Lösung der ınedizinethischen Dilemmata der moder- 
nen Medizin sein. Die Prognose hat eine somatische, eine psychische, 
eine soziale, eine ökonomische und eine ideelle Komponente. Dem er- 
sten Problem, die vitale Prognose abzuschätzen, wendet sich die Inten- 
sivmedizin in den letzten Jahren immer ernsthafter zu. Das am besten 
untersuchte Verfahren ist der APACIIE Score (Acute Physiology Age 
Chronic Health Evaluation), ( e r  inzwischen in der dritten Version vor- 

14 P. A. SINGER: N pl * I ` t ' .  . '  CG wo , - . . 
forego dialysís (1992).P ııo ogıs Q Pol)pllpl` w ı  I mal .ıttıtudes towards decısıoıı to  

15 II. JONAS: 'I`c>chnik, Medizin ııııd Flhik (1987). 
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liegt.]6 Dieser APACHE Score erlaubt aber nicht, das ethische Dilem- 
ma vom Arzt auf den Computer zu delegieren. Die Entscheidung trifft 
der Arzt.ı7 Ein Therapieabbruch kann nicht allein von einem solchen 
Score abhängig gemacht werden, der nur eine Überlebenswahrschein- 
lichkeit voraussagen kann. Eine Wahrscheinlichkeit berechnet sich im- 
mer aus einem Kollektiv; für ein Individuum tritt das Ereignis aber zu 
100 Prozent ein: entweder Tod oder Überleben. 

10. Aufwand und Erfolg 

Die moderne Intensivmedizin zeigt jedoch, daß das Resultat unserer 
Anstrengungen keineswegs Unit einem 100prozentigen Überleben 
gleichgesetzt werden kann. Die Prognose quoad vita ist oft besser als 
die quoad sanationem. Mancher Patient, der eine Krankheit überlebt, 
ist nicht mehr derselbe, der er zuvor war. Für solche Patienten sind 
nach einer hochspezialisierten Therapie keine 100 Prozent des Lebens 
gewonnen. Die Medizin erreicht selten eine Restitutio ad integrum, es 
bleiben häufig körperliche und seelische Narben und Defekte. Medizin 
macht die Menschen nicht gesund, sondern nur weniger krank. 

Die Erfolge der Medizin sind nicht nur relativ, sie finden an der 
natürlichen Lebenserwartung ihre absolute Grenze. Selbst wenn es 
gelänge, die drei großen Erkrankungen Krebs, koronare Herzerkran- 
kung und Diabetes mellitus zu eliminieren, könnte für  einen 90jähri- 
gen die Sterbewahrscheinlichkeit nur uran ein Fünftel auf 80 Prozent 
gesenkt werden.8 Ein 100prozentiger Erfolg ist nicht erreichbar. Zwi- 
schen dem medizinischen Aufwand und der Senkung der Sterblichkeit 
besteht eine nicht-lineare Funktion vom Sättigungstyp. Das ist eine 
Wahrheit der Medizin: durch maximale Therapieanstrengungen er- 
reicht man ab einem gewissen Punkt nur noch einen minimalen Er- 
folgszuwachs. Mit 20 Prozent der Anstrengung sind 80 Prozent des 
Erfolgs zu erreichen. Um weitere 20 Prozent zu erreichen, sind 80 

16 W. A. KNAUS/D. P. WAGNER/J. LYNN: Slıort-terııı ıı *t I't l'ct'0 . - 
Sally ill hospitalized adults (1991). 101 0 1 Y pıec I I IIS fob Cl ıtı- 

17 J. H. SCHÄFER/F. JOCIIIMSEN/F. KELLER/K. WEGSCIIEIDER/A DI \ . 
eome predíctíon of achte reııal failure in medical imeıısive cal*(>. ı STLER. Out- 

18 S. J. OLSIIANSKY/B. A. (tARn1~:s/c. CASSEL: In sozırch of  Mvllııısnlalı (1990) 
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Prozent mehr Aufwand erforderlich (80-20 Regel). Der Kostenzu- 
wachs im Gesundheitswesen führt immer weniger zu sichtbaren Erfol- 
gen. 

11. Engagement und Konsensfindung 

Aus wirtschaftlichen Zwängen erhebt sich zunehmend die Frage der 
Rationierung medizinischer Leistungen.19 Diese würde aber im Be- 
reich der Dialyse zu einer bedenklichen Selektion bei Alkoholkranken, 
Unversicherten, Ausländern, Drogenabhängigen, Psychotikern und 
AIDS-Patienten führen.20 Gegen ökonomische Grenzen sollen sich un- 
sere Anstrengungen durchaus richten. 

Akzeptieren müssen die Ärzte aber die biologischen Schranken, die 
dem medizinischen Engagement gesetzt sind. Gerade angesichts der 
Überalterung des Dialysekollektivs wird nicht nur ein ,Recht in Ge- 
sundheit zu leben", sondern auch ein ,Recht in Würde zu sterben' gefor- 
dert.2ı Es erhebt sich nicht nur die Frage, ob man die Hämodialysebe- 
handlung ab einem bestimmten - biographischen oder biologischen - 
Alter begrenzen sollte. Die wichtigere und viel schwierigere Frage ist, 
wie man hierzu einen Konsens mit dem betroffenen Patienten findet. 
Dieses Dilemma zeigt eine Notwendigkeit auf: Die moderne Medizin, 
die sich bisher überwiegend mit Gesundheit und Krankheit beschäftigt 
hat, und dabei mit naturwissenschaftlichen Forscherdrang äußerst er- 
folgreich war, muß sich in Zukunft differenziert mit dem Tod ausein- 
andersetzen. Hier werden philosophische Dimensionen angesprochen, 
die mit naturwissenschaftlichen Impetus allein nicht auszufüllen sind. 
Medízinethik stellt die regelbasierte Theorie für den fallbasierten Dis- 
kurs bereit, um die Lösung dieser Dilemrnata angehen zu können. 

19 H. AARON/W. B. SCHWARTZ: Rationíng hea th  Care (1990). 
20 E. A. FRIEDMAN: Ratíoning of uremia therapie (1992). 
21 A. D. GUTHRIE: The light to live in hea th  versus the light to die in dignity (1992). 
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PANTALEON FASSBENDER 

UNTERNEHMENSETHIK ZWISCHEN ANGEWANDTER „THEORIE 
DER GESELLSCHAFT" UND „VERMARKTUNG DER MORAL" 

Versuch einer Standortbestimmung 

EINLEITUNG 

„Ich muß es gleich am Anfang sagen: es ist mir nicht gelungen, heraus 
zubekommen, worüber ich eigentlich reden soll. Die Sache hat einen 
Namen: Wirtschaftsethik. Und ein Geheimnis, nämlich ihre Regeln. 

Während die einen in der neuen wirtschaftsethischen Debatte bloß ei 
neu Unbegriff sehen, wird für andere Teilnehmer an dieser Auseinan 
dersetzung „Wirtschaftsethik" deıngegenüber zum Paradigma der Re 
flexionsform moderner Gesellschaften schlechthin: 

H2 

„Wirtschaftsethik kann zu diesem Projekt der Moderne beitragen, in 
dem sie als Wissenschaft die gesellschaftliche Suche nach institutionel 
len Reformen anleitet. 

Angesichts dieser Bandbreite von Positionen gegenüber dem überge 
ordneten Begriff der „Wirtschaftsethik" muß die Reflexion auf den Be 
griff der „Unternehmensethik" als einer Art „praktischen" oder „ange 
wandten" Wirtschaftsethik als hoffnungsloses Uııterfangen erschei 
nen. Doch mit dieser voreiligen Einschätzung verstellt ınan sich den 
Blick auf eine der interessantesten Entwicklungen im Bereich der an 
gewandten Ethik der letzten Jahrzelmte überhaupt. Denn das wach 
sende Interesse an Manageınent- und Unternehnıensethik ist ein be 
sonderes und überdies höchst diskontinuierlielıes Phänomen, das sich 
bibliographisch erst seit Anfang der achtziger Jahre richtig fassen läßt 
(Vgl. Abb. 1) und auch in der Praxis - vorııelmılich im angelsäehsi 
sehen Sprachraum - mir einige Jahre vorher begonnen hat. 3 

1 N. LUIIMANN: Wirtschaftsethik - als Ethik? (1993). S. 134. 
2 K. HOMANN/I. PIES: Wirtschaftsethik in der Moderne (1994) S. 9. 
3 Vgl. J. A. BYRNE: The liest-laid vtlıics prograıııs (1992), sehr knapp; II. LENK/M. 
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Abb. 1: Wiıtschaftsphilosophíe und Wirtschzıflsethík in ( e r  Datenbank „Philosoplıer's Index" 
(1959 - 1994) 

xion. 

Der vorliegende Beitrag versteht sich als Teil einer noch weitgehend 
zu leistenden empirischen Propädeutik unternehınensethischer Refle- 

4 . • . • . ı ı Nach einer eınleıtenden Arbeıtsdefınıtıon von „Unternehmens- 

MARING: Wirtschaft und Ethik (1992) bzw. J. WIELAND: Formen der Institutionalisie- 
rung voıı Moral in amerikanischen Unternehmen (1993). 

4 Richtungweisend in diesem Feld ist etwa die Studie von F. X. KAUFMANN, W. KER- 
BER/P. M. ZULEIINER: Ethos und Religion bei Führungskräften (1986) geworden. Eine 
gute Zusaınınenfassung des aktııelleıı Forschungsstandes bieten P. ULRICH/U. THIELE- 
MANN: Wie denken Manager iiber Markt und Moral (1993). Fine Studie zur Wertorien- 
tierung bei Nachwuchsführungskräften ( e r  Daimler Benz AG wurde jüngst vorgelegt 
von J. DELLER/St. JEPSEN: Verantwortungs- und Wertbewußtsein bei Führungsnach- 
wuchskräften (1995). Für - zumindest in Europa - noch sehr selten anzutreffende „ex~ 
perimentelle" uııternehmensethische Studien vgl. Z. B. W. II. IIEGARTY/II. P. SIMS Jr.: 
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ethik" wird also in einem ersten Schritt der faktische „Hof" dieses 
Konzeptes näher ausgeleuchtet werden. Im Anschluß daran werden - 
entsprechend dem Motto einer erfahrungswissenschaftlich orientier- 
ten Einführung - Schlüsselqualifikationen eines Unternehınensethi- 
kers bzw. weiter zu entwickelnde Aspekte einer unternehmensethi- 
schen Methodologie in progress expliziert und diskutiert. 

1. Was ist „Unternehlnensethik"? - Eine Arbeitsdefinition 

Prozessual hat „Unternehmensethik" mit der Institutionalisierung von 
Moral in den unternehmensbezogenen Öffentlichkeiten5 zu tun: 

„It means getting ethics formally and explicitely into daily business life. 
It means getting ethics into Company policy formation at the b o r d  a d  
top management levels of employment. It means grafting a new branche 
on the Corporate decision tree ~- a b r a c h  that reads light/wrong. 

Der hier auf scheinende Grundzug, Unternehmensethik sei eine Art 
wertorientierter Personalentwicklungsstrategie, wird uns im Laufe 
des Beitrages immer wieder begegnen. In dieser Perspektive ist die 
Frage nach dem „Nutzen" ethischen Verhaltens sehr klar angelegt und 
unmittelbar in ein breiteres, explizierbares und prüfbares Personal- 
und Organisationsentwicklungskonzept integriert. Dies gilt um so 
mehr, als die Management-Forschung konsistent aufweisen kann, daß 
Unternehmen, die sich ausdrücklich Werten auch jenseits Ökonomi- 
scher Kalkulation verpflichtet wissen, gerade ökonomisch besonders 
erfolgreich sind - zumindest unter den Bedingungen der entwickelten, 
nordamerikanisch-westeuropäischen Modernes (vgl- Tab. 1). 

HE 

Some determinants of unethical decision behavior (1978), dies.: Organizational philoso- 
phy (1979), L. K. TREVINO/S. A. YOUNGBLOOD: Bad apples in bad barrels (1990). Zum 
Anschluß an die allgemeine sozialpsychologische Werteforsehung vgl. S. H. 
SCHWARTZ/S. HUISMANS: Value priorities and religiosity in Tour Western religions 
(1995). N 

5 Zum Verständnis unterschiedlicher Ebenen von ()ffentlichkeit(sarbeit) im Unterneh- 
men vgl. W. ARMBRECHT: Innerbetriebliche Public Relations (1992). 

6 PURCELL/WEBER (1979), zitiert nach J. WIELAND (Hg.): Wirtschaftsethik als Theo- 
rie der Gesellschaft (1993), S. 28. 

7 Vgl. etwa A. C. WOHLGEMUTH: Unternehnıensdiagnose in Schweizer Unterneh- 
mungen (1989); R. WUNDERER/Th. KUHN (Hg.): Innovatives Personalmanagement 
(1995). 
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Tab. 1 Unternehmerische Erfolgsfaktoren in der Perspektive eines 
modernen „Human Resource Managements" (HRM) 

Die Führungskräfte erfolgreicher Unternehmen sind - mit Ausnahme 
der Geschäftsführung - jünger und weniger lange im Unternehmen. 
Es gibt Verhältnismäßig viele Führungskräfte. 

Der Führungsnachwuchs erfolgreicher Unternehmen wird systemati- 
scher entwickelt und Fähige werden schneller gefördert. Die Bereit- 
schaft zur Verantwortungsübernahme ist generell stark ausgeprägt. 
Es gibt häufiger Expertenkarrieren parallel zu den Linienkarrieren. 

Die Leistungskomponente wird in der Bezahlung stärker gewichtet. 

Nichtmaterielle Anreize sind stark ausgeprägt. 

Erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, daß sie sich 
nicht nur über die Gewinnmaximierung definieren, sondern auch an- 
dere Aspekte (z. B. Qualität) einbeziehen. 

Die Kommunikation ist offener und transparenter. 

Nach A. c. WOHLGEMUTI-I (1989) 

Diese „praktisch-empirische" Perspektive interferiert allerdings immer 
wieder mit der systematischen Betrachtungsweise von Unternehmens- 
ethik, für die es als Ethik-Theorie nicht hinreichend sein kann, daß 
„ethisch handeln" sich „lohnt", sondern die stärker die möglichen da- 
mit verbundenen Verpflichtungs-Konzepte diskutieren und damit auch 
Bindeglieder zur allgemeinen Ethik reflektieren muß, wie sie etwa im 
Umgang mit Theorien der Gerechtigkeit im unternehmensethischen 
Horizont aufscheinen.8 

Unter strukturell-systematischer Betrachtungsweise schließen wir 
uns daher in diesem Beitrag der Arbeitsdefinition von K. HOMANN/ F. 
BLOME-DREES an: 

„Unternehmensethik thematisiert das Verhältnis von Moral und Ge- 
winn in der Unternehınensführung und befaßt sich mit der Frage, wie 
moralische Normen und Ideale unter den Bedingungen der modernen 
Wirtsgchaft von den Unternehmen zur Geltung gebracht werden kön- 
nen." 

8 Vgl. J. WIELAND: D' Et! 'k 1 W' \ haft : I  p -  P . ı ı 

er Gereclıtigkeít (1993)_18 ıı ( er ırlsc 1 s noblem lokales und konstıuıtıonel- 
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Weitgehend ausgeklammert bleiben in unserem Zugang auf den fol- 
genden Seiten zwei elementare Grundsatzfragen, die in den Bereich ei- 
ner systematischen Propädeutik von Unternehınensethik fallen: 

a) Ob Moral im wirtschaftlichen Wertschöpfungsprozeß nicht nur 
realisiert werden kann, sondern ob sie auch realisiert werden 
sol1 w bzw.: 
b) wer als Subjekt unternelımensethisclıer Verantwortung anzu- 
sehen ist". 

Zur Klarstellung unserer Position sei ein Antwortversuch auf diese 
Fragen in seinen Grundlinien skizziert: 
Frage a) beantworten wir in Richtung einer klaren Priorität der Moral, 
indem wir annehmen, daß an der Wurzel moderner Marktwirtschaf- 
ten, nicht nur Adam SMITHs „invisible hand", sondern auch normati- 
ve Konzepte wirken, die sich im weiteren Sinne demokratie-theore- 
tisch rekonstruieren lassen und (zumindest historisch) starke religiös- 
metaphysische „Bindungen" aufweisen (etwa aus dem Calvinisınus, 
aber durchaus nicht nur aus einer Tradition ,protestantischer Arbeits- 
ethik heraus). 

Mit dieser These muß man selbstverständlich keine Verklärung des 
modernen Kapitalismus vollziehen - eine Versuchung, der sich etwa 
M. NOVAK" nicht ganz entziehen kann. 

In unserer Antwort auf Frage b) nehmen wir eine Mittelposition ein, 
die theologische Ursprünge kaum verleugnen kaum: primär handeln 
Menschen in Unternehmen sittlich richtig oder falsch - deren Gewis- 
sensentscheidung ist nicht substituierbar. Aber dennoch können Un- 
ternehmen auch als Korporation Verantwortung tragen und ethische 
Rationalität - mit Anschluß an das Konzept der „strukturellen Sünde" 

so  ı ı  . . 13 - verdunkeln und schwachen oder aber starken und trainieren. 

9 K. IIOMANN/F. BLOME-DREES: Wirtsclıafts~ und Unternelımensetlıik (1992), S. 
117. 

10 Unternelıınensetlıisclı wird daraııs oft die Frage, ivelcho Moral realisiert werden 
soll, etwa beim Handel mit ( e r  Volksrepublik China oder beiııı Export von Kontrazepti- 
va oder Abortiva iıı Länder mit staatlich regleınentierter Gebıırtenpolitik. 
1 ]  Vgl. P. A. FRENCH: Die Korporation als ıııoralisclıv Person (1992) bzw. P. ll. WER- 

HANE: Rechte und Verantwortııngen von Korporationen (1992). 

12 M. NOVAK: Der Geist des deınokratisrlıen Kapitalismus ( 1992). 
13 Vgl. J. WIELANI): Formen der 1 ııstiuıtionalisierııııg: Zlll` „kritischen" Beziehung von 
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2. Welche Wertemomente prägen ein Unternehmen, damit 
es am Markt erfolgreich sein kann? 

Um auf der Ebene des unternehmerischen Handelns der Ausgangsfra- 
ge nach dem „Ethos der Marktwirtschaft"H intensiver nachzugehen, 
bedarf es näherer Informationen darüber, wie Führungskräfte die Be- 
deutung bestimmter Werthaltungen für  ihr Unternehmen überhaupt 
einschätzen. Moraltheoretisch ist damit eine kulturethische, empirie- 
affine Position bezogen.15 

Zu diesem Zweck werden Ergebnisse einer vom Verfasser für die 
„Stiftung Philosophisches Institut Wiesbaden" im Sommer 1995 durch- 
geführten Fragebogenstudie dokumentiert, die sich u. a. mit der Be- 
wertung unterschiedlicher unternehmensbezogener Wertemomente 
durch Führungskräfte beschäftigt.ı6 

Der Fragebogen wurde von 225 Führungskräften deutscher Unter- 
nehmen beantwortet (über die Hälfte der Antworten kam von Ge- 
schäftsleitungen und Vorstandsmitgliedern), so daß unterstellt werden 
kann, daß die Antworten - wenngleich vermutlich nicht repräsentativ 
- dennoch einen aussagefähigen Einblick in die unternehmensbezoge- 
nen Wertehorizonte der Befragten erlauben. 

a) Relevante Werthaltungen im Vergleich: 1995 vs. 2000 

Unter anderem sollten die Befragten für eine Liste von 25 Qualifikati- 
onsaspekten und Wertemomenten - getrennt für 1995 und die Zeit 
nach dem Jahr 2000 - jeweils angeben, inwieweit die genannten 
Aspekte ihrer Ansicht nach für einen Erfolg ihres Unternehmens rele- 
vant seien (vgl- Abb. 2). 

ethischen Denken und ethischem Handeln vgl. unter moralpsychologischer Perspektive 
A. BLASI: Bridging ınoral cognition a d  moral action (1980). Sielıe auch L. K. TREVI- 
NO/S. A. YOUNGBLOOD: Bad apples in bad barrels, S. 384: „In sum, ethical decision- 
making behavior in organizations appears to be a complex phenomenon influeneed by 
the interplay of individual differences, how individuals think about ethical decisions, 
and how organizations manage rewards and punishınents." 
14 Wir behaupten schließlich, Unternelımensethik sei eine Form „angewandter Wirt- 

schaftsethik", an deren Basis ein Ethos und nicht bloßes Kalkül existiere. 
15 Zum kulturethischen Rahmenkonzept vgl. die Ausführungen in meiner Dissertation: 

P. FASSBENDER: Zwischen lndividualisnıus und Gemeinsinn (1995). 
16 Vgl. P. FASSBENDER: Managementwerte (1996) fiir eine Ergebnisübersicht. 
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tungszunahnıe von Autonomie-orientierten Werthaltungen, die mit 
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und hoher Selbstkontrolle einhergehen. Es ist allerdings eine offene 
Frage, ob die Unternehmen für ein mit der Realisierung dieser Werte- 
momente einhergehendes Modell „impliziter Führung" tatsächlich hin- 
reichend vorbereitet sind. 

Dies ergibt sich aus verschiedenen Inkonsistenzen, die eine vertiefte 
Interpretation der Daten offenlegt. Als einer der wenigen Werteıno- 
mente, deren Bedeutung nach Ansicht der Befragten ihn Mittel zurück- 
gehen soll, fällt die Rolle der „Autorität" in der Grafik sofort auf. Nun 
besteht zwischen Unternehmenspraktikern und Managementwissen- 
schaftlern weitgehend Einigkeit darüber, daß der Abbau betrieblicher 
Hierarchien und der daınit verbundene Reorganisationsprozeß, der ge- 
rade in der Rezession die betrieblichen Entscheidungen weitgehend 
prägt(e), nur funktionieren kann, wenn die nach einer „Freisetzung" 
verbleibenden Mitarbeiter sehr viel stärker Verantwortung überneh- 
men und faktisch Autonoınie erhalten als bisher, um ein gleich geblie- 
benes oder umfangreicheres Arbeitspensum zu bewältigen. Nur so 
kann Reengineering ja tatsächlich Produktivitätssprünge herbeifüh- 
ren. Das heißt, „Führung von Personal" wird zunehmend - auch auf- 
grund der wachsenden fachspezifischen Qualifikation vieler Mitarbei- 
ter - durch ein Modell von „Führung fiir Personal " ersetzt werden 
(müssen).]8 

Dieses Projekt, das per se „wertbezogen" und vom organisationspsy- 
chologischen „Menschenbild" her hoch normativ aufgeladen ist, be- 
darf aber gerade der „Autorität" als eines impliziten Führungsınecha- 
nismus in besonderer Weise, denn diese wird nach landläufiger An- 
sicht doch überhaupt erst konstituiert durch den Aspekt einer aner- 
kannterınaßen und konsensuell ausgeübten Macht- uncl Entscheidungs- 
befugnis. Ein Mechanismus also, aufgrund dessen formale Steuerung 
„eingespart" werden kann. 

Wollen Führungskräfte aber weiterhin beides, nämlich "klassisch" 
in der Befehlskette führen, und verantwortungsbewußte Mitarbeiter 
haben, dann läßt sich dieser Widerspruch vermutlich nur auf Kosten 
der Mitarbeiter auflösen: Ihre Chance, Autoııomie ahn Arbeitsplatz zu 

17 Vgl. M. OSTERLOII/J. FROST: Business Reeııgíııeering (1994). 
18 Zu dieser B(>gı'íffspríigııng vgl. W. SARGFS: Veríiııderııııgeıı von Oı*ganisationsstı'uk- 

turen und ihr Einfluß auf das Persomılııımıngvıııeııt (1094). 
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erhalten und zu erweitern, erscheint in diesem Licht sehr zwiespältig, 
nämlich als Entschuldungsmechanismus vieler Führungskräfte, die 
die Verantwortung in der Personalführung nicht akzeptieren können 
oder wollen und sie (mehr oder minder unbewußt) unter Mißbrauch 
der Ideen von Selbstverwirklicluıng und Autonomie ihren Mitarbei- 
tern aufbürden.ı9 

Die daraus erwachsenden Probleme sind vorprogrammiert. Sicher 
nicht zu Unrecht hat der Mannheimer Organisationspsychologe Wal- 
ter BUNGARD vor einiger Zeit darauf aufmerksam gemacht, daß 
„Lean Management" Züge von „organisationaler Magersucht" aufwei- 
se, die sich - wenngleich gebrochen und aus der Managementperspek- 
tive - auch in diesem Fragebogenbefund zeigen: 

„Das Schlankerwerden wird zum Selbstzweck, zuınal die negativen Ef- 
fekte kurzfristig durch die Angstreaktion der Übriggebliebenen aufge- 
fangen werden. Das alles erinnert einen Psychologen natürlich an das 
Phänomen der Magersucht (Anorexia Nervosa), sowohl was die Ursa- 
chen (Entwicklungsstörungen, Identitätskrise user.) als auch die Effekte 
betrifft (Konsuınation, lebensbedrohende Gewichtsabnahme, partieller 
Realitätsverlust, Immunisierung gegen rationale Argumente, Manipula- 
tion der Un1welt)."2° 

Es kann aufgrund der im wesentlichen auf die Bundesrepublik be- 
schränkten Stichprobe nur verımıtet werden, daß ein bedeutsamer A11- 

teil der mentalen Schwierigkeiten mit Reorganisation-Projekten auf 
Aspekte einer Strukturkrise der deutschen Wirtschaft zurückzuführen 
ist. Denn zu den überall auftretenden prozessualen Widerständen 
kommt sicherlich noch erschwerend hinzu, daß (lie hoch verrechtlich- 
te Arbeits- und Tariforganisation der deutschen Wirtschaft, die Ent- 
lohnung weitgehend an (statische) Stellenbeschreibungen und kaum 
an (dynamisches) Huınanverınögen koppelt I ,  traditionelle vertikale 

19 Bereits hier scheint (lie besondere Bedeııtııııg tiefenpsyehologischer Kompetenz auf. 
die weiter unten vertieft werden wird. 
20 W. BUNGARD: Lean ınanageınent (1994), S. 2. 
21 Dieser Faktor wirkt sich bei Großkonzernen besonders lıeınnıend aus, und zwar 

nicht ıııır, wie üblicherweise argıııneııtıert wird. auf Seiten „iıınovationsfeintllicher" Ar- 
beitnehınervertrenıngen, sondern aııch im Management. Die Aiıswertııııg zeigt. daß 
Führungskräfte von Großkonzernen besonders skeptisch gegenüber dynanıisierenden 
Management-Konzepten. wie etwa deııı Ansatz der „lernenden Organisation", sind, wäh- 
rend dieses Konzept gerade von Managern nıittelgroßer llnternehnıen deutlich positiver 
bewertet wird. 
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Berufsbiographien viel besser erfassen und honorieren kann als die 
unter den Bedingungen flacher(er) Hierarchien notwendigen horizon- 
talen und Projekt-orientierten Karrierepfade der Zukunft.22 

Dieser Lernprozeß fällt in dynamischeren und mobileren Kulturen 
(etwa in den U.S.A.) vermutlich um vieles leichter. 

Es stellt sich vor diesem Hintergrund auch die Frage, ob die Daten 
Informationen über unterschiedliche Typen von Wertorientierung ent- 
halten und sich einer differentiellen Interpretation gegenüber zugäng- 
lich erweisen. 

b) Faktorenanalytisehe Identifikation unterschiedlicher Werte-Typen 

Um solche unterschiedlichen Typen von Werthaltungen zu identifizie- 
ren, wurde mit den Daten einer Faktorenanalyse gerechnet, deren Er- 
gebnis Tab. 2 dokumentiert. 

Die Faktorenanalyse ist ein matheınatisch-statistisches Verfahren 
zur Mustererkennung und Komplexitätsreduktion. Wertemomente, die 
auf einem gemeinsamen „Faktor" hoch laden (in der Tab. in einer 
Spalte stehen), weisen sozusagen eine „innere Gemeinsamkeit" auf. 

Aufgrund der Ladungsstrukturen gelang es23, vier Faktoren („Ty- 
pen") zu bestimmen. Wegen bedeutsamer Ladungen der Items „Kom- 
munikationsfähigkeit", „Teamarbeit", „Eigeninitiative", „Leistungsbe- 
reitsclıaft" etc. wurde der erste Faktor als Indikator einer unternehme- 
rischen Werthaltung interpretiert. Faktor zwei mit interpretierbaren 
Ladungen gesprächs- und austauschorientierter Items („Vertrauen", 
„Fairness"), die deutlich weniger funktional dem Unternehmensziel 
zugeordnet werden können, haben wir als Hinweis auf eine kommuni- 
kationsorientierte Werthaltung angesehen. Die Faktoren drei und vier 
ließen sich in dieser Perspektive relativ bruchlos den Labels „Mäzen" 
und „Patriarch" (mit eher sekundärtugend-orientierter traditioneller 
Werthaltung) zuordnen. 

Erste weitergehende, korrelationsstatistische Befunde deuten Bezie- 
hungen zwischen diesen empirisch identifizierten Werte-Typen und 

22 Diese Überlegungen verdanken Wesentliches einigen Anstößen von Herrn Jürgen 
FUCHS, Geschäftsführer der Ploenzke Consult, Friedrich, und innerhalb der Ploemke A(` 
für Personalentwicklung zuständig. . J 

23 Bisher nicht veröffentlichte Detailergehnisse. 



Tab. 2 Faktorenanalytisch gesicherte Werte-Typen 

Die Ergebnisse beziehen sich auf eine fünfstufige Skala, mit deren Hi l fe  die Befragten für  jedes 
Item die folgende Frage beantworten sollten: „Welche Bedeutung haben d ie folgenden Wertemo- 
mente und Qualifikationsaspekte für die Durchsetzung des Erfolges Ihres Unternehmens gegemvär- 
tig? Bitte unterscheiden Sie dabei nicht zwischen Führungskräften und anderen Mitarbeitern, son- 
dern beziehen Sie Ihr Urteil jeweils auf den Gesaınteindruck, den Sie für jeden Aspekt von llıreın 
Unternehmen haben." 

Wertınoment/Item Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 
Fairness .73 

Autonomie 

Kommunikations- 

fähigkeit 

.73 

Flexibilität .76 
Dienstleistungs- 

mentalität 

.72 

Innovatioıısbewußt- 

sein 

.68 

Teamarbeit .66 
Tiefenpsychologie 

Philosophie .61 
Weiterbildungs- 

chancen 

Ethik .52 .ss 
Ästhetik .84 
Kunst .71 
Gemeinwohl .66 
Ehrlichkeit .77 
Gehorsam .74 
Vertrauen .64 
Gleichberechtigung .63 
Gerechtigkeit .81 

Autorität .72 

Toleranz .64 

Leistungsbereitschaft .79 

Eigeninitiative .77 

Loyalität .52 

Freie Meinungs- 

äußerung 

.56 

Werttypen Unternehmer Kommunikator Mäzen Patriarch 

N = 132 vollständige Datensätze, KMO = .84, VARIMAX-rotíerte 4-Faktorenlös g G .. . ri 

kliirnng ca. 55,7%, abgedruckt sind nur Faktor-Ladungen > .50. ı IIII esamtva anzauf- 
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dem Pro-Kopf-Umsatz2 in einzelnen Branchen an (vgl. Tab. 3). Wenn- 
gleich mit dieser Ziffer nur ein vages Kriterium für Unternehmenser- 
folg formuliert ist25, bieten die korrelativen Zusammenhänge dennoch 
eine Ausgangsbasis für vertiefte Anstrengungen, um diesen Zusam- 
menhängen intensiver nachzugehen: 

Tab. 3 Werte-Präferenzen und Unternehmenserfolg unter 
Berücksichtigung der Branchenzugelıörigkeit 

Umsatz pro Mitarbeiter 

Unterııehnıer Koınnıunikator Mäzen Patriarch 
EDV/ELEKTRONIK 
N ': 17 

.so (p < .04) 

FINANZEN 
N = 18 

.43 (p < .07) 

Die einzelnen Zellen geben Pearson-Korrelations-Koeffizienten zwischen den Faktor-Scores ( e r  

einzelnen Befragten und dem Pro-Kopf-Umsatz wieder, wie er sich aufgrund der unterneh- 
ınensbezogenen Daten im Fragebogen berechnen läßt. 

In der Perspektive einer funktional-deskriptiven Unternehmensethik 
kann man an dieser Stelle die These formulieren, daß bestimmte Wer- 
teorientierungstypen der Befragten differentiell - also nach Branchen 
durchaus unterschiedlich - effizient sind. Die korrelation Daten sind 
in ihrer Kausalstruktur zwar nicht eindeutig, aber die Annahme, daß 
gerade erfolgreiche Finanzdienstleister sich auf das Vertrauen ihrer 
Kunden angewiesen sehen (und daß sich diese Investition in „Vertrau- 
en" rechnet) ist auch jenseits der Statistik ebenso plausibel, wie die 
Beziehung von Mäzenaten-Haltung und „Erfolg" fiir die Gruppe der 
EDV- und Elektronik-Unternehmer/Manager: denn ein ruinöser Ver- 
drängungswettbewerb unter ( e n  Bedingungen der herannahenden In- 
formations- und Multimedia-Gesellschaft verlangt zusätzlich zur allge- 
genwärtigen Kostensenkung auch nach einer erhöhten Bindungs- und 
Symbolkompetenz, um das eigene Unternehmen gegenüber Mitarbei- 

24 Bei Finaıızdíenstleistungsunternehmen entsprechend „Prämien aufkommen" 
„Bilanzsumme pro Mitarbeiter". 
25 Vgl. Clı. SCIIOLZ: Personalmanageıııvnt (1994) S. 655. 

bzw. 
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fern (Personalmarketing und qualifizierte Nachwuchssicherung) und 
Kunden am Markt erfolgreich zu positioııiereı1.26 

Damit leitet die Darstellung zutun nächsten Themenkomplex über - 
der Beziehung von „Unternehmenswerteıı" und der von den Mana- 
gern wahrgenommenen Fähigkeit ihres Unterııehınens, Anpassungs- 
prozesse im Markt zu vollziehen bzw. „CIıaııge Management" zu ge- 
stalten. 

c) Welche Bedeutung haben Werteıııoıııeııte für den Erfolg 
eines Reengineeríııg-Prozesses? 

Wir haben uns angesichts eines vermuteten Zusammenhangs von Or- 
ganisations- und Marktdynamik auf der einen Seite und darauf bezoge- 
nen (vorlaufenden oder auch ııachhiııkeııdeıı) Veränderungen im 
Wertbewußtsein auf der anderen Seite mit der Frage beschäftigt, wel- 
chen Beitrag die von uns erhobenen unterschiedlichen Faktoren für 
den Erfolg von Reengineering-Projekten leisten (vgl- Abb. 3). 

\ L 

Erfolgsfaktoren von Reengineering-Projekten 

Ä 
( 

Breite des Recnginecrin 
Vielfalt der Personal-/Pš MaBnahmen 

Bedeutung des Wenemomcntes LEISTUNGS- BEREITSCI-LÄLFT 
Bedeutung des Weneınomenlcs ALTIIONOMIE Bedeutung des Wcrtemomenlcs OFFENHEIT 

( Reengineering-Erfolg ı 

/ / 
a ( 

Bedeutung des Wertemomemes FAIRNESS 

Bedeutung des Wenemomenles LOYALTTÃT _ 

› 

Abb. 3.: Geflecht der Wirkfzıktoren erllolgr(~íı~Iıvı' Bıısiııvss Rvvııgiıı(~vı'iııg-Pı°ojekte 

26 Für deıı EDV-Bereich beispielhaft iıı dieser Iliıısirlıı ist das „Social Sponso- 
ring"-Prograınnı der PSI AG, Berlin, fiir (lie AIDS-Hilfe. In ılíosenı Modell kann ınan ins 
übrigen, natürlich formuliert in Termini einer ökoııoınisrhvıı Ethik, (lıırclıaus auch die 
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Aufgrund einer multiplen Regressionsaııalyse auf das Kriterium 
„Reengineering-Erfolg", so wie er von den Befragten für ihr Unterneh- 
men jeweils eingeschätzt wurde, ergab sich ein differenziertes Bild, 
das sich durch das Ineinandergreifen von mentalen Faktoren, prozes- 
sualen Elementen des Reengineerings und strukturellen Ressourcen 
charakterisieren läßt. 

Positiv auf ( e n  Reengineering-Erfolg wirken sich demnach die Brei- 
te des Reorganisationsprozesses („Nicht kleckern, sondern klotzen!")28, 
die offene und ehrliche Kommunikation im Unternehmen und die 
Bandbreite des personalwirtschaftlichen Instrumentariums aus: Un- 
ternehmen, die einen größeren Satz an Personal und PE-Instrumenten 
nutzen, werden von ihren Führungskräften als erfolgreicher im Reen- 
gineering eingeschätzt. Als hemmende Faktoren erwiesen sich hinge- 
gen die Wertemomente „Fairness" und „Loyalität". Dieses auf den er- 
sten Blick paradoxe Ergebnis erklärt sich durch einen Blick auf die 
Ausprägung dieser beiden Wertemomente in der Stichprobe, denn bei- 
de werden im Mittel als sehr wichtig angesehen. 

Von daher zeigt sich hier - statistisch - ein Deckeneffekt, der - in- 
haltlich - von uns wie folgt interpretiert wird: „Fairness" und „Loya- 
lität" sind dann Hindernisse im Reorganisations-Prozeß, wenn sie sehr 
stark ausgeprägt sind und im Unternehmen aus falsch verstandener 
Rücksichtnahme deshalb wichtige Entscheidungen nicht oder nicht in 
der notwendigen Konsequenz getroffen werden. 

In einem der Ökonomie entlehnten Modell" übernehmen die einzel- 
nen Wertemomente unter institutionstheoretischer Perspektive daher 
die Funktion, Transaktionskosten zu minimieren. Sie stellen „firmenin- 
tern ein Mittel gegen die abnehmenden Erträge von formaler Organi- 
sation und firınenextern ein Mittel gegen die zunehmenden Kosten der 
Nutzung des Marktmechanismus"30 dar. Damit sind Grundlinien einer 

zentralen Heraıısforderungeıı für die Großkirchen am Ende des zwanzigsten Jahrhun- 
derts seher - vgl. J. KREUTZKAM: Uberlegungen zur Veränderung kirchlicher Unter- 
nehınens- und Betriebsverfassung (1992). 

27 Vgl. D. URBAN: Regressionstheorie und Regressionstechnik (1982). 
28 Vgl. auch G. IIALL/J. ROSENTHAL/J. WADE: Reengineering (1994). 
29 Die wirkliclıe Tragweite eines solchen „ökonomischen Imperialisınus" (s. u.) ist al- 

lerdings kritisch zu diskutieren. 
30 J. WIELAND: Die Ethik ( e r  Wirtschaft, S. 17). 
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33 

ökonomischen Theorie nicht-ökonomiseher Werte for1nuliert.3 ı Unter- 
nehınenswerte stellen in dieser Perspektive Investitionen in die Koope- 
ration der Mitarbeiter und die Konkurrenzfähigkeit gegenüber ande- 
ren Marktteilnehmern dar. Unsere Auswertung dient im Sinne einer 
Restriktionenanalyse dazu, die Struktur unterschiedlicher Unterneh- 
menswerte und deren mögliche Interaktion mit der Ökonomisch-be- 
triebswirtschaftlichen Seite cer  Unternehmung näher zu erfassen. 
Denn Werte sind nicht in jedem Fall als effiziente Allokationsmeclıa- 
nismen betrieblicher Ressourcen anzusehen. 

Vor allem eine undif ferenzierte  Beschwörung der sogenannten „wei- 
chen" Management-Faktoren wirkt sich deshalb schädlich aus, denn 
Werte können im ökonomischen Kontext nur dann voll entwickelt wer- 
den, wenn sie in die Funktionserfordernisse der Wirtschaft  eingebun- 
den sind und dennoch nicht ohne Rest in der Ökonomie aufgehen. In 
dieser Perspektive unterstreichen unsere Daten den Schwerpunkt des- 
jenigen Teils der US-amerikanischen „Business Ethics"-Bewegung32, 
der Fragen einer wertorientierten Personal- und Organisationsent- 
wicklung und darauf bezogener Evaluations- und Controlling-Erfor- 
dernisse in den Mittelpunkt seiner Programmatik stellt. 

Ein solches Programm erscheint deutlich zielführender als zur Zeit 
noch weit verbreitete Ansätze, unternehmensethische Fragestellungen 
in Kombination Unit Erwägungen aus Entwicklungspsychologie und 
Moralpädagogik bloß individualethisch zu fokussieren.34 Doch reicht 

31 Dieser ttnternehmensethische Ansatz verdaııkt wesentliche Impulse der wirt.- 
schaftsethischen Rahmentheorie Karl IIOMANNs. Vgl. K. I-IOMANN: Wirtsehaftsetlıik 
(1993) bzw. K. IIOMANN/F. BLOME-DREES: Wirtschafts- und Unternehınensethik. 
32 Vgl. J. WIELAND: Formen der Institutionalisierung VOII Moral: siehe auch P. UL- 

Rlcll/U. TIIIELEMANN: \Nie denken Manager über Markt und Moral'? (1993). 
33 Zum Human Resource Management (llRM)-Controlling vgl. vor allem das Grundla- 

geııwerk von W. F. CASCIO: Costiııg Human Resources (1991), S. vii, das exzellentes 
Saclıwissen mit einer pragmatischen Präsentation verbindet: „Like it er Not. tlıe lan- 
guage of business is dollars, Not correlation coeftlicients.". Nicht zu verkennen ist, daß 
ein furıktioniereııdes Werte-Controlling schwerwiegencle praktische Herausforderungen 
stellt, sind hieraus erwachsende „Daten" doch von hoher personalpolitisclıer Brisanz. 
Eine Möglichkeit, dieses Problem anzugehen, liegt -.. íilınliclı wie bei anderen Mitarbei- 
terbefragungen auch (vgl. I. BORG: Mitarlıeiterbefraguııgeıı, 1995) - in der konsequen- 
ten Externalisierung solcher Survey Studies. 
34 Vgl. dazu etwa M. REBSTOCK: Organisation und Ethik ('l 992); A. SCHNEIDER: 

Ethik bei der Auswahl von Führungskräften (1903). Zum hier anzusprechenden moral- 
pädagogischen Programm sensu L. KOllLBER(ı vgl. A. A. BIICIIER: Die Theorie der mo- 
ralischen Entwicklung von Lawrence Kolılberg (1991) untat (methodologisch) M. L. DAVI- 
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es wirklich aus, Ethik ökonomisch zu (Re-)konstruieren, um dem fragi- 
len Kompositum „Uııterııehmens-Ethik" Bestand zu geben? 

3.Das Verhältnis von Effektivität und Effizienz als Fokus 
realistischer Unternelımensethik 

Sicher gehört Zllll l  Plädoyer für eine „realistische", also eine tatsäch- 
lich auf die Wirklichkeit der Wirtschaft bezogene Unternehmensethik 
vor allem, die legitime Autonomie und Eigengesetzlichkeit des Wirt- 
schaftens anzuerkennen. Ökonomisch betrachtet darf die Berücksichti- 
gung ethischer Faktoren im Regelfall also nicht zum Marktaustritt s 
führenßßz Unternehmensethik muß e f f i z i e n t  sein und zur unternehme- 
rischen Wertschöpfung beitragen, wenn ihre Maxiınen längerfristig 
Gehör finden sollen. 

Gleichzeitig kann sie aber mir dann effizient sein, wenn sie auch ef- 
fektiv ist. Effiziente [Internehmensethik bedarf des systematischen 
„Stachels" und der normativen Begrenzung, um nicht beliebig zu wer- 
den.37 Dann zeigt sic li in der Tat, daß „Ethik" ein wettbewerbsrelevan- 

SON/S. ROBBINS: The reliability aıı(I validity of objective iııdices of moral development 
(19781 

35 Die (wenigen) Fälle, in (leııeıı ( e r  ethische Entscheidungsspielraunı sich so sehr 
verengt, daß eine solclıe Lösung auf ( e r  lland liegt, sind in den meisten Fällen auch ju- 
stitiabel und können kaum als Kriterium für (las ethische „business as usual" herange- 
zogen werder. 
36 Melır und auclı tlıeoretiselı anspruchsvollere Schwierigkeiten aachen Dilemnıa-Si- 

tuationen dieser Art, wenn Sie auf Fehler im übergeordneten Steuerungssystem verwei- 
sen: natürlich ist Schıniergeltlzahlung unethisch, (loch was ist, wenn der korrupte Part- 
ner ein Monopolist oder staatlicher Auftragsgeber ist, so (laß dem Unternehmen kaum 
Spielraum bleibt, eine (unterstellte) moralisch gute Intention in ein sittlich richtiges 
Handeln ins Interesse von Eignern und Arbeitnehmern umzusetzen, ohne eine solche 
Zahlung zu leisten. Kein Zufall ist jedenfalls, (laß die nortlaınerikanische Unternehmens- 
ethik-Diskussion vor allem von Unternehmen der Luft- und Raumfahrt vorangetrieben 
wurde, deren Kunden (etwa im militärischen Bereich) geııau diese monopolistische 
Struktur mit gekoppelter Außerkraftsetzung (les Marktmechanisnnıs häufig aufweisen. 
37 Das heißt, Unternelnnensetlıik funktioniert mir dann, wenn sie auch zuııı Stop von 

Projekten führen kann. Als Beispiel für eíıı Programm, (las in einer unternehınensethi- 
schen Evaluation sclıwerliclı bestehen könnte, mag ein Plamıngsansatz des ,.U.S. Air 
Force Office of Scientific Research" (liegen, das herausfinden will, ob sic li die Lei- 
stungsfähigkeit Voll Luftwaffen personal nachhaltig durch die Einnahme von Medika- 
menten steigern läßt. Gedacht ist (labei an (lie Einnahme eines an sich zur Behandlung 
der Alzlıeimerschen Krankheit entwickelten Mittels (les kalifornischen Pharmaherstel- 
Iers „Cortex Pharnıaceuticals" (lrvine, CA). l"ür (len Fall, daß ein solches Vorhaben 
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ter Erfolgsfaktor ist, ohne damit bereits von vornherein korrumpiert 
oder entwertet zu sein. Für die deutsche wirtschaftsethische Debatte 
sollte das eine wichtige Lehre gerade aus den angelsächsischen Aus- 
einandersetzungen sein: menschliches Wirtschaften liegt schließlich 
genauso wenig (oder genauso viel) apriori im Bereich moralischen 
Zwielichts, wie dies für andere humane Handlungssphären auch gilt! 

Diesen Anspruch, Effektivität und Effizienz zu verbinden, kann un- 
ternehmensethische Reflexion jedoch nur dann erfüllen, w e m  sie sich 
des besonderen Charakters ethischer Expertise bewußt ist, geht es 
doch darum, 

„daß das Ethische nicht ein Aspekt neben anderen ist, sondern eine 
Weise, die Perspektiven der Wissenschaften uiid im Fall der Wirt- 
schaftsethik vor allem der ökonoınischen Theorie zur Kenntnis zu neh- 
men, sie zu ordnen, zu bewerten und für die Praxis wirksam werden 
zu lassen. (...) Die Ethische Ökonomie und Wirtschaftsethik müssen 
sich an der Natur der Sache der Wirtschaft orientieren."38 

Damit ist implizit die Frage nach der Methodologie von Unterneh- 
mensethik angesprochen, denn die „Natur der Sache der Wirtschaft" 
ist heterogener und vielschichtiger strukturiert, als daß der Verweis 
auf die eine Ökonomie oder gar die Priorität eines „ökonomischen Im- 
perialisrnus"39 bereits hinreichende Begründungsansätze für die Wahl 
einer adäquaten Methodik darstellen könnten. Tatsächlich bedarf die 
unternehmensethische Reflexion nämlich eines viel differenzierteren 
und interdisziplinär entwickelten Instrumentariums, das über die 111- 

strumente der Ökonomie und der klassischen Ethik hinausgeht und 

realisiert würde, müßte man in der Tat wohl voıı einer finalen Variante des „High-Tech- 
Taylorismus" sprechen (vgl. Blick durch die Wirtschaft vom 19. Mai 1995, S. 8: „Tablet- 
ten gegen Personalknappheit?"). 
38 P. KOSLOWSKI: Prinzipien der Ethisclıen Ökonomie (1988), S. 303. 
39 Der ökonomische Imperialismus versieht, „die Einschränkung der Ökonomie auf 

die Wirtschaft" aufzubrechen. „Die moderne Ökonomie verläßt ihren Statııs als ,Wirt- 
schaftswissenschaft' und wird zu einer allgemeinen Theorie menschlichen Verhaltens." 
(K. IIOMANN: Wirtschaftsetlıík, S. 44) Zwar gelingt es auf diese Weise, die Wirtschafts- 
etlıik Zll einer allgemeinen Gesellschaftsthcorie Zll machen, weil sie sich nicht mehr 
über ihren Gegenstandsbereich, sondern nur mehr iiber ihre Methoden (Transaktions- 
und Opportunitätskostenanalyse, Nutzen-Kalküle und Entscheidungstheorie) definiert. 
Doch reiclıt die konsequente methodisclıe Verknappung und eine damit einhergehende 
extreme theoretische Reduktion (besser: Vcrarınung) kaum aus, ein solches Programm 
hinreichend zıı legitimieren. 

40 Stärker als bei K. HOMANN/F. BLOME-DREES (1992)) wird dieser Aspekt Voll H. 
STEINMANN/A. LÖIIR: Grundlagen der Unternehnıcnsethik (1992) gesehen. 
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insbesondere für die Prozeßdiagnostik unternehmensethisch relevan- 
ter Konflikte und Konstellationen psychologische" und tiefenpsycholo- 
gische Aspekte integriert.2 

Diese These sei anhand eines Exkurses in die Praxis etwas näher 
ausgeführt. 

4. Exkurs: Welche Methodologie braucht die Unternehmensethik? 
Ein Plädoyer für die Integration der Tiefenpsychologie 

Im Rahmen der Führungskräftebefragung wurde als Datenerhebungs- 
methode auch ein Wortassoziationsverfahren verwendet. Diese Frage, 
für welche die beteiligten Führungskräfte ihr Unternehmen mit einem 
Tier vergleichen sollten, ist als projektives Testverfahren43 anzuspre- 
chen. Ziel der Untersuchung war es u. a., Reichweite und Reichhaltig- 
keit eines solchen Zuganges näher zu untersuchen. Einige Grundlagen 
dieses „projektiven Tierwahlverfahrens" nennt E. RING", der auch 
Ergebnisse mit einer Variante (Auswahl aus einer vorgegebenen Liste) 
dieser Befragungsteehnik für unausgelesene Stichproben präsentiert 
und diskutiert. 

Gegenüber den Daten, die RING anführte ,  fällt für unsere Stichpro- 
be eine deutlich höhere Verweigerungsquote auf (14 Prozent Verwei- 
gerer gegenüber 28 Prozent)6. Einige der Befragten geben durch ihre 

41 Vgl. z. B. G. BLICKLE: Psychologische Perspektiven Zlll` Unternehmens- und Füh- 
rungsethik (1994) oder meinen eigenen Beitrag: P. FASSBENDER: „Unternehmenskul- 
tur" (1994). Zu verweisen ist auch auf (lie wichtige empirisclıe Studie von B. VIC- 
TOR/J. B. CULLEN: The organizational bases o f  etlıical work cliınates (1988) zur „Ethik- 
förderliehkeit" untersclıiecllicher Orgaııisatioıısklínıata. 
42 Vgl. etwa die l<lragestellungen bei K. BUCHINGER: Der paranoide Firmenchef 

(1990): W. M. CZANDER: The Psychodynaınics of Work and Organizations (1993); T. N. 
GILMORE / J. KRANTZ: Projective identification in the Consulting relationship (1985); M. 
HOFMANN/M. LIST: Psychoanalysís and Management (1994): 1-1. LEVINSON: The praeti- 
tíoner as diagnostic Instrument (1994): W. MERTENS/H.-J. LANG: Die Seele im Unter- 
nehmen (1991); M. STEIN/J. llOI.LWlTZ (llg.): Psyche at Work (1992). 
43 Vgl. ll. J. KINSLINGER: Application of Projective Techniques in Personnel Psychol- 

ogy since 1940 (1966): Chr. SCIIAIPP/E. PLAUM: „Projektive Techniken" (1995): A. 
SPITZNAGEL: Projektive Verfahren (199()). 
44 E. RING: Sigııale der Gesellschaft (1992). 
45 Ders., ebd., S. 257. 
46 Vgl. zıır Auswertung auch P. FASSBENDER: lıııplications (1997). 
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Kommentare überdies zu erkennen, daß sie diese Frage für „Kinder- 
kram" oder „für ein ernstes Thema unangemessen" halten. 

Zu zeigen ist, daß diese Kritik nicht substantiell fundiert werden 
kann und eher auf Abwehrprozesse bei den betreffenden Führungs- 
kräften schließen läßt. Gerade solche Prozesse aber können eine im- 
mense unternehınensethische Dynamik entfalten, deren Struktur ein 
Berater in der Praxis kennen muß, um nicht allzu schnell in die vor- 
handenen Konfliktlagen hineingezogen zu werden und damit seine LÖ- 
sungs- und Prozeßbegleitungskompetenz zu verlieren. 

Tab. 4 ermöglicht zur Orientierung einen Überblick über die genan- 
nten Tiernamen bzw. Gruppen von Tieren und vertiefte Ergebnisse. 

Tab. 4 Ausprägung unterschiedlicher Wertemomente in Abhängigkeit 
vom pro ektiven Tierwahlverfahren 

Antwort- 
verweıgerer 

Delphin 
etc. 

Elefant Bär Raub- 
Katze 

Sonstige Signifikanz 

Kreativität 2,92 2,91 2,71 2,13 3,26 2,79 p < .002 
Teamarbeit 2,89 3,02 2,58 2,54 3,26 2,75 p < .027 
Philosophie 0,85 1,23 1,09 0,75 1,37 1,25 p < .055 
Gerechtigkeit 2,53 2,56 2,65 2,54 3,03 2,75 p < .106 
Toleranz 2,36 2,78 2,35 2,38 2,74 2,32 p < .032 
Leistungs- 
bereitschaft 

3,36 3,62 3,30 3,25 3,40 3,04 p < .059 

Eigeninitia- 
tive 

3,02 3,29 3,00 3,00 3,26 2,50 p < .013 

Varianzanalytísclıe Prüfung mit den Antwortgruppen als Treatment-Stufen und der mittleren 
Ausprägung ( e r  Wertenıomente (1995) als Kriterium (Bewertungsskala reicht von „O" bis „4"). 
N = 217. 

Nach RING" repräsentiert ein Großteil von ihnen (Katzen bzw. 
Raubkatzen, Bär, Elefant) in den vom Demoskopischen Institut Allens- 
bach durchgeführten Studien faktorenanalytisch eine Dimension, die 
er mit „Aktivität" umschreibt. Über die bloße Erhebung von Tier-As- 
soziationen und den Vergleich mit vorliegenden Daten hinaus haben 
wir vor allem untersucht, ob sich statistisch Beziehungen zwischen 
der Wahl eines bestimmten Tieres (einschließlich der Verweigerer- 

47 E. RING: Signale der Gesellschaft, S. 258. 
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Kategorie) und unterschiedlichen Einstellungen bzw. der Ausprägung 
unterschiedlicher Wertemomente sichern lassen. Die dabei erzielten 
Ergebnisse zeigen, daß der mehrdimensionale Zugang zur Datenerhe- 
bung sehr interessante Perspektiven bietet (vgl. Tab. 4). 
Insbesondere die Raubkatzen-Projektion ist mit unterschiedlichen Ein- 
stellungs-Facetten verbunden, die in dieser Verwobenheit einer her- 
kömmlichen Befragungstechnik kauen zugänglich sind. 

Diese Ergebnisse belegen eindrucksvoll den Nutzen der projektiven 
Frage und einer diesbezüglichen Interaktionsdiagnostik, die vor allem 
zur Erhebung von Elementen des Unternehmens-Images oder -- in 
stärker tiefenhermeneutischer Perspektive - des Schattens bzw. unbe- 
wußter Anteile der Organisations-Identität8 verwendet werden kann. 

Abb. 4 zeigt die Tier-Assoziationen von zehn Mitgliedern des oberen 
Führungskreises eines großen Finanzdienstleistungsunternehmens. 
Die Tiernamen („frei" steht für Antwortverweigerung) sind angeord- 
net in einem zweidimensionalen Feld. In der Senkrechten erschließt 
sich die Dimension des „Unternehmers": je höher ein Datenpunkt an- 
gesiedelt ist, desto stärker vertritt die entsprechende Person eine „un- 
ternehmerische" Wertorientierung. Auf der Waagerechten ist demge- 
genüber eine zunehmende „Innovatoren"-Einstellung ablesbar. 

Die Grafik reflektiert damit eine Fraktionsbildung innerhalb des 
Führungsteams. Einer Gruppe von ausgeprägt „unternehmerisch" ori- 
entierten Führungskräften (zu denen auch der Vorsitzende der Grup- 
pe - in der Grafik mit GD bezeichnet - zählt) steht eine andere Frakti- 
on mit stärker „innovatorischer" („spielerischer", weniger zielorien- 
tierter) Orientierung gegenüber, die allerdings weniger homogen ist. 
Von diesen Feldfaktoren her fällt weiterhin auf, daß zu jeder der bei- 
den Gruppen eine Person mit einer „Löwen"-Assoziation gehört, die 
auf der Senkrechten genau entgegengesetzt positioniert sind. Nur eine 
Minderheit der Assoziationen entfällt auf kleine, bewegliche und flin- 
ke Tiere (Pferd bzw. Chamäleon) während überwiegend Tiere genannt 
werden, die - zumindest in Jung'scher Perspektive - Aspekte des Wil- 
den und Bösen verkörpern. Hierin drückt sich sicher der Wunsch aus, 
kraftvoll und konkurrenzfähig zu sein eine Phantasie, die fatal sein 

48 Vgl. M. STEIN/J. IIOLLWITZ (llg.): Psyche at Wolk. 
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kann, wird sie nicht durch tatsächliche Wettbewerbsfähigkeit und 
Marktdurchdringung auch eingeholt. 

UNTERNEHMERHALTUNG 

Pferd 

Oho O Chamíileoıı 

- l 
Q 

Löwe (GD) 

frei 

Bi l` O 
Dinosaurier 

O 
Sfrgi 

Elefant 

Löwe O 
› 

I l I 
INNOVATORENHALTUNG 

Abb. 4: Beispiel für eine mehrılimeıısíoııale Führııııgstezıın-I)iagııos(> 

Die unterschiedlichen Kreisdurchmesser stehen für  die Zustimmung 
zur Aussage, daß das Konzept einer „lernenden" Organisation mit ho- 
her Autonomie der Mitarbeiter und schnellen Feedback-Schleifen stra- 
tegisch besonders relevant sei. 

Da einer der beiden „Löwen" der Generaldirektor des Unterneh- 
mens ist und das zu diesem Begriff gehörende Assoziationsfeld 
„Macht, Herrschaft, Vorrang" für die mit der Auswertung Beschäftig- 
ten als eigene Phantasie sehr stark ausfiel und unmittelbar greifbar 
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w a r ,  haben wir uns entschlossen, hierin für die Planung des weite- 
ren Vorgehens50 den Ausdruck eines mehr oder minder manifesten 
Konfliktes zwischen diesen beiden Managern zu sehen, dessen Rele- 
vanz zu klären war. 

Eine erfolgversprechende Intervention zielt also auf diese Konstella- 
tion und ihre symbolischen Anteile, um z. B. das Problem anzuspre- 
chen, wie das Gremium mit konfliktiven Entscheidungen unter Zeit- 
druck umgeht und welcher mögliche Interventions- und Coachingbe- 
darf sich hier abzeichnet. Wenngleich in dieser Beispielskizze weitge- 
hend nur Fragen von Training oder Organisationsentwicklung ange- 
sprochen scheinen, so wird doch bei näherer Betrachtung das unter- 
nehmens- bzw. führungsethische Potential des angesprochenen Zu- 
gangs unmittelbar deutlich. Zeichnen sich doch klare Restriktionen 
bzw. Potentiale des ipsativen Entscheidungsraumes dieses Führung- 
steams in Konfliktsituationen ab, die ein unternehmensethischer Bera- 
ter kennen muß, um seine ethischen „Tools" überhaupt sinnvoll anbie- 
ten und einsetzen zu können. 

Tab. 5 zeigt einige mögliche Instrumente und Interventionsansätze 
eines „Corporate Value assessınent". 
Eines der genannten Instrumente, das in der zeitgenössischen angel- 
sächsischen Debatte fast zum „Königsweg" angewandter Ethik gewor- 
den ist , sei an einem Beispiel näher erläutert: die „Case Study". 

Tab. 6 zeigt die Skizze einer fiktivensz 
nehmensethischer Relevanz. 

Konfliktsituation mit unter- 

49 Siehe H. LEVINSON: The practitioner as diagnostic Instrument (1994), S. 27: „The 
individual practitioner is bis er her most important Instrument er device for gathering 
data, making inferences, interpreting those data and infereııces, a d  evolving nodes of 
acting on bis er her coııclusions." 
50 Vgl. ders., S. 40: „To provide the basis for a comprehensive grasp of the organiza- 

tion, I ask a Series of oper-ended Interview questions. These questions touch on such is- 
sues as the historik of the organizatioıı, feelings about the organization and coworkers, 
the organization's Image, help and training for eınployees, performance evaluation, ben- 
efit rules, time pressures, conımuııications, sources of Information about the work, what 
the organization Stands for and pays attention to in the outside World, and the organiza- 
tion's future. Interviewees Seen most intrigued by (and later discuss aınong themselves) 
ıny request that hey coııstruct a personified Visual image of the organization and de- 
scribe tlıat „person" to me. Related questions ask how peppy er energetic the organizati- 
on is a d  how strong it is." 
51 Vgl. N. RESCIIER: Anıericaıı Philosophy today (1993). 
52 Die Grundstruktur des Konflikts läßt sich natürlich sehr leicht aus der Debatte um 



Tab. 5 Instrumente unternehınensetlıisclıer Diagnostik und Intervention 

Instrument Zweck Ziel Dateııebene 

Biographische (Wert-) Diagnose Problemidentifikation Individuum 
Anamnese über Tiefeıı- . . 0 
ıntervıews 

Diagnose Problemidentifikation Individuum, 
Gruppen 

Unternehmen 

Teilnehmende Beobach- 
tung 

Dokunıentenanalyseb Diagnose Problenıitlentifikatioıı, 
Image, Markeııkerıı etc. 

Identifikation des [Mer- 
ventionsbedarfs 

Diagnose, 
Evaluation 

Individuum, 
Gruppen 

Erfassung der Stufen 
moralischer Urteile 
sense KOHLBERGC 

› Wahrnehmungspräfe- 
renzen 

z.B„MBTfl 
SAG0 

Diagnose, 
Evaluation 

Individuum, 
Gruppen 

Diagnose, 
Evaluatioıı 

PROGRESSW 
LO-Checkg 

Individuum, 
Führungskräfte 

Strukturierte Unterneh- 
mens-Werte-Erfassung 

Diagnose, 
Evaluation 

Gesamt- oder 
Teilbelegschaft 

Stärken-/Schwäclıen-Profil 
erstellen, Probleme ideııti- 
fizícren 

Organisationsklinıa- und 
Unterneh menskulturfra- 
gebögen 

Case-study Diagııose, 
Intervention 

Mitarbeiter, 
Nachwuchskräfte 

Sensibilisierung, 
Ilandlııngsplanung 

Plaııspiel Intervention Ilandlungsplanung Führungskräfte, 
Mitarbeiter 

Szenarioanalyse. Intervention IIandlungsplanung 
Delphi-Studien 

Führungskräfte 
und Experten 

Gruppengespräche, Intervention 
Konfliktmoderation 

IIaıırlluııgsplanııng, 
Mediation 

Konfliktpartner 
und Unternehmen 

a = Ein Beispiel aus ( e r  empirischen Psychutlıerapieetlıik bietet REl'lll*R-Tl-IEIL (1993): l› = lclı verwei- 
se als Beispiel auf meine Analyse ( e r  Inhalte von Mitarbeiterzeitschriften iıı der Finanzdienstleistungs- 
branche, die II. a. iııı Mittel durch niedrige Konflikthaftigkeit untat wenig „echte" Auseinandersetzung 
gekennzeichnet sind. Die unternelııııensethische Relevanz einer solclıerınafšen restringierten Dialogi- 
zitäı liegt auf der Ilaml (vgl. FASSBENDER: Mitarl›eiterzeitsclıriften,l995); v = Für ein Beispiel vgl. 
ECKENSBERGER (1993); d = „Myers-Briggs Typenintlikator" iıı deutscher Bearbeitung 
(BENTS/BLANK (1991): der MBTI ist eiıı auf C. G. JUNGs Persönlielıkeitstlıeorie basierendes Verfah- 
reıı. das Personen untersehiedliclıen (Walırnehınungs-)Typen zuordnet. Insbesondere im aııgloaıııerika- 
nischen Raum liegen eine ganze Reihe voıı organisationspsyclıologischen Daten mit diesem Instrument 
vor. Vgl. BENTS/BLANK (1995), RUPPART/MAIDENBAUM (1992). SINGER (1992); e = „Survey of 
Archetypal Dominants" Voll llOLLWlTZ (1992), das g 
auf lUNG'SCllER Grundlage entwickelt wird (ııoLLwıTz, l995); l` Pll()GRESS, Modul IIRWUK 
(Stiftııııg Plıilosophisclıes Institut Wiesbaden. 1995); LO-Check: Werteorivntiertes Management und 
lerııeııde Organisation (I)r. Wieselhııber & Partner Unternvlııııeıısheratung Gınbll, München). 

SAI) ist ein Orgaııisaıioıısdiagııoseverfahren, das 

das von der französischen IIOECIIST-Tochter ROIISSEL-UCLAF produzierte Medikament 
„Mifespristone" ableíteıı. Alle weiteren Details sind hingegen fiktiv. 
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Solche Verfahren zur ethischen Sensibilisierung und Argumentati- 
onsklärung sind sehr flexibel einsetzbar und können sowohl im Ein- 
zel-Assessment wie in einer Gruppendiskussion herangezogen werden. 
Üblicherweise wird der Argumentationsprozeß dabei stärker gewertet 
als bestimmte (auf der Beispielebeııe olmehin Kontingente) Einzelent- 
scheidungen. Im Mittelpunkt der Analyse steht damit der Umgang mit 
Begründungsansätzen und der Reflexionsgrad des ethischen Urteils. 

Tab. 6 Beispiel einer Case Study-Instruktion 

Die Altissima AG ist ein international tätiges Pharmaunternehmen mit 
Hauptsitz in Deutschland. Im Rahmen einer Firnıenübernahıne erwirbt 
das Unternehmen (lie Kontrolle über einen ausländischen Pharmaher- 
steller, der gerade ein neues Medikament auf den Markt gebracht hat. 
Obwohl man sich große Hoffnungen auf eine sehr breite Verwendung 
des Mittels macht (u. a. bei der Krebsbekämpfung und in der Psycho- 
pharınakologie), ist diese Substanz zur Zeit nur für einen Indikationsbe- 
reich zugelassen: (las Medikament wird zur Einleitung und Durchfüh- 
rung von Schwangerschaftsabbrüchen verwendet. 
Die Altissima AG wird nach Bekanntwerden dieser Tatsache bald Ziel ei- 
ner heftigen öffentlichen Auseinandersetzung. 
Auch firmenintern zeiclmen sich Spannungen ab. Eine Gruppe von Mit- 
arbeitern unter Führung der Frauenbeauftragten des Konzerns richtet 
einen Öffentlichen Aufruf an die Unternehınensleitung, sich dem Druck 
von außen zu widersetzen und an der Substanz festzuhalten. Mitglieder 
einer christlichen Gewerkschaftsgruppe erklären demgegenüber, falls 
das Unternehmen an dem umstrittenen Mittel festhalte, sei für  sie ein Ge- 
wissensfall gegeben und sie würden notfalls das Unternehmen in einen 
Rechtsstreit ziehen. Der Betriebsfrieden ist bei einer zunehmenden Eska- 
lation bedroht. 

In dieser Situation zieht (lie Unternehmensleitung Sie Zll Rate. 

1. Welche Probleme sehen Sie? 

2. Welche Maßnahmen empfehlen Sie der Firınenleitung? 
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5. Fazit 

Unternehmensethisclıe Ref lex ion  muß, SO meine abschließende These, 
gerade die „impliziten" Faktoren ökonomischen Handelns berücksich- 
tigen und dabei zu einer eigenen und unverwechselbaren Methodolo- 
gie finden, wenn sie ınehr als eine Erfindung gewitzter Marketingstra- 
tegen für die Postmoderne sein soll. Ihre Curricula sollten vor allein 
auf die Kompetenz einer nach-tayloristischen und mehrdimensionalen 
Organisationspsychologie und Gruppenanalyse setzen, um „Wirtschaft 
als Kultur" (wieder) erfahrbar zu machen. 

In ihrer Binnenstruktur muß sie einen zunehmenden Differenzie- 
rungsprozeß initiieren, bei dem normative und deskriptive Evaluation 
- Corporate ethícs und Corporate Value assessment - sich im Sinne ge- 
koppelter Feedback-Schleifen ergänzen und im Prozeß dazu dienen, 
die eingangs geforderte Implementierung der Frage nach dem sittlich 
Richtigen auf allen Unternehmensebenen und im Unternehmensalltag 
mehr und mehr sicherzustellen. Dieser nıehrstufige Prozeß beinhaltet 
einerseits einen kulturethischen, empirie-affinen und disziplinar kon- 
textualisierten Zugang, wie er etwa im ersten Teil dieses Beitrages 
sldzziert wird. Weiterhin bedarf diese Disziplin einer praxisorientier- 
ten Umsetzungsstrategie erster Ordnung, die im letzten Teil dieses Bei- 
trages stärker fokussiert ist. 

Schließlich aber braucht Unternehmensethik auch eine Umsetzungs- 
strategie zweiter Ordnung, näherhin die Aııkopplung an eine Normie- 
rungstheorie. Ohne diese „Schnittstelle" zeigen sic li ihre Grenzen sehr 
rasch dann, wenn sie gefordert ist, über die situativ-kontextuelle Dis- 
junktion (sittlich) richtig / (sittlich) falsch auf eine tiefere Wertebene 
der Unterscheidung von sittlich gut und sittlich schlecht zurückzugrei- 
fen.°3 

Das zentrale Moralprinzip des „bonuın fac iendum et mal um vitan- 
dum" ist ohne die allgemeine Ethik nicht einzuholen, aber es muß 
gleichwohl im unternehmensethischen Kontext adäquat appliziert wer- 
den (vgl. Tab. 7). 

53 Zu dieser Dísjunklíon, d e  f B ı SCIIÜILFR v -- - 

ııııd Moral (1992). ı au ıuıın ' 4 
Lııruekgeht, vgl. W. LESCII: Ethik 

III 
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Tab. 7 Das Verhältnis von allgemeiner Ethik und Unternelıınensethik 
(Beispiele fiir eine Zuordnungsmatrix) 

sittlich gut sittlich schlecht 

1. 

Gute Produkte unter 
den Bedingungen ei- 
nes funktionierenden 
Marktes herstellen. 

11. 

Unter Monopolbedín- 
gungen Schmiergeldeı' 
zahlen. 

unternehınensethisch 
unbedenklich /gebot 
ten („sittlich richtig") 

111. 

Lieferverzicht von 
Gütern (etwa dual use- 
Produkten) an auto- 
ritäre Regime (z. B. 
VR China), wenn diese 
Lösung ineffizient ist 
und das Risiko des 
Marktausschlusses (in- 
kl. Arbeitsplatzverlu- 
ste etc.) birgt. 

IV. 

Beiträge zur horizon- 
talen Proliferation 
von ABC-Waffen und 
entsprechender Her- 
stellungskonıpetenz/ 
I-technologie. 

unternehmensethisch 
bedenklich /verboten 
(„sittlich falsch") 

Wälırend die Qııadrameıı I und IV systeıııatiseh als unproblematisch im l-linblick auf (lie zu 
treffenden Entscheidungen anzusehen sind (Quadrant IV bereitet allerdings u. U. bedeutsame 
empirische Probleme: kann nıaıı die militärische Nutzbarkeit bestimınter Bauteile, etwa von 
Ilochdru('k1nıınpen, mit hinreichender Sicherheit absehen?), stellen die Quadranten Il und Ill 
typische unternehınensethische Pflichtenkollisionen dar. Quadrant l l  ist dabei idealtypisch of- 
fen für eine lıiııtleıule Übereinkunft aller Anbieter (was (lie bekannte „Free rider"-Problematik 
in ihren versclıiedenen spieltheoretisclıen Varianten aktualisiert), die Einfiilırung eiııes funktio- 
nierenden Systems von Binnensanktimıen auf Kuııdenseite oder -- natürlich -- für eine ord- 
nnngspolitische Lösung. Quadrant lll ist tler anspruclısvollste Konfliktfall, weil eine Lösung 
hier nur unter Berücksichtigung (ler Marktsituation und der spezifischen Unternehmenskultur 
gefunden werden kann. Die Entscheidung, (lie lıier gefunden werden muß, ist echt situativ. Ge- 
rade deslıalb koınınt sie ohne Beríirksiclıtigııııg (ler Pı°uzeßkoıı'ıpoııeınen (,.Methodologie erster 
Ordnung") nicht aus. 

Deshalb muß sich die junge Disziplin „Uııternehmensethik" auf ih- 
rem Weg beiden Versuchungeıı wldgrsetzgn) - dein, ihre spezifische 
Expertise zu „vermarkten" ebenso wie dem überzogenen Anspruch, 
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Kernstück einer allgemeinen Theorie der Moderne zu sein. Sie ist hin- 
gegen „praktische Ethik": mit allen Problemstellungen und Herausfor- 
derungen, die sich daraus ergeben. 
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GIOVANNI MAIO 

DAS PRINZIP VERANTWORTUNG 
Versuch einer kritischen Würdigung von Hans Jonas anhand 

seiner Stellungnahınen zur Sterbehilfeproblematik 

EINLEITUNG 

Längst schon werden Naturwissenschaften uncl Technik in ihrer Rolle 
als unbestrittene Garantie für einen Fortschritt zutun Wohlergehen der 
Menschheit in Frage gestellt, längst schon scheint das Mißtrauen zu 
überwiegen, der Ruf nach Selbstbegrenzung den Machbarkeitswahn 
zu überstimmen.ı Doch die bislang religiös motivierte Selbstbegren- 
zung verliert im Zuge der Enttabuisierung der Naturzusamnienhänge 
an Gewicht, und der Mensch stößt Unit seinem neuartigen Können auf 
besondere Herausforderungen von Wissenschaft, Technik und Wirt- 
schaft. 

Diesen Herausforderungen versucht Hans JONAS mit seinem Prin- 
zip Verantwortung eine verbindliche Ethik entgegenzustellen, eine 
Ethik, die einem zeitlich und räumlich erweiterten Bereich ethischen 
Urteilen gerecht werden soll. Als „ p l a n t a r  bezogene Makroethik"2 
nimmt diese Abschied von dem neuzeitlichen anthropozentrische 
Freiheitsverständnis und Fortschrittsdenken. Mit dem Sachverhalt der 
Verantwortung zielt diese nun auf die Aufgabe der Bewahrung von 
Menschheit und Natur, die durch die Technik allgemein, insbesondere 
aber durch die Biotechnologie bedroht sind. 

Im Rahmen dieser Arbeit werden zunächst die Grundlagen der von 
JONAS entwickelten „Verantwortungsethik" Unit ihren Hauptelementen 
dargelegt werden, um dann im zweiten Teil speziell seine Stellungnah- 
ınen zutun Problem der Sterbehi l fe  zu analysieren. Hierbei wird es dar- 
um gehen, den anthropologisch-metaphysischen Hintergrund zu ent- 

1 O. IIÖFFE: Tragen die Wissenschaften eine Veı'aııtwoı'luııg für ıııısere Zivilisation? 
(1986), S. 73. 

2 K.-0. APEL: Diskurs und Veı'aııtwm'uıııg (1990). S. 193. 
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werfen und die Konkludenz seiner Argumentation zu überprüfen, wo- 
bei zuletzt eine allgemeine Einschätzung der Verantwortungsetliik in 
ihrer globalen Bedeutung versucht werden soll. 

1. Die Haupteleınente des Prinzips Verantwortung 

Die Bedrohung der Conditio huınana schlechthin veranlaßt Hans JO- 
NAS zu einer Neuinterpretation (les kategorisclıen Imperativs, den er 
wie folgt formuliert: 

„Handle so, (laß die Wirkungen deiner Handlungen vertraglich sind 
mit c e r  Perınanenz echten menschlichen Lebens auf Erden" . 

Für die Grundlegung einer universalistischen Zukunftsethik, die 
sowohl die Dimension der Natur wie auch den zusätzlichen Erstrek- 
kungsbereich der Zukünftigkeit in ihre Erwägungen einbezieht, erge- 
ben sich folgende Ansätze: 

a) Das Wissen um die Ferııwirkuııgen uııseres Tuns 

Eine Ethik, die sich für  die menschliche Zukunft verantwortlich 
macht, impliziert das Gebot maximaler Information über die in die Zu- 
kunft gerichteten Folgen unseres Kollektivhandelns. Die Vorinformati- 
on über die späten Folgen unseres Tuns dient nach JONAS dazu, unse- 
re Macht zu überwachen und sie vor sich selbst zu schützen. Die „Tat- 
sachenwissenschaft von den Fernwirkungen" soll dem Menschen 
durch Extrapolation aus dem Gegebenen vor Augen führen, was ihm 
auf seinem Weg durch die Geschichte zum Erhalt menschenwürdigen 
Lebens nützt, und so den Sinn (les Ganzen, das unverzerrte Bild von 
Mensch und Natur erfahrbar machen." Das Bezweifelbare, aber Mög- 
liche müsse für  die Beurteilung - wenn dieses Mögliche in der Ver- 
nichtung der Existenz besteht - wie Gewißheit behandelt werden. So 
bedarf dieses Sachwissen, diese intellektuelle Zukunftsschau einer zu- 
sätzlich emotionalen Komponente, Uni uns zutun Handeln im Sinne der 

3 H. JONAS: Das Prinzip Verantworlııııg (1979). S. 194. 
4 Ders., vbd., S. 62. 
5 J. RÖMELT: Theologie ( e r  V(*raııtworuıııg ( 109 1), S. 5. 
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Verantwortung zu bewegen. Zur Bestimmung des Handelns durch das 
Gefühl bedient sich Hans JONAS der „Heuristik der Furcht". 

b) Heuristik der Fureht 

In Abkehr vom Utopie-Begriff plädiert Hans JONAS dafür, das Positive 
nicht als fixierbares Ziel einer a priori gedachten kosmischen Ordnung 
aufzufassen, sondern vielmehr als zu ertastenden und zu eralmenden 
Weg in die Zukunft. Es geht ihm darum, über die sachlichen Tatsa- 
chenwahrnehmungen hinaus eine Projektion vorausgesehener Bedro- 
hung herzustellen, um ihn Spiegel (les Erschrecken vor den möglichen 
Verzerrungen des Menschen zur immer neu zu erringenden Ahnung 
des wahren Menschenbildes zu gelangen. Hierbei dient die „Aufbie- 
tung des dem Vorgestellten angemessenen Gefühls"" und die „ange- 
ınessene, begründete Furcht"7 dazu, den Menschen zum Handeln, 
d. h. zum bewahrenden Tun zu motivieren. 

Mit der Tatsachenwissenschaft von den Fernwirkungen unseres Tuns 
und der Heuristik der Furcht sind die von JONAS aufgezeigten nüch- 
tern-praktischen Handlungsorientierungen als situationsbezogene Sol- 
lensnormen nun skizziert. Offen bleibt, aus welchem tieferliegenden 
Prinzip diese konkreten Normen legitimiert werden sollen. Woher 
kommt der Anspruch, die Naturordnung und das dadurch entstandene 
Leben als etwas Absolutes zu bewahren? Wie soll diese hierin ausge- 
drückte Besonderheit des Lebens, die Pflicht zum Menschen „jenseits 
des Wertsubjektivismus"8 begründet werden? 

c) Metaphysísehe Gruııdlageıı 

9 

Zur Legitimierung einer menschheitsbewahrenden Ethik entwickelt 
JONAS, anknüpfend an die Leibniz'sche Frage nach dem Vorrang des 
Seins VOll dem Nichts , eine „rationale Metaphysik"m, aus der sich die 
Frage stellen läßt, warum überhaupt Menschen in der Welt sein sol- 
len. 

6 H. JONAS: Das Prinzip V(>rnıılwoı'tııııg, S. 65. 

7 Deus., ebd., s. 392. 
8 I)ers., ebd., S. 8. 
9 Ders., ebd., S. 97ff. 

10 Dvrs., ebd., S. 94. 
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Hi 

Wenn nun ein objektives Sollen voraussetzt, daß es objektive Werte 
gibt, so gilt es zunächst, das Vorhandensein derselben überhaupt auf- 
zuzeigen. JONAS löst dieses Problem, indeın er als Wert das be- 
schreibt, was einen Zweck unterhält. Die Fälligkeit also, Zwecke zu ha- 
ben wird als Gut-an-sich gesehen, wobei „als ontologisches Axiom"1 
rein intuitiv unterstellt wird, daß „die Zweckhaftigkeit aller Zwecklo- 
sigkeit des Seins unendlich überlegen ist"I2. Nun postuliert JONAS ei- 
ne von menschlicher Beurteilung freie, natürliche Zweckhaftigkeit al- 
les Seienden und versteht das Leben nicht nur als Selbstzwecke, son- 
dern auch als den höchsten Zweck der Natur. Mit einen derartigen 
Aufweis der Zweckhaftigkeit der Natur kann JONAS folglich auch de- 
ren Werthaftigkeit erweisen. Zwecke und Werte werden somit ontolo- 
gisch, also vom Sein selbst abgeleitet. Ausgehend davon, daß Werte 
„immanent einen Anspruch auf Wirklíehkeit"H enthalten, kann so aus 
der Seinsfeststellung des faktisch Seienclen nach JONAS eine objektive 
Solleıısforderung im Sinne einer Pflicht zum Seinserhalt formuliert 
werden. Der nackte on _tische Tatbestand, (laß es Leben gibt, wird „zum 
ontologischen Gebot"l`, daß es das Leben weiter geben soll. So postu- 
liert JONAS im Sinne einer aristotelischen Teleologie eine natürliche 
Zweckhaftigkeit alles Seienden und verwendet diese metaphysisch be- 
gründete Naturordnung als Basis fiir die normative Begründung der 
Verpflichtung des Menschen. Verweisend auf (lie Tradition europäi- 
scher Geistesgeschichte plädiert JONAS fiir die Anerkennung einer 
derart vorherrschenden Ordnung der Natur, aus der sich wiederum 
die Besonderheit (les Lebens ableite. 

d) Epistenıologísehe Betrachtungen und Organismusbegriff 

An ( l i e sen  Punkt setzt JONAS' Kritik der Moderne ein. Er verbindet 
mit der modernen Technologie einen Abbau der von ihm verabsohıtier- 
ten Naturordnung. Daß die rein naturwissenschaftliche Erkenntnis ei- 

11 l)(>rs., obıl., S. 155. 
12 Deus.. ehd., S. 154. 
13 Deus., (>l›(l., S. -10l. 
14 H. 

(1992), S. 132. 
15 H. J()NAS: Das Prinzip Veı'aııtwoı'tııııg. S. 187. 
16 I)(>ı's., ebd., S. ı07ff. 

l()NAS: Philosophische Uııtersııchııııgeıı und metaphysische Verııııılungen 
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ne solche verleugne, betrachtet JONAS als Folge des kartesianischen 
Dualismus, der die teleologische Kausalität a u f  die mechanische redu- 
ziert haben So sei ein rein mechanistisches Naturverständnis entstan- 
den, das der Instruınentalisierung der Natur Vorschub geleistet ha- 
be.18 Vor allem aber sei infolge der von der Naturwissenschaft weitge- 
hend verbannten Teleologie als Grundstruktur des Lebendigen ein 
Verlust der „Ehrfurcht vor der Naturordnung"]9 zu verzeichnen. Die 
heutige mechanistisch ausgerichtete Wissenschaft schließe (lie Exi- 
stenz einer vorbestimmten Essenz aus und damit eine objektive Ord- 
nung, aus der sich eine definierbare Natur des Menschen ableiten 
ließe. Das Leben sei rein kausal auf materielle Elementarteile redu- 
ziert und könne so in seiner Besonderheit und Eigentümlichkeit nicht 
erfaßt werden. Infolgedessen sei es zu einer Selbstentfremdung des 
Menschen gekommen.20 Die Verquickung von Dualismus und Utopis- 
mus schließlich habe zu einem vorherrschenden Pragmatisınus der 
heutigen Zeit geführt, „der kein altertümliches ,Furcht und Zittern" ei- 
ner immer weiteren Ausdehnung des Reichs purer Dingheit und unbe- 
schrånkter Nutzung im Wege stehen läßt"2]. 

Stattdessen plädiert JONAS für  
„die Lehre der klassischen Ontologie, wonach das Ganze früher und 
besser ist als seine Teile, dasjenige, um dessentwillen sie sind und 
worin sie daher nicht nur den Grund, sondern auch den Sinn ihrer 
Existenz haben"2. 

Der ganze Organismus ist für JONAS folglich nicht mit dem Organis- 
mus als Ganzes gleichzusetzen, „seine eigene funktionale Identität fällt 
nicht mit ihrer substantiellen Identität zusanımen"23. Wenn der Orga- 
nismus auf die Verfügbarkeit von Materie auch angewiesen sein mag 
und nur mittels seiner Teile am Sein teilhaben kann, so stellt er doch 
eine höhere und umfassendere Stufe dar und ist nicht nur Produkt sei- 
ner stofflichen Substanz. 

17 Ders., ebd., S. 40. 
18 Ders., ebd., S. 117. 
19 H. JONAS: Technik, Medizin und Ethik (1987), S. 211. 
20 H. JONAS: Organismus und Freiheit (1973), S. 59. 
21 H. JONAS: Technik, Medizin und Ethik, S. 236. 
22 H. JONAS: Organisınus und Freiheit, S. 303. 
23 Ders., ebd., S. 125. 
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„In der organischen Konfiguration hört das stoffliche Element auf, die 
Substanz zu sein und ist nur  mehr Substrat" . 

Im Gegensatz zur bloßen Materie wurzelt nach JONAS im Sein des Or- 
ganismus eine „Antinomie von Freiheit und Notwendigkeit"25, die 
Freiheit, sich entwickeln zu können, im Gleichgewicht zu der korrelie- 
renden Notwendigkeit, eben dies zu tun.26 

Demnach ist die Freiheit eine im Sein selbst universal angelegte Ten- 
denz, die nur in Anerkennung der Notwendigkeit der Materie als Le- 
ben erscheint. Das Leben trägt seine Besonderheit und Eigenständig- 
keit primär darin, daß es die Materie aktiv verwandelt: 

„Die Identität eines lebendes Wesens reitet auf dem Wellenkaınm ei- 
nes ständigen Austausches . 

Es vermag über den eigenen stofflichen Bestand hinauszugehen und 
somit in dieser Selbsttranszendierung „in den höheren Stufen dem 
Selbst eine immer weitere Welt"28 zu eröffnen. Die hierbei zugrunde- 
liegende Freiheit des Organismus stellt für JONAS nicht etwa die indi- 
viduelle Gewissensfreiheit dar, sondern vielmehr einen Bestandteil 
der von ihm vorausgesetzten allgemeinen Ordnung, dem der Mensch 
seine Individualität unterzuordnen hätte. 

2. Stellungnahmen zur Euthanasie-Problematik 

Die Aufgabe seiner Schriften sieht JONAS darin, bewußt zu machen, 
in welch inneren Zusammenhang der „technologische Utopismus"29 
mit der Gefährdung des Daseins und der Würde des Menschen steht. 

Sechs Jahre nach Erscheinen des grundlegenden Werkes „Das Prín- 
zip Verantwortung. Versuch einer Ethik für  die technologische Generation 
on" folgt ein zweiter angewandter Teil, worin an ausgewählten Beispie- 
len die "neue Ethik" sichtbar gemacht werden soll. Hierbei geht JO- 

24 Deus., ebd., S. 126. 
25 Deus., ebd., S. 133. 
26 Ders., ebd., S. 132. 
27 II. JONAS: MErk(>nııtnis und Verantwortung (1991), S. 102. 
28 II. JONAS: Oı'g:ıııisıııııs und Freiheit, S. 134. 
29 K.-O. Al*I::L: Diskurs und V(›rzıntworuıng (1990), 186. 
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NAS vor allem auf das Problem der Versuche am Menschen, der Gen- 
technologie, der Organtransplantation und ( e r  Euthanasie ein. 

Letzteres soll Gegenstand unserer weiteren Ausführungen sein, 
macht doch die Beeinflussung des Sterbens durch die moderne Tech- 
nik exemplarisch deutlich, wie sehr das menschliche Handeln die Un- 
verletzlichkeit des Ganzen antastet und somit tieferliegende Fragen, 
Fragen nach einem allgemeinverbindlichen Sinn aufwirft. 

Zunächst gilt es, terminologisch die passive von der aktiven Euthana- 
sie zu unterscheiden. Während erstere die absichtliche Beschleuni- 
gung des Sterbevorgangs bedeutet, umschreibt letztere ( e n  Verzicht 
auf künstlich lebensverlängernde Maßnahmenß0. 

a) Aktive Euthanasie 

Die in der Euthanasie-Diskussion aufgeworfene grundlegende Frage 
lautet: Muß das Leben eines sterbenden unheilbar kranken Menschen 
immer mit allen verfügbaren Mitteln verlängert werden?3ı Wenn man 
diese Frage verneint, SO konzentriert sich die Problematik der aktiven 
Euthanasie darauf, ob man den Tod eines Patienten durch aktive In- 
tervention herbeiführen darf. 

Die Stellungnahmen Hans JONAS' hierzu sind eindeutig: 
„Das 3a2ktive Töten darf nicht zu den Berufsaufgaben des Arztes gehö- 
ren." 

Was hierbei in strikter Form für den Arzt gilt, wird für den individuell 
Betroffenen relativiert33; SO gesteht JONAS beispielsweise einem Ehe- 
mann in Ausnahmefällen moralisch zu, (lie Leiden des Partners aktiv 
zu verkürzen. 

Was den Sonderfall schwerstgeschädigter Neugeborener angeht, 
hält JONAS an dem strikten Verbot der aktiven Tötung fest. Auclı 
wenn dies eine Potenzierung von Leid bedeutet, fordert JONAS auf, 

30 A. ESER/M. von LUTTEROTTI/P SPORKEN I - .- . . . 
(1989). S. 1086. 

' ( IN-›. Lvxıkoıı Medızın Eıhık Recht 

31 H. KUIISE: Waruııı Fragen ( e r  aktivvıı ı d I - ' >n F II , - . 
ıınvernıeídlich sind (1991), S. 51. Il l ›.ıssıv( ll ımıasıe auch Ill Dvııtsclılaıııl 

32 H. JONAS: Mitleid allein begrüııclet k(>in(* Fthik (1989), S. 9 - 12 

33 Deus., ebrl.. S. 9. 
• 
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„cer karitativen Versuchung zu widerstehen"3. Eine auf Mitleid allein 
fundierte Ethik lehnt JONAS abllu und plädiert der Dammbruch-Gefahr 
wegen für eine absolute Reinhaltung des tabuisierten Bereichs der ak- 
tiven Tötung. Daß es sich hierbei um keine Selbstverständlichkeit han- 
delt, zeigen die Ausführungen von Peter SINGER36 und die gesetzliche 
Zulassung der aktiven Euthanasie durch das niederländische Parla- 
ment. 

b) Passive Euthanasie 

In Anerkennung eines Rechts zu sterben als letzten Bestandteil im 
Vollzug des Lebens als Ganzes sieht JONAS in der technischen K011- 

trolle bzw. Verhinderung des Sterbens dieses letzte Lebensrecht und 
die Autonomie des Patienten verletzt.38 Daher gesteht er dem todge- 
weihten Patienten zu, sich für sein Ende zu entscheiden, wobei die 
Aufgabe des Arztes zunächst darin bestehen solle, den Patienten in 
das Wissen um seinen bevorstehenden Tod zu setzen. Nur so könne 
der Sterbende in ein Verhältnis zu seinem eigenen Ende treten.39 

Wenn nun dieser bewußte, unheilbare Patient im Endstadium nach 
entsprechender Aufklärung die Abstellung des ihn allein noch erhal- 
tenden Atemgeräts standhaft verlangt, so spricht sich JONAS dafür 
aus, die Freigabe des Sterbens zu erlauben und von gesetzlichen wie 
berufsständische Repressalien abzusehen.*0 

Was den permanent komatösen Patienten angeht, so ist das Postulat 
eines Rechts zu sterben in Ermangelung eines reklamierenden Sub- 
jekts für JONAS nicht zwingend." Das Hilfsmittel der Gehirntod-Defi- 
nition, wonach ein Koma bestimmten Grades als Tod deklariert wird, 
hält JONAS für untauglich. Er sieht darin lediglich eine Verschiebung 
des Problems von der sittlichen auf die technische Ebene42, mit dem 

34 H. JONAS: Technik, Ethik und Biogenetische Kunst (1985), S. 15. 
35 H. JONAS: Mitleid allein begründet keine Ethik, S. 11. 
36 P. SINGER: Praktische Ethik (1984). 
37 J. G. MERAN: Die Kunst des Netzes (1990), S. 156. 
38 H. JONAS: Technik, Medizin und Ethik, S. 247. 
39 Ders., ebd., S. 253. 
40 Ders., ebd., S. 256. 
41 Ders., ebd., S. 259. 
42 Deus., ebd., S. 261. 
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impliziten Ziel, dadurch einen externen Nutzungsgewinn in Form von 
Organspenden zu legitiınieren.3 Hierzu JONAS wörtlich: 

„Dann wird dieser halbtote, halblebendige Organismus zu einer Art 
Mine, Steinbruch damit geht alle Würde des Sterbens verloren."`** 

In Anlehnung an entsprechende Stellungnahmen der katholischen Kir- 
e h e s  plädiert JONAS dafür, in einem solchen Falle, wo kein Wille die 
Fortsetzung des Lebens begehrt, alle außerordentlichen Mittel einzu- 
stellen und dem Patienten das Sterben zu erlauben.Ü JONAS geht so- 
gar weiter und formuliert aus einen schließlich doch noch konstruier- 
ten Recht zu sterben geradezu eine Pflicht, im Interesse des ,posthu- 
men Erinnerungsrechts' das ,degradierende Fortleben' Uni der Würde 
des Sterbenden willen zu beenden. 

3. Diskussion 

a) Metaphysische Letztbegriinduııg oder Privatethik? 

Wenn JONAS die aktive Euthanasie ablehnt, mag seine Sorge um die 
Integrität des ärztlichen Berufsbiıdeä* eine Rolle spielen. Von grund- 
legenderer Bedeutung für diese aufgestellte Norm ist jedoch vielmehr 
sein zentrales Anliegen, das durch die Naturordnung entstandene Le- 
ben anzuerkennen und zu bewahren. 

Zweifelsohne kann diesen ethischen Anliegen ein hohes sittliches 
Niveau zugesprochen werden. Prüft man jedoch seine Ausführungen 
auf ihre Stichhaltigkeit hin, so stolpert man über manche argumentati- 
ve Schwachpunkte. 

Es muß fraglich bleiben, ob der Anspruch von Hans JONAS, eine 
„Ethik für  die technologische ziviıisaıiofi" zu liefern, sich nicht doch 
als überzogen erweist wenn man Ethik als Konflíktbeseitigungsinstru- 

43 Ders., ebd., S. 260. 
44 H. J()NAS: Erkeııııtııis und Veı':ıııl,worluııg(1991). S. 140. 

45 II. JONAS: Philosophical Reflcctioııs on I*lxpeı'inıenling with Hıııııaıı Subjects (1969), 
s. 243. 
46 S. F. SPICKER (Hg.): Organisın, Medici ne, and Metaphysics (1978), S. 195. 
47 H. JONAS: Technik, Medizin und Ethik (1987), S. 262. 
48 H. JONAS: Mitleid allein begriımiet keine Ethik, S. 11. 
49 H. JONAS: Das Prinzip Veramworuıııg. 
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stisch zu sein habe 

ment begreift. Denn letztlich gelingt es JONAS nicht, seine Forderun- 
gen allgemeingültig zu begründen. Auf eine nur schwache, weil induk- 
tive, Logik zurückgreifend, kann er keine zwingenden Gründe für  die 
Überlegenheit von Zweck an sich über Zweeklosigkeit beibringen. Viel- 
mehr setzt er die Selbstbejahung des Seins im Zweck durch „evidenti- 
elle Intuition"50 einfach voraus. Als „ontologisches Axiom"5 besitzt 
die Selbstbeglaubigung des Zwecks für  JONAS „Selbstevidenz"52 und 
zieht die Forderung (les Sollens als ontologischen kategorischen Impe- 
rativ nach sich. 

Dieser Versuch, (las Sollen aus (lem Sein metaphysisch zu folgern, 
d. h. die letzte Begründung der Verantwortung als im Sein selbst ange- 
legt zu sehen, ist insgesamt auf breite Kritik gestoßen. 

Dieter BIRNBACI-IER sieht in diesem Kunstgriff lediglich eine Ver- 
schiebung des Problems von den Sollensurteilen auf die ontologischen 
Werturteilesß, Wolfgang Erich MÜLLER kritisiert die zirkelhafte Struk- 
tur der Argumente ,  Wolfgang KUI-ILMANN sieht eine unüberbrückte 
Kluft zwischen Sein und Sollen.°° 

Von Johannes WENDNAGEL56 als „subjektivistisch-dezisionistische 
Privatethik" abqualifiziert, geben die von JONAS als absolut aufgestell- 
ten Kriterien letztlich eine rein persönliche Wahl wieder, ohne dem 
Anspruch einer allgemeinen Nachvollziehbarkeit zu genügen. JONAS 
gibt eine inhaltlich uıngrenzte Ontologie vor und verfehlt damit das 
Ziel, ein transindividuelles, allgeıneinverbindliches Konfliktbeseiti- 
gungsinstrument zu liefern. Es ist vielmehr eine Weltanschauung mit 
rein subjektiver Gültigkeit, die er propagiert; eine Weltanschauung, 
die trotz der Beteuerung, daß die Philosophie in der Methode athei- 

57 , Voll seinem jüdischen Glauben an die Güte der 

50 Deus., ebd., S. 155. 
51 Dvrs., ebd. 
52 Ders.. ebd., S. 154. 
53 D. BIRNBACIIER: Rezension. Hmıs Jonas: Das Priıızip Verantworuıng (1983), 

144 147. 
54 W. E. MÜLLER: Der Begriff der Verantworuıııg bei Hans Jonas (1988), S. 101f. 
55 W. KUIILMANN: Prinzip Veraııtwortııng VGIISllS Diskursethik (1987), S. 95. 
56 J. WENDNAGEL: Ethische Neııbesínnııııg als Ausweg aus der Weltkrise? (1990), S. 7_ 
57 H. KOELBL: Jüdisclıc-* Portraits ( 1989), S. 123. 
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Schöpfung und der christlichen Ebenbildliehkeit des Menschen ge- 
prägt ist: „eine säkularisierte theologische Ethik"°8. 

JONAS möchte für sich den letzten Sinngrund der Verantwortung 
ausdrücklich auf Gott bezogen wissen, was er als privaten Mythos cha- 
rakterisiert.59 Sein Versuch, diesen mittels Rückgriff auf die Metaphy- 
sik auch auf nicht-religiöser Ebene eine allgemeine Tragfähigkeit zu 
verleihen, scheitert an dem vielfach als überzogen geltendenßo An- 
spruch, ein unbedingtes Sollen von etwas vielfach Bedingtem wie dem 
menschlichen Willen abzuleiten. 

Daß sich Hans JONAS dieser Begründungsprobleme seiner Metaphy- 
sik wohl bewußt ist, wird erst in späteren Publikationen deutlich, als 
er sein ontologisches Fundaınent nur noch als eine mögliche „Opti- 
on"6], als „metaphysische Vermutung"Ü2 oder gar als „metaphysischen 
Glauben"63 darstellt. 

b) Überlegungen zu Teleologie uııd Überlebenspflícht 

Und selbst wenn wir JONAS' Bekenntnis zum Panteleologismus akzep- 
tieren, ist das Gut-an-sich der Zweckiınmanenz noch nicht erwiesen. 
Die Fragwürdigkeit des Zweck-Arguments wird insbesondere an dem 
Gedankenexperiment deutlich, daß der Zweck der Natur beispielswei- 
se auch im frühzeitigen Ruin des Homo sapiens liegen könnte. 
Müßte man sich dann diesem Zweck nicht doch widersetzen? Und was 
wäre, wenn der Gattung Mensch - wie BIRNBACHER beispielsweise 
durchdenkt - „nur irreversibles Siechtuın drohte"65? Erschiene es 
nicht auch dann bedenklich, an der Verpflichtung zur Fortexistenz 
festzuhalten? Deutlich wird die geringe Überzeugungskraft dieses mo- 

58 W. E. MÜLLER: Der Begriff ( e r  Verantwortung bei Hans Jonas), S. 126. 
59 H. JONAS: Organismus und Freiheit, S. 335. 
60 H. KÜNG: Projekt Weltethos (1992), S. 76: W. E. MÜLLER: Der Begriff der Verant- 

wortung bei Hans Jonas, S. 65, K.-O. APEL: Diskurs und Verantwortung (1990), S. 197, J. 
WENDNAGEL: Ethische Neubesinnııng als Ausweg aus ( e r  Weltkrise? (1990), S. 10. 
61 H. JONAS: Philosophische Untersııclnıngeıı und ınetaphysische V(>ı'ınııtungen 

(1992), S. 140. 
62 Ders., ebd. 
63 Ders., ebd., s. 130. 
64 D. BIRNBACIIER: Zur Frage der Gründe fiir die Erhaltung der menschlichen Gattung 

(1986). S. 59. 
65 Ders., ehd., S. 61. 
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rauschen Gebots auch an dem von Ursula woLF"" skizzierten hypothe- 
tischen Fall, daß die Menschheit beschlösse, auf ihre Fortpflanzung zu 
verzichten. Gäbe es hiergegen - so wendet sie und auch Günter PATZIG67 
ein - ernsthafte moralische Einwände? Ähnliehe Bedenken werden 
von Karl Otto APEL geäußert, wenn er darauf hinweist, daß der ober- 
ste Vorrang des Überlebens der Gattung rein theoretisch auch mit ei- 
ner sozialdarwinistischen Lösung vereinbar wäre.68 

Unabhängig davon, ob begründbar oder nicht, drängt sich an diesem 
Punkt die Frage auf, ob mit der geforderten Überlebenspflicht der Gat- 
tung Mensch wirklich das zentrale Problem der heutigen Zeit in seiner 
Dringliehkeit und Notwendigkeit angesprochen wird. Für die Euthana- 
síedebatte jedenfalls ist mit diesem Postulat nichts Entscheídendes ge- 
wonnen. So erweist sich das von JONAS proklamierte Prinzip Verant- 
wortung als zweideutig und insuffizient, wenn man darin einen Auf- 
ruf zum bloßen Bewahren versteht. Ein Blick auf die Weltlage - so 
APEL - mache deutlich, daß das Bewahren verknüpft werden müsse 
mit einem „sozialemanzipativen Fortschrittsprozeß"69, um die Würde 
des Menschen erst einmal zu realisieren, bevor sie auch bewahrt wer- 
den könne. Doch kehren wir zur  Euthanasiediskussion zurück. 

Als Argument dafür, einen todgeweihten Patienten unter bestiının- 
ten Bedingungen sterben lassen zu dürfen, führt JONAS die Autono- 
ınie des Patienten ins Feld, „die verlangt, daß wir uns selbst besitzen 
und nicht von einer Maschine besitzen lasseı1"70. Darüber hinaus je- 
doch ist es seine oben herausgearbeitete Konzeption Voll Organismus 
als eine höhere Stufe seiner stofflichen Substanz, ist es diese Betrach- 
tungsweise, aus der sein Aufruf resultiert, sich darüber Gedanken zu 
machen. „daß (lie Treuhandschaft der Medizin es mit der Ganzheit des 
Lebens zu tun hat"71. 

In  diesem Zusammenhang versteht sich auch seine Mahnung, der 
Verdinglichung des Menschen nicht durch eine künstliche Aufrechter- 
haltung des Lebens Vorschub zu leisten; und eine gehirnorientierte 

GY U. WOLF: Brmır'lıeıı wir eine ökologisvlıv Fthik? (1991), S. 213. 
67 G. PATZIG: Ökologische Ethik (1984), S. 75. 
68 K.-O. APEL: Diskurs und Veraıılworhıng, S. 184. 
69 Ders., ebd., S. 185. 
70 Il. JONAS: Technik, Ethik und Biogeııetische Kunst (1985), S. 7. 
71  H. JONAS: Tf>('hnik, Medizin und Ethik, S. 266. 
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Neudefinition des Todes hätte nach JONAS genau diese Verdingli- 
ehung zur Folge.72 An diesem Punkt kommt seine Ablehnung utilitari- 
stischer Denkweise zum A u s d r u c k ,  die jedoch nicht konsequent 
durchgehalten wird. So verweist JONAS - wenn auch halbherzig - auf 
die Begrenztheit medizinischer Ressourcen", um das Aussetzen der 
„todverzögernden Techniken der modernen Medizin"75 zu legitimie- 
ren. 

Gerade an dem Problem der passiven Euthanasie wird deutlich, daß 
JONAS Prinzipien aufstellt, die für die praktischen Auseinandersetzun- 
gen zu allgemein gehalten sind. Abgesehen vom globalen Appell zur 
Enthaltsamkeit liefern sie wenig konkrete Kriterien dafür, zu beurtei- 
len, worauf nun verzichtet werden solle und worauf nicht. 

c) Eine neue Ethik? 

76 

Nach Darstellung der von JONAS abgegebenen Stellungnahmen zum 
Problem der Sterbehilfe und nach kritischer Ausarbeitung der hierbei 
zugrundeliegenden Argumentationen drängt sic li an dieser Stelle die 
Frage auf: Ließe sich die in dieser Erörterung zum Ausdruck gekom- 
mene Sorge um die Würde und Integrität des Menschen nicht auch 
durch die Tugendkataloge der klassischen Ethik auffangen? Und was 
ist nun tatsächlich neu an dem Prinzip Verantwortung? 

Zunächst sei darauf verwiesen, daß der Gedanke, Konsequenzen von 
Handlungen im Sinne einer Verantwortungsethik zu beachten, alles 
andere als neu ist, wird er doch beispielsweise von Wilhelm WEI- 
SCHEDEL oder Georg PICHT" noch vor Hans JONAS zum Ausdruck 
gebracht.78 Wenn man nun mit dem Begriff der Zukunftsorientierung 
einen grundlegende Perspektivenwechsel ethischen Nachdenkens 
verbinden sollte, so unterschätzte man den Zukunftsbezug früherer 
Ethiken. Überzeugend weisen beispielsweise Wolfgang HUBER" und 

72 Deus., ebd., S. 259f. 
73 Deus., ebd., S. 260. 
74 Deus., ebd., S. 248. 
75 Deus., ebd., S. 244. 
76 W. WEISCHEDEL: Das Wesen der Verantwortung (1972). 
77 G. PICHT: Wahrheit, Vernunft, Verantwortung (1969). 
78 Ch. MULLER: Verantwortungsethík (1992), S. 129. 
79 W. HUBER: Konflikt und Konsens (1990), S. 154. 
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Volker GERHARDT80 darauf hin, daß der Mensch schon immer auf 
der Basis vernünftiger Einsicht um der künftigen Lebenssicherung 
willen Vorsorge getroffen hat. 

Dennoch war früheren Generationen die heutige Dramatik des Zu- 
kunftsbezugs in der Ethik unbekannt gewesen. Aus der aktuellen 
Dynamisierung der geschichtlichen Entwicklung läßt sich ohne Zwei- 
fel die Rechtfertigung ableiten, den individuell zentrierten Kant'schen 
Imperativ um den objektiv geschichtlichen Zeitbezug zu erweitern, 
was MÜLLER als „Neuformulierung der aristotelischen Phronesis"81 
bezeichnet. 

Mag der Anspruch eines Perspektivenwechsels in der Ethik überzo- 
gen sein, eine Erweiterung der klassischen Ethik ist mit dem Prinzip 
Verantwortung allemal vollzogen; eine Erweiterung nicht nur um den 
neuartigen Zukunftsbezug, sondern auch um den kosmischen Bezug, 
der in dem Anliegen zum Ausdruck kommt, den bisherigen Anthropo- 
zentrismus im Dienste eines sittlichen Eigenrechts der außermenschli- 
chen Welt zu überwinden. Auch wenn an dieser Stelle Otto Peter 
OBERMEIER82 und Matthias RATH83 einwenden, daß dem Jonas'schen 
Denken systemimmanent ein anthropomorphes Seinsverständnis zu- 
grunde liege, kann JONAS dieser entscheidende Beitrag zur ethischen 
Diskussion der Moderne nicht abgesprochen werden. 

SCHLUSSBETRACHTUNGEN 

Nach Darstellung der Hauptelemente des Prinzips Verantwortung ha- 
ben wir exemplarisch am Problem der Sterbehi l fe  versucht, den meta- 
physischen und anthropologischen Hintergrund der Jonas'schen Ethik 
kritisch zu beleuchten. Dabei erweist sich der Anspruch, eine neue 
Ethik zu liefern, als in zweifacher Hinsicht überzogen. Zum einen 
konnte gezeigt werden, daß JONAS mit ontologischen, nicht weiter be- 
gründbaren Vorgaben kommt, die sich als religiös motiviert heraus- 

80 V. GERIIARDT: Gibt es eine Zweckhaftigkeit des Seins? (1986), S. 68. 
81 C. MÜLLER: Veramwortungsetlıik. $.126. 
82 O. P. OBERMEIER: Rezension. Technologisclıes Zeitalter und (las Problem der Ethik 

(1981), S. 432. 
83 M. RATII: Intuition und Modell (1988), S. 90 
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stellen und somit unfähig sind, eine ideologie- und konfessionsüber- 
greifende Ethik zu liefern. Zum anderen macht gerade das Beispiel der 
Euthanasie deutlich, daß die hierfür notwendigen Abwägungen 
durchaus auch von einer traditionellen Ethik geleistet werden können, 
es somit einer neuen Ethik hierfür nicht bedurft hätte. 

Und doch hat Hans JONAS mit seinem eindringlichen Hinweis auf 
die neue Dimension der Folgenhaftigkeit menschlichen Handelns und 
durch die Ausdehnung des Verantwortungsspektrums auf die unbeleb- 
te Natur eine bislang vernachlässigte Komponente der traditionellen 
Ethik in den Mittelpunkt gerückt und damit entscheidende Defizite der 
Moderne benannt. 

Das wesentliche Verdienst von Hans JONAS besteht weniger in der 
konkretisierenden Ausarbeitung einer „neuen" Ethik als vielmehr dar- 
in, mit hoher intuitiver Plausibilität einen der entscheidendsten Beiträ- 
ge zu einem neuen Zukunftsbewußtsein geleistet zu haben. 
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KLAUS PETER RIPPE 

MORALISCHE MEINUNGSUNTERSCHIEDE UND POLITIK 

. 
• 
• 

• 

. 

In der heutigen Gesellschaft gibt es eine Reihe von Konflikten, die 
auch moralischer Art sind. Bei der Diskussion um Abtreibung, Organ- 
spende, Tierversuche, Gentechnik oder die Drogenpolitik gibt es Ver- 
fechter unterschiedlichster - teilweise sic li widersprechender, ja mit- 
unter unversöhnlicher - moralischer Positionen. In all diesen Berei- 
chen besteht aber zugleich das Problem, daß innerhalb der Gesell- 
schaft Wege gesucht werden müssen, wie in diesen Fragen verfahren 
werden soll. Ich denke an Fragen wie: 

Soll Schwangerschaftsabbruch unter Strafe gestellt werden? 
Wie kann Organtransfer geregelt werden? 
Dürfen, und wenn ja, unter welchen Umständen und Rahmenbedin- 
gungen dürfen Tierversuche weiterhin vorgenommen werden? 
Kann, und wenn ja, wie kann die Gentechnik verantwortungsbewußt 
weiterentwickelt werden? 
Dürfen wir in der Drogenpolitik auf repressive Maßnahmen verzich- 
ten? Ja, sollten wir sogar einen freien Markt für Drogen ermögli- 
chen? 

All das bedarf einer Antwort. Wir stehen damit vor den Fragen, wie 
Einigung über diese Probleme erzielt werden kann, ob hier Raum zur 
Argumentation und Deliberation besteht; und spezieller, was die Mo- 
ralphilosophie dazu beitragen kann, um politische Diskurse einer Lö- 
sung näher zu führen. 

Ich werde versuchen, etwas zur Antwort auf diese Fragen beizutra- 
gen. Im speziellen werde ich in diesem Aufsatz dafür plädieren, daß 
zur Lösung politischer Konflikte eine argumentative Diskussionskultur 
unentbehrlich ist. Zudem werde ich zeigen, daß innerhalb dieser Dis- 
kussionskultur der Moralphilosophie eine wichtige Rolle zukomınt. 

1 Ich danke Stefan Grotefeld, Peter Scharfer und Simone Zıırbııchen für ihre hilfrei- 
chen Anınerkııngen Zll einer früheren Fassung des Textes. 
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Moralphilosophie ist dabei nicht als Entscheidungsverfahren, sondern 
als Analyseinstrument zu verstehen. 

Um dieses Vorhaben zu erfüllen, werde ich zunächst eine gängige 
Antwort der politischen Philosophie prüfen. Dem politischen Liberalis- 
mus nahestehende Autoren führen Ausschlußprinzipien (principles o f  
preclusion) ein, mit dem bestimmte Argumentationstypen bei der Be- 
gründung staatlichen Handelns ausgeschlossen werden sollen. Ich 
werde zunächst zwei Ausschlußprinzipien diskutieren (I). Danach wer- 
de ich den Vorschlag von A. GUTMANN und D. THOMPSON erörtern, 
die neben Ausschlußprinzipien Schlichtungsprinzipien (principles o f  
accomodation) formulieren (II). Insbesondere das Modell der Sehlieh- 
tungsprinzipien werde ich im folgenden aufnehmen. Ich werde mich 
der Frage zuwenden, wie moralische Konflikte in modernen Gesell- 
schaften geführt werden. Dieser Exkurs in die Empirie soll zugleich 
erhellen, welche Rolle der Moralphilosophie im Modell einer argumen- 
tativen Diskussionskultur zukommen könnte. (III) 

1. AUSSCHLUSSPRINZIPIEN 

Daß heutzutage moralische Meinungsunterschíede bestehen, unter- 
scheidet unsere moderne, komplexe Gesellschaft nicht von früheren. 
Die ıneisten früheren Gesellschaften waren jedoch dadurch gekenn- 
zeichnet, daß die Herrschenden die Pluralität der Meinungen als Ge- 
fahr für den gesellschaftlichen Frieden ansahen und sie durch staatli- 
che bzw. außerstaatliche Maßnahmen zu unterdrücken suchten. Im 
Unterschied dazu wird das Faktum der Pluralität in heutigen Gesell- 
schaften in zunehmenden Maße begrüßt. Und dies zu Recht.2 Denn 
aus der Pluralität erwachsen Vorzüge, die allen Bürgern der Gesell- 
schaft zugute kommen. Insbesondere ist sie, so das Argument J. S. 
MILLs, Voraussetzung für Entdeckung und Erhaltung von wahren 
Überzeugungen. Es ist heute sinnvoll, sich auf das Leben in einer plu- 
ralistischen Gesellschaft einzulassen. Der Schritt in eine solche ist je- 
doch mit Kosten verbunden, und zu diesen Kosten gehören nicht zu- 

2 Vgl. Zll den im folgenden mir knapp skizzierten Argumenten ausführlicher: K. P. RIP- 
PE: Pluralismııs (1996). 
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letzt jene, die zur Lösung bzw. Schlichtung moralischer Meinungsun 
terscheide aufgebracht werden müssen. 

Die Lösung der moralischen Konf l ik te  ist unumgänglich. Die oben ge- 
nannten Fragen bedürfen einer Antwort und einer sofortigen gesell- 
schaftlichen Entscheidung. Wir brauchen eine gesellschaftliche Rege- 
lung des Schwangerschaftsabbruchs, des Organtransfers, der Tierver 
suche oder der Drogenpolitik. Auch der Verzicht auf eine solche Rege 
lung würde die Befürwortung einiger Standpunkte und die Benachtei 
neigung anderer bedeuten. Verzichtet der Staat auf eine Regulierung 
des Schwangerschaftsabbruchs, des Tierversuchs, der Organspende 
oder der Drogenabgabe, so hat er implizit einen liberalen Standpunkt 
befürwortet und läßt Handlungen zu, die einige Bürgern unmoralisch 
und verbotswürdig anmuten.3 Egal, wie der Staat handelt, ob er etwas 
tut oder unterläßt, er verstößt damit gegen tiefe Überzeugungen ein 
ger Bürger, und mehr noch, er schränkt deren Freiheit ein. Ein Sol 
eher Zwang, geschieht er durch staatliches Tun oder Unterlassen, ist 
aber stets begründungsbedürftig. Die Berufung auf eine prozedurale 
Demokratie ist hier nur bedingt eine Lösung. Durch Mehrheitsent 
Scheidungen könnten diese Probleme sehr wohl gelöst werden. Aber 
es gibt Zwangsmaßnahmen, die dem einzelnen oder einer Minderheit 
nicht von der Mehrheit aufgebürdet werden können. 

Eine von vielen liberalen Autoren4 geteilte Auffassung besagt, daß 
staatliche Regelungen (und Institutionen) als illegitim bezeichnet wer- 
den müssen, wenn sie gegenüber Bürgem nicht durch vernünftige 
Gründe gerechtfertigt werden können. In allen Bereichen, wo es um 
die „bloße Konfrontation von persönlichen Standpunkten" geht, müsse 
sich der Staat neutral verhalten. Man bezeichnet diese Position als 
Konzeption der Begründungsneutralität. Danach können nur neutrale 
Begründungen staatliches Handeln legitimieren. Der Staat darf Sonn 
tagsruhe, um das Mill'sche Beispiel anzuführen, mit der Begründung 
einführen, daß ein allgemeiner und gemeinsamer Ruhetag für  die Frei- 
zeitgestaltung aller von Vorteil ist. Denn dieses Argument kann von al 

3 Es ist deshalb ein Fehler anzunehmen, Neutralität fordere vom Staat, in bestimmten 

Bereichen nichts Zll tun. Vgl . hierzu auch A. GUTMANN und D. TIIOMPSON: Moral Con 
flict and Consensus (1990). 

4 Unter anderem wird eine solche Positioıı von R. DWORKlN, Th. NAGEL, Br. ACKER 

MANN und Ch. LARMORE vertreten. 
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en rationalen Personen beurteilt und als zutreffend bzw. falsch be- 
wertet werden. Der Staat darf die Sonntagsruhe aber nicht mit der Be- 
gründung einführen, daß Gott dem Menschen laut Bibel verkündet, 
der Mensch müsse am siebten Tag ruhen. Diese Begründung wird als 
unzulässig betrachtet, weil sie sich auf die Wahrheit einer bestimmten 
Religion bzw. (was insbesondere die Festlegung des Wochentags be- 
trifft) auf eine bestimmte Interpretation dieser Religion beruft. 

Gibt es solche neutralen Gründe, kann der Staat auch in die Religi- 
onsfreiheit eingreifen. Gibt es (volkswirtschaftliche oder veterinärme- 
dizinische) Gründe dafür, daß der Staat jegliches Schlachten von Käl- 
bern untersagen muß, kann er, womit ich mich an ein Beispiel von J. 
LOCKE armlehne, auch das rituelle Schlachten von Kälbern verbieten. 
Ein solches Verbot einer rituellen Handlungen wäre, da es neutral be- 
gründet wird, zulässig. 

Um festzustellen, welche Argumente zulässig sind und welche nicht, 
werden Ausschlulšprínzipíen formuliert. Sie legen fest, daß bestimmte 
Argumentationstypen nicht zulässig sind, um staatliche Zwangsmaß- 
nahmen zu begründen. Nicht zulässig heißt dabei, daß es illegitim wä- 
re, wenn der Staat seine Handlungen mit solchen Argumenten recht- 
fertigt. Dies forderte letztlich von Staatsmännern und Richtern, daß 
sie als Vertreter des Staates anders argumentieren denn als Bürger. 
Teilweise wird aber auch die weitergehende These vertreten, daß alle 
Bürger im politischen Diskurs diese Argumentationstypen nicht ge- 
brauchen sollten.5 

Ausschlußprinzipien sollen klären, welche Argumente zur Begrün- 
dung von Zwang zugelassen werden sollten und welche nicht. In der 
Diskussion wird insbesondere dafür plädiert, daß folgende Argumen- 
tationstypen nicht zur Begründung staatlichen Handelns herangezogen 
werden dürfen: 
1. Argumente, die a u f  religiösen Annahmen fulšen. 

2. Argumente, die a u f  einer Konzeption des Guten beruhen. 
Es wird sich zeigen, daß diese Ausschlußprinzipien teilweise verwor- 
fen, umformuliert und in ihrer Bedeutung relativiert werden müssen. 

5 In der Literatur wird diese Unterscheidung teilweise vernachlässigt. Dies gilt selbst 
für Autoren wie K. GREENAWALT: Private Consciences a d  Public Reasons (1995) und 
Thomas NAGEL: Equality a d  Partiality (1991). 
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1. Ausschluß von Argumenten, die auf 
religiösen Annahmen fußen 

Im folgenden werde ich dieses Ausschlußprinzip als religíonskritisches 
Prinzip bezeichnen.6 Selbst die Befürwortung einer vollständigen 
Trennung von Staat und Kirche impliziert noch nicht die Befürwor- 
tung des religionskritischen Ausschlußprinzips. Es ist etwas anderes, 
die vollständige Unabhängigkeit der Institution der Kirche vom Staat 
zu fordern, als zu verlangen, staatliches Handeln dürfe nicht durch 
religiöse Argumente begründet werden. Im allgemeinen werden An- 
hänger des religionskritischen Ausschlußarguments zwar auch für ei- 
ne vollständige Trennung von Staat und Kirche eintreten. Doch hängt 
dies damit zusammen, daß Liberale, die Ausschlußprinzipien einfüh- 
ren wollen, gewöhnlich auch die vollständige Trennung von Staat und 
Kirche befürworten. Diese beiden (weltanschaulich und biographisch 
meist verbundenen) Positionen können aber unabhängig voneinander 
vertreten werden. Die Verwirrung kommt daher, daß hier zwei Spiel- 
formen der liberalen Neutralítätsthese verwechselt werden. 

a) Ziel- uııd Begründuııgsneutralität 

Die sogenannte Zíelneutralítät besagt, daß der Staat keine bestimmte 
Konzeption des Guten priviligieren darf. Für den Bereich der Religion 
bedeutet dies, daß er keine Religion oder religiöse Institution wie Kir- 
chen durch staatliches Handeln fördern darf. All die Fragen, um die 
es bei der Diskussion um die vollständige Trennung von Kirche und 
Staat geht, gehören in diesen Bereich: das Aufhängen von Kreuzen in 
staatlichen Schulen, für alle Schüler verbindlicher konfessioneller Re- 
ligionsunterricht, die Bezahlung von Geistlichen durch den Staat, der 
Einzug von Steuern fiir bestimmte Konfessionen, user. Man muß hier 
hervorheben, daß auch die geforderte Zielneutralität nicht die beste 
Begründung für die vollständige Trennung von Staat und Kirche ist. 
Zielneutralität ist nämlich eine höchst unklare Vorstellung, die eher 
von Gegnern des Liberalismus kritisiert denn von Liberalen verteidigt 

6 Die Namengebung enthält zugegeben einen wertenden Beigesclımack. Denn sie uıı- 

terstellt bei den Befürworterıı dieses Aııssclılııßpriıızips eine religionskritisehe Hallııııg. 
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wird.7 Die besseren Argumente beziehen sich daher auf die moralisch 
geforderte Gleichbehandlung aller Religionsgemeinschaften oder auf 
den Nutzen gesellschaftlicher Vielfalt, die durch eine Verflechtung 
von Staat und Kirche wenn nicht bedroht, so doch behindert wird. 

Die Begründungsneutralítät sagt, wie oben ausgeführt, etwas dar- 
über aus, welche Argumentationstypen staatliches Handeln legitimie- 
ren können. Für den religiösen Bereich bedeutet dies, daß religiöse Ar- 
gumente in einem liberalen Staat nicht zur Legitimation von staatli- 
chem Handeln verwendet werden dürfen. Wer dieses religionskriti- 
sche Ausschlußprinzip akzeptiert, muß aber nicht selbstverständlich 
für die Trennung von Staat und Kirche sein. Es könnte ja neutrale 
Gründe geben, die für eine vollkommene institutionelle Verflechtung 
von Staat und Kirche sprechen. Die meisten, in der aktuellen Diskussi- 
on vorgebrachten Argumente sind von dieser Art: Nehmen wir nur die 
folgenden: 
- „Öffentlich-rechtlich verfaßte Kirchen garantieren die Wert- und 

Sinnorientierung der Bürger." 
- „Während der Säkularisation hat der Staat jene Güter enteignet, 

welcher die Kirche für  ihren Unterhalt bedarf. Er hat damit 
zugleich die Verpflichtung übernommen, fortan den Unterhalt der 
Kirche zu tragen." 

- „Durch den staatlichen Erhalt von Staatskirchen werden karitative 
Maßnahmen ermöglicht, die der Staat allein nicht aufbringen könn- 
te. Die Verflechtung von Staat und Kirche nutzt somit allen Bür- 
gern." 

Ich bin persönlich nicht der Auffassung, daß eines dieser Argumente 
die institutionelle Verflechtung von Kirche und Staat begründen kann. 
Aber auch wenn man (wie ich) diese Begründungen als nicht überzeu- 
gend oder gar als falsch bezeichnet, muß man doch zugestehen, daß 
diese Argumentationen durch das religionskritische Ausschlußprinzip 
nicht ausgeschlossen werden. Nur religiöse Argumente werden ausge- 

7 Zur Unterscheidung dieser beiden Formen von Neutralität vgl. W. KYMLICKA: Lib- 
eral Indivídualism (1989). Zu einem allgemeinen Überblick über die Literatur siehe R 
FORST: Kontexte der Gerechtigkeit (1994). . . 
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schlossen (wie Z. B: das Argument der Königsherrschaft Christi oder 
der Verweis auf einige Stellen im Alten Testament.). 

Was spricht aber nun, um auf den Ausgangspunkt zurüekzukom 
men, für das religionskritische Ausschlußprinzip? Meiner Meinung 
nach nicht viel, wenn man es in der obigen Formulierung beläßt und 
generell vom Ausschluß religiöser Argumente spricht. Denn es ist ja 
keineswegs sicher, was überhaupt als Religion zählt und was nicht 
Der Marxismus-Leninismus ist ebenfalls ein Überzeugungssystem, an 
das Menschen glauben, dessen Grundannahmen und Plausibilität sie 
kaum in Frage stellen und das sich abgesehen von seinem reinen Dies 
seitsbezug nicht allzu stark von religiösen Überzeugungen unterschei 
der. Dasselbe gilt für andere umfassende Weltanschauungen, die Men 
sehen als Orientierungssysteme dienen; auch für den klassischen Lebe 
ralismus. Die Religionswissenschaft beschäftigt sich neuerdings zu 
Recht auch mit solchen „säkularen Orientierungssystemen" oder „und 

sichtbaren Religionen"8. 

b) Was ist eiıı religiöses Argument? 

Bevor wir das religionskritische Argument anwenden können, stehen 
wir also vor dem Problem, was überhaupt unter Religion verstanden 
werden soll und was nicht. Versteht man darunter (1) eine umfassen 
de Lehre, d. h. ein in sich abgeschlossenes Orientierungssystem; hält 
man (2) die Einbeziehung eines jenseitigen, transzendenten Faktors 
für wesentlich oder (3) verbirgt sich hinter dem religionskritischen Ar 
gument) die Unterscheidung zwischen Vernunft und Offenbarung? 
Angesichts dieses Problems sollte man das religionskritische Aus 
schlußprinzip umformulieren. Entweder sollten (1) alle Argumente 
aus umfassenden Lehren ausgeschlossen sein; es sollten (2) alle Leh 
ren ausgeschlossen werden, die starke metaphysische Annahmen ent 
halten, oder es sollten (3) Argumente ausgeschlossen werden, die 
nicht auf Vernunftgründen, sondern auf Offenbarungen zurückgehen. 

8 So kennt sie Jacques WAARDENBURG, weil ihre religiösen Ansprüche nur implizit 
nicht explizit sind. Siehe dazu J. WAARDENBURG: Religionen und Religion (1986) 
s. 245ff. 
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1) Ausschluß von Argumenten aus umfassenden Lehren 

Gänzlich unplausibel wäre sicherlich die Forderung, Bürger dürfen 
im politischen Diskurs nur solche Arguınente vorbringen, die sich 
nicht auf umfassende Lehren beziehen. Die politischen Standpunkte 
und Meinungen der Bürger sind nicht unabhängig von ihrer allgeınei- 
nen Weltorientierung. Diese Weltorientierungen des einzelnen ent- 
stammen umfassenden Lehren oder werden fragmentarisch aus beste- 
henden umfassenden Lehren gebildet. Es würde eine Überforderung 
darstellen, sollten Bürger im politischen Diskurs von jenen umfassen- 
den Lehren abstrahieren, denen sie ihre Orientierung im Leben ver- 
danken. 

Ich sähe es auch nicht für  illegitim an, wenn ein Staat Gesetze im 
Rahmen oder in bezug auf eine umfassende Lehre wie den klassischen 
Liberalismus begründete. Etwas anders stellt sich die Situation bei der 
Frage dar, ob man sich (und das ist der Gedanke von John RAWLS"› 
bei Festlegung einer grundlegenden Verfassung auf keine umfassen- 
den Lehren berufen sollte. Aber selbst dann ist dieses auf Ver fas -  
sungsebene wirksame Ausschlußprinzip nur praktikabel, wenn es in 
der Gesellschaft grundlegende Werte gibt, die von allen Bürgern ge- 
teilt werden. Das Rawls'sche Ausschlußprinzip scheint also nur dann 
ein diskutabler Gedanke, wenn man seinen Gedanken eines überlap- 
penden Konsensesıo für  plausibel hält (oder es auf andere Art und 
Weise für möglich hält, grundlegende Normen ohne Anrufung umfas- 
sender Lehren zu begründen). 

Da sich die meisten moralischen Koııflikte (wie Organspende, Tier- 
versuche oder Drogenpolitik) nicht auf (lie Verfassungsebene bezie- 
hen, werde ich mich im folgenden nicht auf die Grundlegung von Ver- 
fassungsgrundsätzen konzentrieren, sondern Ausschlußprinzipien für 
allgemeine politische Fragen erörtern. Hier hilft die Ausgrenzung aller 
Argumente aus umfassenden Lehren nicht weiter. 

9 Vgl. Z\II` Entwicklung dieser Position die Aııfsíitze iıı: J. RAWLS: Die Idee des politi- 
schen Liberalisıııııs (1992). 
10 RAWLS' Ausdruck „overlapl›iııg eoııseıısus" wird iıı der l~liııselı-Ausgabe (J. RAWLS 

l)ie Idee ( 1992)), als „íilıergreifeıııler Konsens" íilıersetzt. ich ziehe ( e n  Begriff „überlapp 
peııd" vor. Vgl. hierzu mıclı R. FORST: Kontexte «er  Gereelıligkeit (1994), S. 71_ 
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2) Ausschluß von Argumenten, d ie stark ınetaphysische 
Annahmen enthalten 

Wie sieht es mit dem Gebot aus, auf starke ınetaphysische Annahmen 
sollte verzichtet werden? Dem Beiwort stark kommt hier entscheiden 
de Bedeutung zu. Es wäre utopisch zu hoffen, daß man in Argumenta 
tonen jegliche metaphysische Aussage vermeiden kann. Aber es gibt 
natürlich Unterschiede darin, auf wieviele und auf wie starke Kreta 
physische Annahmen man sich bezieht. Man kann zumindestens das je 
feige vermeiden, was ich als starke ınetaphysische Annahmen bezeich 
nen würde. Dies wären eindeutige Aussagen über die Existenz bzw. 
Nichtexistenz Gottes, über das Ziel der Welt, über das Bestehen einer 
empirisch nicht überprüfbaren Wirklichkeit oder über empirisch nicht 
faßbare „geistige Wesen". 

Ich würde auch dieses Ausschlußprinzip ablehnen. Man kann nicht 
nur einwenden, daß die Unterscheidung zwischen starken und schwa 
Chen metaphysischen Annahmen nicht leicht ist. Vor allem haben wir 
hier ein ähnliches Problem wie oben. Es gibt Religionen, die eine em 
pirsch nicht faßbare Welt bejahen, und „säkulare" Religionen, die Sol 
ehe Annahmen strikt verneinen. Der Marxismus-Leninismus z. B. 
macht sehr wohl starke metaphysische Annahmen wie den Atheismus 
und eine teleologische Geschichtsphilosophie. Er unterscheidet sich in 
bezug auf die Einnahme einer starken ınetaphysisehen Position nicht 
von einem Theismus und einer christlichen Eschatologie. Wenn man 
keine starken metaphysischen Positionen zur Begründung staatlichen 
Handelns anführen darf, wäre jeder marxistisch-leninistische Staat al 
lein aus diesem Grund illegitim. Dies ist aber wohl kaum der Fall. Es 
besteht ein Unterschied zwischen Marxisnnıs-Leninismus und anderen 
Religionen, der für  die Frage der Legitimität staatlicher Handlungen 
relevant ist: Der Marxismus-Leninsmus bemüht sich ausschließlich 
um Argumente, die einer vernünftigen Prüfung zugänglich sind. Hier 
haben wir m. E. den entscheidenden Punkt erreicht." Es ist nicht aus 
schlaggebend, ob Religionen und Orientierungssystenıe umfassende 
Lehren sind oder ob sie starke metaphysische Annahmen enthalten. Es 
ist entscheidend, daß bestimmte Orientierungssysteme in bestimm 

1 1 Ich danke Simone Zıırbııcheıı für ihre Ilinweise Zlll` Kliirııng dieses Punktes. 
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ten Teilen und in bestimmter Hinsicht 
auf Offenbarung beruhen. 

nicht auf Vernunft, sondern 

• 

• 

3) Ausschluß von Argumenten, die a u f  Offenbarungen beruhen 

Die Frage nach einem Ausschluß religiöser Argumente ließe sich also 
umformulieren in die Frage: Sind staatliche Zwangsmaßnahmen legi- 
tim, wenn sie ausschließlich durch eine Offenbarung begründet wer- 
den?Nehmen wir zur Beantwortung dieser Frage zwei Beispiele per- 
sönlicher Offenbarungen: 

Frau Meier ist in den letzten zwanzig Jahren mehrfach in ein UFO 
entführt worden und hat von den grauen, großäugigen Außerirdischen 
u. a. eine Nachricht erhalten, die sie aller Welt kundtun soll: Wenn in- 
nerhalb von drei Wochen nicht alle Tierversuche eingestellt werden, 
wird die Erde am 22. Tage zerstört werden. 

Herrn Smith ist laut eigenen Angaben im Jahre 1993 in einer Wald- 
lichtung der Erzengel Gabriel erschienen, der ihm mitteilte, daß jede 
Behandlung von Aidskranken unterbleiben solle, weil der HIV-Virus 
eine Strafe Gottes sei. 

Frau Meier ist laut eigenen Angaben gleichermaßen wie Herr Smith 
davon überzeugt, daß es sich um wirkliche Erfahrungen handelt, und 
die Offenbarungen haben für sie größere Wichtigkeit als irgendeine 
andere Erfahrung ihres Lebens. Wir können sie sicher nicht davon ab- 
halten, diese Nachricht in den politischen Diskurs einzubringen, find 
wir sollten dies auch nicht tun. Für beide stellen diese Offenbarungen 
keine persönliche Standpunkte dar, es sind Informationen, die sie mit 
gutem Gewissen und aus Überzeugung der Welt mitteilen wollen. 
Aber was wäre, wenn beide durch ihre allgemeine Lebensführung und 
ihre persönliche Glaubwürdigkeit eine so breite Anhängersehaft fin- 
den würden, daß letzten Endes auch die Mehrheit der Parlamentarier 
ihres Landes von der Richtigkeit dieser Offenbarungen überzeugt wä- 
re? Wäre ein Gesetz, daß sich auf die Offenbarung Meier oder die Of- 
fenbarung Smith beruft, legitim? Ich sehe keine Möglichkeit, wie wir 
einem Aidskranken begründen können, warum seine Behandlung des- 
halb unterbleiben soll, weil die Mehrheit des Parlaments an die Glaub- 
würdigkeit einer persönlichen Offenbarung glaubt. Wenn der Kranke 
darauf hinweist, daß es keinen vernünftigen Grund gibt, an die Au- 
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thenzität der Engelserscheinung zu glauben, schließlich gebe es alter 
native Erklärungsmöglichkeiten]2, wird man kaum etwas erwidern 
können. Natürlich kann man darauf verweisen, daß es sich (auch 
wenn die alternativen Erklärungen sicher einfacher und nahelegen 
der wären) trotz allem auch um echte Erfahrungen handeln könnte. 
Aber dann stehen zwei Annahmen gegenüber, die nicht weiter disku 
tiert werden können. Angesichts dessen ist kaum einsehbar, daß ein so 
weitgehender Zwang wie ein Therapieverzicht durch die strittige Of 
fenbarung begründet werden kann. Und auch Forschern wird man die 
Legitimität eines Tierversuchsverbots nicht durch die Offenbarung 
Meier begründen können. Sie werden darauf hinweisen, daß sie die 
Existenz von UFOs bezweifeln und daß sie schon gar nicht an Außerir 
dische glauben, die solche forschungsfeindlichen Forderungen e h e  
ben. 

Sobald man einen Menschen zu etwas zwingt, ohne ihm einen zurei 
chenden Grund nennen zu können, warum er dies tun sollte, behan 
delt man diesen Menschen - hier muß man Thomas NAGEL zustimmen 
- nur als Mittel, nicht als zie1.13 Genau dies ist aber der Fall, wenn 
man sich auf persönliche Offenbarungen beruft. Diese können nicht 
zur Begründung staatlichen Handelns herangezogen werden. Auch 
wenn die Parlamentarier im Lande von Frau Meier und Herrn Smith 
subjektiv richtig gehandelt haben, haben sie für ein Gesetz gestimmt, 
das von einem unabhängigen Standpunkt aus als illegitim bezeichnet 
werden muß. 

Ist dies jedoch der Fall, sollte es keine Rolle spielen, ob es sich um 
gegenwärtige Offenbarungen handelt oder um historisch überlieferte. 
Auch die Offenbarungen des Mormonengründers Joseph SMITH kön 
nen dann nicht zur Begründung staatlichen Handelns herangezogen 
werden, und auch nicht die Offenbarung der Bibel. Der Vergangen 
heitscharakter der Offenbarung kann genauso wenig als relevanter 

12 Man denke nur an Theorien, die UFO- und Marieııerscheinungen, aber auch Nahto 
derfahrungen über im Gehirn ablaufende physiologische Prozesse deuten, wobei die da 
durch entstehenden „inneren Wahrnelımungeıı" nach unterschiedlichen kulturellen Mu 
Stern gedeutet werden. 
13 Th. NAGEL: Moral Conflict (1987, 1995). Eine genauere Diskussion und Deutun 

dieses Prinzips kann hier aus Platzgründen nicht erfolgen. Sie findet sich deıımächst in 
K. P. RIPPE: Staatsziele (i. E.). 
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Unterschied angesehen werden wie der Verweis auf Heilstatsachen. 
Denn diese (wie der Kreuzestod) erhalten ihren Charakterzug als 
Heílstatsache allein im Kontext einer Offenbarung. Die heutigen christ- 
lichen Kirchen und Theologen würden sicherlich zwischen den Offen- 
barungen von Frau Meier und Herrn Smith, die sie bezweifeln wiir- 
den, und den biblischen Offenbarungen unterscheiden. Dies ist ihr 
gutes Recht. Aber diese für die Wahl der eigenen religiösen Position 
entscheidende Frage spielt im gegebenen Zusammenhang keine Rolle. 
Es ist belanglos, welche Offenbarungen einzelne Gläubige, Theologen 
oder Kirchen verwerfeıı und welche nicht. Entscheidend ist allein, daß 
Offenbarungen kein zureichender Grund sind, staatliches Handeln zu 
begründen. 

Das religionskritisehe Ausschlußprinzip ist also abzulehnen, wenn es 
sich auf umfassende Lehren bezieht oder auf das Vorhandensein star- 
ker metaphysischer Annahmen. Es hat aber insofern einen wahren 
Kern, daß staatliches Handeln nicht legitim ist, wenn es nur durch die 
Autorität einer Offenbarung begründet wird. 

Was hilft ein solches Prinzip, Offenbarungen als mögliche Begrün- 
dungen auszuschließen, aber bei der Schlichtung moralischer K o n f l i k -  
te? Werden damit bestimmte Positionen als ınögliche Legitimati- 
onsquellen zurückgewiesen, die sich auf die Heiligkeit des Lebens, die 
Würde der Kreatur, die Mitgeschöpflichkeit oder die zehn Gebote be- 
ziehen? Wenn einzig (lie Offenbarung der Bibel für diese Positionen 
sprechen würde, wäre dies der Fall. Aber es könnte ja andere Gründe 
dafür geben. Die zehn Gebote z. B. können nicht mit der Begründung 
zur Legitimation staatlichen Handelns herangezogen werden, weil sie 
Moses durch Gott offenbart wurden. Aber man kann sehr wohl anfüh- 
ren, daß seit viertausend Jahren erwiesen ist, daß sie menschliches 
Handeln in sinnvoller Weise regulieren können. Der Hinweis, daß die- 
se Positionen auch Teil einer Offenbarung sind und in der Sprache ei- 
ner solchen formuliert werden, ist also niemals ein ausreichender 
Grund, sie aus dem Öffentlichen Diskurs auszuschließen. Sie müssen 
nur dann ausgeschlossen werden, wenn keine offenbarungsunabhängi- 
gen, vernünftigen Gründe zu ihren Gunsten sprechen. Bestehen solche 
Gründe, können diese Positionen durchaus staatliches Handeln legiti- 
mieren. Dann ist die Frage, ob die Positionen zudeın auch interpreta- 
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tiv erkennbarer Teil einer Offenbarung sind, zumindest für  die Frage 
ihrer möglichen legitimationsgebenden Kraft gänzlich irrelevant. 

2. Ausschluß von Argumenten, die auf einer Konzeption 
des Guten beruhen 

Nach dem zweiten, die Literatur zu dieser Frage bestimmenden Aus 
schlußprinzip dürfen zur Begründung staatlichen Handelns keine Ar 
gumente vorgebracht werden, denen eine Konzeption des Guten zu 
grunde liegt. Zur Vereinfachung der Redeweise werde ich mich im fol 
genden der Begrifflichkeit der Habermas-Schule anpassen. Sie unter 
scheidet Moral und Ethik in dem Sinne, daß Moral jene Normen um 
faßt, die das gesellschaftliche Leben regulieren, während unter denn 
Begriff Ethik Vorstellungen vom guten Leben zusammengefaßt wer 
den.14 Nach dem jetzt zu besprechenden ethischen Ausschlußprinzip 
können also nur moralische, nicht aber ethische Argumente staatli 
ches Handeln begründen. Die Bürger haben keinen Anspruch darauf, 
daß der Staat ihre privaten Vorstellungen von einem richtigen und 
guten Leben anderen Bürgern aufzwingt. Die Präferenzen, niemand 
dürfe betrunken durch die Stadt laufen, niemand dürfe Drogen neh- 
men, niemand dürfe mit Fingern essen, bilden keine Grundlage für ei 
ne staatliche Gesetzgebung. Sobald staatliche Zwangsmaßnahmen aus 
geübt werden, um Bürgern eine bestimmte Lebensweise aufzuzwingen 
(oder zu verbieten), muß dieser Zwang als illegitim zurückgewiesen 
werden. Das heißt z. B.: Angenommen, Homosexualität ist eine mora 
lisch zulässige Lebensweise (was ich glaube), so kann keine Mehrheit 
ein Gesetz beschließen, das homosexuelle Handlungen zwischen Er 
wachsenen unter Strafe stellt. Das ethische Ausschlußprinzip schränkt 
solcherart den möglichen Handlungsbereich des Staates ein, es schafft 
eine private Sphäre, in die der Staat nicht legitimerweise eingreifen 
kann. 

14 Die ansonsten auch von ınir bevorzugte Trennung voıı Moral als die Summe aller in 
haltzeichen Auffassungen und Ethik als der wissenschaftlichen Theorie ( e r  Moral erweist 

sich hier als zu umständlich. Ich werde die wissenschaftliche Theorie der Moral im fol 

genden als Moralphilosophie bezeichnen. 

- - l l l  
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Das heißt natürlich nicht, daß die Art und Weise, wie man sein Leben 
führen will, gänzlich staatlichem Handeln entzogen ist. Insbesondere 
zwei Ausnahmen sind zu beachten: 

1) Die Freiheit des einzelnen endet dort, WO er in die Freiheit anderer 
eingreift. Niemand darf Lebensweisen wählen, die anderen schadet. 
MILLs harm principle schränkt die Freiheit ein, die eigene Lebensweise 
selbst zu bestimmen. 
2) Die Freiheit des einzelnen endet dort, wo er irrational erweise sich 
selbst schadet. Es gibt Situationen, in denen staatlicher Paternalismus 
legitim ist. 

Beide Prinzipien müßten erst begründet werden. Und selbst wenn dies 
gelingt, ist die genaue Abgrenzung, welche Handlungen legitimerweise 
vom Staat unterbunden werden können und welche nicht, in beiden 
Fällen höchst diffizil. Aber dies wären Gegenstände anderer Abhand- 
lungen. Im folgenden geht es nur um jene Lebensweisen, die diese bei- 
den (grob formulierten) Bedingungen erfüllen. 

Auch das ethische Ausschlußprinzip ist mit Schwierigkeiten verbun- 
den. Zunächst muß man fragen, ob die Art und Weise, wie jemand 
sein Leben führen sollte, wirklich eine Frage des privaten Standpunkts 
ist. Eine objektivistische Lehre vom guten Leben ist doch keineswegs 
ausgeschlossen. Auch wenn bisher kein perfektionistisches oder objek- 
tivistisches Modell überzeugen konnte, ist nicht ausgeschlossen, daß es 
eine richtige Ansicht über die Frage des guten Lebens gibt. Man sollte 
also nicht zu schnell einem ethischen Skeptizismus verfallen. Aber das 
ethische Ausschlußprinzip beruht nicht notwendigerweise auf einer 
skeptischen Position, die jede objektive Auffassung des guten Lebens 
verneint. Es gibt noch andere Ansatzpunkte für eine Begründung wie 
z. B. folgende: 

. Es könnte zu den erwiesenen Faktoren eines objektiv guten Lebens 
gehören, daß man die Art und Weise seines Lebens freiwillig wählte. 
Jede durch Zwang herbeigeführte oder beeinflußte Lebensweise wä- 
re also keine Form des guten Lebens. Um dies an einem an Thomas 
NAGEL angelehnten Beispiel zu illustrieren: Nehmen wir an, es sei 
objektiv besser, am Sonntagmorgen in die Kirche zu gehen, anstatt 
den Playboy zu lesen. Selbst in diesem Fall wäre es falsch, jeman- 
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den, der am Sonntagmorgen lieber den Playboy lesen möchte, dazu 
zu zwingen, in die Kirche zu gehen. Denn durch den eingesetzten 
Zwang hörte der Kirchgang auf, eine Form eines objektiv guten Le- 
bens zu sein. Selbst wenn es eine Lebensweise gäbe, welche für alle 
Menschen ein objektiv gutes Leben darstellt, müßte ınan jeden staat- 
lichen Versuch ablehnen, der einzelnen die Art und Weise, wie sie 
leben sollen, aufzwingen will. Denn es wäre irrational, einem Men- 
schen ein objektiv gutes Leben aufzwingen zu wollen. 
Es könnte nicht nur eine, sondern viele Formen eines ob ektív guten 
Lebens geben. Damit einzelne das für sie selbst sinnvolle Konzept ei- 
nes guten Lebens wählen können, sind Wahlmöglichkeiten erforder- 
lich. Der Staat sollte dann, statt den Bürgern bestiınınte Formen des 
guten Lebens aufzuwingen, besser dafür sorgen, daß eine Pluralität 
von Lebensweisen besteht. 

l 

Die Verneinung des ethischen Skeptizisınus stellt also kein Problem 
dar. Die Bedeutung des ethischen Ausschlußprinzips muß jedoch in 
zwei anderen Hinsichten angezweifelt werden: 
a) Das ethische Ausschlußprinzip ist schwer zu handhaben. 
b) Das ethische Ausschlußprinzip greift nur für einen kleinen Bereich 

moralischer Konflikte. 

a) Das ethische Ausschlußprinzip ist schwer zu handhaben 

Auch wenn man das ethische Ausschlußprinzip befürwortet, SO muß 
man zugeben, daß sein genaues Anwendungsgebiet unklar ist. 

Die Beispiele von Thomas NAGEL mögen hier zur Verdeutlichung 
dienen. Er nennt u. a. Abtreibung, Sexualverhalten und das Töten von 
Tieren für Nahrungszweeke.!5 Sexualverhalten ist dabei noch das 
leichteste Beispiel, auch wenn etwa Sadomachismus von manchen 
wohl eher für ein nıoralisches denn für ein rein ethisches Thema ge- 
halten würde. In den Fällen von Abtreibung und dem Töten von Tie- 
ren für Nahrungszwecke sieht die Situation aber anders aus. Sie wür- 
den von vielen eben nicht als ethische Themen bezeichnet werden. 
Wer eine utilitaristische Ethik vertritt und das Leiden von Tieren für 
moralisch relevant hält, dem wird das Töten von Tieren für Nahrungs- 

15 Th. NAGEL, Moral Conflict, S. 348. 
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zwecke eben nicht als bloße Frage der individuellen Lebensweise er- 
scheineıı. Und wer in der Abtreibungsdiskussion die Auffassung ver- 
tritt, der Fötus habe ein Recht auf Leben, für den ist die Frage des 
Schwangerschaftsabbruches keine Frage darüber, wie Frauen ihr Le- 
ben führen, sondern er sieht hier einen intersubjektiven Konflikt zwi- 
schen den Interessen der Frau und dem Recht des Fötus. Es wären 
Fragen, die wir gerade nicht denn individuellen Gewissen des einzel- 
nen überlassen können, sondern Fragen, wo der Staat handeln muß. 
Sie unterschieden sich in relevanter Hinsicht nicht von den anderen 
von NAGEL genannten Beispielen - Anwendung der Todesstrafe oder 
atomare Bewaffnung der Streitkräfte, wo seiner Ansicht nach staatli- 
ches Handeln legitim ist.16 Zwar kommt in diesen beiden Fällen nur 
der Staat als Akteur in Frage. Aber das heißt ja nicht, daß alle Hand- 
lungen, die von Bürgern ausgeführt werden, den Staat prinzipiell 
nichts angingen. Auch hier ist staatlicher Handlungsbedarf gegeben, 
sollte die Gefahr bestehen, daß andere verletzt werden oder daß man 
irrational erweise sich selbst schädigt. 

Es ist ja gerade der Vorwurf feministischer Autorinnen, daß der Li- 
beralisnıus vorschnell private Sphären postuliert, wo eigentlich politi- 
scher Handlungsbedarf besteht. Es ist nicht leicht zu klären, welche 
Handlungen der individuellen Wahl des einzelnen überlassen werden 
sollten und welche nicht. Personen, die nicht wollen, daß andere Dro- 
gen nehmen, betrunken durch (lie Straße laufen oder Unit den Fingern 
essen, können ihre Position sehr wohl auch als ınoralische Position 
vertreten. Man kann Drogenprohibition mit paternalistischen Argu- 
ınenten begründen oder durch den Bezug auf das Wohl von Kindern. 
Man kann sagen, Kindern und Jugendlichen sollte der Anblick Betrun- 
kener erspart werden, weil sie durch dieses schlechte Beispiel verführt 
werden. (Dies ist natürlich ein schlechtes Arguınent, da der Anblick 
Betrunkener wohl eher vorn Trinken abschreckt als dazu verführt. 
Aber dies spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Es ist auf jeden 
Fall ein Argument, das nach dem ethischen Ausschlußprinzip zugelas- 
sen ist.) Und vielleicht könnte man sogar die Präferenz gegen das Es- 
sen mit den Fingern in ein moralisches Argument übersetzen, das von 
Selbstgefährdung durch mangelnde Hygiene und damit zusammenhän- 

16 Eb(l.. s. 349. 
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genden Gefahren für andere spricht. Die eben genannten Argumente 
sind, so schlecht sie auch sein mögen, moralische Argumente. Man 
kann sie nicht einfach deswegen aus dem politischen Diskurs aus- 
schließen, weil man vermutet, sie beruhten eigentlich auf ethischen 
Positionen. 

Man könnte erwidern, daß angesichts dieses Problems das Aus- 
schlußprinzip sorgfältiger angewandt werden müsse. Es käme darauf 
an, in jedem einzelnen Fall sorgfältig zu prüfen, ob es sich uran eine 
ethische oder moralische Position handle oder ob in einem morali- 
schen Konflikt inkorrekterweise von einer ethischen zu einer morali- 
schen Sprache gewechselt wurde. Die genauen Kriterien, wie man den 
jeweils berührten, ethischen oder moralischen Kontext ermitteln will, 

müßten aber erst erarbeitet werden. 

b) Das ethische Ausschlußprinzip greift nur für einen kleinen 
Bereich moralischer Konfl ikte 

Es ist oftmals nicht klar, in welchen Konflikten es um Fragen der indi- 
viduellen Lebensweise geht. Aber allzu oft ist klar, daß Diskursen um 
Gesetzgebung nicht kontroverse Konzeptionen des Guten zugrunde lie- 
gen, sondern kontroverse moralische Positionen. Vielleicht könnte 
man in den Fällen von Abtreibung und Drogenkonsum aufzeigen, daß 
es sich hier um ethische Fragen handelt, wo der Staat nicht agieren 
sollte. Organtransfer berührt ethische Fragen, aber man muß auch be- 
denken, daß die Diskussion um Organtransplantationen ebenso eine 
Diskussion um die Verteilungsgerechtigkeit ist. Hier sind nicht nur 
ethische Fragen berührt. Die Regelung von Tierversuchen und Gen- 
technik ist gänzlich eine moralische Frage. Hier geht es um die 
Klärung, welche Stellung Tieren im Rechtssystem zukonnnen sollte, 
welche und wiesel Forschung die Gesellsehaft ausführen sollte und 
welche Risiken lebenden und künftigen Generationen aufgebürdet 
werden können. All dies sind moralische Fragen. 

Das ethische Ausschlußprinzip mag so dazu beitragen, daß gesell- 
schaftlich strittige Fragen in derselben moralischen Sprache angegan- 
gen werden. Aber es trägt wenig dazu bei, diese Frobleıne zu lösen. 
Nur selten ist der Nachweis klar, daß es um rein ethische Fragen geht, 
allzu oft handelt es sich eindeutig l l l l l  moralische Fragen. Das von 
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Kenneth BAYNES (in bezug auf RAWLS) vorgebrachte Bedauern, 
durch das Neutralitätsprinzip würde der Bereich des Politischen 
„nicht als ein lebhaftes, pluralistisches und dynamisches Forum be- 
griffen", wir hätten hier eine Verarmung,7 gilt nicht für das ethische 
Argument. Nur die wenigsten Konflikte und Positionen werden aus 
dem politischen Diskurs ausgeschlossen. Das ethische Ausschlußprin- 
zip hilft also nur wenig bei der Schlichtung jener gesellschaftlicher 
Konflikte, um die es in . diesem Aufsatz geht. Denn dies sind moralische 
Konflikte. 

11. DER LÖSUNGSVORSCHLAG VON GUTMANN UND THOMPSON 

Eine Position, die dieses Problem zu überwinden sucht, wurde von A. 
GUTMANN und D. THOMPSON vorgelegt.18 Sie formulieren neben 
Ausschluß- auch Schlichtungsprinzipien. Gegen die Befürworter staat- 
licher Neutralität haben GUTMANN und THOMPSON die Locke'sclle 
Toleranztheorie in Erinnerung gerufen.]9 

1. John Lockes Toleranztheorie 

Die Locke'sche Theorie wird von ihnen in drei Schritten vorgestellt, 
die hier in folgenden Punkten zusammengefaßt werden: 
a) LOCKE negiert nicht den Wahrheitsanspruch religiöser und meta- 
physischer Positionen, sondern geht davon aus, daß eine religiöse An- 
sicht wahr sein könnte. Damit stimmt LOCKEs Theorie stärker als heu- 
tige liberale Theorien mit der Innenperspektive vieler religiöser Men- 
schen überein, die von der Wahrheit ihrer eigenen religiösen Position 
überzeugt sind. Jeder Versuch, religiöse Meinungsunterschiede staat- 
lich zu schlichten, muß nicht nur damit vereinbar sein, daß religiöse 
Aussagen wahr sein könnten. Die Politik sollte Rahmenbedingungen 

17 Kenneth BAYNES: Liberale Neutralität (1992, 1995), S. 442. 
18 A. GUTMANN/D. TIIOMPSON: Coııfliet and Consensus: Moral Disagreement (1995). 
19 Vgl. A. GUTMANN/D. TIIOMPSON: Conflict and Coııseıısus, S. 66 - 69. 
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bereitstellen, welche die Entdeckung und Förderung der wahren Reli- 
gion aktiv fördern. 
b) Es wäre sicherlich wünschenswert, wenn der Staat die wahre Religi- 
on fördern und bevorzugen würde. Aber wir wissen derzeit nicht, was 
die richtige Religion ist. Würde der Staat jetzt die wahre Religion för- 
dern wollen, wäre es (mindestens) genauso wahrscheinlich, daß er die 
falsche Religion fördert denn die wahre. Es ist deshalb sinnvoll, daß 
dem Staat nicht erlaubt werden sollte, eine Religion zu bevorzugen. 
c) Die Forderung, der Staat dürfe in religiösen Angelegenheiten nicht 
aktiv handeln, wird zurückgewiesen. Staatliches Unterlassen kann 
ebenso schwerwiegende Auswirkungen auf religiöse Gruppen haben 
wie Handeln. Die heutige Neutralitätstheorie wird so durch eine Theo- 
rie des religiösen Glaubens ersetzt. Eine Überzeugung, also auch ein 
religiöser Glaube, kann nicht durch Zwang hervorgerufen werden. Es 
wäre irrational, wollte der Staat einen Glauben erzwingen. Religiöser 
Glaube entsteht aus einer freiwilligen Entscheidung. So ist denn nicht 
staatliche Autorität gefordert, sondern das Schaffen eines politischen 
Klimas rationaler Deliberation. 
Auf den ersten Blick scheint einiges für das Locke'sche Toleranzprin- 
zip zu sprechen. Alle drei Schritte des Toleranzprinzips scheinen ge- 
nauso für moralische wie für religiöse Überzeugungen zu gelten. 
a')Auch im moralischen Bereich gibt es gute Gründe, davon auszuge- 
hen, daß moralische Urteile wahr sein könnten. Positionen, welche die 
Klärung moralischer Konflikte bestreiten und relativistische oder skep- 
tische Haltungen vertreten, schneiden die Möglichkeit einer wahren 
moralischen Theorie zu früh ab. Aber nicht nur aus solchen heuristi- 
schen Gründe sollte man eher von der Wahrheitsfähigkeit moralischer 
Aussagen ausgehen. Wir gehen alle intuitiv davon aus, daß moralische 
Aussagen wahr sein können. Das Locke'sche Toleranzprinzip kommt 
also (ähnlich wie im Fall der Religion) dem sehr nahe, wie Menschen 
ihre moralischen Urteile selbst einschätzen. 

b') Auch im moralischen Bereich wäre es wünschenswert, wenn der 
Staat die wahre Moral fördern würde. Aber wie in der religiösen Sphä- 
re wissen wir derzeit (noch) nicht, wie die richtige Lösung moralischer 
Konflikte aussieht. Deshalb ist es heute sinnvoll, daß der Staat keine 
moralische Position fördert. 
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c') Beim dritten Punkt beginnen jedoch die Schwierigkeiten. Natürlich 
kann man sagen, moralische Überzeugungen entstünden aus einer frei- 
willigen Entscheidung, die nicht vom Staat erzwungen werden kann. 
Aber daraus folgt noch nicht, daß jede staatliche Intoleranz irrational 
ist. 
Wir stehen hier an der Stelle, die den zentralen Punkt des Locke'schen 
Toleranzprinzips ausmacht. Aber genau hier liegen, wie Jeremy 
WALDRON in seiner Analyse der Locke'schen Position hingewiesen 
(oder wieder in Erinnerung gerufen) hat, die Probleme der Locke'- 
schen Toleranztheorie.20 Der Locke'sche Grundgedanke, Toleranz kön- 
ne dadurch begründet werden, daß man aufzeigt, daß staatliche Into- 
leranz irrational ist, ist sehr einfach, aber vielleicht zu einfach, um 
wahr zu sein.21 Die Locke'sche Position, daß man Glauben nicht er- 
zwingen kann, ist fragwürdig. 

Zwang kann nach LOCKE keine religiösen Überzeugungen bewirken. 
Zwang wirke auf den Willen, aber der Wille habe keinen Einfluß 
darauf, was man glaubt und was nicht. Es gibt (auch nach LOCKE) 
aber sehr wohl Möglichkeiten, Überzeugungen zu ändern. Empirische 
Beobachtungen oder das Lesen von Büchern wären hier zu nennen. 
Wenn man auch den Glauben selbst nicht erzwingen kann, so kann 
man doch Zwang bezüglich der Dinge einsetzen, die Quellen des Glau- 
bens sind. Ein Verbot aller „häretischen" Schriften wäre eine solche 
Maßnahme. Und es wäre eine intolerante Maßnahme, die keineswegs 
irrational ist. Der Staat kann bestimmte Glaubensvorstellungen er- 
zwingen, indem er die Quellen eines möglichen Glaubens einschränkt. 
Dasselbe gilt für  den Bereich der Moral. Durch staatliche Erziehungs- 
maßnahmen, Büeherverbote oder die vorgeschriebene Teilnahme an 
Ausbildungsprogrammen kann der Staat sehr wohl beeinflussen, daß 
Bürger bestimmte moralische Überzeugungen haben und andere 
nicht. 

20 Vgl. J. WALDRON: Locke: Toleration and tlıe Rationality of Persecution (1991). 
21 Vgl. ders., ebd., S. 115ff. 
22 Susan MENDUS' Spezifizíerııııg, man könne keinen echten Glauben (genuine belief) 

erzwingen, hilft hier nicht. Man kann ilır zustiınınen, (laß es fiir den Staat irrational wäre, 
wollte er wirklich tiefgelıende, strenge Überzeugungen erzwingen. Aber warum sollte 
sich der Staat ein solches Ziel setzen? Im Falle der Religion, aber insbesondere im Falle 
der Moral, mag sich ( e r  Staat durchaus damit zufriedengeben, daß alle (las tun, was sie 
sollen. Vgl. S. MENDUS: Locke: Toleration, Morality a d  Rationality (1991). 
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Der Kern von LOCKEs Toleranztheorie ist somit nicht plausibel. GUT- 
MANN und THOMPSON wählen SO ein anderen Schwerpunkt. Sie beto- 
nen nicht so sehr die Irrationalität staatlicher Intoleranz. Ihr Haupt- 
augenmerk liegt auf dem ersten Punkt: Wenn es eiiie wahre Moral ge- 
ben könnte, dann sollte der Staat Möglichkeiten bereitstellen, welche 
die Entdeckung der wahren Moral erleichtern. Ein ideales Klima poli- 
tischer Deliberation gehörte zu jenen öffentlichen Gütern, zu deren 
Schaffung der Staat beitragen sollte. 

Damit folgen sie LOCKE SO weit, daß sie einen prinzipiellen religiö- 
sen und moralischen Skeptizísmus verneinen. (Wie LOCKE gehen sie 
dagegen davon aus, daß moralische Konflikte derzeit nicht rational 
gelöst wurden.) Sie schließen staatliche Intoleranz aber nicht einfach 
deshalb aus, weil sie irrational ist. Das Schaffen eines toleranten Kli- 
mas ist vielmehr eine Bedingung dafür, daß jeder einzelne die wahre 
Moral entdecken kann. 

2. Drei neue Ausschlußprinzipien 

Die enge Anbindung an LOCKE ist für  GUTMANN und THOMPSON 
auch deswegen von Bedeutung, weil sie in ihrer Ausdehnung der Lok- 
ke'schen Toleranzlehre auf den Bereieh der Moral auch ein Aus- 
schlußprinzip - oder besser: Ausschlußprinzipien - formulieren wol- 
len. Nach LOCKE sind jene Annahmen ausgeschlossen, die nicht auf 
einer rationaler Entscheidung für  eine Religion beruhen und denen 
damit jener implizite Wahrheitsanspruch fehlt. Dieser „Gültigkeitsan- 
spruch" wird von GUTMANN und THOMPSON auf den Bereich der 
Moral ausgeweitet. Sie sind der Auffassung, jene Überzeugungen wür- 
den aus dem Diskurs um die öffentliche Moral ausgeschlossen, die kei- 
ne moralische Position darstellen. Sie nennen drei Bedingungen, die 
erfüllt sein müssen, um eine Position als moralisch zu bezeichnen. Je- 
ne Argumentationen, welche die folgenden Bedingungen nicht erfül- 
len, sollen ihrer Meinung nach aus ( e r  politischen Agenda ausge- 
schlossen werden. . 

a) Das Argument muß eine interessenunabhängige Perspektive voraus- 
setzen, die von jedem Mitglied der Gesellschaft akzeptiert werden 
kann. 
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b) Jede Prämisse des Arguments, die auf empirischer Evidenz oder lo- 
gischen Folgerungen beruht, muß im Prinzip allgemeinen akzeptierten 
Überprüfungsınethoden zugänglich sein. 
c) Prämissen, die einer empirischen und logischen Überprüfung nicht 
zugänglich sind, sollten nicht gänzlich unplausíbel sein. 
Die Pro-Life und die Pro-Choice Positionen in der Diskussion um den 
Schwangerschaftsabbruch genügen z. B. allen drei Bedingungen. Die- 
se Diskussion kann so nicht durch Ausschlußprinzipien von der politi- 
schen Agenda ferngehalten werden. 

Betrachten wir diese Ausschlußprinzipien aber eingehender. Rassi- 
stische Diskriminierung ist ihr Musterbeispieles fiir eine Position, die 
durch ihre Ausschhıßprinzipien von der politischen Agenda ausge- 
schlossen wird. Rassistische Argumente, die sich nur auf die Interes- 
sen Weißer bezögen, würden den moralischen Standpunkt verfehlen, 
weil sie nicht unparteiisch sind. Bei Argumenten, die darauf verwei- 
sen, daß auch Nicht-Weiße von der Vorherrschaft der Weißen profi- 
tierten, könnte man im allgemeinen leicht nachweisen, daß es sich um 
Rationalisierungen handelt. Sie sind ebenfalls nicht unparteiisch. 
Auch der etwa von den Buren vorgenommene Verweis auf die Bibel 
müßte zurückgewiesen werden. Denn der Verweis auf eine Autorität 
könnte nur dann als Argument zählen, wenn dessen Befehle einer In- 
terpretation zugänglich sind, die Öffentlich akzeptierten Gründen und 
Forschungsmethoden folgt. Dies gilt aber nicht für die fundamentali- 
stische Bibellektüre. Diese Argumentation genügt nicht dem Prinzip 
(b)- 

Diese Unterscheidung, die letztlich auf eine Differenzierung zwi- 
schen wissenschaftlicher und fundamentalistischer Bibelinterpretation 
hinausläuft, scheint mir aber kaum einleuchtend. Ich würde durchaus 
zugeben, daß es bessere und schlechtere Interpretationen religiöser 
Texte gibt, und ich ziehe eine historisch-kritische Textanalyse mit Si- 
cherheit einer den Buchstaben folgenden Lektüre vor. Aber es scheint 
mir mehr als fraglich, welchen Texten man denn ein solches Gewicht 
geben sollte, daß sie in einer bestimmten wissenschaftlichen Interpre- 
tation zur Begründung staatlichen Handelns herangezogen werden 

23 A. GUTMANN/D. TIIOMPSON: Conflict and Consensus, S. 70. 
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können. Offenbarungstexte wie die Bibel oder das Buch Mormone kön- 
nen es nicht sein. Denn auch wenn Offenbarungen richtig ausgelegt 
werden, liefern sie doch weiterhin keine legitiıne Begründung staatli- 
chen Handelns. Die Bedingung (b) würde ich also enger fassen als 
GUTMANN und THOMPSON. Es scheint mir keine Möglichkeit zu ge- 
ben, nur wissenschaftliche Interpretationen bestimınter heiliger Texte 
zuzulassen. Anders sieht es freilich für die Frage aus, wie Bürger ini 
politischen Diskurs argumentieren sollten. Natürlich sollte, wer die Bi- 
bel oder das Buch Mormone zitiert, richtig zitieren. In dieser Bezie- 
hung gilt sehr wohl die Forderung nach empirischer Überprüfbarkeit. 
Aber der Anspruch, man solle darüber hinaus akzeptierte Interpretati- 
onsregeln einhalten, schiene mir zu weit zu gehen. Ein aus historisch- 
kritischer Bibellektüre abgeleitetes Argument, das seine Autorität aus 
dem besonderen Offenbarungscharakter der Bibel ableitet, hat keinen 
höheren Anspruch, im politischen Diskurs zugelassen zu werden als 
ein auf fundamentalistischer Bibellektüre beruhendes. 

Die von GUTMANN und TIIOMPSON aufgeführten Prinzipien (b) 
und (c) scheinen mir - unter der eben genannten Einschränkung - un- 
strittig und sinnvoll. Die Einführung des Ausschlußprinzips (a) führt 
aber zu einem Problem. Es soll insbesondere dazu dienen, moralische 
von prudentiellen und selbstbezogenen Positionen zu unterscheiden. 
Aber dieses Ausschlußprinzip (a) öffnet die Tür  fiir die gängige Strate- 
gie, im politischen Diskurs den gegnerischen Standpunkt als unmorali- 
sche Position hinzustellen. Dies ist eine ınehrerer möglicher Strategi- 
en, die man bei der Konzeption eines Modelles arguınentativer Diskus- 
sionskultur berücksichtigen sollte. 

111. ZUR SC1~IL1C1-1TUNG MORALISCHER KONFLIKTE 

1. Zur Idee einer argumentativen Diskussionskultur 

An einer Stelle muß GUTMANN und TIIOMPSON Recht gegeben wer- 
den. Die Politik sollte Rahmenbedingungen bereitstellen, welche die 
Entdeckung der wahren moralisclıen Position aktiv fördert. Diese Rah- 
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menbedingungen sind nicht auf eine Schlichtung zwischen den unter- 
schiedlichen moralischen Positionen angelegt, sondern darauf, daß für 
moralische Konflikte die richtige oder wahre moralische Antwort her- 
ausgearbeitet werden kann. Dies ist die ideale Vorgabe, die einem Mo- 
dell einer argumentativen Diskussíonskultur zugrunde liegen sollte. 

Ziel einer solchen Diskussionskultur, wie ich sie hier verstehe, ist 
nicht der Konsens. Möglicherweise käme Konsens zustande, nachdeın 
die wahre moralische Antwort für einen Konfliktfall gefunden wurde. 
Aber selbst dies wäre nicht wünschenswert. Abweichende Meinungen 
könnten weiterhin bestehen - und sie sollten es, um die Geltung jener 
Antwort, die einige oder die Mehrheit für die wahre halten, zu hinter- 
fragen und damit lebendig zu erhalten. Konsens ist weder für die 
Wahrheitsfrage konstitutiv noch für die Entscheidungsebene; Die Ent- 
scheidung, die in einen moralischen Konfliktfall fallen sollte, kann 
durchaus über die Mehrheitsregel laufen. Wir haben oben gesehen, 
daß Mehrheitsregeln nur in bestimmten Fällen illegitim genannt wer- 
den müssen. Es besteht also weder die Notwendigkeit noch ist es sinn- 
voll, die Konsensregel als Entscheidungsverfahren zu wählen. Der 
Vorzug einer argumentativen Diskussionskultur besteht einzig darin, 
daß die Bürger bei ihrer Meinungsfindung durch einen rationaleren, 
„sachadäquaten" Diskurs unterstützt werden. 

Es ist sicherlich richtig, wenn THOMPSON und GUTMANN darauf 
hinweisen, daß zur Verwirklichung einer solchen Diskussionskultur 
bei den Bürgern bestimmte Tugenden und die Einhaltung bestimmter 
moralischer Forderungen erwartet werden sollten wie gegenseitiger 
Respekt. (Ob man gegenseitigen Respekt als Schlichtungsprinzip be- 
zeichnen sollte, wie sie es tun, scheint mir eine andere Frage.) Mir 
geht es ini folgenden darum, daß man jene Allsschlußprinzipien, die 
ich oben befürwortete, nur handhaben kann, wenn sie f i t  Schlich- 
tungsprinzipíen verbunden werden. Das heißt, allein zur Anwendung 
von Aussehlußprinzipien ist eine arguınentative Diskussionskultur not- 
wendig. Dies hängt unter anderem mit einigen Schwierigkeiten zusaın- 
men, die einer solchen Argumentationskultur im Wege stehen. 
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2. Argumentationsstrategien im moralischen Alltag 

Um diese Schwierigkeiten aufzuzeigen, muß ich die llehren Höhen der 
politischen Philosophie kurz verlassen und mich dem trüben Boden 
der Empírie zuwenden. Wenn man nur darauf schaut, wie moralische 
Meinungsunterschiede unter idealen Bedingungen im Öffentlichen Dis- 
kurs gelöst werden, wird man lediglich eine teilweise befriedigende 
Antwort erhalten.Die politische Philosophie sollte 111. E. aucll die Ele- 
mente der Macllt, der Strategie und des Moralisieren i11 ihre Überle- 
gung einbeziellen. Das heißt konkret, es gellt darum, Verfallrell zu er- 
mitteln, die in mÖglicllst l10l1e111 Maß diese die Argunlentation und De- 
liberation erschwerenden Faktoren ausscllalten können. Es gellt un1 

Verfahren, die Machtpolitik einzelner und von Gruppen, strategische 
Überlegungen und moralisierende Positíollen konkret als solche bloß- 
stellen. 

Hier soll es insbesondere un1 einen Punkt gel1e11: 1111 realen politi- 
schen Diskurs gibt es bestinlnlte Argunle1ltationsstrategien, die sich 
über die Zeit l1i11weg in bestimnltell Tl1en1e11bereicl1en wiederholen. 
Die Art und Weise, wie etwa auf neue religiöse Bewegungen mit Cha- 
rakterisierungen, Karikaturen und wertenden Urteilen reagiert wird, 
gleicht sich seit Jahrhunderten.2 Egal ob es u m  christliche „Sekten", 
nicht-christliche Religionsgemeinschaften oder Freikirchen geht - die- 
sen religiösen Bewegungen werden stets dieselben Vergehen vorge- 
worfen: der passive und uneingeschränkte Gehorsam gegenüber den 
Anordnungen der Führung; die Unterdrückung von Freiheit, Willens- 
kraft, Denken und lndvidualität, die „Gehirnwäsche", die Verursa- 
chung von Unruhe in und die Entzweiung von Familien; sowie die 
hauptsäehliche Orientierung an Geld und weltlichen Gütern. Insbe- 
sondere der letzte Punkt ist hervorzuheben: Denn da neue religiöse 
Bewegungen nichts anderes seien als Geldbeschaffungssysteme zugun- 
sten ihrer Führer, wird auch eine staatliche Unterdrückung als legitim 
angesehen. Die Religionsfreiheit gelte, so die Folgerung ihn Rahmen 
dieser Argumentationsstrategie, nicht für  pseudo religiöse Organisatio- 
nen.2` 
24 Vgl. etwas die Beiträge in J. NEUMANN/M. FISCHER: 'I`oleı°aıız und Repression 

(1987), insbesondere den Beitrag von J.-C. MFYER über die Polemik gegen die Heilsar- 
mee. 



142 Klaus Peter Rippe 

Genauso wie neue religiöse Bewegungen stets mit denselben Argumen- 
tationstypen bekämpft werden und mit denselben Argumentationsty- 
pen antworten, so finden sich typische Argumentationstypen und -stra- 
tegien im Zusammenhang mit moralischen Bewegungen. Hier sind 
nicht die Argumente gegen moralische Bewegungen interessant, son- 
dern Argumentationstypen, die diese Gruppen selbst wählen. 

Als moralische Bewegungen sollen dabei jene institutionell oft nur lo- 
se oder dezentral organisierten Gruppierungen bezeichnet werden, die 
für moralische Veränderungen eintreten. Musterbeispiele sind die eng- 
lische Antisklavereibewegung im Umkreis von William WILBERFOR- 
CE, die Bewegungen für die Gleichberechtigung der Frau, für die Ab- 
schaffung der Kinderarbeit, die Bürgerrechtsbewegungen oder die An- 
ti-Vivisektions-Bewegung.26 Auch wenn ich im folgenden davon spre- 
chen werde, daß solche Bewegungen Argumentationsstrategien benut- 
zen, die einer deliberativen Arguınentationskultur im Wege stehen, 
heißt dies nicht, daß ich die moralischen Bewegungen missen möchte. 
Sie stellen einen möglichen Ausgangspunkt für  sozialen Wandel dar 
und können sehr wohl Mißstände beseitigen. Man muß allerdings se- 
hen, daß das Wirken mancher moralischer Bewegungen ambivalent zu 
beurteilen ist. Die Auswahl obiger Beispiele war kontigent. Man kann 
die Aufzählung mit nicht weniger erfolgreichen moralischen Bewegun- 
gen ergänzen, die für die Prohibition, gegen das „Unwesen der ledigen 
Mütter" oder gegen die öffentliche Lehre der Darwin'sehen Evoluti- 
onstheorie eintraten. Daß sich heutige moralische Bewegungen in der 
Tradition der Antisklavereibewegung sehen, erklärt sich von selbst. 
Dies versteht sich ebenso wie die Anknüpfung neuer religiöser (christ- 
licher) Bewegungen an die christliche Urgemeinde. Aber vielleicht irrt 
sich die eine oder andere Bewegung in ihrer Selbsteinschätzung. 

Hier geht es nicht um eine moralphilosophische Beurteilung der vie- 
len moralisierenden Gruppen, sondern um Argumentationsstrategien, 

25 Vgl. J.-C. MEYER: Religiöse Poleıniken gegen die Heilsarınee in der Schweiz des 19. 
Jahrhunderts (1987), S. 204 - 208. 
26 IIII Falle der Anti-Sklavereibewegnng kann Ian die moralische Bewegung insgesamt 

noch als religiöse Bewegung bezeichnen. Gerade kleinere christliche Gruppen (wie Quä- 
ker oder Baptisten) waren die ersten Vorreiter der Anti~Sklavereibewegung. Jüngere mo- 
ralische Bewegungen, wie (lie Tierrechtsbewegung und die Unıweltschutzbewegung. ent- 
stehen dagegen unabhängig Voll religiösen Bewegungen und Insitutionen. In Beziehung 
zu diesen sind sie eher Gebende denn Nehınende. 
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die nicht nur, aber auch von diesen Gruppen verwendet werden. Hier 
bei von Strategien zu sprechen, hat sicherlich Nachteile. Denn die 
meisten Diskutierenden wählen diese Strategien nicht intentional. Sie 
folgen vielmehr eingeschliffenen Bahnen und dem Vorbild anderer. 
Und wenn es doch Strategien sind, mit denen möglichst viel für die ei 
gene Sache gewonnen werden soll, dann nicht immer nur als Strategi 
en gegen die gegnerischen Parteien und Positionen, sondern auch ge 
genüber sich selbst. Denn ihre Benutzung verhilft zu einer größeren 
Sicherheit in eigener Sache und verstärkt so die Orientierungsleistung 
der eigenen moralischen Position. 

Ich werde hier drei Strategien vorstellen, die eine argumentative 
Diskussionskultur erschweren. Sie hängen teilweise mit den oben dis 
kurierten Ausschlußprinzipien zusammen oder treten selbst als eine 
Art von Ausschlußprinzipien auf. Es handelt sich dabei um: 
a) die Strategie, die der gegnerischen Partei die Anerkennung als mo 
rausche Position versagt; 
b) die Strategie, die jegliche Kompromißbildung als unmoralisch her 
ausstellt; 
c) die Strategie, die empirische Fragen in moralische Grundsatzfragen 
übersetzt. 

a) Zur Strategie, die der gegnerischen Partei die Anerkennung 
als moralische Position versagt 

Die vielleicht wichtigste Argumentatonsstrategie gegen neue religiöse 
Bewegungen verweist darauf, diese seien letztlich keine Religionsge~ 
meinschaften; es ginge bei ihnen doch nur um das Geld. Ähnliche Ar 
gumente finden wir auch im Bereich moralischer Konflikte. Es wird 
damit letztlich verneint, daß bestimmte Fragen überhaupt ein moral 
scher Konflikt sind. Es stünden sich hier, so die Strategie der Argu 
ınentation, nicht zwei moralische Positionen gegenüber, sondern eine 
moralische und eine nicht-moralische. Nehmen wir das Beispiel der 
gesellschaftlichen Diskussion um die Gentechnik. Gentechnikbcfürwor 
ter gelten ihren Kritikern nicht als andere moralische Partei Unit ab 
weichenden moralischen Meinungen und Einschätzungen, sondern als 
Personen, welche die moralische Dimension den finanziellen Optionen 
der Gentechnik opfern. Sich selbst sehen Gentechnikkritiker als jene 
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Aufrechten, die zu verhindern suchen, daß die „Ethik" von den Inter- 
essen der Wirtschaft überrollt wird. Die Strategie wird mitunter in ei- 
ner noch vereinfachten Variante gebraucht: Das Vorhandensein öko- 
nomischer Nutzungsmöglichkeiten oder das Agieren großer wirtschaft- 
licher Unternehmen gilt schon als Indiz dafür, daß hier ökonomische 
Interessen und „Moral" gegeneinanderprallen.27 

Zweierlei ist in diesem Zusammenhang zu bedenken: 

Zum einen muß man darauf hinweisen, daß auch prudentielle und 
selbstbezogene Argumente fiir die Klärung ınoralischer Fragen und 
damit für die Deliberation um moralische Konflikte wichtig sind. 
Wenn man finanzielle Kosten-Nutzen-Analysen in einigen Bereichen 
auch als irrelevant zurückweisen würde (nämlich in solchen Fällen WO 

Rechte betroffen sind), ist die Frage nach den ökonomischen Kosten 
und ökonomischen Folgen und Nebenfolgen für die moralische Beur- 
teilung vieler Fragen nicht nur zugelassen, sondern sehr relevant. Wir 
könnten z. B. mehr Krankheiten heilen als wir es jetzt können, wenn 
wir die gesellschaftlichen Mittel stärker als jetzt in die Bereiche der 
medizinischen Forschung, des Gesundheitswesens und in die 
Volksaufklärung verlagern würden. Aber auch wenn eine solche stär- 
kere Verlagerung derzeit wünschenswert erscheinen mag, gilt dies 
doch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Würden wir nahezu alle fi- 
nanziellen Mittel in diesen Bereieh verlagern, würden andere andere 
moralisch relevante Interessen von Bürgern (Schulbildung, Kindergär- 
ten user.) nicht mehr erfüllt werden können. Es geht also sehr wohl 
darum, wieviele gesellschaftliche Mittel und wieviel Geld wir in be- 
stimmte Bereiche verlagern sollten. Prudentielle Argumente können 
moralisch relevant sein. Es ist nicht nur erlaubt, sondern bei vielen 
Fragen sogar sehr sinnvoll, auch im Bereich der Ethik vom Geld zu 
sprechen! 

Zum andern darf man nicht außer Acht lassen, daß auch solche 
Gruppierungen, denen bestimmte Entwicklungen ökonomisch nutzen, 

27 In einem Bericht des Bayrischen Fernsehens kam diese Strategie schön zu Tage. Ein 

Uııesco-Film wurde in Zusammenarbeit mit Sandoz produziert. Das Eınblenclen des Vor- 
ıns mit ( e r  Nennung des Firınennamens galt SO schon als Indiz dafur, der Unesco gın- 

spaı ııicht um die moralische Dimension; uncl als Indiz für die generelle Entwicklung, die 
g thZche Dimension fiele den ökonomischen Interessen zum Opfer. 
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moralisch relevante Anliegen haben können. Die Hoffnung der Gen- 
techniker, Krankheiten zu heilen oder etwas gegen den Welthunger zu 
tun, ist sehr wohl moralisch relevant. Man kann diese Anliegen nicht 
einfach damit vom Tisch fegen, indem man darauf hinweist, mit die- 
sen Seren und landwirtschaftlichen Produkten wolle man auch Geld 
verdienen. Oder nehmen wir das Beispiel der bezahlten Hausarbeit 
und gehen wir davon aus, ein Junggeselle äußert prudentielle Überle- 
gungen und weist auf die sich ergebenden Steuersätze und deren Öko- 
nomische Folgen hin. Der Junggeselle gehört zu jenen, die durch die 
Einführung eines solchen Lohns große finanzielle Verluste hinnehmen 
müßten. Sein prudentielles Argument wird aber nicht dadurch irrele- 
vant, weil die von ihm befürwortete Lösung in seinem eigenen Interes- 
se wäre. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel, wo diese Argumenta- 
tionsstrategie benutzt wird. Es gibt eine durch Argumente zu begrün- 
dende moralische Auffassung, nach der es moralisch zulässig sein 
kann, (bestimmte) Tiere zu töten. Nach dieser Auffassung wird man, 
auch wenn man die Haltungsforınen und ökologischen Auswirkungen 
der Massentierhaltung bedenkt, nicht prinzipiell gegen das Verzehren 
von Fleisch eintreten, sondern zum moralischen Konsum auffordern. 
Diese Auffassung ist auch dann eine ernstzunehmende Position, wenn 
sie von jemandem vertreten wird, der gerne Fleisch ißt. Es kann nicht 
einfach unterstellt werden, daß es sich um eine bloße Rationalisierung 
carnivorer Triebe handle. Argumente sind auch dann zu diskutieren, 
wenn sie von jemandem vertreten werden, dessen Interessen dadurch 
geschützt werden. Um das Ausschlußprinzip (a) richtig handhaben zu 
können, müßte man also zunächst klären, ob unparteiische Argumente 
vorgebracht werden oder ob nur das reine Eigeninteresse spricht. 

Versuchen, eine Argumentation als rein selbstbezogene Überlegun- 
gen hinzustellen, nur weil für den Argumentierenden ein Eigeninteres- 
se auf dem Spiel steht, muß von daher mit Skepsis begegnet werden. 
Wohlgemerkt, ich will nicht bestreiten, daß es vorkommen kann, daß 
vorgebrachte Argumente nur Rationalisierungen eigener Interessen 
sein können. Im Falle der Antisklavereibewegung z. B. saßen deren 
Anhänger im Parlament (aber auch dieses Urteil könnte falsch sein) 
wohl tatsächlich Gruppierungen gegenüber, die allein rechtliche Privi- 
legien und materiellen Gewinn zu 
bracht sein, den Verdacht zu äußern, jemand argurnentiere nicht un- 

wahren suchten. Es kann ange- 
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parteiisch, sondern verfolge nur seine eigenen Interessen. Als Anre- 
gung zu weiteren Nachforschungen und Erörterungen kann dies 
durchaus sinnvoll sein. Aber ein solcher Verdacht kann niemals - und 
dies ist eben eine gängige Strategie - den Sachdialog ersetzen. Ein 
geäußerter Verdacht allein kann nieınals ein Grund sein, eine Position 
einfach als unmoralische Position aus dem moralischen Diskurs aus- 
zuschließen. 

b) Zur Strategie, die jegliche Kompromißbildung als 
unmoralisch herausstellt 

Daß ökonomische Interessen im Fall der Sklavenbefreiung nicht mora- 
lisch relevant sind, hängt damit zusammen, daß es hier um grundle- 
gende Rechte von Menschen geht. Die Unterscheidung zwischen Rech- 
ten und Interessen macht sich die zweite zu nennende Strategie zunut- 
ze: 

Diese Strategie will nicht zeigen, der andere würde überhaupt kei- 
nen moralischen Standpunkt einnehmen. Es geht vielmehr um den 
Nachweis, daß sich dieser auf moralische Güter beruft, die in diesem 
Zusammenhang von geringerer Bedeutung oder gar nicht entschei- 
dungsrelevant sind. Indem man sich solcherart auf ein ınoralisches 
Prinzip höherer Ordnung beruft, wird eine Kompromißbildung zwi- 
schen den Optionen ebenso ausgeschlossen wie eine Einzelfallabwä- 
gung. 

Moralische Rechte sind u. a. dadurch gekennzeichnet, daß sie nicht 
gegen Interessen aufgewogen werden können. Auch wenn den Interes- 
sen vieler besser gedient wäre, wenn bei einzelnen das Recht auf Le- 
ben eingeschränkt wiirde, wäre dies nicht moralisch erlaubt. Rechte 
übertrurnpfen Interessen. Sind Rechte von Personen betroffen, kön- 
nen diese also tatsächlich nicht durch einfache Interessenüberlegun- 
gen (wie ökonomische Überlegungen) ausgehebelt werden. 

Aus einer Rechte einfach postulierenden Strategie erwächst aber 
oftmals ein rigoristischer moralischer Standpunkt, der die politische 
Meinungsbildung stört. Blicken wir in diesem Zusammenhang einmal 
auf die Diskussion um die Tíerethik. Positionen, die nur das Leid von 
Tieren ins Auge fassen, werden von engagierten Tierschützern als zu 
schwach abgetan. Sich nur auf das Leid zu beziehen, gilt als Fehler, ja 
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wird sogar als unmoralisch hingestellt. Wenn es nur urn Interessen 
der Tiere ginge, könnten diese nämlich gegen menschliche Interessen 
aufgewogen oder eventuell von solchen überflügelt werden. Dies stün 
de aber im Gegensatz zu starken moralischen Intuitionen der Tier 
rechtler. In der Folge werden sie bestimmte Interessen von Menschen 
(wie das Interesse am Fleischkonsum) nicht als moralisch relevante In 
teressen zählen. Oder, und dies geschieht in der Tierrechtsbewegung 
sie beziehen sich auf höhergeordnete moralische Güter, auf Rechte.2 
Damit sind sie aber nicht mehr in der Lage, von ihrem Standpunkt aus 
einen Kompromiß einzugehen. Ein Kompromiß wäre z. B. die Erzwin 
gung rigoroser Bestimmungen zur Tierhaltung und ein Importverbot 
von Fleisch, das aus anderen Haltungsbedingungen stammt. Auch die 
sei Kompromiß kann von Tierrechtlern nicht akzeptiert werden. Da 
das Töten von Tieren ihrer Ansicht nach gegen deren Recht auf Leben 
verstößt und somit als Mord bezeichnet werden muß, ist auch dieser 
Kompromiß als unmoralisch abzulehnen. Die Verbesserung der Mas 
sentierhaltung sind irrelevanter Schmuck und Beiwerk zu einer wei 
terhin unmoralischen Praxis. 

Natürlich könnte die Tierrechtsbewegung damit eine begründete Po 
sition vertreten. Aber dies müßte erst erwiesen werden. Wir stehen 
hier vor der Frage, ob die Rechte~Position die angebrachtere ist oder 
eine, die sich nur auf das Leiden der Tiere bezieht. Wird so getan, als 
sei diese Diskussion längst entschieden, und wird die Tierrechtsbewe 
gung deshalb wie selbstverständlich als Folgebewegung zur Antiskla 
verei- und Frauenrechtsbewegung gesehen, dann wirkt diese Haltung 
diskussions- und politikhemmend. 

Die Tendenz, einen ınoralischen Diskurs als einen Diskurs um Rech 
te zu führen, gibt es natürlich auch in anderen Bereichen. Die Diskus 
sinnen um die gerechte Verteilung der Arbeit wird als Diskussion um 
das Recht a u f  Arbeit geführt. Insbesondere ihn Umweltschutz findet 
sich eine wundersame Rechtevermehrung. Man muß allerdings beden 
ken, daß diese Strategie letztlich kontraproduktive Aspekte hat. Wenn 
der Begriff der moralischen Rechte auf immer mehr Gegenstandsbe 

28 In der Diskussion um die Gentechnik wird, vor allem in der Schweiz, der Begriff der 
„Würde ( e r  Kreatur" in ähnlichem Sinne wie ein moralisches Gut interpretiert, bei dem 

eine Abwägung mit ıııeııschlichen Interessen ausgeschlossen wird. 
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reiche und auf immer mehr Subjekte ausgedehnt wird, verliert er 
letztlich sein moralisches Gewicht. Wenn die Rede von Rechten 
überall rhetorisches Mittel ist, wird es nämlich immer schwerer, jene 
Rechte, die begründet werden können, von diesen rhetorischen Rech- 
ten abzugrenzen. Es besteht also die Gefahr einer Aufweichung des 
Rechtsbegriffs. Einer ähnlichen Gefahr ist das Prinzip der Menschen- 
würde ausgesetzt, das ebenfalls inflationär in Umlauf ist. 

Die hier besprochene Strategie zielt darauf ab, daß man moralische 
Konflikte als scheinbare Konflikte aufzeigen will. Indem einer Position 
höherstehende moralische Güter zugewiesen werden, scheinen die mo- 
ralischen Konflikte letztlich lösbar. Nur Gegner des moralischen Fort- 
schritts sträuben sich dann noch vor dieser offensichtlichen Wahrheit. 
Anders sieht es bei der dritten Strategie aus. Hier geht es darum, Kon- 
flikte, die sich scheinbar lösen lassen, als unlösbare Konflikte aufzu- 
zeigen. 

c) Zur Strategie, die empirische Fragen in moralische 
Grundsatzfragen übersetzt 

Eine Reihe von Meinungsunterschieden fußen auf unterschiedlichen 
Einschätzungen empirischer Sachverhalte. Die unterschiedliche Beur- 
teilung der Frage, ob Tiere oder Pflanzen leiden, führt möglicherweise 
zu verschiedenen Auffassungen über den moralischen Status von Tie- 
ren. Die unterschiedliche Auffassung über die Eintrittswahrschein- 
lichkeit von Nebenfolgen eiııes medizinischen Therapieversuchs führt 
zu einer Differenz über (lie moralische Zulässigkeit dieses Versuchs. 
Die unterschiedliche Beurteilung der Frage, ob ein allgemeiner Zu- 
gang zur pränatalen Diagnose einen Schritt hin zur Eugenik (einer Eu- 
genik von unten) ist, führt zu Meinungsunterschieden über die Frage, 
ob und wenn ja, unter welcheıı juridischen Rahmenbedingungen man 
pränatale Diagnostik durchführen sollte. 

Die Meinungsunterschiede sind nicht rein empirischer Art. Es spie- 
len hier durchaus philosophische Positionen eine Rolle, z. B. hinsicht- 
lich der Frage, was Leiden ist. Und es spielen auch normative Sachver- 
halte hinein, wie die Frage, welche Lebensbereiche durch Gesetze ge- 
regelt werden sollen. Aber auch bei Einigkeit über diese philosophi- 
schen und normativen Fragen können wegen der unterschiedlichen 
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Beurteilung empirischer Sachverhalte moralische Konflikte bestehen. 
Meinungsunterschiede, die auf solchen nicht-moralischen Differenzen 
fußen, sind im Prinzip entscheidbar. Wir können sehr wohl sagen, ob 
Rinder auf einem Viehtransport leiden oder nicht. Auch für die Ein- 
trittswahrscheinlichkeit negativer Folgen gibt es richtige und falsche 
Prognosen. Selbst Schiefe-Ebene-Überlegungen berühren soziologische 
und politologische Annahmen, die einer Klärung zugänglich sind. 

Allerdings darf man die Möglichkeit einer solchen Schlichtung 
durch empirische Klärung nicht überschätzen. Betrachten wir hierzu 
ein Beispiel, wo es um den gesellschaftlichen Umgang mit Risiken 
geht, genauer: 

In den unterschiedlichsten Lebensbereichen geht es um die Frage, 
ob man als Individuum oder als Gesellschaft bestimmte Risiken einge- 
hen sollte. Die empirische Klärung von Eintrittswahrschlichkeit und 
Beurteilung der möglichen Folgen führt aber nicht in allen Bereichen 
zu denselben Antworten. Vergleichen wir nur das Benutzen eines 
Flugzeugs und das Freisetzen von gentechnischen Lebewesen. Im Fal- 
le des Fliegens sind wir bereit, sehr hohe Risiken einzugehen. Im Be- 
reich der Gentechnik scheint die Akzeptabilität von Risiken gering. 
Auch bei geringer Eintrittswahrscheinlichkeit sollte, SO der Stand- 
punkt von Gentechnikkritikern und weiten Teilen der Öffentlichkeit, 
von der Freisetzung abgesehen werden. 

Wo liegt der Grund für die unterschiedliche Akzeptabilität von Risi- 
ken? Sicherlich spielt dabei eine Rolle, daß es nahezu nichts kostet, 
wenn man sich im Falle der Gentechnik risikoscheu verhält, während 
Risikoaversion beim Fliegen mit hohem Zeitaufwand oder der Redukti- 
on möglicher Reiseziele bezahlt werden muß. Aber solche Überlegun- 
gen zur Rationalität der Akteure erklären nicht alles. Die unterschied- 
liche Reaktion auf die Risiken hat noch andere Ursachen: 

Bei genauerer Betrachtung beziehen sich die Parteien nämlich oft- 
mals auf unterschiedliche Ebenen von Konsequenzen. Die Befürwor- 
ter beziehen sich auf Nutzen und Risken einzelner gentechnischer Ein- 
griffe, die Kritiker auf die globalen Folgen der Gentechnik - deshalb 
(lie Warnungen vor Biohazards, Vernichtung von Biotopen, ja, der 
Zerstörung der Lebensgrundlage des Menschen. 

Dabei wird in der Regel nicht wahrgenommen, daß die Warnung 
vor den schwerwiegenden Folgen l l l l l`  dann Plausibilität beanspruchen 

I I l -  I ll II I 
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kann, wenn eine zusätzliche Prämisse anerkannt wird, nämlich daß 
Gentechnik nicht vom Menschen gehandhabt werden kann oder präzi- 
ser: daß das Leben nicht durch Menschen beherrscht werden kann. Im 
Bereich einer Technik, die sich mit den Grundelementen des Lebens 
befaßt, wird also nicht an jene Risikoanalysen geglaubt wie bei jener 
Technik, die sich ausschließlich mit unbelebter Materie befaßt. Es 
wird im Falle einer Technik des Lebendigen von Kritikern nicht ein- 
mal für denkbar gehalten, daß ınan Eintrittswahrscheinlichkeitell und 
Folgen richtig beurteilen kann. Damit weist man zugleich den An- 
spruch zurück, daß der Mensch alles tun könne, was machbar scheint. 
Man fordert also eine stärkere Moralisierung von Technikentwicklung 
und Wirtschaft, die deren Weiterentwicklung strikte Grenzen setzt. 
Dies ist eine diskutierenswerte moralphilosophische Position, die un- 
ter anderem von Hans JONAS beeinflußt ist. 

Losgelöst von diesem philosophischen Hintergrund ist aber die Ar- 
gumentationsstrategie, sich nicht auf eine Einzelfallbeurteilungen ein- 
zulassen, sondern sich zugleich auf die schwerwiegenden zukünftigen 
Katastrophen zu beziehen. In jedem Einzelfall geht es dann nicht 
mehr darum, welche Risiken wir betreffend dieses einzelnen Falles 
auf uns nehmen sollten. Einzelfälle werden nur noch im Hinblick auf 
zukünftige Entwicklungen gesehen, die insgesamt mit einer Technik 
verbunden sin.d. Es geht nur noch uran die grundsätzliche Frage, in 
welcher Welt wir (und künftige Generationen) leben wollen. In den öf- 
fentlichen Diskussionen geht es denn nicht zufällig vor allem darum, 
daß man keinen Schritt in Richtung auf eine Unheilvolle Zukunft dul- 
den will. Die Einzelfälle haben nur die Bedeutung, in diesem Zusam- 
menhang die allgeıneine Forderung (oder Warnung) „Nicht weiter!" 
zu verkünden. Wie auch im Falle der Ölplattform „Brenda Star" geht 
es also uran politische Fanale. 

Was zunächst wie ein Konflikt über die Eintrittswahrscheinlichkeit 
von Risiken aussieht, wird letztlich zu einem Konflikt über die norma- 
tive gebotene, zukünftige Gesellschaft. Wir haben hier keinen Mei- 
nungsunterschied, der empirisch entschieden werden kann, sondern 
wir haben einen Meinungsunterschied, der generell politische und ge- 
nuin moralische Meinungsunterschiede betrifft. Damit wird zugleich 
eine politische Entscheidung im Einzelfall unmöglich. 
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Natürlich könnten die Kritiker im Recht sein, wenn sie die Lage so 
sehen. Es gibt sehr wohl Entwicklungen, die kritisch zu beurteilen 
sind. Aber es ist eine Täuschung, erwartete Entwicklungen als 
„K.O.-Argumente" benutzen zu wollen. Wenn man den Eindruck er- 
weckt, daß durch den Verweis auf einen möglichen Biohazard, auf ei- 
ne neue Eugenikbewegung oder auf die Vernichtung von Arten jede 
weitere Erörterung ausgeschlossen wäre, lähmt man irrtümlicherwei- 
se den politischen Diskurs. Denn wir haben keineswegs K.O.-Argu- 
mente vor uns. Die Plausibilität der genannten Langzeitfolgen kann 
sehr wohl diskutiert werden. Man kann zum Beispiel fragen, welche 
Auswirkungen denn das Unterlassen technischer Entwicklungen hätte 
und müßten dann zwischen den alternativen Zukunftsszenarien abwä- 
gen. Dies ist das Hauptmakel dieser Arguınentationsstrategie: Statt ei- 
nen solchen Diskurs um die wünschenswerte Zukunft zu eröffnen, 
wird ein mögliches Zukunftsszenario mit der Absicht angeführt, alle 
Alternativen als unmoralische aus dem politischen Diskurs auszu- 
schließen. 

3. Zur Rolle der Moralphilosophie 

Genau an solchen Stellen wird Moralphílosophíe politisch relevant. 
Der Anspruch, Moralphilosophie könne aufzeigen, wie moralische 
Konflikte politisch entschieden werden sollten, ist sicherlich verfehlt. 
Moralphilosophie sollte zwar Lösungsvorschläge erarbeiten und in die 
allgemeine politische Diskussion einbringen. Aber dies ist nur eine ih 
rer der Funktionen und nicht die wichtigste. Wichtiger ist ihr Vermö- 
gen, moralische Konflikte zu analysieren. Moralphilosophen können 
klären, auf welcher Ebene bestimmte Argumente ansetzen, wo wirk 
lieh der moralische Dissens besteht und welche Fragestellungen vor 
dergründig erörtert werden sollten. Moralphilosophie ist politisch ins 
besondere als Analyseinstrument gefordert. Zwei ihrer Aufgaben habe 
ich oben bereits angeführt und exemplifiziert: 

a) Die Argumentationsstrategien im politischen Alltag verwischen die 
eigentlichen Dissense oftmals. Man beruft sich vorschnell auf höhere 
moralische Prinzipien, hält vorschnell empirische Klärungen für irre 
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levant und schließt vorschnell Positionen als nicht-ınoralisch aus. Mo- 
ralphilosophie hat hier die Aufgabe, zu klären, wann diese Argumen- 
tationen tatsächlich gültig sind und wann nicht. Die Moralphilosophie 
führt die Diskussionsteilnehmrer also erst zu den Punkten, wo die 
wirklich relevanten Kon f l i k t e  liegen. 
b) Es gehört zu den Aufgaben der Moralphilosophie, daß sie im politi- 
schen Diskurs ethische Argumente, die sich einen moralischen An- 
strich geben, als solche aufzeigt. Ronald DWORKINs Arbeit über den 
Schwangerschaftsabbrueh mag als Beispiel für  solche Analysen die- 
nen.2q Die im Alltag gebrauchten moralischen Argumente bedürfen 
zunächst einer Klärung, einer Übersetzung in die jeweils adäquate mo- 
ralische oder ethische Sprache. 
c) Eine dritte Aufgabe (was nicht heißen soll, daß es nur drei Aufga- 
ben gibt) hängt thematisch mit dem religionskritischen Ausschlußprin- 
zip zusammen. Es scheint mir keineswegs angebracht oder gar erfor- 
derlich, religiöse Argumente aus dem politischen Diskurs auszu- 
schließen. Dies heißt aber nicht, (laß es für die Entscheidungsfindung 
nicht relevant sein könnte, ob bestimmte Argumente religiöser Natur 
sind oder nicht. Die Herkunft einer moralischen Position ist genauso 
wenig ein Grund, ein Argument einfach abzulehnen, wie die Frage, ob 
es mit religiösen Positionen logisch verbunden ist. Aber dennoch kann 
dies für die Entscheidungsfindung einzelner Bürger relevant sein. In- 
dem man aufzeigt, daß bestimmte, im heutigen politischen bzw. mora- 
lischen Diskurs gebräuchlichen moralischen Begriffe und Argumente 
nur im Rahmen bestimmter Überzeugungssysterne gelten, gibt man 
dem Bürger Informationen in die Hand, die sein eigenes Urteil maß- 
geblich bestimmen können. Es kann für  die Meinungsbildung von Bür- 
gem sehr wohl relevant sein, daß gewisse umweltethische Positionen 
eine romantische Naturphilosophie zur Voraussetzung haben, oder 
daß der - mit der „Würde des Tieres" oftmals verbundene - Gedanke 
einer „naturgegebenen Bestimmung von Arten" eine aristotelische Na- 
turphilosophie voraussetzt. Denn jemand, der ansonsten keine roman- 
tische oder aristotelische Naturphilosophie teilt, sondern eine empiri- 
stische, von der Evolutionstheorie beeinflußte, wird die Gedanken je- 

29 Vgl. R. DWORKIN: Die Grenzen des Lebens (1993, 1994). 
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er Umweltethiken oder die Idee einer Würde des Tieres vielleicht mit 
anderen Augen sehen. Den historischen und theoretischen Hinter- 
grund von Argumenten aufzuzeigen, ist ebenfalls eine wichtige Aufga 
be der Moralphilosophie - nicht in einem einfachen Verständnis, daß 
der Nachweis einer religiösen Einbettung ein Grund ist, dieses Argu 
ment aus dem politischen Diskurs auszuschließen, sondern in der Be- 
ziehung, daß Bürgern damit wichtige Informationen gegeben werden, 
rationale Entscheidungen zu treffen und kohärente Weltbilder zu ent 
wickeln. 

Moralphilosoph e übernimmt so eine wichtige Funktion in dem Ver- 
fahren, wie Meinungsunterschiede geschlichtet werden. Sie hilft, den 
Prozeß der politischen Deliberation rationaler zu gestalten. Dabei neh- 
men Moralphilosophen im Diskurs um das Richtige nicht insofern ei 
nen privilegierten Platz ein, als daß sie über das zu Tuende entschei 
den sollten. Aber durch ihre besondere Kompetenz haben sie eine für  
die Meinungsbildung anderer entscheidende Funktion. Ihre Arbeit soll 
allen Diskussionsteilnehmern helfen, rationalere Lösungen zu finden. 
Moralphilosophie ist damit unentbehrlicher Teil einer argumentativen 
Diskussionskultur. 
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JOSEF RÖMELT 

DIE APPRÄSENTATIVE FUNKTION DES NATURRECHTS" 

Naturrechtliche Ethik geht davon aus, (laß es für die Ethik unverzicht- 
bar bleibt, sich die Wertmaßstäbe des Handelns nicht etwa nur von 
empirischen Einsichten und positiven Tatsachen geben zu lassend, 
aber auch nicht nur von den Funktionen des moralischen Selbstvoll- 
zugs des Menschen selbst. Es geht ihr darum, moralisches Urteilen in 
das größere Ganze der gesamten Wirklichkeit einzuordnen. Natur- 
recht ist in diesem Sinne alles andere als schlichter naturalistischer 
Fehlschluß, Deduktion des Sollens aus dem faktiscllell Sein, das ist oft 
genug gegenüber sprach analytischer Einsicht in die korrekte Logik 1110- 

ralischer Sprache und gerade in Verantwortung vor illr deutlicll ge- 
macht worden.3 Es ist als 1netapl1ysiscl1e Reflexion Bestandteil einer 
umfassenden ethischen Hermeneutik, in der die Schichten des morali- 
schen Urteils bis in ein letztes Fundament hinein verfolgt werden, das 
im Sinne eines vorausgesetztell und eingebrachten umfassenden Deu- 
tungshorizonts von Wirklichkeit (sie umschließt den Menschen und 
seine illn umgebende, gesamte Realität) jedes konkrete etllisclle Wer- 
ten mitprägt. 

Verzicht auf Metaphysik innerhalb der Ethik ist deshalb gefährlich. 
Im Grunde ist er gleichzusetzen mit Ideologie: Verscllweigell der letz- 

1 Vgl. Freiburger Zeitschrift fiir Philosophie und Theologie; 42 (1995), 382 - 396. 
2 „Die Entdeckung der Natur ist weder eiııe Sache des gesuıulen Menschen verstandes 

noch der empirischen Wissenschaft, sondern das ,Werk der Philosophie'." - G. WIE- 
LAND: Secunduın naturanı vivere (1990), S. 13 (Das Zitat, das die Stelle an fiihrt, ist aus L. 
STRAUSS: Naturrecht und Geschichte [1977], S. 83). 

3 „Wenn es durchgängig in der Manualistik heißt, (lie Moralitiit einer Handlung werde 
.prinıo et per se" durch den , i r i s  operís' hestiıııınt, dann nicht iııı Sinne eiııes naturalisti- 
schen Fehlschlusses, sondern eiııer reduzierten nıetaphysischen Ausgangsposition, hinter 
der sich eine bestimmte erkenntnistheoretische Option - nêiınlich die eines unkritischen 
Realisnuıs - verbirgt." - K. DEMMER: Natur und Person (1090), S. 65, vgl. auch: K. DEM- 
MER: Moral theologische Methodenlehre (1989), S. 190; J. GRÜNDEL: Wandelbares und 
Unwandelbares in cer Moraltheologie (1967), S 34. 

4 „Nicht zuviel, sondern zu wenig Metaphysik verfreındet den normativen Anspruch 
der Vernunftnatur." - K. DEMMER: Natur und Person, S. 63. 
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ten Ursprünge und Gründe des eigenen Urteilen und Verdrängung ih- 
rer notwendigen Rechtfertigung. In diesem Sinne wird naturrechtli- 
che, metaphysische Reflexion in der gegenwärtigen Moraltheologie 
wieder verstärkt gefordert.5 Aber dennoch gilt es, genau darüber Re- 
chenschaft abzulegen, was solche ınetaphysische und naturrechtliche 
Argumentation in der Ethik der Kirche exakt bedeutet, wenn die histo- 
rische Rede vom „Ende der Metaphysik" in Philosophie und Kultur 
nicht einfach ignoriert werden soll. Denn sie prägt das geistige Umfeld 
der Gegenwart." Theologische Ethik gerät sonst allzu leicht ins Ghet- 
todasein, d. h. in einen Zustand, aus dem sie nach dem Zweiten Vatika- 
num glücklich herausgefunden hat und in den sie nun nicht unverse- 
hens wieder zurückkehren sollte. 

Zu klären bleibt in diesem Sinne, (1.) was eigentlich mit der Meta- 
physik gemeint ist, die in Hintergrund naturrechtlicher Interpretatio- 
nen moralischer Wahrheit stehen soll. Auch muß (2.) genau angege- 
ben werden, wie dieser umfassende Interpretationshorizont von Wirk- 
lichkeit für moralische Bedeutungsbildung hermeneutisch wirksam 
wird. Es soll hier (3.) in diesem Sinne von einer „appräsentatíven 
Funktion " des Naturrechts in der Ethik die Rede sein, die innerhalb 
der Systembildungen der Moral die Begrenztheit jeder kosmologischen 
und anthropologischen Legitimationslogik zu zeigen versucht, d. h. 
letztendlich jede positivistische, anthropozentrische, aber auch ontolo- 
gisch-,ästhetische' Systematik in den größeren Horizont unab- 
schließbarer Wirklichkeit hineinstellt. Die Unabschließbarkeit ınorali- 
scher Wahrheit findet ihren letzten Halt nur in der Beziehung zu Got- 
tes für  Schöpfung und Meıısch entschiedener Freiheit. 

1. Das vorausgesetzte Verstäııdnis von Metaphysik 

Der Begriff „Metaphysik" ist aufgrund seiner wechselhaften Geschich- 
te nicht mehr eindeutig. Seine Bedeutungsbreite reicht von den anti- 

fragten Bcøriffs . . - S(IIIALI. *NBI'R(ı: Nauırrecht und Soziallh<>ologi(> 
5 „An(I(*ı°ııfnlls wird man allzıısclıııell (Ins Opfer viııes ideologisierten und unhinter- 

0 '  von Nzıtıır ..." P. l , 

(1093). S. 9, vgl. (>l›(l. S. 3 - 8: „Wiss(*ıısvlı:ıf1sllıv(›ı'(>tis(*lıe Ulıerlegııııgen". 
6 Val. I*:. T()PITSCII: Vom llı'sprııııg ıııııl Fııılv im* Mvrıphyäík (19"8)- W 0)1 1\ " ` . .ı ( ` \ * 1 - ` 4 4 1 4 

(III.): M(>lzıplıysık Iıeıılv? (1987). ) I l.l.I.R 
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ken Lehren von den Prinzipien innerhalb des Seienden und des Seins 
im Kontext der Annahme vom ewigen Kosmos über die scholastisch- 
theologische Umdeutung dieser Lehren zur partizipativen ontologi- 
schen Kommunikation zwischen dem heilsgesehichtlichen Gott, dem 
vernunftbegabten Menschen und der Natur als Schöpfung bis hin zum 
existentialistischen Seinsbegriffs als fundanıentalontologischeın Grund 
menschlicher Sinngeschichte. Metaphysik ist deshalb sowohl kosrno- 
zentrische Seinsmetaphysik als auch theozentrische Schöpfungs- und 
Erkenntnislnetaphysik7 sowie exístentialistische Person- und Ge- 
schichtsmetaphysik.8 Innerhalb der verschiedenen Denkformen, denen 
diese metaphysischen Konzeptionen angehören, hat dabei die in ihnen 
zum Ausdruck kommende umfassende Wirklichkeitsinterpretation 
ethische Begriffe wie „Tugend", „praktisches Urteil", „Gewissen" user. 
tief beeinflußt. Verstand z. B. THOMAS von Aquin das konkrete prakti- 
sche Urteil des Menschen als interpretierenden Akt in formaler ontolo- 
gischer Offenheit auf das Sein und aktiv sammelnder Deutung der das 
menschliche Handeln positiv (ínclinatio) und negativ (determinatio) 
bestimmenden natürlichen Neigungeng, so erscheint in M. HEIDEG- 
GERS Entwurf das Gewissen als „Ruf der Sorge"!0, das die unreduzier- 
bare existentiale Seinsgegründetheit menschlichen Daseins gegen sei- 
ne Verlorenheit in determinierende Mechanismen von Welt und Um- 
welt (gegen das „Man") zur  Geltung bringt und damit existentielle 
Würde und Freiheit des Menschen als Ziel ethischer Verantwortung 
begründet: „Das Dasein r u f t  im Gewissen sich selbst." I 

a) Transzendentale und ııachexisteııtialístísehe Metaphysíkkritík 

Die Frage ist, welchen Begriff von Metaphysik und welche ethischen 
Desiderate daraus eine heutige verantwortete metaphysisclrnatur- 
rechtliche Argumentation innerhalb der Moraltheologie verwenden 
kann. Und diese Frage stellt vor einige Schwierigkeiten. Denn wenn 

7 F. KAULBACII: Eínfı"ılıı'ııııg in die Mvuıplıysik ( 199 I). 
8 Vgl. M. IIEIDEGGER: Ei nlli'ılıruııg in dir Metaphysik (1958). 
9 Vgl. J. ARNTZ: Die Entwicklung des ıı:ıtıırreclıtlíclı(›ıı Denken iıınerlıalb (les Tlıoıııis- 

nıııs (1966), S. 93 - 100. 
10 M. l-IEIDEGGER: Sein ııml Zeit (1960). S. 274f. 
11 Ebd.. s. 275. 
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ein metaphysischer Ansatz innerhalb der Ethik den Versuch darstellen 
soll, irgendwie Rechenschaft über das Ganze der Wirklichkeit zu ge- 
ben, um die Vorausetzungen ethischer Hermeneutik zu entfalten, 
dann bleibt der Einwand I. KANTS bis heute unvermeidlich: sein Ein- 
geständnis, daß der Mensch selbst wohl den Begriff einer umfassen- 
den Einheit von Wirklichkeit in sich trägt, aber über die Reichweite 
dieser transzendentalen Struktur seiner Erkenntnis nichts mehr zu sa- 
gen weiß: 

„Frägt man denn also ob es etwas von der Welt Unterschiedenes ge- 
be, was den Grund der Weltordnung und ihres Zusammenhanges nach 
allgemeinen Gesetzen enthalte, so ist die Antwort: ohne Zweifel .  Denn 
die Welt ist eine Suınıne von Einrichtungen, es ınuß also irgend ein 
transzendentaler, d. i. bloß dem reinen Verstande denkbarer, Grund 
derselben sein. Ist zweitens die Frage, ob dieses Wesen Substanz, von 
der größten Realität sei: so antworte ich, d a ß  diese Frage gar keine 
Bedeutung habe. Denn alle Kategorien, durch welche ich mir einen Bei 
griff von einem solchen Gegenstande zu machen versuche, sind von 
keinem anderen als eınpirischen Gebrauche und haben gar keinen 
Sinn, wenn sie nicht auf Objecte ınöglicher Erfahrung, d. i. auf die 
Sinnenwelt, angewandt werden. Außer dieseın Felde sind sie bloß Titel 
zu Begriffen, die man einräumen, dadurch man aber auch nichts ver- 
stehen kann. Was dieser Urgrund der Welteinheit an sich selbst sei, 
hat dadurelı nicht gedacht werden sollen, sondern wie wir ihn, oder 
vielmehr seine Idee relativ auf den systematischen Gebrauch der Ver- 
nunft in Ansehung der Dinge der Welt brauchen sollen."12 

Diese transzendental-kritische Infragestellung der traditionellen onto- 
logischen Metaphysik mit ihrer unmittelbaren Korrespondenz zwi- 
schen menschlicher Rationalität und „objektiver Realität" - hier an der 
Frage nach einem ,höchsten Wesen", einer „Substanz, von der größten 
Realität" als Gegenüber zum transzendentalen Verstandesbegriff eines 
Urgrundes der Welteinheit thematisiert und verhandelt - ist der Be- 
ginn der neuzeitlichen Erschütterung der metaphysischen ,Ästhetik", 
die dem Ganzen der Wirklichkeit von Kosmos und Mensch mit Hilfe 
des ontologisch-partizipativen Seinsbegriffs eine tiefe unınittelbare 
Einheit abgewinnen konnte. Zwar erneuert sich über G. W. F. HEGEL 
bis in den Existentialismus I~IEIDEGGERs hinein die Hoffnung, daß es 

12 I. KANT: Kritik der reinen V(*rınınH (1911), 4571. 
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auch nach dem Verlust antiker und mittelalterlicher ontologischer Ein- 
heitsschau einen Zugang zu einem umfassenden Verständnis des 
Wirklichen, und zwar in der Geschichte des Subjekts, gäbe. In HEIDEG- 
GERS Seinserschlossenheit des Subjekts wird noch einmal eine umfas- 
sende, metaphysische Sinneinheit erschlossen: in der im Menschen of- 
fenbar werdenden Geschichte des Seins wird Geschichte als Kairos er- 
fahrbar, in dessen Horizont alles Wirkliche, auch die Naturgeschichte 
als äußerster Bestandteil des In-der-Welt-seins ein sinnvolles Gesicht 
erhält. 

Nach HEIDEGGER sah „Kant das Phänomen der Welt nicht und war 
konsequent genug, die ,Vorstellungen' vom apriorischen Gehalt des 
,Ich denke" fernzuhalten. Aber damit wurde das Ich au f  ein isolier- 
tes Subjekt, das in ontologisch völlig unbestimmter Weise Vorstellun- 
gen begleitet, zurückgedrängt." HEIDEGGER betont dagegen im Sinne 
der phänomenologischen Korrektur des Idealismus: „Im Ich-sageıı 
spricht sich das Dasein als In-der-Welt-sein aus. Damit ist zugleich 
die existentiell-ontologische Wendung der Daseinsanalyse angedeutet: 
„Das Schon-sein-in-einer-Welt als Sein-bei-innerweltlich-Zuhandenen 
besagt aber gleichursprünglieh Sich-vorweg. ,Ich' meint das Seiende, 
dem es um das Sein des Seienden, das es ist, geht." D. h. im menschli- 
ehen Dasein als In-der-Welt-sein und Selbstbewußtsein wird ein Zu- 
gang zu ontologischer Qualität erreicht, der ein ganzheitlicher Zugang 
zum Sein als existentiellem Sein ist: „Das Dasein wird ,wesentlich" in 
der eigentlichen Existenz, die sich als vorlaufende Entschlossenheit 
konstituiert. Dieser Modus der Eigentlichkeit enthält die ursprüngli- 
che Selbständigkeit und Ganzheit des Daseins."4 Darin ist nach HEI- 
DEGGER ein umfassendes Wirklichkeitsverständnis erschlossen, als das 
Seinsverständnis aller Wirklichkeit von Freiheit (Dasein) und empiri- 
scher Realität (Seiendes): „Das sich selbst erschlossene In-der-Welt- 
sein versteht mit dem Sein des Seienden, das es selbst ist, gleichur- 
sprüngliclı das Sein des innerweltlich entdeckten Seienden, wenngleich 
unthematisch": „Alle ontische Erfahrung von Seiendem, das umsichti- 
ge Berechnen des Zuhandenden sowohl wie das positiv wissensehaftli- 
che Erkennen des Vorhandenen 
Was „dieses eigentliche Ganzsein des Daseins hinsichtlich der Einheit 
seines gegliederten Strukturganzen", die Freiheits- und Naturwirklich- 
keit umfaßt, aber „ermöglicht", das ist „formal existentiell gefaßt, ohne 

„ i s  

„13 

13 M. HEIDEGGER: Sein und Zeit (1960), s. 321. 
14 Ebd., s. 322f. 
15 Ebd., s. 324. 
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jetzt den vollen Strukturgehalt zu nennen, die vorlaufende Ent- 
schlossenheit", „das Sein zum eigensten ausgezeichneten Seinkön- 
nen". Und Geschichtlichkeit zeigt sich als Grundkategorie solchen 
Ganzseinkönnens und solcher umfassender Sinnerfahrung der Ein- 
heit des Wirklichen: „Dergleichen ist nur so möglich, daß das Da- 
sein überhaupt in seiner eigensten Möglichkeit auf sich zukommen 
kann Das die ausgezeichnete Möglichkeit aushaltende, in ihr sich 
auf sic Zukommenlassen ist das ursprüngliche Phänomen der Zu- 
k u n f t . "  › 

„ ı8 

Gegenüber diesem neuerlichen, jetzt existentiell-ontologisch begründe- 
ten Optimismus einer umfassenden metaphysischen Wirklichkeitsin- 
terpretation (hier als existential-geschichtliche ganzheitliche Sinner- 
fahrung) wird aber in der Ambivalenz der Erfahrung Ökologischer 
Konflikte und Sackgassen technologischer Kultur heute über das Gan- 
ze der Wirklichkeit deutlich: Freilıeitsgeschichte des Menschen und 
Naturgeschichte sind nicht einfachhin aufeinander abgestimmt, die 
Ziele der Natur und die Ziele des Menschen sind radikal different, tau- 
sendfach gebrochen, konträr, antagonistisch. Auch der Begriff der Ge- 
schichte verliert dabei seine Integrationskraft, die existentielle Meta- 
physik vermag den Gegensatz von Freiheits- und Naturgeschichte letzt- 
lich nicht mehr zu fassen, ja sie polarisiert sogar die subjektive Diffe- 
renz des Menschen gegenüber aller anderen Wirklichkeit: 

„Nie hat eine Philosophie sich so wenig um die Natur gekümmert wie 
der Existentialismus, fiir den sie keine Würde behalten hat."17 „Exi- 
stenz, Sichvorwegsein, Sorge, Entwurf, Entschlossenheit sind 
existentiale Modi der Zukunft." „Es liegt aber ein Rätsel in dieser 
Verflüchtigung der Gegenwart als des Ortes echter Gehalte, in sei- 
ner Reduktion zum ungastlichen Nullpunkt bloßer formaler Ent- 
schlossenheit. Welche ınetaphysische Lage steht dahinter? Es 
gibt doch außer der existentialen ,Gegenwart" des Augenblicks auch 
die Gegenwart von Dingen. Gewährt nicht ihre Anwesenheit, meine 
Mitgegenwart mit ihnen, auch mir eine Gegenwart anderer Art? 
Aber wir lernen von Heidegger, daß Dinge primär ,zuhanden 
sind. 

16 Ebd., s. 325. 
17 Vgl. II. JONAS: Organisıııus und Freiheit (1973), S. 314, 
-18 Ebd., s. 313. 
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Der existentielle Optimismus, daß der Mensch selbst in seiner Frei- 
heitsgeschichte den Sinn des Ganzen erfahren und erfassen könnte 
(der Mensch als „Hirte des Seins"), erscheint angesichts des techni- 
schen Raubbaus an der außermensehlichen und innermenschlichen 
Natur, der eben durch diesen Menschen verursacht wurde, geradezu 
als zynisch: 

„Der Mensch sei der Hirte des Seins - nicht etwa seiender Geschöpfe, 
sondern des Seins! Abgesehen von dem lästerlichen Klang, den dieser 
Gebrauch des geheiligtsten Titels für christliche und jüdische Ohren 
haben muß, ist es schwer verdaulich, den Menschen als Hirten des 
Seins gefeiert zu hören, wenn er eben so kläglich versagt hat ___..ı9 

Die Frage stellt sich heute im Horizont der auf ihrem Höhepunkt an- 
gekommenen neuzeitlichen Spaltung zwischen existentieller Subjekti- 
vität und Freiheit des Menschen auf der einen Seite und empirischer, 
evolutiver Natur auf der anderen radikaler denn je: Hat der Begriff 
des Seins, einer umfassenden Sinnbestimmung der Wirklichkeit über- 
haupt noch einen Sinn? Ist nicht alles Ambivalenz, Zerrissensein, 
Spaltung - ohne Hoffnung auf eine versöhnende Einheit? 

„20 

„Der Philosoph, der das Riesenpanorama des Lebens auf unserem Pla- 
neten überblickt und sich selbst als einen Teil davon versteht, wird 
sich nicht mit der Antwort zufriedengeben (so brauchbar sie als Ar- 
beitshypothese der Naturwissenschaft ist), daß dieser unaufhörliche 
und weitläufige Prozeß, der mit umwegiger Folgerichtigkeit durch Äo- 
nen fortschreitet und sich in immer kühneren und subtileren Schöp- 
fungen versucht, in dem Sinne ,blind" gewesen sein soll, daß sich seine 
Dynamik in der mechanischen Permutation indifferenter Elemente er- 
schöpft, die Zufallsergebnisse als Artformen längs des Weges ablagert 
und mit ihnen ebenso zufällig die Erscheinungen des Subjektiven ver- 
anlaßt „Daß nach kosmischeın Maßstab der Mensch nur ein Atom 
ist, ist eine quantitative Unerheblichkeit: seine innere Weite kann ihn 
zu einem Ereignis von kosmischer Bedeutung machen."2] 

be ' • 3 ob e 
r 

seht dabei nicht um den „evolutionären Optimismus e. 

' - «« - . ne 
eı er e Chardın , nicht um eine der „metaphysischen s 

ries"". Es wird 
,success sto- 

19 H. JONAS: Heidegger und die Theologie (1967), S. 336. 
20 II. JONAS: Organismus und Freiheit (1973), S. 11. 
21 Ebd., S. 341. 
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„vielmehr das Leben als ein Experiment mit steigenden Einsätzen und 
Risiken betrachtet", „das in der schicksalhaften Freiheit des Menschen 

• on „22 ebensosehr zu Katastrophe wie zu Erfolg fuhren kann. 

b) Metaphysik des ,zweídeutígen' Seins 

Hans JONAS versucht im Sinne dieser gegenwärtigen, radikal zwiespäl- 
tigen Wirklichkeitserfahrung noch einmal einen metaphysischen ,My- 
thos', ein Verständnis des Ganzen, das die Zerspaltenlıeit des Wirkli- 
chen aber im Sinne der zweiten, nun nachexistentialistischen Meta- 
physikkritik nur noch im Zustand des „Wartens" in unsicherer Natu- 
rentwicklung und menschlicher Geschichte geschlossen zu denken 
wagt. Es ist ein Mythos des ,zweideutigen" Seins. Das Sein hat sieh 
dem Werden überantwortet - in der unüberschaubar offenen und un- 
reduzierbar auf der Waage stehenden Spannung von Naturgeschichte 
und Freiheitsgeschichte, die sich heutigem phänomenologisch nüchter- 
nen Blick auf Evolution und Menschheitsentwicklung zugleich darbie- 
tet: 

„Im Anfang, aus unverkennbarer Wahl, entschied der göttliche Grund 
des Seins, sich dem Zufall, dem Wagnis und der endlosen Mannigfaltig- 
keit des Werdens anheimzugeben. Und zwar gänzlich" eingegangen 
„in das Abenteuer von Raum und Zeit" blieb „kein unergriffener und 
immuner Teil" von ihm, „um die umwegige Ausformung in der 
Schöpfung von jenseits her zu lenken, zu berichtigen und letztlich zu 
garantieren"23. 

Und in diesem wartenden Bangen, in Angst und unvollendeter Offen- 
heit der doppelten Geschichte des Kosmos und der menschlichen Frei- 
heit, die sich als technische agiert, bleibt ohne eigentliches Verspre- 
chen, daß es ein gelungenes versöhnendes Ziel gäbe: 

„Auf dieser bedingungslosen Immanenz besteht der moderne Geist. Es 
ist sein Mut oder seine Verzweiflung, in jedem Fall seine bittere Ehr- 
lichkeit, unser In-der-Welt-Sein ernst zu nehmen: die Welt als sich 
selbst überlassen zu sehen, ihre Gesetze als keine Einmischung dul- 
dend, und die Strenge unserer Zugehörigkeit als durch keine außer- 
weltliehe Vorsehung gemildert."24 

22 Ebd., S. 4. 
23 Ebd., S. 331. 
24 Ebd., s. 331f. 
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Nur eine hoffende Erwartung der Zukunft des Ganzen bleibt: „Tran- 
szendenz" „begleitet hinfort mit angehaltenem Atem, hoffend und 
werbend" das „Tun" des Menschen25 (in der eigenen Dynamiken fol- 
genden Natur). 

„In solcher Selbstpreisgabe [der] Integrität um des vorbehaltlosen 
Werdens willen kann kein anderes Vorwíssen zugestanden werden als 
das um die Möglichkeiten, die kosınisches Sein durch seine eigenen Be- 
dingungen gewährt: eben diesen Bedingungen lieferte Gott seine Sache 
aus, da er sich entäußerte zugunsten der Welt."26 

Das aber heißt, daß die Gebrochenheit des Seins, der Einheit von 
Wirklichkeit, der Überschaubarkeit des Ganzen immanenter Wirklich- 
keit von Mensch und Kosmos durch die Evolution und Geschichte viel 
radikaler ist, als es noch in der existentialistischen Deutung erschlos- 
sen wird. Der ,Glaube' an einen Sinn der ganzen konfliktreichen Ent- 
wicklung von Natur und Mensch, die heute in pluralistischer human- 
und naturwissenschaftliche Forschung erschlossen wird, ist sicher in- 
nerste existentielle Hoffnung menschlicher Erfahrung selbst, auch 
wenn man bar aller Illusionen die nackte Realität des Daseins, SO wie 
es ist, von außen betrachten will. Wer alles in blinden antagonisti- 
schen Kampf zwischen Evolution und menschlicher Emanzipation, in 
letzte positivistisch ambivalente Schicksalshaftigkeit und kontradiktori- 
sche Anonymität empirischer Deterıninationen auflösen will, der be- 
endet nicht nur die Frage nach einer umfassenden Deutung alles 
Wirklichen, sondern auch die Frage nach der Würde des Menschen, 
nach Sinn und Freiheit. Aber die Erfahrung des Umfassenden, der 
Sinnbegríff, die Erfahrung letzter Gültigkeit von Freiheit machen heu- 
te im Horizont modernen Standes von Wissen, Welterfahrung und -in- 
terpretation eine Verwandlung zu einer Geduld durch, die vielleicht 
nicht einmal mehr mit Hans JONAS im bloßen Verständnis des War- 
tens, „Werdens" und „Werbens" beschrieben werden kann. Es bleibt 
in den widersprüchlichen Einsichten in die Abhängigkeit und Freiheit 
des Menschen, in determinierte Evolution und gleichzeitiger unver- 
tretbarer Verantwortung des Menschen für  sich und die Umwelt (als 
Biosphäre) darin, die Dimension der Hoffmıng auf etwas Ausgleichen- 

25 Ebd., s. 334f. 
26 Ebd., s. 332. 
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des, Befreiendes, Erfüllendes. Aber mehr als bisher wird spürbar, daß 
die Erfahrung von Ohnmacht, von Unerfülltsein, von Gebrochensein 
nicht nur als Durchgang zu dieser letzten Einheit dazugehört. Nicht 
daß es um bloße polare dualistische Welterfahrung ginge, oder um 
psychische archetypische Pluralität, um asiatische Mystik. Nicht daß 
billige Dialektik die Gebundenheit zur Umkehrseite letzter Freiheit 
macht. Sondern es geht darum, daß in den unversöhnlichen Spannun- 
gen heutigen Daseins, wie sie in dem Widerspruch zwischen zerstör- 
barer Natur und unvertretbarer Verantwortung des Menschen für 
Freiheitsgeschichte und Naturgeschichte auf der einen Seite sowie 
bleibender Ohnmacht des Menschen in nahrhaft-determinierter Bin- 
dung und faktischer Anonymität nackter kausaler Abhängigkeit auf 
der anderen radikal erfahrbar werden, nichts anderes mehr zu denken 
bleibt als: In allem Ringen, das gefordert ist, in allem Verändern, das 
möglich ist, bleibt etwas Unüberwindbares, das tatsächlich zerstört, 
bleibt etwas Verhärtetes, das Möglichkeiten unwiderruflich beendet, 
und doch muß es realistisch ringend um der realen Würde der Frei- 
heit und um der Zukunft der Menschheit willen angegangen werden. 
Es ist nicht mehr der Trotz, nicht mehr das „Dennoch" A. CAMUS', 
nicht mehr bloß die verzweifelte Freude F. NIETZSCHEs, wenigstens 
radikal realistisch und ohne Illusionen den Menschen in seiner Ein- 
samkeit und faktischen Stellung im Ganzen der Evolution zu sehen, 
sondern es ist Bescheidung: die Bescheidung, im Paradoxon unver- 
söhnlicher Realität vielfach bedingter menschlicher und kosmischer 
Existenz etwas ausdrücken zu müssen, das mit und in seiner Gebro- 
chenheit tatsächlich immer noch einen unwiderruflichen Sinn der un- 
vertretbaren Verantwortung des Menschen in dieser Entwicklung hat. 
Dieser Sinn erscheint nicht mehr als etwas Absolutes im Sinne allum- 
fassender Sinntransparenz der Wirklichkeit. Es bleibt eine Gültigkeit 
menschlicher Freiheit mitten in der Gebrochenheit und Bedrohtheit, 
eine gebrochene Gültigkeit, aber mitten in ihrer unwiderruflichen, 
weil unvertretbar herausgeforderten Würde.27 

27 Postmoderııe Hermeneutik spricht von der Dezentrierung des Subjekts, um die heut' 
ge Erfalırııng der psychischen, sozialen. ökologischen und kulturellen Zerspaltenheit cl 
Gebrochenheit menschlicher Existenz in ııafiırliclıeıı und geschichtlichen Deterıni IIII 
neıı zum Ausdruck zu bringen. Vgl. D. TRACY: Theologie als Gespräch (199 ] - p  natio- 
Die große Erschöpfung (1994). ' ` ' WILS: 
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In diesem Sinn gibt es etwas Umfassendes, aber weder eine Um fas 
sendezeit der Natur, noch des Menschen, noch der Geschichte beider. 
Das Wunder ihres Seins wird zu hart von der Brutalität der vielfachen 
Antagonismen faktischen Lebens heute in Frage gestellt. Natur, 
Mensch und Geschichte bleiben durch ihr ambivalentes Sein Verweis 
als Frage: Sein als Frage, aber mehr als die Frage, die bloße Schönheit 
geschenkten Daseins aufwirft, mehr als die Frage, die bloße Unend 
lichkeitssehnsucht im Menschen erhebt, die beide durch die Absur 
diäten des Wirklichen außerhalb und im Menschen, deren sich heuti 
ge Kultur in Subjektphilosophie und Erforschung tausendfacher empi 
Fischer Determinationen immer radikaler bewußt geworden ist, 
schrecklich verzerrt werden. Schönheit und Freiheit sind wirklich, ja. 
Aber sie entgehen nach dem heutigen Wirklichkeitserleben nicht der 
Ohnmacht vielfach zerstörter determinierter Existenz. Es ist die Hoff 
rung in der Frage, was es bedeutet, daß Freiheit in bleibender, 
unüberwindbar determinierter Abhängigkeit tatsächlich ist, was es be 
deuten mag, daß es dem Menschen faktisch aufgegeben ist, in unent 
wirrbarer Abhängigkeit von und Symbiose mit der ihre eigenen unart 
hängigen ,Ziele' verfolgenden und existierenden Natur etwas im e i  
stentiellen und moralischen Sinne Gültiges, weil unvertretbar Ge 
sehaffenes und Gestaltendes zu sein. 

2. Die Bedeutung der Metaphysik des ,zweideutigen' Seins 
für die ethische Hermeneutik 

Was kann ein solches Verständnis des Seins, eine solche Metaphysik 
des bleibend zweideutigen Seins, die sieh gegenwärtigem Bewußtsein 
um das Paradox von menschlicher Existenz in kosmischer Abhängig 
keit und gleichzeitiger unabwälzbarer Verantwortung darin erschließt, 
für die Ethik heute bedeuten. Welehe Folgen hat ein solcherart vor- 
ausgesetztes Vorverständnis des Ganzen der Wirklichkeit für die viel 
dimensionale ethische Hermeneutik? 

Um noch einmal auf heute versuchte verschiedene neue Ansätze me- 
taphysischen Denkens in moralontologischer Interpretation zurückzog 
kommen: Es wird einerseits der ontologische Status des menschlichen 
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schon 

Daseins im Sinne der scholastischen Partizipationslehre als Seiendes 
unter Seienden (passive Partizipation) und in seiner Eigenart als mit 
natürlichen, an der Seinswirklichkeit partizipierenden Akten ausge- 
stattete ratio (aktive Partizipation) geklärt. Aus dieser Metaphysik er- 
schließt sich eine Hermeneutik, die die biologische Struktur des Men- 
schen ontologisch als inclinatio-Fundament der ut natura interpretie- 
renden ratio versteht.28 Natur als ontologisch vorgedeutete natürliche 
Strebung und aktive Sinninterpretation menschlicher Vernunft wer- 
den einander ergänzend verstanden, wobei der Metaphysikbegriff die 
interpretative Leistung ,ontologisch-ästhetisch' stark begrenzt.29 Die 
Lösung scheint aufgrund des vorausgesetzten ontologischen Einheits- 
denkens irgendwie anachronistisch. Sie überspielt die tiefen Spannun- 
gen zwischen Natur und Mensch, die in den Konflikten heutiger Kul- 
tur zwischen notwendiger technischer Emanzipation und seiner blei- 
benden Einbindung in die Natur deutlich werden. Kann eine ontolo- 
gisch vorgedeutete natürliche Teleologie die Balance zwischen Freiheit 
und Natur tatsächlich realistisch gewährleisten? 

Andererseits wird im Sinne existentialistischer Interpretation von 
Person, Geschichte und Wahrheit innerhalb theologischer Ethik zu- 
nehmend Personmetaphysík betrieben: Ein gnoseologischer und ge- 
schichtsontologischer Status menschlicher Wahrheitsintuition wird er- 
arbeitet, der empirisches Faktenwissen, interpretatives Sinnwissen, ja 
auch diskursives Konsenswissen in die umfassende Perspektive einer 
Sinngeschichte ethischer Walırheitserfahrung im Menschen stellt.30 
Transzendentale, ontologische und hermeneutische Kategorien werden 
verarbeitet. Die einzelnen ethischen Urteile des Menschen erschei- 
nen gemäß der empirischen, konsensuellen und persontranszendenta- 
len Strukturen als Entwurf im Horizont der ontologischen Geschichts- 
mächtigkeit der Wahrheit und der ontologischen Stellung des Men- 

darin.32 Geschichtliche Deutung als Ursprung moralischer 

28 Vgl. M. Rl-IONIIEIMER: Natur als Grundlage der Moral (1987). 
29 Vgl. ebd., s. 121 ı- 136. 
30 Vgl. K. DEMMER: Die Wahrheit leben (1991); ders.: Gottes Anspruch denken (1993) 
31 Vgl. K. DEMMER: Moral theologische Methodenlehre (1989), S. 164 - 177. 
32 Empirische Einsichten gelten in Sinııhorizonte als anthropologische Leitvorstellung 

gen ein, vermitteln sich Unit plıilosophisclıen Einsichten in (lie Wirklichkeit des Menschen: 
vgl. K. DEMMER: Moral theologische Metlıodenlehre (1989), S. 186 - 192. 
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Wahrheit spielt hier eine große Rolle. Die Fakten der empirischen Na- 
tur werden diesem Deutungshorizont zugeordnet. Hier herrscht der 
existentialistische Optimismus vor, daß die menschliche Sinnerfah- 
rung stark genug ist, um die historischen Konflikte zwischen Determi- 
nation und Freiheit zu bewältigen. 

Gegenüber diesen Entwürfen ist die Metaphysik des zweideutigen 
Seins sehr viel schwieriger in ihrer Bedeutung als letztes Fundament 
ethischer Hermeneutik auszuweisen. Weder als ontologisches Prinzip 
der passiven Partzipation der Seienden und der aktiven Partizipation 
menschlicher Vernunft, des darin geäußerten Vertrauens in eine we- 
sentliche harmonische einheitliche Zielbestimmung von Natur und 
Mensch, noch als Prinzip umfassender Sinnwahrheit der Geschichte 
und ihrer existentiellen Integration kann hier die vorausgesetzte Ganz- 
heit dienen. Innerhalb der antagonistischen Offenheit von Natur- und 
Freiheitsgeschichte bleibt der letzte Horizont für den Menschen heute 
tatsächlich zunächst ambivalent, ungeklärt. Was als Hoffnung in der 
Frage aufschrien, die der Mensch als faktische Freiheit in Determinati- 
on und in faktischer Gemeinschaft mit existierender Natur ist, ist kein 
geschlossener Horizont, auf den sich moralische Hermeneutik ein- 
fachhin zurückbeziehen könnte und von der sie unmittelbar Legitima- 
tion und Grund erhielte.33 

Metaphysik der unschließbar zweideutigen Wirklichkeit, der bloßen 
unentschiedenen Hoffnung in der Faktizität der Ambivalenz von Natu- 
revolution und unfreier Freiheit des Menschen darin verweist deshalb 
den Menschen zunächst auf sich selbst zurück. Der Mensch muß in 
seine Verantwortung treten, seine Position tatsächlich übernehmen, 
das realisieren, was er ist: abhängige Freiheit im größeren Ganzen 
natürlicher Balance. Wenn ethisches Urteil dem Ganzen der Wirklich- 
keit entsprechen will, dann muß es das Urteil einer Freiheit sein, die 
gerade diese Verantwortung übernommen hat: Freiheit in ihrer blei- 
benden Gebundenheit an das unsichere Gleichgewicht der Natur als 
evolutionären Zusammenhang, also in Unfreiheit und Determination 
zur Sprache zu bringen. Das heißt konkret: Der Mensch kann sich auf 
keine andere Instanz mehr berufen, wenn es darum geht, die realisti- 

33 Vgl. J. RÖMELT: Theologie der Verantwortung (1991), S. 5 
sehen Horizont". 

7: „Ethik ohne geschlos- 
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sehe Balance zwischen freier Kreativität technologischer Kultur und 
notwendiger bindender Achtung natürlicher Gleichgewichte und De- 
pendenzen zu finden. Er muß genau das Zueinander von Emanzipation 
und Verzicht gestalten, das den Bedürfnissen seiner freien Entfaltung 
und der zerbrechlichen ökologischen ,Intimität" der Natur entspricht. 
Er muß selbst die Auseinandersetzung mit den verzerrenden psycho- 
physisch und sozial-determinierenden Zwängen führen, die das Innere 
seiner Freiheit selbst als Auswirkungen ihrer Rückbindung ins Deter- 
ıninative-Kontingente durclıweben, ohne diese Rückbindung je ganz 
hinter sich zu lassen. Kein größerer Sinnzusammenhang nimmt dem 
Menschen diese Aufgabe ab als allein die Realität, daß er wirkliche 
gültige Freiheit in unüberwindbarer Kontingenz und Bindung an seine 
(Um-)Welt ist. 

Hier zeigt sich eine stärkere Relativierung, und das heißt: Bindung, 
der Freiheit, als durch irgendwelche Ganzheitsintuition von ontologi- 
scher Natur oder von existentieller Geschichte. Die Gültigkeit mensch- 
licher Freiheit wird nicht mehr als Partizipation an irgendeiner größe- 
ren Absolutheit bestimmt, als sie der Wirklichkeit entspricht: dem Pa- 
radox, daß der Mensch in unüberspringbarer Abhängigkeit sein Gülti- 
ges gestalten muß, in all der Gebrochenheit, die mit dieser Abhängig- 
keit verbunden ist, nicht unabhängig davon, nicht jenseits, nicht im- 
mer schon ontologisch-partizipativ, nicht nur rein transzendental-er- 
möglicht, sondern konkret faktisch in Symbiose und Verwobenheit. 
Dieses Paradox, das der Mensch in der Natur ist, läßt sich nicht auflö- 
sen oder erklärend hintergehen, nur übernehmen. Und menschliche 
Freiheit kommt in dieser Übernahme an ihre konkrete Grenze, die be- 
dingungsloser nicht sein kann: die Grenze faktischer Rücksicht auf die 
Zerstörbarkeit der Natur, die sie trägt; die Grenze faktischer Auseinan- 
dersetzung mit der eigenen inneren Kontingenz, die sie bleibend be- 
gleitet, die sie aber - seien es psychische Verzerrungen, Ökonomische 

34 Unı hier noch einmal an das Zitat aus II. JONAS: Organismus und Freiheit (1973), 
S. 331f.,zu erinnern: Es „kann kein anderes Vorwíssen zugestanden werden als das 11111 

die Möglıchkeıten, die kosmisches Sein durch seine eigenen Bedingungen gewährt" A f 
dieser bedingungslosen Iınmaneıız besteht der moderne Geist Es ist sein Mut oder „JJ . . . , • _ ı ' 

e 
Verzweiflung, ın ]edel Fall seine bittere Ehrlichkeit, unser In-der-Welt-Sein ernst 
nehmen: (lie Welt als sich selbst überlassen zu sehen, ihre Gesetze als keine Einmiscl Z11 
duldend und die Strenge unserer Zugehörigkeit als durch keine ' Lung 

9 . c * › ( ß eltlı 
hung geınıldert." '111 8 I`W ehe Vorse- 
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Zwänge oder sozial-determinierende, alle Freiheit unterdrückende Me 
chanismen - immer neu bekämpfen muß, denn auch ihre Würde als 
Freiheit ist wirkliche, gegebene Realität. 

Ethik im Horizont des zweideutigen Seins wird darin zur radikalen 
Verpflichtung auf die bescheidene, ihre eigenen Möglichkeiten und 
Grenzen frei und realistisch übernehmende Freiheit. Man könnte 
pointiert vielleicht formulieren: Naturrechtliche, d. h. metaphysisch 
begründete ethische Hermeneutik im Horizont des in der Offenheit 
von Natur- und Freiheitsgeschichte bleibend zweideutigen Seins wird 
im Verhältnis der Freiheit zur Natur zur Heuristik der aktiven Ach- 
tung der Rechte der Natur durch die Freiheit und im Verhältnis der 
Freiheit zu sich selbst zur Heuristik der aktiven Achtung der Bedin 
gungen möglichen Freiheitsvollzugs inmitten der bedrohenden psycho 
physischen und sozialen Zwänge. Naturrechtliches Denken wird somit 
zur „Ethik der ,Rechte` der Natur" und zur „Ethik der Menschenrech- 
te" zugleich. In den Proklamationen der Menschenrechte hat eine ethi 
sehe Tradition begonnen, die sich um das Verhältnis der Freiheit zu 
sich selbst bemüht, indem sie jede menschliche Freiheit an die Bedin 
gungen möglichst ungehinderter Freiheitsvollzüge im bedroht-determi 
feierten Dasein bindet (soziale Menschenrechte als subjektive Rechte 
des Menschen als Person, aber auch als bindender Maßstab gesell 
schaftlicher Mitverantwortung). Im Zueinander zur Natur befindet 
sich die konkrete Geschichte menschlicher Freiheit noch ganz am An 
fang der realistischen Bindung. In beiden Bindungen aber steht offene 
Natur- und Freiheitsgeschichte auf der Waage. 

3. Appräsentation35 

Die ethische Hermeneutik im Horizont der Zweideutigkeit des Seins ist 
in ihrer Bindung menschlicher Freiheit an unverfügbare Wahrheit 
und aller Willkür entzogener Verpflichtung radikaler als alle ontologi 

35 Der Begriff wird hier in Anlehung an Niklas LUIIMANN gebraucht, der mit seiner sy 
stemrationalen, soziologisch funktionalen Analyse der Bedeutung von Religion im moder 
nen Gesellschaftskontext auf die appräsentative Dimension von Glauben hingewiesen hat. 
Innerhalb der komplexen pluralistisclıen Gesellschaft bedarf es der rationalen Bewälti 
gung der letzten Unabsclıließbarkeit aller Systenıbildungen. Religion, die auf das Un 
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sehe oder existentiale Hermeneutik: Im ontologischen oder existen- 
tialen Erkennen drückt sich die Abhängigkeit des menschlichen mora- 
lischen Urteils von der Unendlichkeit des partizipierten Seins oder des 
intuierten Sinns der Geschichte aus. Partizipierend bzw. im Sinnge- 
schehen der Geschichte existentiell aufgehoben ist der Mensch objekti- 
ver Wahrheit ontologischer bzw. existentialer Tiefendimension ver- 
pflichtet, zugleich aber auch mächtig. Im Horizont der Metaphysik des 
zweideutigen Seins bleiben Seinshorizont und menschliche Freiheit 
unsicher, begrenzt, bedingt. Das aber bedeutet keinen Relativismus, 
sondern das unhintergehbare Eingeständnis der Gebrochenheit 
menschlicher Freiheitsfähigkeit und ethischer Wahrheitsfähigkeit in- 
mitten ihrer dennoch zu übenıehmenden unbedingten Verpflichtung. 
Der Mensch muß in seiner Freiheit aktiv Verantwortung übernehmen, 
er darf um seiner eigenen Realität willen nicht resigniert davon ablas- 
sen; aber in dieser unvertretbaren unbedingten Verantwortung muß 
er sich zugleich in seiner Freiheitsmacht beschränken, um des größe- 
ren Ganzen des Zueinanders mit der für sich und über den Menschen 
hinaus existierenden Natur willen, seine Unbedingtheit wird nicht 
zum Selbstzweck.36 Der Mensch muß die Pflicht übernehmen, „die sei- 
ne Stellung in der Ordnung der Dinge ihm auferlegt"37. Seine Freiheit 
muß ihr Unwiderrufliches in der Gebrochenheit der Wirklichkeit voll- 
ziehen. Das ist ihr Sinn, ein unendlicher, aber zugleich gebrochener, 
endlicher. So erlebt der Mensch eine Kontingenz, die er selbst in sei- 
ner Welt ist, die auch im eigenen Denken nicht mehr übersteigbar ist, 
nur durch das Hoffen, das sich im Vollzug des eigenen Paradoxes aus- 
drückt, in der Frage, die er selbst als unwiderruflich Gültiges in blei- 
bender Determination und in existierender Natur ist. 

faßbare mit konkret faßbaren Symbolen verweist, codiert die Unendlichkeit der Welt der 
Systeme und macht sie so rational verfügbar. Vgl. N. LUHMANN: Funktion der Religion 
(1977); dazu: H. J. DEUSER: Religion, Kontingenz und christlicher Glaube (1988). 
36 „Denn dies sei jetzt gesagt: Das Subjekt-Objekt-Verhältnis, das in jener Scheidung 

gründet, sie offen hält und durchsteht, ist nicht ein Fehltritt, sondern das Privileg, die 
Bürde und die Pflicht des Menschen. Es ist der Zustand des Menschen, wie er nach der 
Bibel gemeint war, ilıın auferlegt (lıırch seine Geschöpflichkeit und von ihın zu überneh- 
men, durchzuvollziehen - und zu transzendieren nur in gewissen Begegnungen mit Sei- 
nesgleichen und Gott, d. h. in existentiellen Beziehungen sehr besonderer Art. Niemand 
und kein waltendes Sein niınnıt uns die Verantwortung ab fiir das, was wir denken und 
sprechen." - H. JONAS: Heidegger und die Theologie (1967). 
37 In. JONAS: Philosophie (1993), S. 41. 
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THOMAS von Aquin differenziert in seiner theologischen Interpretati- 
on metaphysischen Denkens zwischen Sein und Gott. Das Sein ist nach 
ihm nicht mehr, aber auch nicht weniger als das „Licht" Gottes (im 
Sinne des „Seinslichtes" als Formalobjekt menschlichen Geistes38). Im 
Eindringen heilsgeschichtlicher Erfahrung biblischer Kultur ins antike 
metaphysische Denken wird darin eine Relativierung des Seinsbegriffs 
ansichtig, die letztlich eine Relativierung der bloß immanenten Wirk- 
lichkeit von Mensch und Kosmos auf dem Hintergrund theologischer 
Gegenüberstellung von Gott und Schöpfung meint. 

Ist nicht die Metaphysik der bleibenden Zweideutigkeit des Seins ein 
umgekehrter philosophisch-rationaler Ausdruck dieser theologischen 
Einsicht seit THOMAS von Aquin? Die immanente Wirklichkeit der 
antagonistischen offenen Natur- und Freiheitsgeschichte läßt sich 
letztlich nicht absolut systematisieren, in ihrer ambivalenten Gegeben- 
heit in dem Sinne abschließend begründen, daß die Offenheit ihres Ri- 
sikos und ihrer bleibenden Gefährdung in irgendeinem umfassend (im 
Menschen oder im Kosmos) abstrahierten Grundbezug harmonisie- 
rend zurückgelassen werden könnte. Metaphysik wird zur stummen 
Appräsentanz der Unabschließbarkeit der Hoffnung innerhalb der 
Frage, die das faktische Dasein immanenter Wirklichkeit in ihrer Spal- 
tung zwischen Natur und Freiheit, in ihrer gleichzeitigen Symbiose 
von Freiheit in Determination ist. Indem ,Naturrecht' als ethische Re- 
flexion die Freiheit bis an diese Grenze der Erfahrung vertreibt, nach 
den Rechten der Natur zu fragen und sich in einer Rechtsgeschichte 
selbst an äußerste Bedingungen eigener Möglichkeit zu binden, dafür 
Verantwortung zu übernehmen, aber zugleich zu erfahren, daß die 
letzte Unübersichtlichkeit dieser Verantwortung offen bleiben muß, 
wird metaphysische Begründung innerhalb der Ethik zum Verweis 
über sich l1inaus.39 Man kanıı die Analogie vom Willen Gottes in die- 
sem Sinne auch heute noch auf die Ethik beziehen, in dem Sinn: Ob 
Gott nicht Verantwortung für  die fiir sich und die Rechte der Natur 
aufs äußerste verantwortliche menschliche Freiheit übernimmt, damit 

38 G. SIEWERTH: Das Seiıı als Gleiclınis Gottes (1958). 

39 „Die Achtung des Philosophen vor der biblischen Tradition beruht gerade auf der 
Anerkennung der Rolle, welche sie bei der Einprägung dieses ontologischeıı Schenıas mit 
seiner mühevollen Spannung in den westlichen Geist gespielt hat". - ll. JONAS: Heidegger 
und die Theologie (1967), S. 337. 

40 Nach christliclıenı trinitarischen Erfahren Gottes entspricht der Überantwortung des 
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der Mensch erfährt, daß es geht, gültige Freiheit in Determination zu 
sein? Diese Frage, ob es tatsächlich geht, unfreie Freiheit zu vollzie- 
hen, vermag Metaphysik des zweideutigen Seins nicht mehr zu ent- 
scheiden (denn kein ,System" der Immanenz, weder kosmische Natur, 
deren bedingende Kausalität alles relativiert, noch menschliche Frei- 
heit, deren transzendentale unbedingte Würde in natürliche Kontin- 
genz eingebunden bleibt, trägt eine Absolutheit in sich, die zu solcher 
Entscheidung ermächtigte), nur als Hoffnung in der faktischen Exi- 
stenz von Natur- und Freiheitsgeschichte benennen. Hier öffnet sich 
die metaphysische Fragestellung der Theologie.0 
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DIETER WITSCHEN 

TEILHABE AM GEMEINSAMEN MENSCHHEITSERBE 
Außer einem ethischen Prinzip auch ein Mensehenrecht? 

1. Fragestellung 

Das Postulat einer dritten Generation von Menschenrechten2 ist ein Be 
leg aus neuerer Zeit zum einen dafür, daß Forderungen nach Anerken 
rung bestimmter Ansprüche als Menschenrechte Reaktionen auf ele 
mentale Unrechtserfahrungen oder auch Reaktionen auf neuartige, 
z. B. durch technologische Innovationen hervorgerufene Gefährdun 
gen menschenwürdiger Existenz sind, zum anderen dafür, daß der To 
Pos der Menschenrechte benutzt wird, um als ethisch besonders dring 
ich angesehenen Forderungen eine besondere Dignität sowie eine 

größere Durchsetzungskraft zu verleihen. Beide Aspekte machen er- 
klärlich, warum es im Laufe der historischen Entwicklung verschrie 
derartige Extensionen von Menschenrechtspostulaten gegeben hat. 
Mit dem Konzept einer dritten Generation von Menschenrechten, mit 
dem eine Erweiterung um eine ganze Klasse von Menschenrechten an 
gestrebt wird, soll - in Entsprechung zur Internationalisierung des 
Menschenrechtsschutzes nach dem zweiten Weltkrieg sowie in Anbe 
tracht der sich verstärkenden internationalen Interdependenz - auf 
globale Krisenphänomene reagiert werden, wie insbesondere die der 
Unterentwicklung bei ganzen Völkern, der zahlreichen Kriege und 
Bürgerkriege, der Umweltzerstörung. Demgemäß wird in erster Linie 
ein Menschenrecht auf Entwicklung sowie auf Frieden sowie auf eine 
intakte Umwelt gefordert.3 

1 Vgl. ThG; 38 (1995), 272 - .  285. 
2 Nach der zugrundeliegenden Einteilung bilden die individuellen Freiheits- und die 

politischen Mitwırkungsrechte die erste Generation von Menscl • l t die ' 

Anspnıclısreclıte die zweite Generation. l8IllGc l en, sozialen 

3 Die Parallelität zu den Zielen, denen sich ihn kirchlichen Be ' l d Na t 
ziliare Prozeß verpflichtet weiß, nämlich Gerechtigkeit, Friedeelundr B°š„ía.?3„g"d;*; 
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Ist die Klassifizierung dieser Postulate als Menschenrechte aber ge- 
rechtfertigt? Dieser in den Diskussionen über die Drittgenerations- 
rechte häufig gestellten Grundsatzfrage sei hier ein wenig nachgegan- 
gen. Exemplarisch ausgewählt sei zu diesem Zweck eines der Men- 
schenrechte der dritten Generation, (las zwar nicht im Zentrum der 
Erörterungen steht, gleichwohl fester Bestandteil dieser Klasse von 
Menschenrechtspostulaten ist, und das in einem inneren Sachzusam- 
menhang mit den geforderten Rechten auf Entwicklung und auf intak- 
te Umwelt steht, nämlich das Recht au f  Teilhabe am gemeinsamen 
Menschheítserbe. Ausgewählt sei es, weil es von allen Drittgenerati- 
onsrechten offenbar das überschaubarste ist. Am überschaubarsten 
insofern, als dessen Anwendungsfelder klar eingegrenzt sind und über 
dessen Grundelemente weitgehend Konsens besteht. Da allerdings die 
Rechte, die in der Regel der dritten Generation der Menschenrechte 
zugeordnet werden, heterogen sind, können - worauf eigens hingewie- 
sen sei - die Überlegungen, die hier in paradigrnatischer Absicht zu 
der Frage angestellt werden, ob das Recht auf Teilhabe am gemeinsa- 
men Menschheitserbe überhaupt als ein Menschenrecht klassifiziert 
werden kann, nicht in jeder Hinsicht auf alle anderen Drittgenerati- 
onsrechte übertragen werden. 

Das Konzept einer Teilhabe am gemeinsamen Erbe der Menschheit 
ist (wenigstens bislang) vor allem im rechtlichen, weniger im ethi- 
schen Bereich entwickelt worden und hat dort bald eine allgemeine 
Beachtung erfahren. Seine Anwendungsfelder sind insbesondere das 
Seerecht, aber auch das Weltraumreclıt, das Rechtsregime der Antark- 
tis, ferner der Schutz des Natur- und Kulturerbes der Welt.5 Bisweilen 

Schöpfung, ist alles andere als zufällig, soııdern offenkundig in der gemeinsamen Ein- 
schätzung begründet, was die dringlichsten Gegenwartsaufgaben ausmachen. 

4 An anderer Stelle lıabe ich mich damit befaßt, was es grundsätzlich mit dieser Art 
von Menschenrechtspostulaten auf sich hat' D. WITSCHEN: Menschenrechte der dritten 
Generation als Leitpriıızipien eines internationalen Ethos (1995). 

5 Zur Entstehungsgeschichte dieses Konzepts und seinen Anwendungsgebieten vgl. 
z. B. W. A. KEWENIG: Common lıeritage of ınankind - politischer Slogan oder völker- 
reehtliclıer Schliisselbegriff? (1981); E. RIEDEL: Menschenrechte der dritten Dimension 
(1989), S. 15f.; A. BARTIIEL: Die Menschenrechte der dritten Generation (1991). In die- 
sen 
gefunden hat. Von theologischer Seite vgl. G. IIÖVER: Solidarität und Entwicklung 
(ı986y 
Bei den verschiedenen, allgemein als bedeutsam eingestuften universalen bzw. regionalen 
Menschenrechtspakten ist der Grundsatz nur iıı der sogenannten Banjul Charta der Men 

Beiträgen ist belegt, in welchen internationalen Verträgen dieses Prinzip Anwendung 



Teilhabe am gemeinsamen Menschheitserbe 177 

wird der Technologietransfer zwischen den Industrie- und den Ent- 
wicklungsländern als ein möglicher Bestandteil dieses Konzepts ge- 
nanntß 

Zum gemeinsamen Menschheitserbe werden zunächst einmal Gebie- 
te jenseits staatlicher Souveränität gerechnet, die für  alle Menschen 
unter bestimmten Rücksichten von Bedeutung sind. Diese staatsfreien 
Räume sind im wesentlichen nicht-terrestrische Gebiete (z. B. der Tief- 
seeboden, der Weltraum, (lie Planeten). In diesen dürfen Staaten Sou- 
veränitätsrechte weder einklagen noch ausüben; für sie besteht 
m. a. W. ein Okkupationsverbot. Nach den Regeln des lıergebrachten 
Völkerrechts hätten die staatsfreien Räume, die Nutzung der in diesen 
Gebieten sich befindlichen Ressourcen dem Zugriff einzelner Staaten 
offengestanden. Das Prinzip der Teilhabe am gemeinsamen Mensch- 
heitserbe löst, was etwa die Nutzung der Ressourcen des Tiefseebo- 
dens und -untergrundes betrifft, den tradierten Grundsatz der Meeres- 
freiheit ab, wonach die Meere zwar als res communis betrachtet wer- 
den und nicht etwa als res nullius, bei der das ins prim occupantis 
zur Anwendung kommt, demzufolge aber trotz eines Aneignungsver- 
botes jeder Staat zu deren Nutzung zum eigenen Vorteil berechtigt ist, 
und zwar in dem Umfang, in dem ihm dies technisch möglich ist. 

Das Bestimmungselement, daß dieses Prinzip sich auf staatsfreie Ge- 
biete bezieht, trifft jedoch nicht, wie leicht ersichtlich, auf all seine 
Anwendungsfelder zu. Denn das Kultur- und Naturerbe unterliegt fak- 
tisch einzelstaatlicher Jurisdiktion. Daß es gleichwohl dem gemeinsa- 
men Menschheitserbe zugeordnet wird, hat seinen Grund darin, daß 
es, insofern es sich um außergewöhnliche und exemplarische Kultur- 
güter sowie Naturlandschaften handelt, in einem ideellen Sinne als für 
die gesamte Menschheit bedeutsam erachtet wird. Die Staaten sind die 
Treuhänder, die das Erbe verwalten. Für die Zuordnung zum gemein- 
samen Menscheitserbe ist demnach nicht ausschlaggebend, ob sich et- 
was außerhalb oder innerhalb nationaler Jurisdiktion befindet, son- 

schenrechte und Rechte der Völker aus dem Jahre 1981 (d. í. die Mensclıenrechtsdeklara- 
tion der Organisation der afrikanischen Einheit) in einer allgemeinen Form kodifiziert 
worden. In deren Art. 22, Abs. 1 heißt es ll. a.: „Alle Völker haben ein Recht auf gleich- 
mäßige Beteiligung an dem gemeinsamen Erbe der Menschheit." 

6 Vgl. z. B. bei W. A. KEWENIG: Common lıeritage of mankind -- politischer Slogan oder 
völkerreclıtlicher Sclılüsselhegriff? (1981). S. 398. 
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denn ob es als für die Menschheit potentiell bedeutsam eingestuft wird 
oder nicht. Es macht nur den historischen Ursprung dieses Konzepts 
aus, daß es zunächst auf staatsfreie Gebiete Anwendung fand; es ist 
nicht systematisch zwingend, daß seine Applikation auf diese Gebiete 
beschränkt bleibt. 

Eine nähere Betrachtung zeigt zudem, daß es bei dem Hinweis, daß 
Unterschiede hinsichtlich der jeweiligen Anwendungsfelder bestehen, 
nicht allein um eine verschiedene Zuständigkeit in der Verwaltung des 
gemeinsamen Erbes geht, sondern auch um zwei verschiedene Verhal- 
tensweisen diesem Erbe gegenüber. Das Erbe kann unter der Rück- 
sicht betrachtet werden, daß es für  die Menschheit, alle Staaten be- 
deutsame Ressourcen - Juristen haben insbesondere die in nicht-terre- 
strischen Gebieten im Auge - enthält. Insofern deren Nutzung zu re- 
geln ist, steht ein Verteilen an; die Ressourcen sind nämlich teilbar. 
Das Natur- und Kulturerbe ist hingegen nicht teilbar; dieses gilt es in 
seinem Bestand zu schützen, damit es mit seinen Wertdimensionen 
nicht nur für die gegenwärtige Generation erhalten bleibt, sondern 
auch an zukünftige Generationen weitergegeben werden kann, da es 
andernfalls unwiederbringlich verlorengelıt. Teilhabe am gemeinsa- 
men Menschheitserbe bedeutet demnach zweierlei, je nachdem ob es 
um ein Verteilen oder ein Bewahren geht. 

Über weitere Grundelemente dieses Konzepts besteht gleichfalls kei- 
ne Differenz. So über das sicherlıeítspolítísclıe Element: militärische 
Nutzungen, z. B. Stationierungen voıı Massenvernichtungswaffen, sol- 
len für  alle Zeiten in ( e n  fraglicheıı Gebieten verboten sein; diese sol- 
leıı ausschließlich für friedliche Zwecke genutzt werden dürfen. Oder 
über das ökologische Element: diesem zufolge sind u. a. die natürli- 
chen Ressourcen der Erde (Luft, Wasser, Boden, Flora, Fauna) zu er- 
halten. Werden Naturschätze gehoben, darf das bestehende Umwelt- 
gleiclıgewicht nicht einschneidend gestört werden. Oder iiber das wis- 
senschaftliche Element: die Erforschung der in Rede stehenden Gebiete 
steht allen offen; Wissenschaftsfreiheit ist bei der Exploration zu 
währleisten. Gleichwohl besteht eine Verpflichtung zur Zusammenar- 
beit und zur Verbreitung wisseııschaftlicher Erkenntnisse im Interesse 
aller Menschen. Umstritten ist hingegen das zentrale Grundelement, 
die Frage, wie das gemeinsame Menschheitserbe, insofern es sich je- 
deııfalls um ökonomisch bedeutsame Ressourcen handelt, genutzt wer- 

gp- 
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den soll, und zwar umstritten zwischen den Industrie- und den Ent- 
wicklungsländern. Bei der Frage nach der Nutzung wird selbstver- 
ständlich vorausgesetzt, daß bestimmte empirische Bedingungen er- 
füllt sind, wie die, daß überhaupt zur Nutzung geeignete Ressourcen 
vorhanden sind, daß zu deren Hebung eine Teclmologie zur Verfü- 
gung steht und daß die Nutzung wenigstens langfristig ökonomisch 
rentabel ist; diese faktischen Bedingungen sind nun je nach Anwen- 
dungsfeld in einem ganz unterschiedlichen Ausmaß gegeben. 

Wenn auch der in Rede stehende Grundsatz in erster Linie in einem 
rechtlichen Rahmen entwickelt worden ist, so ist dennoch evident, daß 
den rechtlichen Kodifikationen bzw. ( e n  Bemühungen darum ethische 
Impulse zugrunde liegen. Ethisch verstanden kommt ihm zweifelsohne 
eine Plausibilität zu, was hier allerdings, da dies nicht unser eigentli- 
ches Thema ist, nur in groben Zügen skizziert sei. 

2. Als ethisches Prinzip 

Im Kontext einer normativ-ethischen Begründung kann das Prinzip 
der Teilhabe am gemeinsamen Menschlıeitserbe zunächst und vorran- 
gig als ein Erfordernis der Gerechtigkeit begriffen werden. Vorrangig 
u. a. deswegen, weil diesem ethischen Prinzip eine Tendenz zur Ver- 
rechtliehung inhärent ist, weil bei diesem Übergang dieses Prinzip ei- 
ne Brückenfunktion übernehmen kann, da es Recht-Pflicht-Korrelatio- 
nen zum Inhalt hat. 

Näherhin können zwei Ausformungen des Gerechtigkeitsprinzips als 
einschlägig angesehen werden: 

a) Als Forderung internationaler Gerechtigkeit 

Damit wird sozusagen die räumliche Dimension des Prinzips erfaßt. 
Demnach wird das, was zum Menschheitserbe gerechnet wird, als Ge- 
meineigentum, als Allmende der Menschheit aufgefaßt, das im Interes- 
se aller Staaten, zum Wohl aller Menschen zu nutzen bzw. zu bewah- 
ren ist. Das Prinzip beinhaltet m. a. W. einen Gemeinnützigkeitsvorbe- 
halt.7 Die in internationalen Verträgen häufig benutzte Formel lautet: 

7 So W. A. KEWENIG: Moııschlıeitserbe, Konsens und Völkerrechlsordnuııg (1981). 
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„for the benefit of mankind". Daß diese in unserem Zusammenhang 
nicht, wie dies nicht selten im allgemeinen von der Gemeinwohl-Fon 
mel behauptet wird, gänzlich inhaltsleer ist, läßt sich daraus entneh- 
men, daß mit deren Anerkennung wenigstens zweierlei ausgeschlossen 
wird: Zum einen besteht ein Okkupationsverbot; z. B. können Küsten- 
staaten ihre Hoheitsgewalt nicht über das zugestandene Maß auf das 
Meer hinaus ausdehnen, können sie das Erbe nicht allein unter sich 
aufteilen. Zum anderen wird verhindert, daß das Erbe, etwa Energie 
und mineralische Ressourcen, nur denen zugute kommt, die zu dessen 
Hebung technologisch in der Lage sind, also einigen hochentwickelten 
Staaten, daß nach der sprichwörtlichen Maxime verfahren wird: Wer 
zuerst kommt, der mahlt zuerst. Das Prinzip als solches ist ein allge- 
meines, nicht ein spezifisches, so daß es unter Beachtung des Gemein- 
nützigkeítsvorbehaltes verschiedene Möglichkeiten des Umgangs mit 
dem Erbe zuläßt; es läßt u. a. offen, in welcher Art und Weise sowie 
zu welchem Zeitpunkt das Erbe gehoben, wie die Erbengemeinschaft 
konkret organisiert werden soll. Der Zeitpunkt z. B. - ob möglichst 
bald oder erst nach einem längeren Moratorium - ist nicht nur unter 
ökologischer Rücksicht von Bedeutung, sondern auch deswegen, weil 
durch die Substitution terrestrischer Rohstoffe durch Rohstoffe des 
Meeresbodens die Situation von Entwicklungsländern geschwächt 
wird, für  die der Handel mit ersteren eine Haupteinnahmequelle ist. 
Hinsichtlich der Art und Weise ist sowohl eine eher markt- als auch 
eine eher planwirtschaftliche Vorgehensweise bei der Nutzung Ökono- 
misch bedeutsamer Ressoureen vorstellbar. 

Einer ehrístlíchen Sozialethik bereitet die Anerkennung des Prinzips 
keine Schwierigkeiten; vielmehr sieht sie in ihm eine konsequente An- 
wendung eines ihrer Grundsätze auf bestimmte Gebiete, gehört doch 
der Gedanke c e r  Gemeinwidmung der Erdengüter seit der Patristik zu 
ihrem Gemeingut.8 Aufgrund ihrer weiteren Option für die Benachtei- 
ligten wird sie zudem einer Konkretisierung des Prinzips beipflichten. 

8 Vgl. z. B. IllII` aus neuerer Zeit (lie Ausfiilırııngen in der Pastoralkonstitutioıı „Gaudi- 
uııı et Spes" des Zweiten Vatikanischen Konzils, Nr. 60): „Gott hat (lie Erde mit allem, was 
sie enthält. zum Nutzen aller Menschen untat Völker hestinmıt; darum müssen diese ge- 
sehaffenen Güter in einen billigen Verhältnis (aeqııa ratione) allen zustatten kommen... 
Wie immer das Eigentum und seine nähere Ausgestaltung entsprechend den verschieden- 
artigen und wantlelbaren Unıstäntleıı iıı die re('lıtliclıen Institutionen der Völker einge- 
baııt sein mag, immer gilt es. a<'htzuhal›en auf (liese allgemeine lšestiımnung der Güter." 
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Denn dieses wird von seinen Protagonisten nicht nur in der allgemei 
nen Weise verstanden, daß es einen Gemeinnützigkeitsvorbehalt zum 
Inhalt hat, sondern weiterhin in einer spezifischen Weise als ein 
Grundsatz distributiver Gerechtigkeit. Fragen der Verteilungsgerech 
ewigkeit stellen sich nicht nur dort, wo es zu bestimmen gilt, welche 
Aufgaben den Beteiligten im Rahmen ihres Zusammenlebens zukam 
men, wie die Früchte ihrer Zusammenarbeit zu verteilen sind, Son 

denn auch dort, wo die Mitglieder einer sozialen Einheit nicht zusam 
menarbeiten, sondern nur einen gemeinsamen Anspruch auf bereits 
vorhandene Güter haben, wie dies bei einer Erbengemeinschaft der 
Fall ist. Der spezifische Grundsatz besagt entsprechend J. RAWLS' Dif 
ferenzprinzipg, auf das in diesem Kontext für  gewöhnlich zurückge 
griffen wird, daß Ungleichheiten bei Distributionen nur dann zu 
rechtfertigen sind, wenn sie Vorteile für alle, für die am wenigsten Be 
günstigen den größtmöglichen Vorteil mit sich bringen. Die Nutzung 
des gemeinsamen Menschheitserbes soll m. a. W. vor allem den armen 
Ländern zugute kommen; das Prinzip enthält eine Präferenz für die 
Entwicklungsländer. Allerdings kann nicht allein die Bedürftigkeit als 
Distributionskriterium zur Anwendung kommen, sondern es gilt eben- 
so, das Kriterium „Jedem nach seinen Leistungen" in Rechnung zu 
stellen, da selbstverständlich die Anstrengungen der Länder, die zur 
Erforschung und Erschließung der Ressourcen beigetragen haben, 
nicht außer acht gelassen werden können. 

b) Als Forderung intergenerationeller Gerechtigkeit 

Damit ist die zeitliche Dimension des Prinzips erfaßt. Dieses weist 
mithin nicht nur eine synchrone, sondern vor allem auch eine 
diachrone Perspektive auf. Das gemeinsame Erbe der Menschheit, an 
dessen Teilhabe sowohl gegenwärtige als auch zukünftige Generatio 
nen ein Recht haben, umfaßt im Sinne des hier einschlägigen Prinzips, 
wie bereits erwähnt, zum einen die Ressourcen der natürlichen Um 
weit in im wesentlichen nicht-terrestrischen Gebieten, die unter öko 
nomischen Gesichtspunkten von Interesse sind, und zum anderen das 
nicht verwertbare Natur- und Kulture1'be!°, das es mit seinen ökologi 

9 Vgl. J. RAWLS: Eine Theorie ( e r  (ıereclıtigkeit (1975), S. 81 - 104. 
10 ideelle Werte wie ıııoralische und geistige Ideale oder l›ı›Iitis('he Traditionen siııd vor 
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schon, ideelleıı und ästhetischen Wertdimensionen jeweils in seinem 
Bestand zu sichern und damit zu tradieren gilt. Zum Kulturerbe wird 
von manchen auch teclmologisches Wissen gerechnet, das nicht allein 
als Wettbewerbsvorteil zum eigenen ökonomischen Vorteil eingesetzt, 
sondern auch, insofern es der Verbesserung oder Erleichterung der 
Lebensbedingungen dient, zum Nutzen aller Menschen weitergegeben 
werden soll; gedacht ist dabei natürlich an einen Transfer von Techno- 
logie seitens der Industrie- an (lie Entwicklungsländer. 

Das Postulat einer intergenerationellen Gerechtigkeit läßt sich als 
Anwendung der Goldenen Regel auf eine zeitliche Dimension begrei- 
fen. Als logische Regel verstanden schließt die Goldene Regel die Be- 
rufung auf individuelle Faktoren als Geltungsgründe für moralische 
Grundsätze aus; ein derartiger individueller Faktor ist die (zufällige) 
Stellung in der Zeit, (lie mithin als solche kein relevanter Grund für  ei- 
ne Ur gleichbehandlung sein kann." Näherhin wird im Sinne der ne- 
gativen Fassung dieser Regel gefordert, (laß die gegenwärtige Genera- 
tion nicht zukünftigen Generationen derartige Schäden zufügen darf, 
die jene von den ihr vorausgehenden Generationen nicht hätte erlei- 
den wollen, da sie solches Handeln, z. B. die Zerstörung natürlicher 
Lebensbedingungen, ( e n  unwiderruflichen Verbrauch natürlicher 
Ressourcen, als Eingriffe in ihre Rechte etwa auf Leben oder Gesund- 
heit oder Handlungsfreiheit angesehen hätte. Was die gegenwärtige 
Generation an natürlichen Ressourcen Voll ihren Vorfahren geerbt 
hat, das hat sie in seiner Qualität ungemindert an zukünftige Genera- 
tionen weiterzugeben, von denn hat sie wenigstens so viel zu bewah- 
ren, wie es ihr übergeben worden ist. Sie hat mithin u. a. für Wieder- 
verwendungen oder für  die Bereitstellung entsprechender Substitute 

der Propagierung eines Drittgenerationsrechts auf Teillıalıe am gemeinsamen Mensch- 
heitserbe -- allerdings auf regionaler Ebene - in reclnliclıen Konventionen als gemeinsa- 
mes Erbe deklariert worden. Vgl. Z. B. die Präanıbel des Status des Europarates (am 
3. 8. 1949 in Kraft getreten) oder die Präambel der Europäischen Konvention zum Schut- 
ze ( e r  Menschenrechte und Grundfreiheiten (ahn 3. 9. 1953 in Kraft getreten). 
Es liegt zudem nahe, (lie Idee bzw. (len Kaııoıı (ler Menschenrechte selbst als gemeinsa- 
mes Erl›e der Menschheit anzusehen. Vgl. dazu II. BlELFFl~ll.DT: Die Menschenreclıte als 
„das Erbe der gesamten Menschlıeit" (199°), S. 1-13 -- 160, bes. 160. 
11 Vgl. J. RAWLS: Eine Theorie der Gerechtigkeit (1975), S. 329: „Einen Grundsatz der 

Zeitpråferenz anerkennen hieße Menschen, die zu verschieclenen Zeiten leben, das Recht 
eiıızuríinınen, allein wegen dieses zufälligen Umstands ihren Ansprüchen gegeneinande 
verschiedenes Gewicht Zll gehen." . . .l` 
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und ökonomisch zu verwerten 

Sorge zu tragen. Wie im Normalfall im faıniliären Bereich die Eltern 
bemüht sind, ihren Kindern wenigstens kein schlechteres Erbe zu hin- 
terlassen, wie im sozialpolitischen Bereich durch den sogenannten Ge- 
nerationenvertrag - grob gesagt - die jeweils mittlere Generation die 
insbesondere Ökonomische Hauptsorge zutun einen für  die Generation 
der Kinder und zutun anderen für  die Generation der Alten übernimmt, 
so sollen analog mit dem in Rede stehenden Drittgeneratíoıısrecht in 
einer globalen Perspektive bestimmte Ansprüche zukünftiger Genera- 
tionen gegenüber der gegenwärtig lebenden Generation geltend ge- 
macht werdgn.12 

Dieses kann Z. B. den Gedanken eines Moratoriums implizieren, 
wenn etwa kein hinreichendes Wissen über (lie Auswirkungeıı, die die 
Nutzung bestimmter Ressourcen mit sich bringen, vorhanden ist, oder 
wenn durch menschliches Eingreifen in Anbetracht der vorhandenen 
Möglichkeiten ein gravierendes negatives Erbe für die Nachwelt zu er- 
warten steht, oder wenn über (lie Nutzung keine internationale Eini- 
gung zu erzielen ist. 

Unter ethischer Rücksicht liegt es nahe, die Anwendungsfelder, in 
denen die Idee einer Teilhabe am gemeinsamen Mensclıheitserbe zum 
Tragen gebracht werden soll, auszuweiten. Sofern es sich um teilbare 
Ressourcen handelt, haben Juristen die iıı nicht-terrestrischen und da- 
her noch nicht einzelstaatliclıer Souveränität unterliegenden Gebieten 
im Auge. Sollten aber nicht z. B. alle nicht-erneuerbaren Ressourcen, 
wie Rohstoffe, zum Menschheitserbe gerechnet werden, gleich ob sie 
sich in Gebieten außerhalb oder innerhalb nationaler Jurisdiktion be- 
finden?13 Ein solcher Schritt führt selbstverständlich zu einer Kollisi- 
on mit dem souveränen Recht der Staaten, ihre Natursehätze Zll heben 

14 - also zu einer Kollision, wie sie be- 

12 Bei diesem Vergleich wird das (homonyme) Wort ,Generation' allerdings in zwei ver- 
schiedenen Bedeutungen gebraucht. Bei den beiden Vergleichspıınkten meint es verschie- 
dene Altersgruppen innerhalb einer gegenwärtig lebenden Population, bezogen auf das 
Dritlgenerationsrecht hingegen die jeweils gegenwärtig lebende Population in ihrer Ge- 
saıntheit im Verhältnis zu noch nicht geborenen Mensclıen. 
13 Fiir den reclıtlichen Bereich hat O. KIMMINICII folgende Beobachtung geınacht: 

„Der Ausdruck ,gemeinsames Erbe der Menschheit", ( e r  ihn Zusammenhang ıııit der Aus- 
bentııng der Schätze des Meeresbodens geprägt und dann auf deıı Weltraum ausgedehnt 
wurde, (findet) immer häufiger Anwendung, wenn es gilt, bestimmte Objekte und Werte 
als Teil der Lebenswelt des Meııselıeıı zu erhalten" (Art. Völkerreeht [1989], Sp. 779f.). 
14 III einzelnen rechtlichen Bestiınınungen innerhalb von Menschenreelıtsdeklaratio- 
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reits bei den zum Menschheitserbe gerechneten Naturgütern gegeben 
ist, die sich innerhalb staatlicher Grenzen befinden (wie bestimmte Ar- 
ten von Tieren, Pflanzen, Landschaften) oder vom staatlichen Territo- 
rium aus beeinträchtigt werden können (wie Luft, Wasser, Klima). 

Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, daß theologisch gesehen we- 
sentliche Inhalte der Forderung nach intergenerationeller Gerechtig- 
keit dem biblischen Auftrag, die Schöpfung zu bewahren, entsprechen. 
Die Welt als Schöpfung Gottes ist dem Meıısclıen als eiıı Erbe anver- 
traut, das er zu hüten hat. 

Außer acht gelassen sei hier (lie Erörterung ( e r  Frage, ob das in Re- 
de stehende Drittgeııeratioıısrecht ethisch lıvtrachtet in einer eigen- 
ständigen Weise als Forderung sogenannter Ökologischer Gerechtigkeit 
begriffen werden kann. Das mit ,ökologisclıer Gerechtigkeit" Gemeinte 
kann sich mit dem decken, was soeben zu ( e n  Postulaten internationa- 
ler und intergenerationeller Gerechtigkeit gesagt worden ist. In diesem 
Fall werden anerkannte Kriterien distributiver und komnnıtativer Ge- 
rechtigkeit auf Umweltfragen angewandt, geht es um Rechte der Men- 
schen.w Mit dem Wort ,ökologisch' ist der  Anwendungsbereich gc- 
meint. Eigenständig wäre (lie Kategorie ökologischer Gerechtigkeit 
dann zu nennen, wenn der Natur (der natürlichen Uınwelt) als solcher 

den ist dieser Konflikt angezeigt. So Z. B. iıı Art. 1 Abs. 2 des Internationalen Paktes über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, der besagt: „Alle Völker können für ihre ei- 
genen Zwecke frei über ihre natürliclıen Reiehtümer uncl Mittel verfügen, unbesclıadet al- 
ler Verpflichtungen, (lie aus (ler iııternationaleıı wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf 
der Grundlage des gegenseitigen Wohles sowie aus dcııı Völkerrecht erwachsen." (Zit. 
nach: Menschenrechte -- ilır internationaler Schutz [1992]. S. 65). 
15 Vgl. dazu folgende Aıısführungen von lehranıtlicher Seite: „Die Welt ist eine Gabe 

Gottes an den Menschen, und sie ilıııı gegeben zum Weitergeben. Der Mensch hat darum 
auch Verantwortung für (lie Generationen der Menschheit, die nach ihm kommen. So 
wird die Schöpfung zum Erbe, das jedes Geschlecht den kommenden Geschlechtern 
schuldet und ihnen nicht wegkonsumieren, nicht mit unerträglichen Hypotheken belasten 
darf... Verantwortung des Menschen fiir die Schöpfung ist Verantwortung dafür, das Erbe 
zu hüten und nicht aııstelle eines Gartens eine Wüste zu hinterlassen." (Zukunft der 
Schöpfung -- Zukunft der Menschheit [1980], Nr. 5). 
„Die jetzt schon Reichen müssen sich mit einer materiell weniger anspruchsvollen Le- 
benshaltung bescheiden und weııiger verschwenderisch mit den Dingen der Umwelt um- 
gehen, um nicht jenes Erbgut Zll zerstören, das sie siclı ıııit der ganzen übrigen Mensch- 
lıeit nach strenger Gerechtigkeit Zll teilen haben." (De justitia in nun do. Römische Bi- 
schofssynode 1971, Nr. 64, zit. nach: Texte zur katholischen Soziallehre [1976], S. 5-15f.) 
16 Diese Bedeutung verwendet z. B. O. HÖFFE, wenn er schreibt: „Das Grundmuster 

ökologischer Ungerechtigkeit ist einfach; wer zur Umweltzerstörung beiträgt, greift in die 
Rechte anderer ein." (Moral als Preis ( e r  Moderne [1993], S. 173). 
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Rechte zugeschrieben werden könnten, wenn sie - in der Terminolo 
gie I. TAMMELOS" - ein Gerechtigkeitsdestinatar sein könnte. Für die 
Sen Fall würde die anthropozentrische Perspektive der vorstehenden 
Überlegungen verlassen. Vernachlässigt werden kann diese diffizile 
Frage für unsere Zwecke, da m. E. allein schon durch die Postulate in 
ternationaler und intergenerationeller Gerechtigkeit das Prinzip der 
Teilhabe am gemeinsamen Menschheitserbe als ethisch hinreichend le 
gitimiert angesehen werden kann. 

Üblicherweise werden die Menschenrechte der dritten Generation 
das Recht auf Teilhabe am gemeinsamen Menschheitserbe einge 
schlossen - als Solidaritätsrechte gekennzeichnet. Diese Charakterisie 
rung ist ein Indikator für eine grundlegende Veränderung in der inter 
nationalen Ordnung, nämlich fiir den Übergang von der Koexistenz 
souveräner Staaten zu deren Kooperation. Das Prinzip internationaler 
Solidarität schließt u. a. ein, daß leistungsfähige Staaten zur Unterstüt 
z u g  schlechter gestellter Mitglieder der internationalen Gemeinschaft 
verpflichtet sind, daß alle Staaten an den Erdengütern partizipieren 
können, auch dann, wenn sie (noch) nicht über die Möglichkeiten, das 
Know-how verfügen, diese in geeigneter Weise für die Menschen nutz~ 
bar zu machen. 

Mit dem Postulat einer Teilhabe aller am gemeinsamen Mensch 
heitserbe wird ein Kontrapunkt gesetzt zu dem Grundsatz, daß jeder 
Staat über seine nationalen Ressourcen souverän verfügen kann. Das 
pure Faktum, daß z. B. bestimmte Rohstoffe sich auf einem bestimmen 
ten Territorium befinden, kann ethisch nicht zureichend begründen 
daß ausschließlich die betreffende Nation zu deren Verwertung be 
rechtigt ist. Oder in den Fällen, in denen an bestimmten Ressourcen 
keine Eigentumsrechte bestehen, kann das pure Faktum, daß eine Na 
t o n  über die erforderlichen Erschließungstechnologien verfügt, 
ethisch ebenfalls nicht rechtfertigen, daß diese zur alleinigen Nutzung 
berechtigt ist, zumal in diesen Fällen die dauernde Gefahr der Über 
nutzung besteht. 

17 Vgl. I. TAMMELO: Theorie der Gerechtigkeit [1977], S. 19. Mit diesem Wort werden 
die Berechtigten bezeichnet, diejenigen, „denen gegenüber die Gerechtigkeit ausgeübt 
wird". 

| | _ I _ I | -  I 
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Das Prinzip der Teilhabe am gemeinsamen Menschheitserbe kann 
innerhalb einer „Entwieklungs"- und einer ökologischen Ethik als ein 
normativ-ethisches Argument dienen; die Berufung auf dieses eignet 
sich also, wie bisweilen unterstellt, nicht nur zu paränetischen Zwek- 
ken. In der Tat gibt es Merkmale an, die bestimmte moralische Impe- 
rative begründen. Diese light-making-properties (W. D. ROSS) von 
Handlungsweisen dürften im wesentlichen mit dem kongruent sein, 
was soeben zu den Ausfaltungen des Gerechtigkeits- sowie des Solida- 
ritätsprinzips dargelegt worden ist. Dieser Grundsatz formuliert aller- 
dings nur notwendige, nicht zureichende Bedingungen für die morali- 
sche Richtigkeit in den fraglichen Praxisfeldem. Notwendige Bedin- 
gungen insofern, als er in der Hauptsache einen Gemeinnützigkeits- 
vorbehalt beinhaltet und in einer allgemeinen Weise die Verantwor- 
tung für zukünftige Generationen zum Ausdruck bringt. Keine zurei- 
chenden Bedingungen insofern, weil er keine Auskunft darüber gibt, 
nach welchen näheren Kriterien welche konkreten Güter verteilt wer- 
den sollen, wie in concreto die Verantwortung für zukünftige Genera- 
tionen wahrgenommen werden soll, er mithin zahlreiche anstehende 
Detailfragen völlig offen läßt. 

3. Aueh ein Menschenrecht? - Einwände und Unterseheidungen 

Daß das erörterte Prinzip als normativ-ethisch gut begründet angese- 
hen werden kann, ist eines; daß es als ein Rechtsgrundsatz kodifiziert 
werden kann bzw. worden ist, ist ein anderes; daß es als ein Men- 
schenrecht deklariert werden soll bzw. worden ist, ist nochmals ein 
anderes. Nicht jedes Recht von Menschen ist im qualifizierten Sinne 
des Wortes ein Menschenrecht; die beiden Arten von Rechten verhal- 
ten sich zueinander wie genus und species. Gegen die Deklaration die- 
ses Prinzips zu einem Menschenrecht lassen sich nun erhebliche Ein- 
wände vorbringen, und zwar in der Hauptsache in dreierlei Hinsich- 
ten: 

18 Vgl. dazu D. WITSCIIEN: Können Kollektive Berechtigte von Mensclıenrechten sein? 
(19951 

. 



Teilhabe am genıeinsanıen Menschheítserbe 187 

a) Im Hinblick a u f  die Berechtigten 

Der diesbezügliche Einwand lautet in seiner allgemeinen Form: Kol- 
lektive können nicht Berechtigte von Menschen rechten sein.]8 

Für den, der diesen Einwand erhebt, sind Menschenrechte sich auf 
anthropologische Grundelemente beziehende Ansprüche, die jedem 
Menschen als einzelnem Menschen zustehen, für  den macht es den 
Sinngehalt der Menschenrechte aus, jedes Individuum in für es exi- 
stentiell wichtigen Belangen vor Eingriffen von Kollektiven zu schüt- 
zen und ihm fundamentale Werte zu gewährleisten. Demzufolge kann 
der Träger von Menschenrechten nur das Individuum sein, stellt die 
Rede von kollektiven Menschenrechten eine contradictio in adjecto 
dar. Menschenrechte leiten sich letztlich aus der Würde jeder einzel- 
nen Person ab; Kollektive besitzen eine derartige Würde nicht. Diese 
Gebundenheit an das Individuum gilt es strikt beizubehalten, soll ge- 
wahrt bleiben, daß der Kanon der Menschenrechte ein Schutzwall ge- 
gen ein Handeln nach der Kaiaphas-Maxiıne ist, wonach elementare 
Werte des einzelnen geopfert werden können zugunsten eines Kollek- 
tivs, soll gewahrt bleiben, daß durch die Anerkennung von Mensehen- 
rechten als präposition Rechten fundamentale Rechte des einzelnen 
dem verfügenden Zugriff von Kollektiven entzogen werden. 

Es liegt auf der Hand, daß das Recht auf Teilhabe am gemeinsamen 
Menschheitserbe nicht ein Recht von Individuen ist. In abstracto wird 
sogar die Menschheit als das Reclıtssubjekt bestimmt. Unter ,Mensch- 
heit" wird dabei zweierlei verstanden: das eine Mal in einer räumli- 
chen Perspektive die gesamte gegenwärtig lebende Population, alle 
Menschen, das andere Mal in einer zeitlichen Perspektive lebende und 
zukünftige Generationen. Die Menschheit als solche, gleich ob damit 
das eine oder das andere geıneint ist, ist selbstverständlich kein Hand- 
lungsakteur, der seine Rechte in concreto einfordern kann. Dies ist 
nur den einzelnen Staaten und Völkern möglich, aus denen sich die 
Menschheit zusammensetzt. Grundsätzliche Einigkeit besteht daher 
über eine organisatorische Implikation dieses Rechts. Es bedarf einer 
von den Staaten zu schaffenden internationalen Instanz (Organisati- 

19 Vgl. das Übereinkoııııııeıı Zlllll Schutz des Kultur- und Natıırerbes der Welt, (las auf 
( e r  17. Tagung der Generalkonferenz der UNESCO am 16. l l .  1972 verabsclıíedet wur- 
de; abgedruckt in: Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1977, Teil II, S. 2 l5ff. 
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on), die das Erbe treuhänderisch im Interesse aller, für die „Mensch- 
heit als Ganzes" verwaltet. Bei der Verwaltung natürlicher Ressourcen 
kann die zu errichtende Organisation zwar keine Gebietshoheit inne- 
haben, muß sie aber über die Vergabe der Nutzungsrechte bestimmen 
können. Beim Natur- und Kulturerbe entscheidet bereits über die Auf- 
nahme in die World Heritage List das bei der UNESCO eingerichtete 
World Heritage Commitee.19 

Wenn bei dieseın Recht in erster Linie Staaten bzw. Völker die Be- 
rechtigten und in Symmetrie dazu die Verpflichteten sind, dann erhebt 
sich die Frage, ob es nicht sinnvoll ist, es der als eigenständig aufzu- 
fassenden Klasse der Rechte der Völker zuzuordnen, die von der Klas- 
se der Menschenrechte zu unterscheiden ist. Unter ,Menschenrechten'~ 
seien dabei spezifische Ansprüche verstanden, die jedem Menschen 
als individueller Person zustehen, unter ,Rechten der Völker' spezifi- 
sche Ansprüche, die näher zu definierenden Kollektiven zustehen. Mit 
dieser Distinktion, deren principium divisionis die Träger der Rechte 
sind, kann ein Kategorienfehler vermieden werden, wird die Spezies 
der jeweiligen Rechte herausgestellt, kann einem zentralen Einwand 
Rechnung getragen werden, ohne daß daınit das mit der Postulierung 
des Rechts inhaltlich Intendierte aufgegeben wird. In Anbetracht die- 
ser Unterscheidung wird auch erklärlich, warum nicht wenige Auto- 
ren das Konzept der Teilhabe am gemeinsamen Menschheitserbe nicht 
im Sinne eines Menschenrechts der dritten Generation, sondern als ei- 
nen allgemeinen Grundsatz des Völkerrechts entwickelt haben.20 

Bei diesem Drittgenerationsrecht wird nun nicht nur der allgemeine 
Einwand erhoben, daß Kollektive nicht Träger von Menschenrechten 
sein können, sondern anscheinend erschwerend kommt noch das Spe- 
zifikum hinzu, daß insbesondere zukünftige Generationen, denen vor 
allem auch das Erbe zugute kommen soll, als Berechtigte dieses Rechts 
bestimmt werden. Hauptsächlich Juristen bringen vor, daß zukünftige 

20 Diese Feststellung findet siclı bei E. RIEDEL: Menschenrechte der dritten Dimension 
(1989), S. 15. 
Resiimierend bestinmıt z. B. W. A. KEWFNIG: Common heritage of ıııaııkiııd - politischer 
Slogan oder völkerreclıtlicher Sclıliissell›egriff? (1981), S. 400 -- 402, das, was bisher 111 
Uııırisseıı und Inhalten des frzıgliclıeıı Prinzips erkeınıbar ist, als einen (in der Entstehen 
hegriffeııen) Grundsatz des zıllgeıneinen Völkerrechts, olme dabei llllI` an einer Stelle (lag 
Stichwort ,Menschenrechte' :ıufzııgı'eifeıı. ı ( S 
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Generationen als nicht-existierende Kollektive ebensowenig wie ein 
nicht-existierendes einzelnes Wesen Rechte im allgemeinen und Men 
schenrechte im besonderen einfordern können. Etwas, das nicht ein- 
mal existiere, könne per se keinen Rechtsanspruch geltend machen; es 
könne kein (gesetzlich geschütztes) Recht bestehen, das grundsätzlich 
nicht von einem namhaft gemachten Träger selbst realisiert werden 
könne.2 

Ohne hier auf die sehr diffizile Frage nach dem ontologischen Status 
zukünftiger Menschen, potentieller Personen eingehen zu müssen, 
läßt sich zu dieser Objektion sagen, daß es neben der Ausübung eines 
Rechts durch den Rechtsträger selbst eine stellvertretende Wahrneh 
mung von Rechten gibt. Wenn auch die Existenz zukünftiger Genera 
tonen in abstracto eine hypothetische ist, aller bisherigen Erfahrung 
nach jedoch - vom Fall einer zukünftigen Menschheitskatastrophe ab 
gesehen - eine so gut wie sichere ist, so können die Ansprüche zu 
künftiger Generationen kollektiv durch gegenwärtige Advokaten stell 
vertretend eingefordert werden. Ist die Identität einzelner Glieder zu 
künftiger Generationen auch notwendigerweise unbestimmt, so ist 
demgegenüber völlig klar, daß diese zum einen auf die Gewährleistung 
bestimmter elementarer Werte angewiesen sein werden und daß zum 
anderen die gegenwärtige Generation einen Einfluß darauf hat, ob 
bzw. in welchem Maße deren Gewährleistung gesichert worden ist 
oder nicht. 

Es lassen sich mithin gute Argumente anführen, mit deren Hilfe die 
ser spezifische Einwand entkräftet werden kann. Es bleibt jedoch der 
genannte allgemeine Einwand bestehen. Demnach ist das Prinzip der 
Teilhabe am gemeinsamen Menschheitserbe unter der Rücksicht, wer 
die Berechtigten sind, ein Grundsatz des Rechts der Völker, aber nicht 
(im qualifizierten Sinne des Wortes) ein Menschenrecht. 

b) IIII Hinblick auf  die Inhalte 

Der diesbezügliche Einwand besagt: Betrachtet man die Grundelement 
te dieses Prinzips dem Inhalt nach, so ist zu konstatieren, d a ß  diese bei 
ne menschenrechtlichen Bezugspunkte aufweisen. 

21 Vgl. II. LENK: Gibt es ein Recht zııküııftíger Genermíoııen? (1987), S. 36 - 145. 
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Beim postulierten Recht auf Teilhabe am gemeinsamen Mensch- 
heitserbe wird sicherlich nicht der Vorwurf erhoben werden können, 
der in der Regel den anderen Drittgenerationsrechten gemacht wird, 
daß sie nämlich in ihren inhaltlichen Konturen unbestimmt seien. 
Denn wie bereits erwähnt, besteht seit der ersten Entwicklung dieses 
Konzepts ein durchgängiger Konsens darüber, daß dieses fünf Grund- 
elemente aufweist: das gebietsrechtliche, das sicherheitspolitische, das 
ökologische, das wissenschaftliche sowie das nutzungsrechtliche.22 Die 
Grundelemente haben jeweils für sich genommen relativ klar umrisse- 
ne Handlungsmaximen zum Inhalt, was nicht ausschließt, daß im ein- 
zelnen, insonderheit beim nutzungsrechtlichen Element, die zugrunde 
zu legenden Kriterien zwischen den unterschiedlichen Akteuren kon- 
trovers sind. Der Einwand hinsichtlich dieses Rechtspostulats bezieht 
sich auf eine nachgeordnete Ebene. Demnach haben die Grundele- 
mente inhaltlich keinen menschenrechtliehen Bezug. 

Die Berechtigung dieses Einwandes wird einsichtig, wenn man an- 
hand konkreter Beispiele die Probe aufs Exempel macht. Wenn etwa 
ein Staat durch die zuständige internationale Organisation die Schür- 
fungsrechte für sich auf dem Meeresboden befindende mineralische 
Erze, z. B. für Manganknollen, erhalten sollte, würden wir dann - sei 
es spontan, intuitiv oder reflexiv - urteilen, daß er in den Besitz eines 
Menschenrechts gelangt sei? Oder wenn jemand die Sehenswürdigkei- 
ten der Lübecker Altstadt, die zum Weltkulturerbe gehören, sich an- 
schauen kann, wird er dann das Empfinden haben, daß ihm ein Men- 
schenrecht zuteil wird? Allein diese beiden Beispiele sowie deren Ver- 
gleieh mit Rechten, die traditionell zu den Menschenrechten gerechnet 
werden, dürften die Legitimität dieses Einwandes erkennen lassen. 

Nun gibt es diejenigen, die das in Rede stehende Postulat als ein 
Menschenrecht klassifiziert sehen wollen. Wie sieht deren Begrün- 
dung für eine solche Zuordnung aus? Eine typische Argumentation be- 
sagt: 

„Im Kern ist die Beziehung zwischen der Idee eines gemeinsamen 
Menschheitserbes und den Mensclıenrechten über den Gedanken her- 

22 Vgl. dazu Z. B. W. A. KEWENIG: Common heritage of ıııaııkind 
oder völkerrechtlielıeı' Schlüsselbegriff? (1981), S. 388 - 
rechte der dritten Dímeıısioıı (1989), S. 15. 

-- politischer Slogan 
402; E. II. RIEDEL: Menschen- 



Teilhabe am gemeiıısamen Mensclıheitserbe 191 

gestellt, daß das gemeinsame Erbe, seien es Güter, Ressourcen, kultu- 
relles oder natürliches Erbe zum Wohle aller Menschen und damit 
zum Wohle eines jeden einzelnen und zu einem solidarischen Ge- 
brauch bestimmt sind."23 

Wie leicht ersichtlich, ist mit der teleologischen Bestimmung „zum 
Wohl aller bzw. eines jeden einzelnen, zum solidarischen Gebrauch" 
wohl ein allgemeiner ethischer Bezug, aber nicht in einem spezifi- 
schen Sinne ein menschenrechtlicher hergestellt. Es ist zu unter 
scheiden zwischen dem Genus „moralische Forderung" und der Spe 
zies „menschenrechtliche Forderung". 

c) Im Hinblick a u f  die Durehsetzbarkeít 

I 
I 
ı 

Der diesbezügliche Einwand lautet: Völkerrechtlich verbindliche Ver 
träge über eingegrenzte Teilbereiche sind wirksamer als allgemeine De 
klarationen. 

Die Rechtsqualität der Drittgenerationsrechte ist generell sehr um 
stritten.25 Die Spannbreite der Typisierungen ist groß. Während am ei 
nen Ende der Skala die Postulierung dieser Art von Rechten als eine 
rein ethische steht, werden am anderen Ende diese Rechte als bereits 
geltendes Völkerrecht betrachtet. Für die einen befinden sie sich noch 
immer in statu nascendi, für die anderen in statu progressionis . 

wenn sie z. B. als sogenanntes ,soft law' klassifiziert werden, d. 11. als 
ein Schwellenrecht, das als ein sich entwickelndes Recht sich noch in 
einer Grauzone zwischen moralischem Anspruch und noch nicht ver 
kindlichem Recht bewegt --, für  Dritte sind sie bereits positives Recht. 
Es gibt ferner die Position derer, für  die diese Rechte ein Konglomerat 
bereits positivierter Menschenrechte, mithin Syntheserechte auf einer 
höheren Abstraktionsstufe sind, und demgegenüber die Position derer, 
die sie als Rechte sui generis, als eigenständige Rechte mit originären 

23 A. BARTHEL: Die Menschenrechte der dritten Generation (1991), S. 131. 
24 Inhaltliche menschenrechtliche Bezüge sind bei anderen Drittgenerationsreclıten al 

lerdings gegeben. So kann z. B. das Recht auf Entwicklung, insofern es in einem integra 
en Sinne verstanden wird, als ein Syntheserecht fiir eine ganze Reihe von bereits aner 

kannten Menschen rechten (wie den Rechten auf Leben, auf Nahrung, Kleidung, Woh 
rung, auf medizinische Grundversorgung user.) begriffen werden. 

25 Etwas ausführlicher habe ich diesen Punkt behandelt in ıneiııem Artikel: Menschen 
rechte der dritten Generation als Leitprinzipien eines internationalen Etlıos (1995). 
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Funktionen begreifen. Zudem gibt es verschiedene Auffassungen dar- 
über, welches von diesen, unter sich heterogenen Rechten in seiner 
rechtlichen Konkretisierung das am meisten entwickelte ist. Da das 
Recht auf Teilhabe am gemeinsamen Menschheitserbe das mit den 
vergleichsweise klarsten Konturen ist, ist es verständlich, daß seine 
rechtliche Verdichtung zumindest mit am weitesten vorangeschritten 
ist. 

Abgesehen davon, wie die Rechtsqualität der Drittgenerationsrechte 
genauerhin zu bestimmen ist, haben sich deren Protagonisten dem 
Einwand zu stellen, daß diese Art von Rechten gar nicht durchsetzbar 
sei. Wird mit ihrer Postulierung nicht in der Tat ein verbales Pathos 
ohne Chance auf Implementierung entfaltet? Wird dies nicht deutlich, 
wenn operationalisierbare Antworten auf Fragen wie die folgenden ge- 
sucht werden: Vor welchem Forum kann denn von wem welches in- 
haltliche Recht wem gegenüber geltend gemacht werden? Welche 
Durchsetzungsmechanisınen gibt es bei so komplexen Rechten? Wel- 
che Sanktionen zieht denn eine Verletzung der in diesen Rechten in- 
volvierten Teilforderungen nach sich? Bleibt nicht in der Realität de- 
ren Nichtbeachtung für den Täter folgenlos? Sind nicht die Zweifel be- 
rechtigt, ob durch die Erhebung abstrakter Prinzipien zu Menschen- 
rechten eine Verbesserung in den einzelnen Bereichen erzielt werden 
kann, ob dadurch die notwendigen Prozesse entweder wirksamer ge- 
staltet oder beschleunigt werden können? Ist psychologisch gesehen 
die Aufforderung, für  die Menschheit Vorsorge zu treffen, nicht ein 
untauglicher Imperativ, da die Menschheit eine abstrakte und anony- 
me Größe ist, die kaum moralische Identifikationen auslösen kann? 

Wer derartige Objektionen für gerechtfertigt hält, der bestrebtet da- 
mit keineswegs, daß mit diesen Postulaten wichtigste Anliegen der 
Menschheit aufgegriffen werden. Deren moralische Legitimation und 
Dringlichkeit steht für Kritiker wie Befürworter außer Frage. Erstere 
bezweifeln jedoch, daß der Menschenrechtsansatz für die Verfolgung 
dieser Ziele angemessen ist. Ihre Gegenposition besagt: Völkerrecht- 
lich verbindliche, multilaterale Verträge über einzelne Teilbereiche 
sind wirksamer als abstrakte Erklärungen. Denn in solchen Verträgen 
können Berechtigte und Verpflichtete sowie die Inhalte spezifischer 
bestimmt werden, kann auf die Besonderheiten der einzelnen Teilbe- 
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reiche die notwendige Rücksicht genommen werden; erst durch sie 
wird eine Operationalisierbarkeit und Justitiabilität erreicht. 

Gerade auch im Kontext der Frage der Durclısetzbarkeit ist nun 
m. E. eine in neuerer Zeit von Juristen eingeführte Distinktion, die 
zwischen Menschenrechten auf der einen Seite und Menschenrechts- 
standards auf der anderen Seite2ß unterscheidet, erhellend und im 
Hinblick auf den jetzt zur Diskussion stehenden Einwand hilfreich. 
Während unter einer rechtlichen Rücksicht unter ,Menscheıırechten" 
Ansprüche verstanden werden, die positiviert werden können, die als 
geltendes Recht einklagbar und insofern durchsetzbar sind, sind mit 
,Menschenrechtsstandards' politisch-ethische Leitprinzipien gemeint, 
die allgemeine Zielbestimınungen, Rahmenbedingungen struktureller 
Art, welche die Wahrnehmung einzelner Rechte ermöglichen, zum In- 
halt haben, die verschiedene Teilelemente des Kanons der Menschen- 
rechte vernetzen, die die Rechtsfortbildung strukturieren und als In- 
terpretationshilfen dienen, die aber selbst nicht geltendes Recht sind. 
Als grundlegende Zielbestimmungen kommt ihnen eine regulative, 
nicht unmittelbar operationale Bedeutung zu; mittels ihrer kann nicht 
zureichend bestimmt werden, was hie et nunc zu tun oder zu lassen 
ist, sie bedürfen der Spezifizierung sowie der Abklärung der Möglich- 
keiten, sie zu realisieren. 

Das Prinzip der Teilhabe am gemeinsamen Menschheítserbe beinhal- 
tet meiner Ansicht nach eine solche regulative Idee, die eine ethisch 
plausible Zielbestimmung zum Inhalt hat, die jedoch bei ihrer Umset- 
zung in mehrfacher Hinsicht Konkretisierungen bedarf, soll sie in ei- 
ner geeigneten Weise einer rechtlichen Kodifizierung zugänglich ge- 
maeht werden. Von dieser Zuordnung her wird nochmals deutlich, 
warum es nicht angezeigt ist, dieses Prinzip selbst, das in seiner Allge- 
meinheit sehr auslegungsbedürftig, aber auch -fähig ist, als ein Men- 
schenrecht (im spezifischen Sinne des Wortes) zu qualifizieren. . 

Den vorstehenden Überlegungen zufolge scheint es adäquater zu 
sein, diesen Grundsatz im Hinblick auf seine Subjekte als ein Recht 
der Völker, im Hinblick auf seine Inhalte als ein allgemeines normativ- 
ethisches Prinzip sowie im Hinblick auf seine Durchsetzbarkeit als ei- 
nen Menschenrechtsstandard zu klassifizieren. 

26 Vgl. dazu E. II. RIEDEL: Theorie der Meııschenrechtsstaııdards (1986). 
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JOSEF RÖMELT 

THEOLOGIE DER VERANTWORTUNG 
im Kontext des kulturellen Konflikts zwischen 

empirischer Rationalität und personaler Identität 

Moderne Kultur befindet sich in einem eigentümlichen Konflikt. Seit 
Beginn der Neuzeit existieren zwei spannungsreich zueinander stehen 
de Zugänge zur Wirklichkeit, die im vorneuzeitlichen Weltbild im Sin 
ne der ontologischen Finalitäten miteinander versöhnt waren: der 
,sub ektív'-hermeneutische Zugang, der den Menschen mit seiner exi- 
stentiellen Individualität und universalen Geistigkeit als nicht redu 
zierbaren Ausgangspunkt einer frei interpretierenden, sinnbezogenen 
Weltsicht begreift, und der ,objektive-positive Zugang, der alles - ein- 
schließlich der Wirklichkeit des Menschen selbst - vorn Standpunkt 
der universalen kausalen Funktionalität aus einer meßbaren empiri 
sehen Analyse unterwirft. Dieser Konflikt hat weitreichende kulturelle 
Folgen. Neuzeitliche Ausclifferenzierung der Wissenschaft in Geistes 
und Naturwissenschaften, die verschiedensten Versuehe pointierter 
Wissenschaftstheorie von eineın der beiden Standpunkte aus, d. h. al 
so als Subjekt- oder Existentialphilosophie einerseits oder als mechani 
stischer bzw. nationalistischer positivistischer Eınpirismustheorie an 
dererseits, haben von dieser Dichotoınie aus ihren Anfang genommen. 
Die Annäherung interpretativer und deskriptiver Methodiken, die sich 
in der Gegenwart durch konkrete therapeutische oder Ökonomische 
Erfordernisse aus der Applikation des ganzen gesammelten, immensen 
Wissens über den Menschen und deıı Kosmos ergaben, sind bis heute 
höchst ambivalent: Moderne Zivilisation schwankt zwischen positiv 
stisch-technischer Objektivierung und Nutzung aller materiellen, Vita 
len und spirituellen Ebenen menschlicher und nicht-menschlicher Re 
alität auf der einen Seite und existentieller Verabsolutierung persona 
ler Einzigartigkeit sowie demokratisch-rechtlicher Fixierung freiheitli 
eher Besonderheit und Integrität des menschlichen Subjekts auf der 
anderen. Man kann im Sinne dieser Ambivalenz die Geschichte der 
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Sen zu wollen. 

Neuzeit zweifach lesen: als Geschichte der zunehmenden Relativierung 
aller Realität (einschließlich des Menschen) als evolutionäres Produkt 
und Resultat empirischer Kausalität und Zufälligkeit und als Geschich- 
te der wachsenden Proklamation der existentiellen Intimität und juri- 
stischen Integrität des menschlichen Individuums (bis hin zur Prokla- 
mation der Menschenrechte). Die erstere Sicht hat auf der Rückseite 
der Analyse der Naturgesetze die teclmische Totalisierung empirischer 
Rationalität mit sich gebracht (sozusagen als konsequente ökonomi- 
sche Nutzung der markt-kausal umgesetzten Einsichten in die empi- 
risch beherrschbaren Zusammenhänge) - mit allen ihren Vor- und 
Nachteilen - , die zweitere eine der Teclmokratie und evolutionären 
Anonymisierung radikal entgegengesetzte Kultur fast unbegrenzter 
Subjektfaszination und gelegentlich eine Ideologie existentieller Inti- 
mität und Identität initiiert. 

All das ist bekannt und zur Genüge dargestellt. Innerhalb der wis- 
senschaftstheoretischen Diskussion heute ist eine Art Müdigkeit spür- 
bar, sich um die Konkurrenz der Perspektiven zwischen Idealismus 
und Positivismus, Subjekttheorie und empirischer Tatsachenwissen- 
schaft zu streiten. In der Philosophie hat man sich auf den Begriff des 
de-zentrierten Subjekts geeinigte, um die politische, strukturalistische, 
systemtheoretisch-soziologische, psychoanalytische, biologisch-geneti- 
sche und neurophysiologische Abhängigkeit des menschlichen Sub- 
jekts und die Kritik des Subjektbegriffs zu integrieren. Innerhalb der 
empirischen Wissensehaft werden auf der anderen Seite interpretative 
Methoden zur Deutung genau der empirisch nicht mehr exakt greifba- 
ren Offenheit menschlicher Subjektivität akzeptiert, sofern sie in kon- 
trollierbare Beziehung zu den empirisch faßbaren Daten gesetzt wer- 
den können. Maıı anerkennt z. B. die Moralfähigkeit des Menschen, 
seine Sinnoffenheit und personale Transzendenz als speziellen objekti- 
vierbaren Bereiclı des Systems „Mensch"2, olme den empirischen 
Standpunkt Zll verlassen, aber auch ohne alles quasi auf einer unter- 
sten enıpirischen Stufe plıysiologischer oder biologischer Daten auflö- 

Aııf der Ebene des universitären Wissenschaftsbe- 3 

1 Vgl. I). TRA(IY: Theologie als Gespräclı (1993), S. 88: „Das Ego ist heute de-zeııtriert: 
der Traııııı von vollstiiıııliger Príisvıız ist aıısgetı°Ii\ıım." 

2 Vgl. Fzırzulígın lost: lllıoı' (lie etlıisvlıo Reflexion der Nloral (1090). 
3 Besoıı(lws typísvh für viııv solvhv clíllllvı'(>ıızi(>ı't(= Doıılııng (los Plıíiıımııens „Moııs('lı" 
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triebs und akademisch-wissenschaftstheoretischer Erkenntnislehre ist 
dieser entideologisierte gnoseologische Pragmatismus ein unschätzba- 
rer Gewinn. Die gegenseitige Achtung und interdisziplinäre Verständi- 
gung sowie auch die Bereitschaft zur Planung gemeinsamer For- 
schungsprojekte zwischen interpretativen und empirischen Untersu- 
chungen ist im Sinne der modernen Pluralismusfähigkeit und Gesell- 
schaftsdifferenzierung sicherlich gewachsen. 

Das Problem ist nur, daß die konkrete kulturelle Gestaltung von Ge- 
sellschaft, für die die Einsichten der verschiedenen Forschungsprojek- 
te - je nach Bereich und lebensweltlichem Bezug - relevant sind, von 
dieser wachsenden theoretischen Akzeptanz noch wenig profitiert. Der 
theoretische Pluralismus ist historisch-politisch und praktisch-mora- 
lisch offenbar viel schwerer zu integrieren. Auf der Ebene des ethi- 
schen Diskurses, der - auch wenn man Ethik und Jurisprudenz in ihrer 
sozialen Funktion sachlich trennt - schwerwiegende Folgen für die 
Gestaltung der Rechtskultur hat, prallen gerade subjektphilosophische 
und empirische Perspektiven unversölmlich aufeinander. In den Fra- 
gen gentechnischer, medizinethischer und bioethischer Alltagsproble- 
me wird das anschaulich: Die Antwort auf Erlaubtheit von Euthana- 
sie, Gentherapie, Abtreibung, Transplantation von Hirngewebe user. 
fällt offenbar sehr verschieden aus, je nachdem ob man sich etwa sub- 
jektphilosophischen Konzepten personaler Identität oder empirischen 

sind auch die gegenwärtig wieder verstärkt versuchten Lösungen einer Erklärung (les 
Verlıältııisses zwisclıeıı Leib und Seele des Menschen bzw. zwischen Körper und Geist. 
Selbst positivistische Ansätze, (lie zunächst voıı der Vorstelluııg ausgehen, (laß alles psy- 
chische Erleben des Mensclıeıı physisch radikal bedingt ist und letztlich keine ııiclıt-plıysi- 
sche Beeinflussung physiologischer Prozesse durelı psyehiselıe Phänomene gegeben sei, 
wolıl aber eben in uıngekehrter Richtung, spreclıeıı voıı einer ııotwendigeıı eigenständi- 
gen Beschreibung der psyelıisclıen Realität, (lie der faktischen, qualitativ komplexen Dif- 
fereıızieruııg des Physischen ihn Meııselıeıı Rechnung trägt (siehe (lie Position (les nieht- 
reduktiven Materialisınus lvgl. G. ROTII: Kognition l1992]). Uıı(l (lie betont nielıt-positivi- 
stische Interpretation entwickelt sich von einem (lie aktive Potenz ınensclıliclıer Geistig- 
keit selır optimistisch betonenden Interaktionismus, ( e r  das einheitliche Ich-Erleben ei- 

ııer neurophysiologisch nicht ıııelır lokalisierbareıı oder reduzierbaren ,geistigen Subjek- 

taktivität' zuschreibt, zum vorsiclıtigereıı Modell (les psyclıocerebralen Parallelisnıus. Die 
Parallelität zwischen nenrophysiologischen Prozesseıı und qualitativ davoıı differenzier- 

ten psychischen Erlebnissen wird beschrieben, iıı der „jedem seelischen Vorgang ein 

Hirııvorgaııg", „jedem Hirnvorgang - 
oder andere niedrige Systeıııe betrifft - 
die „Zuordnung" „zeitliclı exakt (parallel)" 

Flex" 
Parallelisnnıs [1988], S. 3. 

sofern er nicht mir reflektorische oder efferente 
ein seelischer Vorgang" zugeordnet ist. Dabei ist 

, aber „ııielıt einfach-bijıınktiv, sondern koın- 
I). B. LINKE: Eınpírisclıe Explíkation des Korrelatíonistischen Psyclıocerebralen 
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Hermeneutiken natürlicher Abhängigkeiten und Konstitutionszusam- 
menhänge des Menschen verpflichtet weiß. Und SO scheinen sich hier 
die alten Kämpfe zwischen Natur- und Geisteswissenschaft zu wieder- 
holen: Der Verdacht idealistischer naiver Hypostasierung subjektiver 
Menschenwürde und unbeweisbaren Unantastbarkeiten steht gegen 
den Vorwurf relativistischer pragmatischer Funktionalisierung und 
empiristischer Nivellierung aller Wirklichkeit; das Anliegen, nüchtern 
den Tatsachen biologischer und physiologischer Zusammenhänge 
Rechnung zu tragen, gegen das Desiderat, das, was den Menschen 
zum Menschen macht, sein unreduzierbares Subjektsein, nicht zu ver- 
raten. 

Die folgenden Gedanken versuchen zu zeigen, daß sich genau dieses 
Problem auf der Ebene wissenschaftstheoretischer Abgrenzungen und 
Zuordnungen nicht lösen läßt. Es ist töricht, in Lebensfragen wie dem 
verantwortungsvollen Umgang mit Krankheit oder Tod Einsichten wis- 
senschaftlicher Untersuchungen gegeneinander auszuspielen, die sic li 
radikal verschiedener methodischer Beobachtungs- bzw. Reflexions- 
gänge verdanken. Transzendentale Definition subjektiver Identität be- 
schreibt und analysiert methodisch auf einer ganz anderen Ebene als 
z. B. empirisch-analytische Deskribierung genetischer Identität. Was 
unter riesigem Forschungsaufwand und immensen reflektierten Me- 
thodenbewußtsein differenziert erarbeitet wird, soll auf einmal auf ei- 
ner lebenspraktischen Ebene wie Kraut und Rüben wieder durchein- 
ander geworfen werden, weil angeblich das konkrete Handeln zu einer 
solchen konkreten Entscheidung zwischen den Perspektiven zwingt. 
Ethik braucht aber die differenzierten, nicht aufeinander rückführba- 
ren Perspektiven methodisch plurale Wissenschaft, nicht um deren 
Ergebnisse eklektisch zu nivellieren, sondern um sie in einem eigen- 
ständigen rational kontrollierbaren Reflexionsgang für die moralische 
Wertung aufzuschlüsseln. Die Spannung zwischen Empirie und Sub- 
jektphilosophie taucht auf diesen Niveau, jetzt aber innerhalb der 
Ethik selbst, wieder auf: als Frage nach einer umfassenden Deutung 

4 Vgl. zum Beispiel die Spanmıııg zwischeıı der Stellungnahme von Hans JONAS zum 
Hírntod aus plıilosoplıisch-subjekttheoretischer Sicht und heutiger, auf empirisch natur- 
wissenschaftlichen Einsichten basierender medizinisch-juristischer und transplantations- 
ökonomischer Praxis. Vgl. H. JONAS: Technik, Medizin und Ethik (1985). 
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der Beziehung zwischen Mensch - Technik - Natur. Sie wandelt sich 
zur für die Ethik wichtigen Spannung anthropologischer Grunddimen- 
sionen: zur kulturanthropologischen Frage nach der Sicherung des 
Menschen gegenüber der naturwissenschaftlich begründeten Technik 
und nach der Sicherung der Natur gegenüber dem als freiem Subjekt 
begriffenen Menschen.5 

1. Moderne Ethik zwisclıen Wahrung menschlicher Identität und 
Kritik menschlicher Ausbeutung der Natur 

Was auf  der wissenschaftstheoretischen Ebene also als Gegensatz me- 
thodischer Wirklichkeitserschließung (empirische Rationalität - exi- 
stentielle Subjekttheorie) erscheint, tritt innerhalb der Ethik heute als 
Konflikt unterschiedlicher dynamischer Kulturfaktoren auf, die natur- 
wissenschaftliches und geisteswissenschaftliches Denken miteinander 
eigentümlich verschränken, dabei widersprüchlich die Balance zwi- 
schen Mensch und Natur in Unsicherheit bringen. Vermittlungsmedi- 
um ist dabei die technologische Zivilisation. Denn sie ist (ökonomisch- 
soziales) Anwendungsgebiet empirisch positiver Forschungsergebnisse 
auf der einen Seite und zugleich Ausdrucksfeld emanzipatorischer 
Freiheit, die sich innerhalb der Subjektphilosophie seit der neuzeitli- 
chen Aufklärung ausdrückt und die in der technischen Kultur ihre 
primäre Ausgestaltung gegenüber der antiken und mittelalterlichen 
Naturabhängigkeit gefunden hat. Auf der einen Seite hat die naturwis- 
senschaftlich empirische Forschung eine technische Wirklichkeitsbe- 
herrschung erschlossen, die in der huınanwissenschaftlich-empiri- 
schen Anwendung und in der kulturellen Expansion naturwissen- 
schaftlich-technischer Organisation für die Gestaltung menschlicher 
Identität sehr ambivalent geworden ist. Auf der anderen Seite hat 
genau diese umgreifende technokratische Kultur dem Menschen als 

5 Ethik ist in diesem Sinne im Horizont der wissenschaftlichen Diskurse ein eigenstän- 
diger Gedankengang, der die verschiedeneıı wissenschaftlichen Einsichtsstände aus Phi- 
losophie und Empirie, vermittelt über verschiedene Abstraktionsstufen, miteinander ins 
Gespräch bringt. Klaus DEMMER spricht von „anthropologischen Leitvorstellungen", die 
als Abstraktionsniveaus zwischen den verschiedenen Erkenntnissen pluraler Wissen- 
schaft stehen und aufeinander bezogen werden können. Vgl. K. DEMMER: Moraltheologi- 
sche Methodenlehre (1989), S. 186 - 192. 

I 
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Subjekt eine unglaubliche Macht ermöglicht, deren Bewußtsein in der 
Subjektphilosophie Niederschlag gefunden hat, in der konkreten Kul- 
turgestaltung aber nun wiederum im Gegenüber zur Natur für deren 
ökologisches Gleichgewicht bedrohlich wird. Während im ersteren 
Sinne (des naturwissenschaftlich-technisch~kulturbildenden Faktors) 
der Mensch in seiner existentiellen personalen Intimität unter einer 
positivistisch-rationalen Mechanik zu verschwinden droht, steht im 
zweiten Sinne (des anthropozentrisch subjektorientierten, technokra- 
tisch umgesetzten Gestaltungsdranges des Menschen) das sensible 
Gleichgewicht der Natur auf dem Spiel und scheint zum Opfer selbst- 
zentrierter emanzipatorischer Freiheitsidentität des Menschen zu wer- 
den. 

a) Die Sicherung existentieller Intimität des 
Menschen im technischen Zeitalter 

Wiederholt taucht mit wachsendem Vordringen der empirischen Na- 
turwissenschaften und mit dem damit verbundenen Aufkommen der 
Industrialisierung der Arbeits- und Lebenswelt in der Moderne kultur- 
kritische Sorge um die Identität des Menschen auf. In der Technikkri- 
tik der Existentialphilosophie sammelt sich ein philophischer Strang 
warnender Analyse technologischer Zivilisation auf dem Hintergrund 
subjektphilosophischer Deutung des Menschen. 

„Das äußerlich sichtbare Neue, das allem menschlichen Dasein von 
jetzt an seine Grundlagen und damit neue Bedingungen stellen muß, ist 
diese Entfaltung der technischen Welt. Zum erstenmal hat eine wirkli- 
che Naturbeherrschung begonnen"6, 

schreibt Karl JASPERS 1931. Anders als in gegenwärtiger ökologisch 
begründeter Technikkritik, die um die sensible Eigenbalance der Na- 
tur besorgt ist, steht hier vor allem der Mensch in seiner freien und 
existentiellen Intimität im Mittelpunkt der Skepsis gegenüber berech- 
nender und objektivierender Technik, die Sorge um menschlích-exi- 
stentielle Werte der Kultur: 

„Wollte man sich unsere Welt verschüttet denken, so würden spätere 
Grabungen zwar keine Schönheiten zutage fördern wie die der Antike, 

6 K. JASPERS: Die geistige Situation der Zeit (1960), S. 20. 



Theologie der Veraııtwortııııg 201 

deren Straßenpflaster noch uns entzückt. Aber es würde gegenüber al- 
len früheren Zeiten schon aus den letzten Jahrzehnten so viel Eisen 
und Beton zu finden sein, daß man noch spät es sehen könnte: der 
Mensch hatte jetzt den Planeten in ein Netz seiner Apparatur ein- 
gesponnen. die Perspektive einer Verwandlung (les Planeten in eine 
einzige Fabrik zur Ausnutzung seiner Stoffe und Energien wird sicht- 
b8I`."7 

Hintergrund all dieser Gedanken ist die philosophische Überzeugung 
von einer personalen Einzigartigkeit menschlicher Spiritualität und 
Selbstgegebenheits, die von keiner positivistischen und kausalempiri- 
schen Analyse reduziert werden könne." Personale Transzendenz 
macht eine Unverrechenbarkeit des Menschen als Individuum aus, an 
der kausalrationale Empirie an ihre Grenze kommt: 

„Es ist ein Zustand unseres Daseins; dies freilich nicht im Sinne einer 
Eigenschaft, die wir nur psychologisch aufweisen könnten. Zustand 
meint hier unsere ganze Verfassung, (lie Weise, wie wir selbst ge- 
faßt sind.ı0 Es handelt sich hier nicht um Psychologie, sondern um un- 
sere Geschichte in einer wesentlichen I¬Iinsicht."" „Die Frage nach 
dem Ganzseinkönnen ist eine faktisch-existenzielle." Unit diesem 
Phänomen ist eine Seinsweise des Daseins getroffen ..., in der es sich 
zu und vor sich selbst bringt."2 

Technik bedroht den Menschen, weil sie diese Intimität über die Orga- 
nisation aller Lebensbereiche nach dem empirischen Kausalprinzip 
nicht achtet. Zwar greift sie nicht immer direkt in Persönlichkeit und 

7 Ders., ebd., S. 20f. - JASPERS sieht allerdings ahnungsweise auch damals schon die 
Konsequenzen, die diese Teclmik für die Natur selbst hat: „Der Mensch hat das zweiteınal 
die Natur durchbrochen und sie verlassen, um in ihr ein Werk hinzustellen, das sie als 
Natur nicht nur niemals geschaffen hätte, sondern das nun Unit ihr wetteifert an Wir- 
kungsınacht." 

8 Vgl. Ders., ebd. S. 179 - 201: „Haltung des Selbstseins in ( e r  Situation der Zeit". 
9 IIEIDEGGER betont in dieseın Sinne die Identität des Menschen als eigentlich inte- 

grierenden Kulturfaktor: „Wissenschaft ist lıeute in all ihren Bezirken eine technische, 
praktische Sache der Kenntnisgewiınnıng und -vermittlung. Von ihr als Wissenschaft 
kann überhaupt keine Erweckung des Geistes [=  integrierende Gestaltung der Kultur] 
ausgehen. Sie selbst bedarf einer solchen." - M. IIEIDEGGER: Einführung in die Metaphy- 
sik (1958), S. 37. 
10 Der Halbsatz lautet vollständig: „... wie wir selbst im Bezug auf das Sein gefaßt sind." 

Dahinter steht die fundamental-ontologische Konzeption existentieller Identität des Men- 

schen als unverrechenbare personale Transzendenz und Offenheit ins universalen ,Seins- 
bezug". 
11 M. IIEIDEGGER: Einführung iıı (lie Metaphysik, S. 38. 

12 M. IIEIDEGGER: Sein und Zeit (1960). S. 309. 
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Gestaltung menschlicher Freiheit ein. Aber sie schafft auf der Ebene 
der Lebensgestaltung über die Organisation physischer, ökonomischer, 
sozialer und sogar psychisch-individueller Bedürfnisse eine Atmosphä- 
re und in sich geschlossene technische Kultur psycho-physischer und 
intellektueller Strukturierungen, die - so der Vorwurf der Existenzphi- 
losophie - , den Menschen in seiner ursprünglichen Selbstgegebenheit 
nicht zu sich kommen läßt, die Erfahrung verobjektivierter Abhängig- 
keit vorrangig werden läßt. So entstehe nicht etwa nur psychologisch 
Schaden desintegrierter menschlicher Selbstwahrnehmung und neuro- 
tischer Verkarstung, sondern schließlich quasi personal-ontologisch ei- 
ne Verunmöglichung authentischen Menschseins. Was schlußendlich 
in konkreten Grenzerfahrungen extrem verdinglichender Praxis und 
technischer Nivellierung sowie Instrumentalisierung des Menschen 
spürbar werden könne (man denke hier einmal an die Phantasien gen- 
technisch geplanter und künstlich gezeugter Menschen), sei in einer 
vorhergehenden Nivellierung der Kultur schon begründet. Sie ver- 
dränge die personale existentiell begründete Würde des Menschen als 
prägenden Kulturfaktor. Und schon heute gebe es in Konfliktfällen ein 
Schwergewicht, das die kulturelle Wirksamkeit der Faktoren „empiri- 
sche Beherrschbarkeit", „kausaler ökonomischer Nutzen" und „ratio- 
nal technische Organisation" gegenüber existentiellen Faktoren („Aus- 
druck von Freiheit", „Erfahrung von Schönheit", „Erfahrung tech- 
nisch unverfügbarer Werte") bevorzuge: 

„Die moderne Differenzierung zwischen denn Kognitiven, dem Norma- 
tiven und dem Ästhetisch-Expressiven hat nicht nur einen Zuwachs an 
Rationalität ermöglicht und zur Auflösung des mythischen Weltbildes 
sowie zum Vorrang des Rechten geführt; diese Differenzierung hat 
vielmehr auch negative Konsequenzen gehabt. Diese bestehen in mehr 
als nur der Reduzierung von Rationalität auf Zweckrationalität. Sie 
konstituieren zugleich die Pathologie der Moderne: Dominanz funk- 
tionaler Rationalität, die Unabhängigkeit des Systems von der Lebens- 
welt der Werte und die Kolonisierung der Lebenswelt."13 

13 F. SCIIÜSSLER-FIORENZA: Die Kirche als lnterpretationsgemeinschaft (1989) 
S. 122f. „,Kolonisierung und Lebenswelt' bezeichnet [dabei] den Prozeß der Deformation 
der normativen und symbolischen Strukturen der Lebenswelt. Die Institutionalisierung 
von Geld und Macht als Medien des sozialen Austausches innerhalb des Systems durch- 
dringt die Lebenswelt komnnınikativen Handelns" (ebd., S. 123). 
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b) Die Wahrung der ,Würde' der Natur 

Aber ist es denn wahr, daß die Gefährdungen humaner Wirklichkeits- 
gestaltung der Gegenwart tatsächlich nur von einer inadäquaten, un- 
mäßigen Wirkung technokratisch umgesetzter und die personale Iden- 
tität menschlicher Subjektivität ausklammernder Einsichten empiri- 
scher Human- und Naturwissenschaft her stammen? Läßt sic li nicht 
mit gleichem, wenn nicht sogar größerem Recht die umgekehrte These 
formulieren: Ist es nicht gerade die mit dem Aufkommen der neuzeitli- 
chen Philosophie verbundene übermäßige Rede von der Subj ektwürde 
und Freiheit des Menschen, die daraus resultierende kulturell-subjekt- 
fixierte Arroganz anthropozentrische Selbstverherrlichung, die - ent- 
gegen den Warnungen nüchterner natur- und empirisch humanwis- 
senschaftlicher Relativierungen des Menschen - ein technokratisches 
Fiasko erzeugen? Nicht die Einsicht in empirische Gesetzmäßigkeiten 
an sich sind demnach Grund für die unmenschliche destruktive Ten- 
denz moderner Kultur, sondern ihre Verwendung innerhalb eines kul- 
turellen Kontextes, in dem sich seit G. W. F. HEGEL, K. MARX und E. 
BLOCH die Vorstellung vom menschlichen Geist entwickeln konnte, der 
alle Natur auf sich hingestaltet. Noch Ernst BLOCH konnte in für heu- 
tige Ohren aufreizendem anthropozentrisch fixierten Stolz behaupten, 
daß das reale Ende der Geschichte in der durch die menschliche Tech- 
nik möglichen vollkommenen Versöhnung zwischen den Bedürfnissen 
der Freiheit des Menschen und den ,Bedürfnissen" der Natur bestün- 
de: 

„Naturalisierung des Menschen, Ilumanisierung der Natur": „In Wahr- 
heit ist das Alles selber nichts als Identität des zu sich gekommenen 
Menschen mit seiner für  ihn gelungenen Welt." 14 

Die technizistísche Utopie hätte demnach ihre Wurzeln in einer Gei- 
steshaltung, die ein Selbstbild vorn Menschen als unbedingter Freiheit 
beinhaltet, die ihre Macht über die Natur mißbraucht. Nicht schon die 
sachlichen Erkenntnisse über die empirischen Zusammenhänge der 
Welt und der menschlichen Konstitution selbst machen diesen 
Mißbrauch aus. Sondern die Identitätskrise des Menschen im techni- 
schen Zeitalter wäre - pointiert ausgedrückt - als Krise der Geistes- 

14 E. BLOCH: Das Prinzip Hoffnung (1967), S. 364. 



204 Josef Römelt 

Wissenschaft zu verstehen, die nicht mehr imstande ist, das empirisch 
wertfrei gesammelte Wissensmaterial über Mensch und Kosmos sach- 
gerecht zu strukturieren und in einer ausgewogenen Balance zwischen 
Mensch und Natur dem kulturellen Prozeß der Gesellschaft als Inter- 
pretationsbasis zur Verfügung zu stellen. Statt dessen dominiert die 
Ideologie unkontrollierter Emanzipation des Subjekts und des (sich ge- 
rade gegenüber den Naturwissenschaften äußernden) Kultes existenti- 
eller Besonderheit des Menschen, die im konkreten Gebrauch der 
Technik zu maßloser Erschöpfung der Ressourcen der Natur führt, 
um das Bedürfnispotential in sich selbst verliebter menschlicher Frei- 
heiten zu befriedigen. Die kritische Stimme nüchtern sachlicher Na- 
turwissenschaft angesichts der wirklichen konkret sachlich naturbezo- 
genen Identität des Menschen wird hier arrogant übergangen, ver- 
drängt oder gar verteufelt. 

Etwas von dieser Einsicht hat Hans JONAS in seinem Entwurf einer 
Ethik für die technologische Zivilisation zum Ausdruck gebracht.]5 
Sein Entwurf stellt gerade nicht Verabschiedung jeglicher Empirie im 
ethischen Denken dar, um die Schwächen angeblich naturwissen- 
schaftlich fixierter technischer Kultur zugunsten einer tieferen perso- 
nalen Identität des Menschen zu heilen. Sondern JONAS versucht eine 
sorgfältigere Interpretation der Möglichkeiten ınenschlieher Kultur 
auf dem Boden eines gerade sachlich-empirisch kontrollierten und ne- 
gativ existentiell-kritisch entworfenen Naturbezugs. In seiner Ethik 
der Verantwortung dient Tatsachenwissenschaft von den Fernwirkun- 
gen technischen Tuns und existentielle Heuristik der Furcht der kri- 
tisch-skeptischen Begrenzung menschlicher Projektion und Freiheits- 
fähigkeit. Kultur muß als freie Kultur des Menschen ein Sinnziel des 
Prozesses menschlicher Geschichte bestimmen. Aber diese Bestiın- 
mung muß auf nüchterner empirischer Tatsachenfeststellung der Wir- 
kung empirisch-kausal begründeten technischen Tuns des Menschen 
beruhen. Und im Vorstellen zerstörerischer Konsequenzen dieses 
Tuns wird gleichsanı im negativen Spiegel das positive Kulturziel ganz- 
heitlichen Daseins des Menschen ahnend erfaßt.l6 Es geht nicht ohne 
diese ahnende Offenheit. Aber sie dient als negative Imagination und 

15 Vgl. II. JONAS: Das Prinzip Veramwornıng (1979). 
16 Vgl. des. ,  ebd., S. 62 - 64. 
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sachlich fundierte Interpretation gerade dem Schutz der zerstörbaren 
natürlichen Basis menschlicher Freiheitsentfaltung, der Bewahrung 
der Natur vor der „Zudringlichkeit" menschlicher Freiheit und in die- 
ser Naturbewahrung der Sicherheit menschlicher Identität selbst. 

2. Theologie der Verantwortung 

Im Sinne des Widerspruchs dieser Anliegen zwischen Wahrung perso- 
naler Identität angesichts übermächtiger kultureller Wirkrnacht empi- 
risch-kausal orientierter Rationalität auf der einen Seite und Wahrung 
der Integrität der Natur gegenüber philosophisch und existentiell hy- 
pertroph verabsolutierter Freiheit und existentieller Unreduzierbar- 
keit des Menschen auf der anderen geht die gnoseologische Ambiva- 
lenz zwischen Empíríe und Subjektphilosophie in den gegenwärtigen 
ethischen Diskurs als Spannung kultureller Leitvorstellungen ein. 
Aber nur auf dieser Ebene lassen sich die Ergebnisse methodisch plu- 
ral erhobenen Wissens über Mensch und Kosmos sinnvoll aufeinander 
beziehen. Die Frage ist, wie der Widerstreit zwischen den aufgrund 
unterschiedlich methodisch erarbeitetem Wissen gegensätzlich aus- 
fallenden Leitperspektiven sachgerecht gelöst werden soll. 

Hans JONAS hat vorsichtig angedeutet, daß offenbar andere Lösun- 
gen anstehen als nur quasi quantifizierbare Umverteilungen der Ak- 
zente zwischen subjektorientierter Verteidigung der unreduzierbaren 
Würde des Menschen gegenüber empirisch-teclmischen Übergriffen 
oder sachlich ernüchternder Begrenzung anthropozentrische Selbst- 
verherrlichung des Menschen durch harte empirische Faktenwissen- 
schaft. Er hat von einer Neuinterpretation der Metaphysik gespro- 
chenn, allerdings nicht im schlichten Sinne der Rückkehr zu alter vor- 
neuzeitlicher ontologischer Ästhetik und Wesensabstraktion. Er meint 
damit wohl eine umfassende, adäquatere Sicht der Gesamtheit von 
Wirklichkeit im Sinne der Bestimmung der Stellung des Menschen in 
ihr und im Sinne der Bestimmung der Beziehung zwischen Mensch 

17 Vgl. II. JONAS: Organísmııs und Froíh ' t  (1973 S 
ı ı 

ı . \ 9 • 3 : - . 
Prmzıp Verantwortung, S. 91; ders.: PhiIo§(8plıí<(~Iıe)Uııteı'1 1316, 317 - 339; ders.: Das 

Verımıtungen (1092). 
uc lllllgen und ıııvtaphysigche 
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und Natur. Aber wie soll darin eine kontrollierbare rationale Interpre- 
tation gelingen? Gerät man hier nicht in das Feld unüberprüfbarer un- 
kritischer Meinungen und schließlich politisch weltanschaulicher 
Überzeugungen? 

a) Ethik der Verantwortung 

Aus der Sicht der ethischen Wertung der beschriebenen konkurrieren- 
den kulturellen Leitvorstellungen läßt sich sehr konkret eine dominie- 
rende Aufgabe aus der Spannung der kulturbildenden Faktoren „na- 
turwissenschaftlich-technisehe Rationalität" und „existentialistisch- 
subjektphilosophische Identität" angeben: Ethiseher Diskurs der Gegen- 
wart hat die dringliche, unvermeidbare Aufgabe, das zur Verfügung 
stehende empirische und philosophische Wissen über den Menschen 
so zu strukturieren, daß konkret historisch Möglichkeiten und Gren- 
zen menschlicher Freiheit, Formbarkeit und Limitierung eigengesetzli- 
cher Natur als ökologischer Zusammenhang, Dynamiken der Naturbe- 
herrschung und Dynamiken der Einordnung in die Natur in ihrer Be- 
deutung als kulturelle Faktoren deutlich werden. Für diese ethische 
Aufgabe gibt es heute keinen Ersatz, keinen Aufschub, keinen Spiel- 
raum zögernder Unentschiedenheit mehr. Ethik wird so - um mit den 
Begriffen von Hans JONAS zu sprechen - zur Ethik der Verantwor- 
tung. Ethik der Verantwortung heißt: Konkrete Rechenschaft über die 
nicht ideologisierende Relevanz von Empirie und geisteswissenschaftli- 
cher Interpretation. Die Strukturierung (les komplexen pluralen Wis- 
sensmaterials ist empirisch begründete sowie existentiell kritische In- 
terpretation. Sie ist der geschichtlich je ııeu zu überprüfende Entwurf 
ethischer Leitperspektiven für  die kulturelle Integration der plurale 
kulturbildenden Faktoren, die aus dem empirischen und existentiellen 
Wissen über den Menschen und den Kosmos hervorgehen. Dieser Ent- 
wurf müßte den Menschen dazu bereit krachen, sich mit den konkre- 
ten faktischen Abhängigkeiten seines geistig kreativen und kulturell 
freien Lebens auseinanderzusetzen, empirisch physiologische, geneti- 
sche, biochemische, ökologische, sozíaldeterminative Strukturen reali- 
stisch zu verifizieren und in sein Handeln ıniteinzubeziehen. Zugleich 
ginge es in diesem Entwurf darum, dem Menschen Mut zu machen, 
mitten in aller erfahrener psycho-physischer, sozialer, ökologischer 
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und ökonomischer Determination seine bewußte Freiheit auszuüben, 
sie in historischen Entscheidungen und kulturellen Gestaltungen aus 
zudrücken und konkret zu übernehmen im Rahmen der ihm auferleg 
ten Grenzen - nicht darüber hinaus, aber auch nicht dahinter zurück. 
Das heißt, es ging um Entscheidungen, die gerade die Bindung des tat 
sächlich existierenden emanzipatorischen Freiheitsraumes an die bin 
logische und physiologische Basis zum Gegenstand machen, die diese 
in positiven Rechtsgestaltungen ähnlich der Menschenrechte beschrei 
ben und kulturgestaltend bewältigen und die zudeın die Schutzräume 
des biologischen Substrates Mensch zur Sicherung seiner geistigen 
Freiheit miteinbeziehen. 

Diese Entscheidungen ließen sich als vierfache Stnıkturierungsauf 
gabe beschreiben: 

als positive rechtliche Bindung an ein Ökosystem (außermenschliche 
Bindung); 

als positive rechtliche Bindung an ein verbindlich geschütztes biolo 
gisches Substrat menschlichen Subjektseinkönnens (was nur tutiori 
s t ich  geschehen kann); 

als konkret historische Selbstbeschränkung kultureller Freiheit in die 
Sen positiven rechtlichen Bindungen, die Ausdruck eben nicht derer 
ruinierter geschichtlich-freier Funktion von Subjektivität sind; 

als Aufbau einer kulturellen und juristischen Tradition der positiven 
Menschenrechte und der positiven ,Rechte der Natur' auf dem Hinter 
grund der empirischen Rechenschaft dariiber, welche naturalen kau 
salen Zusammenhänge die Fundierung aller kulturellen Aktivität dar 
stellen, und der anthropologischen Hermeneutik der genuinen Bedeu 
tung psychisch-geistiger Erlebnisweise von Mensclısein. 

Nur SO können konkrete empirische Abhängigkeit und dennoch gülti 
ge unreduzierbare Freiheit, ja existentielle Intimität des Menschen in 
ihrem Stellenwert eingeordnet werden und für  konkrete ethische Kon 
fliktfälle in der Alltagswelt realistisch verantwortungsvoll gewichtet 
werden. Ethischer Diskurs erreicht hier die Qualität sinnorientierter 
Systematisierung menschlichen Wissens. Eine solche sinnbezogene 
(wohlgemerkt immer nur geschichtlich konkret mögliche und je neu zu 
bestimmende) Systematisierung ist unverzichtbar, will menschliche 
Gesellschaft und Kultur nicht zum bloßen Machtkampf plurale Per 
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spektiven und der damit verbundenen gesellschaftlichen Gruppierun- 
gen werden. 

b) Theologie der Verantwortung 

Über diese konkrete Aufgabenstellung moderner Ethik im Sinne der 
entideologisierten Balance zwischen empirisch-rationalem Kulturfak- 
tor und subjektiv-personaleı' Identität des Menschen hinaus bleibt al- 
lerdings die letzte beunruhigende Frage im Hintergrund, die für die 
ganzen Konflikte neuzeitlicher Kultur offenbar irgendwie verantwort- 
lich ist. Es ist die Frage, welche Chance diese merkwürdig unlogische 
Symbiose hat, die Realität natürlicher Determination des Mensehen 
und die gleichzeitig notwendige Anstrengung ihrer Uberwindung 
durch den Menschen, dabei noch einmal in eins die Suche nach Ach- 
tung natürlicher Grenzen menschlicher Kreativität uiid der Ökologi- 
schen Eigenbalance der Natur. Letztlich steht hinter dieser komplexen 
Erfahrung die Frage, ob das Paradox der Freiheit, das dem Menschen 
aufgegeben ist, in determinerender Gebundenheit und Dependenz an 
und von Natur das Unwiederholbare und Unverrechenbare seiner 
Freiheit zu gestalten, wirklich gelingen kann, ob es tatsächlich geht, 
was der Mensch in Symbiose mit dem Kosmos positiv und ideologie- 
frei gesehen ist: Freiheit in Unfreihei t .  

Auf diese Frage hat heute letztlich weder eınpirisches Wissen noch 
philosophische Spekulation eine Antwort. Während antikes und mittel- 
alterliches Denken zu einem abschließenden Verständnis der Wirk- 
lichkeit an der Ordnung des Kosmos, an der Faszination des Wirkli- 
ehen fand, das in seiner Gegebenheit den menschlichen Geist zu ratio- 
naler Wesenstiefe führte, zu ontologischer Ästhetik metaphysischer 
Ganzheit des Seins, während neuzeitliches Denken sich an der Dyna- 
mik der Freiheit des Menschen entzündet und in seinen geschichtli- 
chen Prozessen eine Ästhetik von Sinn und Geschichte entwickelt, 
scheint das Denken der Gegenwart, sein Erfahren der Paradoxie der 
radikal abhängigen Freiheit, der verwirrenden Widersprüche von öko- 
logischer Gebundenheit und gleichzeitiger kultureller Herausforde- 
rung des Menschen, von seiner inneren Kontingenz und unvertretba- 
ren Verantwortung für  sich selbst und die Umwelt zu keiner solcher 
Ästhetik und Integration mehr fähig. Verhältnis zu Natur und zutun 
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Prozeß der Freiheit ist im modernen Wirklichkeitsverständnis gebro- 
chen, in der Frage danach, ob es denn noch wirklich Freiheit sei, was 
da als „Ganzseinkönnen" und „Selbstbezug" hinter all den biogeneti- 
schen, biochemischen, physiologischen, psychischen, sozialen, struktu- 
ralistischen, linguistischen Brechungen, als Einheit individuellen 
Menschseins und interpersonaler Beziehung, erscheint, aber in der 
gleichzeitigen Erfahrung, daß es dem Menschen nichts nutzt, seine 
Freiheit bis ins letzte zu relativieren. Der Mensch hat faktisch, konkret 
historisch die Aufgabe, die Möglichkeiten und Grenzen seiner Symbio- 
se mit der Natur zu gestalten. Niemand nimmt ihm diese Aufgabe ab. 
Er muß selbst an die Stelle treten, die i h n  der merkwürdige Status ei- 
nes selbstbewußten Wesens im ihn bleibend abhängig haltenden Kos- 
mos aufdrängt. 

Vielleicht kann man sagen, daß genau hier die Stelle ist, wo heutige 
Kultur noch an das Phänomen religiöser Fragestellung stößt. Religion 
ist - um einen Begriff von N. LUHMANN zu gebrauchen - Codierung 
und Appräsentanz der unabschließbaren Wirklichkeit durch konkrete 
begrenzte Repräsentanz dieser letzten Offenheit aller Wirklichkeit.18 
Auf die sldzzierte Problemsituation moderner Kultur hin gewendet 
heißt das: Religion müßte die unabschließbare Offenheit der antagoni- 
stischen Realität von Kosmos und Freiheit rational so verfügbar ma- 
chen, daß diese in ihrer irrationalen Ambivalenz zwischen unabgebba- 
rer Handlungsverantwortung sowie kultureller Kreativität des Men- 
schen und seiner gleichzeitigen unüberspringbaren determinierten 
Eingebundenheit und zur Achtung natürlicher Eigenbalancen, zur 
Ehrfurcht verpflichtetenden Kosmosverwiesenheit ertragbar, ja ver- 
antwortlich integrierbar wird. Das heißt, vielleicht läßt sich die Aufga- 
be der Theologie deshalb als Aufgabe einer Theologie der Verantwor- 
tung angesichts der kulturellen Konflikte der Gegenwart folgenderwei- 
se fassen: Theologie müßte einen appräsentativen Rahmen bieten, in 
dem die kulturbildenden Faktoren der unreduzierbaren Freiheit des 

I 

18 Nach N. LUHMANNs systemrationaler Analyse hat religiöser Glaube im modernen 
Gesellsclıaftskontext eine appräsentative Funktion. Innerhalb der komplexen pluralisti- 

schen Gesellschaft bedarf es der rationalen Bewältigung der letzten Unabselıließbarkeit 

aller Systembildungen. Religion, die auf das Unfafšbare Unit konkret faßbaren Symbolen 
verweist, codiert (lie Unendlichkeit der Welt der Systeme und ınaclıt sie so rational ver- 
fügbar. Vgl. N. LUHMANN: Funktion der Religion (1977). 
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Menschen und der diese Freiheit des Menschen zugleich umfassen- 
den, darin durch Abhängigkeit relativierenden, aber letztlich immer 
biologisch ermöglichenden uncl so tragenden empirischen Natur sach- 
gerecht aufeinander bezogen werden können. Gewinnt menschliches 
Bewußtsein in der Beziehung zum dialogisch geschichtlichen Gott 
christlicher Theologie als appräsentativem Horizont sinnorientierter 
Systematisierung der komplexen Wirklichkeitserfahrung moderner 
Kultur eine existentielle Anschauung, in der sich menschliche Freiheit 
um der Gefahr der Zerstörbarkeit der Natur und seiner selbst willen 
selbst frei begrenzen und zurücknehmen kann, ohne darin den Sieg 
blinder Naturınächte über seine eigene Freiheitsgeschiehte sehen zu 
müssen? Die moderne Kultur braucht diese existentielle Anschauung, 
daß es geht, in tödlicher, abhängiger Ohnmacht das unreduzierbar 
Gültige zu sagen, was Freiheit beinhaltet - eine Anschauung, die die 
Freiheit des Menschen in ihrer tatsächlich empirisch kausal nicht zu 
reduzierenden Einmaligkeit nicht demütigt, damit diese Freiheit selbst 
angesichts der Zerstörbarkeit des biologischen Fundaments aller 
menschlichen Kultur die Grenzen eigener kreativer Expansion von 
sich aus akzeptiert und den Sinn limitierender Einordnung in die 
unüberspringbar determinierende Symbiose von Mensch und Natur 
übernimmt. 

Wir müssen hier abbrechen. Fragen bleiben offen: Wie die letzte Re- 
duktion der komplexen widersprüchlich plurale Wirklichkeitswahr- 
nehmung in der Theologie im Sinne der existentiellen Ermöglichung 
einer frei übernommenen, sachgerechten Selbstbegrenzung menschli- 
cher Freiheit zugunsten der natürlichen Basis jeglicher Kultur kultu- 
rell strukturierend wirken könnte; wie dieser theologische appräsenta- 
tive Rahmen gesellschaftlich sozial (also ldrchlich) vermittelt wird 
user. Heutige Gesellschaft scheint sich dahingehend zu entwickeln, 
daß sie zwischen der Möglichkeit schwankt, die Frage nach einer letz- 
ten Strukturierung ihrer komplexen Wirklichkeitserfahrung offenzu- 
lassen (Funktionsverlust der Religion), in dieser Schwebe bleiben zu 
wollen, oder diese Schwebe in neuen Kosmos-mystischen Religionsfor- 
men aufzulösen. Die Frage ist, ob diese Haltung nicht schließlich un- 
zureichende religiöse Lösungsversuche gegenwärtiger spannungsrei- 
cher Wirklichkeitserfahrung fördert. Ist nicht möglicherweise deshalb 
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die Konfrontation innerhalb der Ethik gegenwärtig so stark emotiona- 
lisiert und gelegentlich ideologisiert, ja (fast in Phänomenen des Reli- 
gionsersatzes) fanatisch? 

Vielleicht ist der traditionelle metaphysisch objektive Wertbegríff, 
den die Kirche heute wählt, um den Menschen mit seiner Würde und 
Endlichkeit zugleich zu konfrontieren g, zumindest als Versuch im 
Sinne einer Hilfe zu verstehen (wenn Kirche sich nicht selbst und ihre 
Identität zum Mittelpunkt macht2°), Unit den ethischen Konflikten der 
Gegenwart wirklich realistisch fertig Zll werden. 
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